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Ste l lungnahme 

zur Modernisierung des Handelsregisterrechts (Rev Art. 927 ff OR) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Unterzeichnende war nach seinem Einsatz bei aargauischen Gerichten erster und zweiter 

Instanz, als Anwalt in einer auf Immaterialgüterrecht spezialisierten Kanzlei und hierauf während 

mehr als zehn Jahren als Rechtskonsulent der damals weltweit führenden Anbieterin von 

Informatikprodukten und Dienstleistungen (IBM), anschliessend im Konzernstab einer international 

tätigen Schweizer Unternehmensgruppe (Alusuisse - Alcan - Rio Tinto), heute auch über das 

Erreichen der Altersgrenze hinaus tätig. Im Weiteren wurde ich mit Lehraufträgen zum Informatik- 

und Wirtschaftsrecht an Universitäten und Fachhochschulen (Zürich, Fribourg, Luzern, FHNW) 

betraut und bekleidete mehrere Jahre die Funktion des geschäftsführenden VR-Präsidenten eines 

mittelgrossen schweizerischen Chemie-Unternehmens. Ferner hat der Unterzeichnende als Mitglied 

von Arbeitsgruppen des Bundes an der Schaffung des Bundesgesetzes über den Datenschutz und 

1975 und 1999 an der Neufassung der handelsrechtlichen Buchführungs- und 

Aufbewahrungsvorschriften mitgewirkt. Darüber wurde der Unterzeichnende in den Vorstand bzw. 

in die juristischen Kommission oder den Beirat von Berufs- und Wirtschaftsverbänden (u.a. 

swissmem, Swico, VDU, isss, s-i) berufen. Der Unterzeichnende hat somit seit mehr als 40 Jahren 

die Entwicklungen im Bereich des Wirtschafts- und Informatikrechts mit Interesse verfolgt und hat 

praktische Erfahrungen über den Verkehr von Rechtseinheiten der Wirtschaft mit dem 

Handelsregister erworben.   

Die Umsetzung von “E-Government“ beim Handelsregister ergab in den vorstehend aufgeführten  

Berufs- und Wirtschaftsverbänden, mit denen der Unterzeichnende in Beziehung stehe, keine 

einheitliche Willensbildung: Die Meinungen bewegten sich in einem weiten Bereich zwischen 

uneingeschränkter  Zustimmung und entschiedener bzw. mit Vorbehalt ausgesprochener Ablehnung 
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der vorgeschlagenen Neuerungen. Angesichts dieser Ausganglage, der eigenen praktischen 

Erfahrungen sowie der Kontakte des Unterzeichnenden mit Mitarbeitenden und Kollegen in 

Sekretariat / Rechtsabteilung erlaube ich mir gestützt auf Art.  4 Abs. 1 VlG die nachfolgende 

Stellungnahme einzureichen, welche sich bewusst auf die elektronische Abwicklung 

registrierungspflichtiger Tatbestände zwischen Rechtseinheiten der Wirtschaft und den 

Handelsregisterämtern beschränkt.  

Die vorgeschlagene Modernisierung des Handelsregister erscheint als weitere Manifestation der “E-

Government Strategie“ des Bundes, welche aus der Sicht der Anwender (Einzelpersonen, 

Gesellschaften), welche die Investitionen in die Infrastruktur und deren Betrieb durch Steuern, 

Gebühren oder Beiträge finanzieren müssen, folgende Anforderungen erfüllen sollte [Die 

nachstehenden Ausführungen stützen sich teilweise auf Überlegungen, welche der Unterzeichnende 

im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zur Digitalisierung der öffentlichen Beurkundung 

angestellt hat]:  

I Anforderungen an die Automatisierung des Verkehrs zwischen Bürger und Verwaltung 

1.1 Bestimmungsfaktoren für “E-Government“ Anwendungen  

1.1.1 “E-Government“ darf n i ch t , jedenfalls nicht primär von der technischen Machbarkeit der 

Informatik und den Interessen ausgewählter IT-Anbieter, aber auch nicht vom Interesse der 

Verwaltung an der Vereinfachung der Verwaltungsprozesse, oder von der durch politische 

Repräsentanten mit Medien-Unterstützung erhobenen Forderungen auf Verbesserung der 

Einstufung der Schweiz in der Umsetzung der Informatik im öffentlichen Bereich gesteuert 

werden (dabei meist Bezug nehmend auf das durch recht willkürliche Parameter gestützte 

"IBM Digital Economy Ranking" http://www-

935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/eiu_digital-economy-rankings-2010_final_web.pdf) . 

1.1.2 “E-Government“ sollte nach hier vertretener Auffassung jedoch in erster Linie von den 

Interessen der Bürger und insbesondere Anwender in Gewerbe und Industrie an der 

Vereinfachung und Rationalisierung des Verkehrs mit Behörden und Amtsstellen 

vorangetrieben werden. Der Anstoss zum “E-Government“ sollte somit im Regelfall nicht von 

der Verwaltung, sondern von den Bürgern, den Anwendern und Endkunden der Ämter und 

Behörden ausgehen. “E-Government Projekte“ sollten also grundsätzlich nicht nach dem 

“Top-down“ sondern nach einem “Bottom-up“ Ansatz realisiert werden, d.h. primär auf die 

Bedürfnisse und Anforderungen der Anwender abgestimmt sein.  

1.1.3 Als erstes wäre jeweils die Frage zu klären, ob - und wenn ja - in welchen Punkten bestehende 

Lösungen des Informationsverkehrs zwischen Bürger und Gemeinwesen die Anforderungen 

der Anwender in der Praxis nicht oder nicht ausreichend erfüllen: Es sollte eine klare und 

objektiv nachprüfbare Begründung abgegeben weshalb bestehende Anwendungen den 

Anforderungen der Praxis nicht mehr genügen. Daher sollten die Anwender und Endbenutzer 

sowie unabhängige IT Spezialisten bei Projekten des “E-Government“ von Anfang an 

beigezogen werden, was beim vorliegenden Gesetzgebungsvorschlag offenbar nicht der Fall 

war. 
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1.2 Ziel und Zweck des “E-Government“  

1.2.1 Nach hier vertretener Auffassung soll “E-Government“ die Anwender bei der Abwicklung 

der Geschäftsprozesse erleichtern und unterstützen, und nicht mit Auflagen zum Ausbau 

der IT Infrastruktur und der Beschaffung von Informatik-Werkzeugen belasten.  

1.2.2 Insbesondere sollten Vorgänge, welche bisher an keine besondere Form gebunden waren, im 

Rahmen von Anwendungen des “E-Government“ nicht von der Anwendung aufwendiger 

Authentisierungs-Mittel und Verfahren abhängig gemacht werden. “E-Government“ sollte 

somit eine möglichst barrierenfreie Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinwesen 

ermöglichen. 

1.2.3 Mit andern Worten: Wo bisher keine besondere Formvorschrift bestand (was bei 

elektronischer Kommunikation dem E-Mail oder einem SMS entspricht), oder wenn die 

einfache Schriftform genügte, sollte eine “E-Government“ Lösung nicht die qualifizierte, 

Zertifikats-gestützte Form der digitalen Signatur nach Art. 14 Abs. 2bis OR voraussetzen.  

Denn durch solche organisatorische und technische Anforderungen wird - wie sich in der 

Praxis, auch im Ausland, gezeigt hat - der elektronische Rechtsverkehr mit den Behörden 

nicht erleichtert sondern erheblich behindert.  

1.3 Anwendungsbereich des “E-Government“  

1.3.1 Es ist eine elementare Einsicht, dass die wirtschaftlich sinnvolle Automatisierung von 

Geschäftsprozessen eine grosse Zahl gleichartig strukturierter Transaktionen voraussetzt: 

Das sog. “Massengeschäft“.   

1.3.2 “E-Government“ Projekte sollten die Anwender bei der Erfüllung von Aufgaben des 

Tagesgeschäftes unterstützen, z.B. bei der Abwicklung von Zahlungen (“EBPP“), der 

MWST-Abrechnung, der einfachen Durchsetzung von Forderungen aus B2C und C2C 

Transaktionen im E-Commerce, dem Informationsverkehr im Sozialversicherungsrecht u.ä. 

1.3.3 In verschiedenen dieser Bereiche stellt “E-Government“ in unserem Land,  im Vergleich zum 

Ausland [vgl. z.B. das “Steuervereinfachungsgesetz 2011“ der Bundesrepublik Deutschland über 

die vereinfachte elektronische MWST-Abrechnung] leider noch keine ausreichend einfachen, 

praktikable und kostensparende Lösungen bereit.  

1.3.4 Andererseits könnten “E-Government“ Projekte - eher ausnahmsweise - aber auch dort an die 

Hand genommen werden können, wo sich bisherige konventionelle Anwendungen für die 

Abwicklung von Transaktionen zwischen Bürger und Gemeinwesen nachweisbar  als 

kompliziert, arbeitsintensiv, kostenaufwendig und fehleranfällig erwiesen haben.  

1.4 Nachzuweisender Effizienzgewinn  

1.4.1 Der aus der  Automatisierung von Geschäftsvorgängen entspringende messbare r ea l e  

Nutzen sollte den Aufwand der Investitionen in die IT Infrastruktur (Hardware, Software, 

Orgware, Instandhaltung, Wartung/Pflege) sowie in das Humankapital (Schulung und 

Unterstützung des Betriebspersonal) deutlich, andauernd und  nachwe i sbar  übertreffen.  
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1.4.2 Für sämtliche “E-Government“ Projekt sollte vor ihrer Inangriffnahme eine 

betriebswirtschaftliche Aufwand/Nutzen Analyse vorliegen, die sich auf objektiv ermittelte 

und überprüfbare Angaben stützt, und die nachträgliche durch eine Wirksamkeitsprüfung 

gemäss Art. 170 BV evaluiert werden können.  

1.5 Vermeidung der “digitalen Kluft“ 

1.5.1 Die “Informatisierung“ der Beziehungen zwischen Bürger und Verwaltung sollte nicht zum 

einem “digital gap“ führen, d.h. jene natürlichen oder juristischen Personen (aus dem KMU 

Bereich), welche nicht über die nötige IT Infrastruktur und ausgebildetes Fachpersonal 

verfügen, dürfen auf keinen Fall vom Geschäfts- und Behördenverkehr ausgeschlossen 

werden.  

1.5.2 Das bedeutet, dass es noch für sehr lange Zeit für die Abwicklung von Informations- und 

Kommunikationsvorgängen im Verkehr von Personen und Unternehmen (insbesondere im 

KMU Bereich) mit dem Gemeinwesen zwei unabhängig und gleichwertig nebeneinander 

anwendbare manuelle und automatisierte Verfahren geben muss.  

1.5.3 Strikt zurück zu weisen ist nach hier vertretener Auffassung jeder Versuch der Verwaltung 

und der Promotoren von “E-Government“ Lösungen, die Anwender durch gesetzlichen Zwang 

in das “Prokrustesbett des elektronischen Rechtsverkehrs“ zu zwingen.  

1.6 Datenschutz beim elektronischen Rechtsverkehr 

1.6.1 Die Digitalisierung der Informationsbeziehungen zwischen Bürger und Gemeinwesen ist  

aufgrund der damit erzeugten grossen Bestände nach einheitlichen Kriterien [einheitliche 

Identifikationsnummer für Unternehmen gemäss UIDG - SR 431.03 und die zunehmende 

Anwendung der AHV Versichertennummer gemäss Art. 50e ff AHVG gemäss Änderung vom 

23. Juni 2006] geordneter, maschinell lesbarer und auswertbarer personenbezogenen Angaben 

über natürliche und / oder juristische Personen notwendigerweise mit dem Problem des 

Datenschutzes verbunden d.h. der “Gewährleistung des informationellen 

Selbstbestimmungsrechts“ als Ausdruck des Grundrechts der persönlichen Freiheit (Art. 10 

BV).  

1.6.2 Die Umsetzung dieses Grundrechts zwingt nach hier vertretener Auffassung gemäss Art. 35 

Abs. 1 und 2 BV  zur Zurückhaltung bei der Beurteilung jener neuen “E-Government“ 

Projekte, welche in einem grossen Umfang die automatisierter Bearbeitung 

personenbezogener Angaben fordern oder voraussetzen (Prof em C.A.Zehnder, “Die AHV 

Nummer und der Datenschutz“ in ETHZ InfoWeek Nr. 12/2006, 19. Juni 2006).  

Jedes “E-Government“ Projekt sollte daher durch eine Analyse der dadurch hervorgerufenen 

Datenschutzprobleme und eine Darstellung der gemäss Art. 50g Abs. 2 AHVG zur Vermeidung 

oder Minderung von Eingriffen in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Bürger 

vorgesehenen Massnahmen ergänzt werden.  

1.7 Informatiksicherheit 
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“E-Government“ Projekte, welche zur Einrichtung und zum Betrieb grosser, zentraler 

Datenbanken führen sind aber auch unter dem Gesichtspunkt der Informatiksicherheit 

kritisch zu beurteilen: Solche zentralen Systeme schaffen lohnende Ziele für die 

Computerspionage, für unerlaubte Einwirkungen auf die gespeicherten Daten, sowie für 

Angriffe auf die Funktionsfähigkeit der Systeme und Kommunikationsnetze durch sog. 

“DDoS - Distributed Denial of Service“ Attacken.  

1.8 Internationale Entwicklung und ausländische Erfahrungen 

1.8.1 Bei der Inangriffnahme neuer Projekte für die Automatisierung von Informationsbeziehungen 

zwischen Bürger und Gemeinwesen sollte aber auch immer die internationale Entwicklung 

in die Entscheidfindung einbezogen werden. Wenn im (europäischen) Ausland keine 

entsprechenden Projekte in Bearbeitung sind, und es für bestimmte Anwendungen auch noch 

keine international anerkannten Normen und Standards gibt, bzw. wenn die Einführung 

solcher Lösungen nur schleppend und zögerlich vor sich geht, sollte der Grund für diese 

Zurückhaltung abgeklärt werden. Denn Insellösungen bzw. Projekte, auf welche im Ausland 

verzichtet wurde, die sich dort nicht durchgesetzt haben oder welche als unwirtschaftlich 

eingestellt werden mussten, schaffen für die weltweit tätigen schweizerischen Unternehmen 

keinen Nutzen sondern belasten den Steuerzahler.  

1.8.2 In diesem Zusammenhang kann auf die Erfahrungen mit dem elektronischen Rechtsverkehr in 

Deutschland hingewiesen werden, wo sich die Erwartungen an dieses “E-Government“ 

Projekt offenbar bisher nicht erfüllt haben, wie man der Ankündigung der Beitrages von Prof. 

Dr. Uwe Berlit, Vorsitzender Richter am BVerwG zum 17. Deutschen Verwaltungsgerichtstag 

vom 5./6. Juni 2013 in Münster entnehmen kann:  “Elektronischer Verwaltungsprozess - 

Vision, Illusion oder Bedrohung ? Elektronischer Rechtsverkehr: Für wenige Segen, für viele 

Fluch!? Selten ist einer Neuerung im Prozessrecht mit einer so großen Skepsis 

gegenübergetreten worden. Der Gesetzgeber hat vor Jahren schon die Möglichkeit zu 

elektronischer Kommunikation mit den Verwaltungsgerichten und elektronischer 

Aktenführung geschaffen. Der elektronische Verwaltungsprozess ist trotz vieler Pilotprojekte, 

der Zulassung elektronischer Dokumentübermittlung in etlichen Ländern und der praktischen 

Anwendung im Echtbetrieb in einigen Ländern noch weit davon entfernt, flächendeckend 

Realität zu sein.“   

Dazu ist ergänzend dem Programm des Arbeitskreis zur Förderung des elektronischen 

Rechtsverkehrs vom 09.06.2010 folgendes zu entnehmen: “Der erwartete Mehrwert und die 

Vorteile einer durchgehenden papierlosen Aktenbearbeitung haben sich bislang nicht 

eingestellt. Hintergrund für den ins Stocken geratenen Entwicklungsprozess ist, dass die 

zunehmende Digitalisierung die Justiz und Anwaltschaft nicht nur zwingt, althergebrachte 

Verfahrensweisen zu überdenken und neu zu gestalten, sie wirft auch eine Vielzahl von 

technischen und damit korrelierenden rechtlichen Fragestellungen auf.  

Der Grund für die mangelnde Akzeptanz des elektronischen Rechtsverkehrs ist ganz einfach 

auf folgenden Umstand zurück zu führen: Der elektronische Rechtsverkehr mit Behörden und 

Gerichten beschränkt sich auf die elektronische Übermittlung von Unterlagen und setzt dafür 
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eine aufwendige Infrastruktur und die Anwendung der digitalen Signatur nach ZertES voraus. 

Der Effizienzgewinn gegenüber der konventionellen Zustellung eines Aktenstückes mit A Post 

liegt nahe Null, dafür ist der organisatorische und technische Aufwand erheblich grösser. 

Auch spielt der sog. “Medienbruch“, der Übergang von einer geschriebenen Unterlage in ein 

elektronisches, eingescanntes Dokument und zurück aufgrund der heutigen Technologie 

praktisch keine Rolle mehr. Und in der Praxis der elektronischen Geschäftsabschlüsse haben 

sich längst Lösungen über anerkannte Handelsplattformen mit Bezahlung durch elektronische 

Bezahlsysteme (Paypal) durchgesetzt, welche auf die aufwendige digitale Signatur verzichten 

können. Dieser bleibt als eines der letzten Rückzugsgebiete noch der Bereich des “E-

Government“, weil man hier durch den Gesetzgeber bestimmte technische Lösungen 

vorschreiben kann welche im freien Markt nicht durchsetzbar wären.  

II Beurteilung der vorgeschlagenen Modernisierung des Handelsregisters 

 Die nachstehende Beurteilung des Rechtsetzungsvorschlages beruht auf der Anwendung der 

unter Ziff. I umschriebenen Anforderungen an “E-Government“ Projekte aus der Sicht der 

Anwender in der Wirtschaftspraxis und beschränkt sich wie eingangs erwähnt auf die Aspekte 

der Automatisierung:  

2.1 Anlass und Bestimmungsfaktoren  

2.1.1 Die Modernisierung des Handelsregisterrechts wurde gemäss den Angaben unter Ziff. 1.1.4 

des Begleitberichts durch eine “Vi s i on“ der “Eidg. Expertenkommission für das 

Handelsregister“ ausgelöst. 

Nach den persönlichen Erfahrungen des Unterzeichnenden mit Gesetzgebungsvorhaben sollte 

der Erlass oder die Revision von Erlassen eigentlich nicht aufgrund von abstrakten “Ideen, 

Vorstellungen oder Visionen“ von Experten, sondern als Antwort auf klar definierte 

Forderungen aus der realen Welt, zur Klärung offener Fragen, oder zur Behebung 

festgestellter Anständen an die Hand genommen werden.  

2.1.2 Eine Überprüfung der aktuellen Zusammensetzung dieser ständigen ausserparlamentarischen 

“Verwaltungskommission“ - die sich für das vorliegende Revisionsprojekt zu einer 

“Expertenkommission des Bundesrates“ wandelte - aufgrund der Angaben im Internet ergibt, 

dass sich dieses Gremium aus Verwaltungsjuristen, Angehörigen von Handelsregisterämtern, 

Anwälten, Notaren und einem Hochschullehrer zusammensetzt.  

Vertreter der Wirtschaft, welche die Anliegen der Anwender als “wichtigste Kunden“ des 

Handelsregisters hätten einbringen können, waren in der Expertengruppe überhaupt nicht 

vertreten, so wenig wie Wirtschaftsinformatiker, welche die Automatisierung des 

Handelsregisters mit der vorgeschlagene neue Aufbau und Ablauforganisation, die sich 

stellenden Probleme der Informatiksicherheit hätten beurteilen sowie den Aufwand für die 

potentiellen Anwender hätten abschätzen können.  

2.1.3  Für den Unterzeichnenden, der im Zusammenhang mit der Schaffung des Datenschutzgesetzes 

von 1992 sowie der Revision der handelsrechtlichen Buchführungs- und 

Aufbewahrungsvorschriften von 1975 und 1999 einer breit zusammengesetzten 
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Expertenkommission des Bundes angehörte, ist die einseitige Zusammensetzung einer 

Verwaltungskommission, die als Expertin für die Revision zentraler Bestimmungen unseres 

Wirtschaftsrechts eingesetzt wurde, befremdlich.  

Nach hier vertretener Auffassung sollte für die Ausarbeitung eines Rechtsetzungsvorschlages, 

welche nicht unerhebliche Auswirkungen für sämtliche in der Wirtschaft tätigen 

Rechtseinheiten nach sich zieht, von Anfang an Vertreter der durch die Neuerungen 

betroffenen Anwender, insbesondere auch aus dem Kreis der KMU, beigezogen werden.   

2.2 Ziel und Zweck für eine weitergehenden Automatisierung des Handelsregisters  

2.2.1 Der Hinweis, das Handelsregisterrecht sei im Jahre 1937 entstanden und könne die aktuellen  

Bedürfnisse der Anwender nicht mehr befriedigen und müsse aus diesem Grund dringend 

"modernisiert" werden, reicht nach hier vertretener Auffassung als Begründung des 

Rechtsetzungsvorschlages auf keinen Fall aus.   

2.2.2 Insbesondere ist die Handelsregisterverordnung erst vor ganz kurzer Zeit, am 17. Oktober 2007, 

Inkrafttreten 1. Januar 2008, umfassend revidiert worden, wobei in Art. 12 – 12e HRegV bereits 

die Voraussetzungen für den elektronischen Verkehr mit dem Handelsregister geschaffen 

worden sind. Bevor das Handelsregisterrecht daher als solches umfassend revidiert werden, 

sollten nach hier vertretener Auffassung daher zunächst die Erfahrungen mit dem bei der 

Revision der HRegV eingeführten Modernisierungsschritt ausgewertet werden können.  

2.2.3 Dem Unterzeichnenden sind darüber hinaus aus seiner praktischen Tätigkeit k e in e  - 

jedenfalls keine schwerwiegende - Probleme oder Anstände im Umgang mit dem 

Handelsregister bekannt, welche Anlass zu einer umfassenden Modernisierung geben würden: 

Der Verkehr mit den Registerbehörden läuft anstandslos in Schriftform, fakultativ - jedoch 

wegen der hohen und kostspieligen organisatorischen und technischen Anforderungen nach 

meinem Wissen kaum genutzt - elektronisch ab.  

Die bei der Beurteilung der bestehenden Organisation unter Ziff. 1.1.3 des Begleitberichts 

beschriebenen Probleme sind zwar nicht auszuschliessen; sie spielen bei der praktischen 

Tätigkeit in der Wirtschaft aber keine relevante Rolle (z.B. wird kantonsübergreifende 

Zugreifen auf Informationen über die im Zefix vorhandenen “Hyperlinks“ durch “Mausclick“ 

in Sekundenbruchteilen ermöglicht); die erwähnten Probleme werden im Begleitbericht auch 

nicht durch konkrete Beispiele von Anständen und Rechtsstreitigkeiten unterlegt.   

Erwünscht und auch in den meisten Kantonen bereits vorhanden und praktisch genutzt sind 

maschinell lesbare Formulare und Anleitungen für die Anmeldung von Tatbeständen beim 

Handelsregister, welche im Downloading zur  Verfügung stehen. 

2.2.4 Mit der Datenbank Zefix, den maschinell lesbaren Publikationen im SHAB sowie 

Auskunftsdiensten wie “Moneyhouse“ (unter Einhaltung der vom EDÖB am 12.02.2013 gemäss 

dem Zwischenentscheid des BVerG erlassenen Empfehlungen) kann sich heute, unter 

Benützung dieser Angaben als Suchhilfen im Internet, jede am Wirtschaftsleben beteiligte 

Person problemlos Informationen über ihre aktuellen oder potentiellen Geschäftspartner 

beschaffen. 
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Bei der im Begleitbericht weiter erwähnten Möglichkeit, durch Verknüpfung die beim Bund 

vorhandenen grossen Datenmengen für private Recherchen verfügbar zu machen, muss 

dagegen warnend auf die dadurch geschaffene Problematik des Datenschutzes durch die 

Erzeugung sog. “Persönlichkeitsprofile“ nach Art. 3 Bst. d DSG hingewiesen werden.  

2.2.5 Die Schaffung einer nationalen elektronischen Handelsregister-Plattform entspricht nach hier 

vertretener, aus der Praxis gewonnen Auffassung keinem nachweisbaren dringenden Bedürfnis 

der Anwender - sondern eher dem Interesse der auf diesem Gebiet tätigen Anbieter von 

Datenbanklösungen - und für diese durch den Bund (zu Lasten der  Steuerzahler) 

eingerichteten zusätzlichen umfassenden elektronischen Datenbank wird für die in der 

Wirtschaft tätigen Personen kein nachweisbarer Mehrwert geschaffen. 

2.3 Kein “Massengeschäft“ auf Seiten der Anwender 

2.3.1 Transaktionen mit dem Handelsregister können angesichts der grossen Zahl der zur 

Eintragung von Vorgängen verpflichteten Rechtseinheiten [gemäss Publikation des 

Bundesamtes für Statistik waren in der Schweiz schon vor fünf Jahren (2008) 

312’861Unternehmen marktwirtschaftlich tätig; inzwischen dürfte die Zahl bei ca. 330'000 

Unternehmen liegen] sowie des umfangreichen Kataloges der anmeldungspflichtigen 

Tatbestände für die Registerbehörden als sog. “Massengeschäft" betrachtet werden.  

2.3.2 Für ein einzelnes Unternehmen aber handelt es sich Vorgänge [wie beispielsweise Erteilung 

des Vertretungsrechts, Statutenänderungen, Kapitalerhöhung oder -herabsetzung, Fusion, 

Spaltung, Vermögensübertragung, Sitzverlegung, Gründung einer Zweigniederlassung oder 

(Tochter-) Gesellschaft] die während der Existenz der Gesellschaft als juristische Person nicht 

allzu häufig eintreten. Diese Geschäfte sind auch nicht so einheitlich strukturiert wie z.B. beim 

elektronischen Zahlungsverkehr (SWIFT), oder für elektronische Bestellungen, 

Abrechnungen, Zolldeklarationen nach dem UN/EDIFACT Standard, welche schon lange dem 

elektronischen Datenaustausch zugänglich sind.  

2.3.3 Nach hier vertretener Auffassung sollte die Automatisierung des Verkehrs mit der Verwaltung 

vor allem Geschäfte umfassen, welche von den einzelnen Rechtseinheiten täglich hundert- 

oder tausendfach abgewickelt werden, wie insbesondere die elektronische Mehrwertsteuer-

Abrechnung, welche in der Schweiz - im Unterschied zum deutschen 

“Steuervereinfachungsgesetz 2011“ welches die Abrechnungen mittels E-Mail zulässt!  - 

immer noch durch unnötig hohe Anforderungen an elektronische Signaturen gemäss Art. 2 

ElDIV-V – SR 641.201.511  behindert wird.  

2.4 Zweifelhafter Effizienzgewinn  

2.4.1 Wie bereits erwähnt handelt es sich bei den Anmeldungen an das Handelsregister oft um 

Geschäfte (Statutenänderungen, Fusionen, Abspaltungen), welche nicht einheitlich strukturiert 

sind sondern of besondere Sorgfalt bei der Vorbereitung und Entwicklung des 

anmeldepflichtigen Tastbestandes voraussetzen, einschliesslich finanzielle und juristische 

Abklärungen sowie die Vorprüfung beim Eidg. Amt für das Handelsregister.  
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2.4.2 Die Automatisierung des Geschäftsverkehr mit dem Handelsregister beschränkt sich dagegen 

im Wesentlichen auf die elektronische Übermittlung der anmeldepflichtigen Tatbestände. Der 

Effizienzgewinn aus diesem Übermittlungsvorgang für die zur Anmeldung verpflichteten 

Unternehmen ist im Vergleich zum Aufwand für die Vorbereitung und Redaktion des 

anzumeldenden Vorgangs (z.B. eine Statutenänderung, Fusion, Übernahme, Abspaltung) 

kaum messbar. Die Verhältnisse liegen hier sehr ähnlich wie beim Rechtsverkehr mit den 

Gerichten, wo gestützt auf Art. 130 Abs. 1 ZPO (SR 272) und Art. 110 Abs. 2 StPO in 

Verbindung mit der Verordnung über die elektronischer Übermittlung im Rahmen von Zivil- 

und Strafprozessen sowie von Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren (SR 272.1) in 

Verbindung mit der Verordnung des EJPD (281.112.1) über die elektronische 

 Übermittlung im Bereich Schuldbetreibung und Konkurs, sowie der Verordnung über die 

elektronischer Übermittlung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens (SR 

172.012.2) Eingaben, insbesondere Rechtsschriften, den betreffenden Instanzen elektronisch 

übermittelt werden können: Auch dort nimmt die Redaktion der Eingabe und die Beschaffung 

und Einordnung der Belege einen unvergleichbar grösseren Aufwand in Anspruch als die 

Zustellung der Unterlagen an die betreffende Instanz - was ein Grund dafür sein könnte, dass 

vom elektronische Rechtsverkehr in der Schweiz - wie im Ausland: Deutschland! - nur sehr 

zurückhaltend Gebrauch gemacht wird.   

2.4.3 Darüber hinaus ist zu bedenken, dass der theoretische Einsparungseffekt aus den in der 

Unternehmenspraxis ohnehin nicht sehr häufigen * elektronischen Übermittlungsvorgängen an 

das Handelsregister durch die Investitionen in die dafür benötigte Informatik-Infrastruktur, die 

Beschaffung und periodische Erneuerung der Mittel für die qualifizierte elektronische Signatur 

nach Art. 14Abs. 2bis OR und ZertES (Schlüssel mit der dazu benötigten Software und dem 

Lesegerät), die Umstellung der internen Organisation und die Ausbildung und Nachschulung 

des Personals aller Voraussicht nach, vor allem im Bereich der KMU, mehr als aufgewogen 

wird: Für den typischen Anwender in der Wirtschaft bedeutet der Übergang auf den 

elektronischen Geschäftsverkehr mit dem Handelsregister einen Netto-Mehraufwand.  

*   Beispiel: Soeben wurde bekannt, dass die Firma KWC mit 337 Mitarbeitenden einem Aktienkapital 

von 8.209 Mio. CHF  und einem Umsatz von 107 Mio. CHF vom weltweit tätigen Franke Konzern mit 

8'500 Mitarbeitenden, einem Umsatz von ca. 2.0 Mia CHF und einem Kapital von 135.0 Mio CHF 

übernommen werden soll: Ke i n e s  dieser beiden Unternehmen hat seit 2000 mehr als vier (in Worten 

v i e r !) Eintragungen pro Jahr beim Handelsregister veranlasst]  

2.4.4 Denn um auch nur die Beschaffung der Infrastruktur für das digitale Signieren zu 

amortisieren, müsste ein Unternehmen pro Jahr mehr als ein Dutzend Anmeldungen (mit 

eingeschriebener A-Post) an das Handelsregister vornehmen.  Aber auch dort, wo bei 

verbundenen Unternehmen die Betreuung der Anmeldungen an das Handelsregister für die 

angeschlossenen Konzerngesellschaften durch ein zentrales Sekretariat / Rechtsabteilung 

vorgenommen wird, dürfte die Abwicklung des elektronischen Verkehrs mit dem 

Handelsregister wegen der professionellen und sorgfältigen Verwaltung der Schlüssel für die 

einzelnen Konzerngesellschaften einen Mehraufwand nach sich ziehen: Für weniger als zehn 
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zentral betreute Tochtergesellschaften wird sich die Investition in den elektronischen Verkehr 

mit dem Handelsregister daher nicht rechnen.   

Der elektronische Verkehr mit dem Handelsregister kann daher vor allem für professionelle 

Verwalter von sog. “Briefkastenfirmen“ von Interesse sein, doch stellt sich die Frage, ob es 

gerechtfertigt ist, die kostspielige Infrastruktur aus Steuermitteln für einen so beschränkten 

Kreis von Anwendern zur Verfügung zu stellen.   

2.4.5 Der elektronische Verkehr mit dem Handelsregister wird auch die digital zu signierenden 

Belege umfassen (vgl. Art. 20 HRegV). Besonders aufwendig ist dabei die Eintragung der 

Unterschrift einer zeichnungsberechtigten Person, deren Echtheit vom Zeichnungsberechtigten 

mit elektronischer Unterschrift zu bestätigen ist (vgl. Art. 21 Abs. 3 HRegV).  

2.4.6 Projekte im Bereich des “E Government“ wie die hier zur Diskussion stehende 

Automatisierung des Geschäftsverkehrs mit dem Handelsregister  sollte jedoch nicht nur eine 

(in der Regel recht optimistische) Aufwandschätzung  aus der Sicht der beteiligten 

Bundesorgane enthalten, sondern insbesondere eine Kosten-Nutzenanalyse aus der Sicht der 

Bürger, im vorliegenden Fall der eintragungspflichtigen Rechtseinheiten der Wirtschaft.  

Angesichts der vorerwähnten,  mit der Umstellung auf den elektronischen Geschäftsverkehr 

verbundenen Investitionen für den Aufbau sowie Betrieb und Pflege der IT-Infrastruktur 

[namentlich “Signatur-Token“, Software (für das Signieren, den Zeitstempel, evtl. die 

Verschlüsselung des Inhalts von Meldungen), Lesegerät], Anpassung der internen 

Organisation, Ausbildung und Nachschulung des Personals für die statistisch relativ seltenen 

Vorgänge dass die Kosten-Nutzen Analyse für die Benützer der betreffenden Lösung 

unter den heute angebotenen Einsatz- und Betriebsbedingungen der elektronischen 

Kommunikation mit digitaler Signatur nega t i v  ausfallen wird.  

2.4.7 Angesichts der hohen Aufwendungen und des erkennbar ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhält-

nisses erstaunt nicht, dass der seit dem 01.01.2008, d.h. seit mehr als fünf Jahren mögliche 

elektronische Verkehr mit dem Handelsregister in der Praxis trotz der vom Parlament am 

24.09.2009 nach erfolgreicher Promotion der Anbieter entsprechender Signatur-Lösungen im 

dritten Konjunkturpaket bewilligten Anschubfinanzierung der SuisseID-Karte durch 25.0 Mio. 

CHF aus der vom Steuerzahler geäufneten Bundeskasse  den in der Botschaft 09.062 vom 10. 

August 2009 (BBl 2009 S. 5735)  Ziff. 1.4 erhofften Durchbruch zur breiten Anwendung bisher 

offensichtlich nicht geschafft hat.  Daher soll nun durch die Revision des 

Handelsregisterrechts Raum für die breite Anwendung der von der Privatwirtschaft 

angebotenen SuisseID geschaffen werden (vgl. Anfrage 12.1092 NR Noser, “Förderung der 

SuisseID“).  

Nach hier vertretener Auffassung sollte eine Gesetzesrevision nicht, jedenfalls nicht 

vorrangig zur Förderung von Angeboten privater Promotoren genutzt werden, nachdem 

der erwartete Erfolg im Markt ausgeblieben ist.  

2.4.8 Zusammenfassend zeigt gerade das vorliegende Gesetzgebungsprojekt der Automatisierung 

des Geschäftsverkehrs mit dem Handelsregister, dass die in Ziff. 4.2, S. 65/66 des 
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Begleitberichts “E-Government“ Strategie des Bundes auf unrichtigen Annahmen beruht und 

das selber gesetzte Ziel, die Verwaltungstätigkeit mit Hilfe der Informations- und 

Kommunikationstechnik (IKT) so bürgernah und so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten, 

klar verfehlt, weil Mittel und Verfahren wie insbesondere die qualifizierte digitale Signatur 

zwingend vorgeschrieben werden, welche durch den praktischen Einsatz der Informatik in der 

Wirtschaft längst überholt wurden. Damit wird “E-Government“ zu einem der letzten 

geschützten Reviere, wo solche Anwendungen aufgrund gesetzlicher Vorschrift noch einen 

Einsatz finden.  

2.5 Drohende Entstehung einer “digitalen Kluft“ 

2.5.1 Nachdem sich der elektronische Verkehr mit dem Handelsregister trotz der als Teil der Ge-

setzgebung über die elektronische Signatur am 19.12.2003 realisierten Revision von Art. 529a 

OR, in Kraft seit 01.01.2005, und der anschliessenden Totalrevision der Handelsregisterverordnung 

vom 17.10.2007, in Kraft seit 01.01.2008 aufgrund der Wahrnehmung des Unterzeichnenden nicht 

in der von den Promotoren von “E-Government“-Lösungen angestrebten Art und Weise 

entwickelt hat, soll nun die Einreichung von Anmeldung und der Belege in elektronischer 

Form gemäss RevArt. 934 Abs. 4 OR durch das Gesetz erzwungen werden. Mit anderen 

Worten: Was aus wirtschaftlichen Gründen keinen Sinn macht und daher in der Praxis trotz 

massiver Subventionierung mit Steuermittel (25.0 Mio CHF “Konjunkturförderung“ der 

Anbieter von Signatur-Lösungen durch Mittel  aus der Bundeskasse!) erfolglos war, soll durch 

eine Gesetzesänderung zur verbindlichen Pflicht erklärt werden.  

2.5.2 Mit diesem gesetzgeberischen Kunstgriff soll den Anbieter digitaler Signaturverfahren nun ein 

eindrücklicher neuer Markt mit einem Umsatz von wohl über 50.0 Mio CHF erschlossen 

werden, denn neben den heute wohl ca. 330'000 eintragungspflichtigen Unternehmen in der 

Schweiz ist  ja noch eine erheblich grössere Anzahl von zeichnungsberechtigten Personen 

vorhanden, die bei der vorgesehenen voll elektronischen Abwicklung des Verkehrs mit dem 

Handelsregister ihre eigenhändige Unterschrift ebenfalls durch ihre persönliche digitale 

Signatur bestätigen müssten (vgl. Art. 21 Abs. 3 HRegV)  natürlich unter Benützung der SuisseID, die 

ab CHF 90.0/p.a. angeboten wird. 

2.5.3 Die vorgeschlagene Regelung von Art. 934 Abs. 3 OR würde nicht nur für mittlere und kleine 

Unternehmen gegenüber dem heutigen Rechtszustand erhebliche und völlig überflüssige 

Belastungen schaffen, sie erscheint auch als elementarer Eingriff in die durch Art. 27 der  

Bundesverfassung gewährleistete Wirtschaftsfreiheit. 

Nachdem der Schriftverkehr mit dem Handelsregister während mehr als 75 Jahren anstandslos 

funktioniert hat und keine Missbräuche bekannt geworden sind, welche im Sinn von Art. 36 

Abs. 2 BV ein “öffentliches Interesse“ an der Abkehr von der bisherigen Regelung der 

Anmeldungen durch schriftliche Urkunde mit der zusätzlichen Möglichkeit des elektronischen 

Kommunikation begründen könnten, sollte auf die  zwangsweise Einführung des 

elektronischen Geschäftsverkehrs verzichtet werden: Denn gerade für die Klein- und 

Kleinstunternehmen muss der bewährte einfache und praktische Weg der schriftlich - 

ausnahmsweise durch Vorsprache beim Handelsregister sogar mündlich - gemäss Art. 17 Abs. 2 
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HRegV vorzunehmenden  Anmeldung von registrierungspflichtigen Tatbeständen erhalten 

bleiben.  

2.5.4 Nach hier vertretener Auffassung wird auch die in der Wirtschaft diskutierte Alternative der 

Einräumung einer sehr langen Übergangsfrist auf den elektronischen Geschäftsverkehr das 

Problem nicht lösen. Zum Vergleich sei die sich seit Jahren im Versuchsstadium befindliche 

Einführung des sog. “E-Voting“ herangezogen: Selbst wenn dereinst der heute als wenig 

wahrscheinlich geltende Fall eintreten sollte, dass die Mehrheit der Stimmenden - von diesem 

Anteil ist man jedoch auch heute nach mehrjährigen Versuchen noch weit entfernt (vgl. die 

Tabelle über den Anteil der elektronischen Stimmabgabe an der Gesamtheit der 

Abstimmenden in den 2013 allein repräsentativen Kantonen Genf und Neuenburg) - ihre 

Stimme elektronisch abgeben sollten, dürfte man der Minderheit der Abstimmenden, welche 

das  technisch fortschrittliche Verfahren nicht anwenden können oder wollen, das Stimmrecht 

nicht dadurch entziehen, dass die elektronische Stimmabgabe obligatorisch erklärt wird: Das 

wäre - wie kaum jemand bestreiten wird - ein äusserst schwerwiegender Eingriff in die 

Ausübung der durch Art. 34 BV garantierten politischen Rechte der Stimmbürger. 

2.5.5 Nach hier vertretener Auffassung dürfen Anwendungen des “E-Government“ (wie z.B. der 

elektronische Rechtsverkehr mit den Gerichten), welchen die praktische Akzeptant fehlt, auf 

keinen Fall dadurch “gefördert“ werden, dass für bestimmte Bereiche nun die elektronische 

Abwicklung mit den digitalen Signaturverfahren gemäss ZertES vorgeschrieben wird. Dies 

wäre u.E. neben der Verletzung der Wirtschaftsfreiheit auch ein Eingriff in die durch die Bun-

desverfassung (Art. 29 BV) gewährleisteten allgemeinen rechtsstaatlichen 

Verfahrensgarantien im Verkehr mit Gerichts- und Verwaltungsinstanzen.   

2.5.6 Es befremdet, dass der Begleitbericht auf S. 28 diese elementare Rechtsänderung mit der 

Schaffung eines bisher in unserer Rechtsordnung so nicht bekannten Formzwangs fast nur im 

Vorübergehen erwähnt und nicht weiter begründet und die betroffenen Anwender auf die 

“grosszügige Übergangsfrist“ in Art. 3 der Übergangsbestimmungen vertröstet. 

2.6 Schaffung einer nationalen Infrastruktur des Handelsregisters 

2.6.1 Wie bereits erwähnt sind uns keine Anstände im Zusammenhang mit der heutigen dezentralen 

Führung kantonaler Handelsregister-Datenbanken in Verbindung mit der vom Bund 

betriebenen Informationsplattform “Zefix“ bekannt.  Die bestehenden Einrichtungen (ergänzt 

durch  die elektronischen Zugang zu den Publikationen des SHAB über das  erfüllen die 

Informationsbedürfnisse der Anwender und die Publizität der Handelsregisterdaten.  

2.6.2 Es ist nicht erkennbar, welchen Mehrwert, d.h. welchen zusätzlichen Nutzen für die Anwender 

und das Publikum die gemäss Art. 928 RevE vom Bund (mit Bundesmitteln, d.h. Steuergeldern) 

einzurichtende “nationale Infrastruktur“ und das gemäss Art. 928b RevE vom Bund zu 

betreibende neue Informationssystem zur automatisierten Bearbeitung von 

Handelsregisterdaten bringen soll.  

2.6.3 Ein zentrales integriertes Handelsregister-Informationssystem kann mit entsprechendem 

Aufwand zweifellos realisiert werden.  
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Allein, es erscheint als zu wenig durchdacht, wenn ein Expertengremium des Bundes ohne 

Beziehungen zu den Anwendern und unter Verzicht auf die Mitwirkung von unabhängigen 

Informatik-Experten, somit ohne Verantwortung für die Kostenfolgen, als Teil der “E-Govern-

ment“ Strategie des Bundes derartige anspruchsvolle Informatik-Anwendungen vorschlägt.   

Als Begleiter aufwendiger IT Projekte der damaligen IBM Kunden, hierauf konzernweiter IT 

Anwendungen innerhalb der Alcan-Alusuisse Gruppe, aber auch bei der Unerstützung solcher 

Projekte bei befreundeten Anwendern bin ich mit den folgen der ausufernden Wünsche der 

Betreiber solcher Anwendungen vertraut. Wenn ich auf dem Hintergrund dieser persönlichen 

Erfahrungen die Beschreibung der vielfältigen Möglichkeiten und Opportunitäten eines 

künftigen zentralen elektronischen Handelsregister auf S. 21/22 des Begleitberichts 

durchgehe, dann ergibt sich,  dass der Aufwand für ein solches System ins Uferlose zu 

wachsen droht, wenn das Vorhaben nicht durch eine striktes Projektmanagement kontrolliert 

wird.   

2.6.4  Die im Begleitbericht unter Ziff. 3.1 S. 63/64 angestellten Kostenberechnung für Aufbau und 

Einführung einer zentralen integrierten Informatikplattform ist aufgrund der vorstehenden 

Erpersönlichen Erfahrungen (sowie den Berichten über den Fehlschlag neueren IT Projekte 

des Bundes wie das Skandal-umwitterte “Insieme“ und das nach unnützen 

Millioneninvestitionen eingestellte Führungsinformationssystem Heer (FIS-HE) mit grösstem 

Vorbehalt zu betrachten Für dieses Projekt müsste - wie in jedem Unternehmen der Wirtschaft 

- zunächst eine klare und überprüfbare Nutzen-Kosten Analyse erstellt und eine 

Projektkontrolle aufgebaut werden. 

2.6.5 Besonders erstaunt und befremdet, dass die von den Anwendern zu tragenden erheblichen 

Folgekosten der zwangsweisen Einführung der elektronischen Anmeldung von Eintragungen 

ins Handelsregister in Ziff. 3.12, S. 64/65 des Begleitberichts, gar nicht angesprochen werden.  

2.7 Zur Datenschutz-Problematik 

2.7.1 Als "Datenschützer der erstens Stunde“ (Organisator des Symposiums der IBM (Schweiz) 

vom 7./8.11.1977 (sic) zum Thema “Computer und Privatsphäre“) muss der Unterzeichnende 

bei IT Projekten, welche zur Entstehung grosser Datensammlungen mit personenbezogenen 

Angaben (in der Schweiz auch über juristische Personen) führen, immer ein “caveat" aus der 

Sicht des Persönlichkeits- und Datenschutzes anbringen.  

2.7.2 Als Hilfsmittel dafür soll die AHV Versichertennummer (AHVN13) gemäss Art. 50e ff AHVG 

und die Identifikationsnummer für Unternehmen gemäss UIDG - SR 431.03 dienen. Dabei war 

man sich bereits bei der Schaffung des Datenschutzgesetzes vom 19.06.1992 bewusst (vgl. Art. 

36 Abs. 4 Bst c DSG-92), dass die Verwendung der AHV-Nummer und ähnlicher Mittel zur 

eindeutigen Identifikation von (natürlichen oder juristischen) Personen eine kritische Aufgabe 

bei der Umsetzung des Datenschutzes in der Praxis darstellen würde. Ausserhalb des Bereichs 

der Sozialversicherung darf die Versichertennummer nur verwendet werden, wenn dies ein 

Bundesgesetz für einen ganz bestimmten Verwendungszweck bestimmt (Art. 50e Abs. 1 

AHVG). 
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2.7.3 Im Begleitbericht wird erwähnt, dass die zu schaffende integrierte Bundesplattform es 

ermöglichen wird, gezielt nach Angaben über natürliche oder juristische Personen zu suchen, 

diese zu vergleichen, zusammenzuführen, was zur Schaffung von “Persönlichkeitsprofilen“ im 

Sinne von Art. 3 Bst d DSG und zu Auswertungen führen kann, welche weit über die bisher aus 

der Nutzung der in Zefix, SHAB und “Moneyhouse“ sowie durch Einsatz von  Suchmaschinen 

wie “Google“ im Internet verfügbaren Angaben herausgehen dürfte 

2.7.4 Gemäss Art. 17 Abs. 2 DSG und Art. 25 VDSG dürfen Anwendungen, welche zur Schaffung von 

“Persönlichkeitsprofilen“ führen können, nur unter eingeschränkten Voraussetzungen realisiert 

werden, wobei sicherzustellen ist, dass die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen 

nicht gefährdet oder verletzt werden kann.  

Diese Voraussetzung ist nach hier vertretener Auffassung nicht gegeben, wenn das Gesetz - 

wie das revidierte Handelsregisterrecht, zwar gemäss S. 26 des Begleitberichts die 

Verwendung einer von der AHV Versichertennummer unabhängigen Nummer zur 

Identifikation natürlicher Personen vorsieht, diese aber von jedermann - in der Schweiz und im 

Ausland! - als Mittel zum Zusammenführen von Angaben über natürliche Personen zu einem 

“Persönlichkeitsprofil“ genutzt werden kann (z.B. betreffend die gegenwärtige oder frühere 

Mitwirkung einer Person in der Geschäftsleitung verschiedener Rechtseinheiten der 

Wirtschaft). 

2.7.5 Wenn ungeachtet der hier vertretenen Empfehlung eine zentrale integrierte Datenbank über 

sämtliche handelsregistereinträge geschaffen wird, müsste auf jeden Fall der Wahrung der 

Grundrechte zum Schutz der Persönlichkeit der betroffenen Personen besondere Beachtung zu 

schenken.  

2.8 Aspekte der Informatiksicherheit 

2.8.1 Die Realisierung einer integrierten elektronischen Handelsregisterplattform wäre auf jeden 

Fall kein triviales IT Projekt: Es müssen grosse Mengen von Daten (darunter auch nicht 

formatierte Daten: Belege) sicher erfasst, gespeichert und jederzeit über lange Dauer 

(Langzeitarchivierung) verfügbar gehalten werden. Dazu bestehen weltweit noch keine 

gesicherten Erfahrungen.  

2.8.2 Es trifft zu, dass die im zentralen Register gespeicherten Daten grundsätzlich öffentlich 

zugänglich sind und sich daher eigentlich nicht als Gegenstand von Hacking-Angriffen oder 

unerlaubter Datenbeschaffung nach Art. 143/143bis StGB eignen. Hingegen können aufgrund 

der bestimmungsgemäss freien Zugänglichkeit der Informationsplattform Versuche der 

kriminellen Veränderung, Löschung oder Unterdrückung gespeicherten Daten im Sinne von 

Art. 144 bis StGB nicht ausgeschlossen werden, wie auch ein Angriff gegen die Verfügbarkeit 

der Plattform als solche durch eine sog. “DDoS Attacke“.   

2.8.2 Daher müsste ein sicheres Kommunikationsnetz mit den kantonalen Registerbehörden 

aufgebaut werden, welche die Meldungen der Rechtseinheiten entgegen zu nehmen hätten. Es 

geht also um störungssichere Kommunikationsbeziehungen zwischen den einzelnen 

Rechtseinheiten, den kantonalen Registerbehörden und der Eidg. Handelsregisterplattform. 
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Das ist jedenfalls keine einfache Aufgabe und es erstaunt, dass im Begleitbericht S. 23 nur 

relativ summarisch auf diese elementare Problematik eingegangen wird.  

2.9 Internationales Umfeld 

2.9.1 Als Anlass und Hintergrund der vorgeschlagenen Revision des Handelsregisterrechts ist 

zweifellos die in Ziff. 1.5 des Begleitberichts dargestellte internationale Entwicklung in Bezug 

auf die elektronische Publikation von Angaben in Handels- und Gewerberegistern der 

einzelnen ausländischen Staaten zu sehen.  

2.9.2 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass Gegenstand und Umfang der registrierungspflichtigen 

Tatbestände im ausländischen Recht wesentlich enger gefasst sind; so sind z.B. nach dem 

deutschen am 01.01.2007 in Kraft getretene Gesetz über elektronische Handelsregister und 

Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) nur grosse Unternehmen, die 

“Kapitalgesellschaften“ nach § 325 Abs. 1 HGB zur Offenlegung verpflichtet “andere 

Gesellschaften“ gemäss § 1 Abs. 1 PublG nur dann, wenn die Bilanzsumme 65 Mio. €, der 

Umsatz 130 Mio. € und die Anzahl der Mitarbeitenden 5'000 übersteigt. Die Publikations-

pflicht ist völlig anders geregelt als im schweizerischen Recht und umfasst nicht die 

Anmeldung der gesellschaftsrechtlichen Grunddokumente, die Organe und 

Vertretungsberechtigten, sondern die alljährliche Offenlegung von Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht.  

2.9.3 Mit dem elektronischen “Zentralen Firmenindex“ - Zefix mit den weiterführenden Hinweisen 

zu den Einträgen in den kantonalen Handelsregistern und den im Internet zugänglichen 

elektronischen SHAB Publikationen verfügt unser Land heute bereits über ein sehr 

leistungsfähiges und ausländischen Lösungen gleichwertiges System für den Zugriff auf 

gesellschaftsrechtlichen Informationen: Ein “virtuelles zentrales elektronisches 

Handelsregister.“  Und nach kritischer Prüfung der Darstellung der Verhältnisse im Ausland 

im Begleitbericht kann nicht abgeleitet werden, dass dort die Anmeldung von 

eintragungspflichtigen Tatbeständen zwingend ausschliesslich elektronisch, unter 

Verwendung der digitalen Signatur vorzunehmen ist.  

2.9.4 Die Entwicklung der Offenlegungspflichten für grössere Unternehmen im Europäischen 

Wirtschaftsraum kann nach hier vertretener Auffassung somit nicht als bestimmende 

Forderung für die Weiterentwicklung des Handelsregisterrechts in der Schweiz nach dem 

vorliegenden  Rechtsetzungsvorschlag herangezogen werden 

Zusammenfassung und Anträge 

A.    Die Revision des Handelsregisterrechts mit dem Schwerpunkt (i) zentrale integrierte 

elektronische Informationsplattform nach Art. 928/928b RevE OR, sowie (ii) elektronischer 

Geschäftsverkehr mit dem Handelsregister gemäss Art. 930 Abs. 4 OR sollte erst weiter verfolgt 

werden, wenn unter Einbezug von Vertretern der Anwender (Gesellschaften und KMU) 

erstellte realistische und nachprüfbare Kosten / Nutzen Analyse für alle beteiligten Stellen 

(Bund, Kantone und Rechtseinheiten) vorliegt, welche insbesondere den aus der Realisierung 



 

 

16 

des elektronischen Geschäftsverkehrs entspringenden zusätzlichen Aufwand für die Anwender 

- aber auch aufgrund der Anpassungsarbeiten bei den 26 kantonalen Handelsregisterämtern -  

zutreffend wieder gibt!  

B. Die Problematik von Datenschutz und Informatiksicherheit im Zusammenhang mit 

Erstellung und Betrieb der zentralen integrierten Informationsplattform sollte vertieft 

untersucht werden. Insbesondere sollten Lösungen aufgezeigt werden für (i) die 

datenschutzkonforme Verwendung der Identifikationsnummer für natürliche Personen bei der 

Führung des Handelsregisters;   (ii) den Schutz der Persönlichkeit der registrierten Personen 

insbesondere im Hinblick auf bisher nicht vorhandene Möglichkeiten für die  

Zusammenführung von Daten zur Erstellung von “Profilen“ im Sinne von Art. 3 Bst. d DSG, 

sowie (iii) die Problematik der sicheren Langzeitarchivierung sowie der Sicherung der 

zentralen erfassten und gespeicherten maschinell lesbaren Daten vor unerlaubten Zugriffen, 

Zerstörungen, Veränderung und DDoS Attacken  

C. Mit allem Nachdruck wenden wir uns gegen den offenkundig zur Förderung des 

elektronischen Behördenverkehrs mit Mitteln, die sich bisher als nicht zielführend erwiesen 

haben, unternommenen Versuch, gestützt auf Art. 930 Abs. 4 RevE OR ein gesetzliches 

Obligatorium für die elektronischen Anmeldung beim Handelsregister zu schaffen.  

Ich bin Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Dank verpflichtet, wenn Sie den vorstehenden 

Überlegungen bei der weiteren Bearbeitung des Rechtsetzungsvorschlages betreffend die 

Automatisierung des Handelsregisters und den Geschäftsverkehr mit den Registerbehörden 

angemessene Beachtung schenken.   

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

 

             Beat Lehmann 
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“3NV Bündner Notarenverband
Associazione grigionese dei notai
Associaziun grischuna dals notars

Bundesamt für Justiz
Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA
Buridesrain 20
3003 Bern

per Email: ehra@bj.adminch

11März 2013

Vorentwurf zur Änderung des Obligationenrechts (Harideisregisterrecht sowie

Anpassungen im Aktien-, GmbH-, und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisi

onsaufsichtsrechts

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bündner Notarenverband macht hiermit gerne von der Möglichkeit zur Vernehmlas

sung in oben erwahnter Angelegenheit Gebrauch.

Wir beschränken uns auf diejenigen Punkte, die das Notariat primär betreffen:

Ausschliesslich elektronische Handelsregisteranmeldung

Wir begrüssen die Einführung der Möglichkeit, die Handelsregisteranmeldungen auch

elektronisch vornehmen zu können. Jedoch sind wir gegen einen dahingehenden

Zwang (Vorentwurf Art. 930 Abs. 4 OR). Gleich wie in anderen Rechtsgebieten (z.Bsp.

Art. 130 ZPO), sind wir dafür, dass auch im handelsregisterlichen Bereich die Anmel

dungen entweder in Papierform oder elektronisch eingereicht werden können. Das Inte

Engadinstrasse 44 Tel. +41 (0) 81 252 26 82 infonotaregr,ch
CH-7000 Chur Fax +41 (0) 81 253 33 37 www.notaregr.ch
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resse an einer Förderung des elektronischen Geschäftsverkehrs darf nicht soweit ge

hen, dass die Kommunikation in Papierform für unzulässig erklärt wird.

Beurkundungspflicht bei Kapitalgesellschaften

Wir halten es für richtig, dass die Genossenschaft hinsichtlich der Formvorschriften mit

den anderen Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) gleichgestellt wird (Vorentwurf Art. 830

Abs. 1 und Art. 888 Abs. 3 OR).

Die umfassende Beurkundungspflicht bei AG und GmbH sollte unseres Erachtens aber

beibehalten werden (und konsequenterweise auf die Genossenschaft ausgedehnt wer

den). Dies aus folgenden Gründen:

- Rechtliche Differenzierungen sollen im Gesellschaftsrecht nur vorgenommen wer

den, wenn sie sich aufgrund der Natur der Rechtseinheit aufdrängen. Nur so lassen

sich sachwidrige Abweichungen im Interesse der Konsistenz und der inneren Stirn

migkeit des Gesellschaftsrechts vermeiden.‘ Diese Aussage auf S. 47 des Erläu

ternden Berichts zur vorliegenden Änderung des Obligationenrechts bringt es auf

den Punkt, warum die im Vorentwurf vorgesehene Aufhebung der Beurkundungs

pflicht bei einfach strukturierten Kapitalgesellschaften abzulehnen ist.

- Mit Blick auf den Zweck der öffentlichen Beurkundung — Belegfunktion, Schutz vor

Unbedacht, Verfahrenskontrolle — ist die Abgrenzung zwischen einfach strukturier

ten und nicht einfach strukturierten Kapitalgesellschaften unsachlich. In allen Fällen

handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, mit allen damit einhergehenden Kon

sequenzen. Wenn die Schaffung von Kapitalgesellschaften oder die Änderung der

Verhältnisse bei Kapitalgesellschaften grundsätzlich als beurkundungspflichtig an

gesehen werden, kann es keinen Unterschied machen, ob die betreffende Gesell

schaft „einfach strukturiert“ ist oder nicht. Insbesondere die im Beurkundungszweck

der Verfahrenskontrolle beinhaltete Kontrolle des rechtmässigen Ablaufs der zu pro

tokollierenden Gründer- oder Gesellschafterversammlung spricht für eine uneinge

schränkte Beurkundungspflicht im Gesellschaftsrecht.

- Alle Registerbehörden (Grundbuchämter, Handelsregisterämter) haben ein starkes

Interesse daran, die Anmeldungen in eintragungsfähigem Zustand zu erhalten. Nur

so ist ein effizienter Rechtsverkehr gewährleistet. Wenn alle wesentlichen Register-
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geschäfte öffentlich beurkundet werden, ist diese Voraussetzung weitgehend erfüllt.

Die Beurkundungspflicht bietet diese Gewähr, indem die Notare im Rahmen der öf

fentlichen Beurkundung dafür besorgt sind, dass die Versammlungen rechtmässig

ablaufen, alle notwendigen Erklärungen vorgenommen werden und die notwendi

gen Belege vollständig sind. Wie die Erfahrungen der Handelsregisterämter mit den

nicht beurkundungspflichtigen Genossenschaften und den nicht mehr beurkun

dungspflichtigen Abtretungen von GmbH-Stammanteilen zeigen, fehlen dem Bür

ger, selbst wenn er geschäftserfahren ist, trotz Mustervorlagen die notwendigen

Kenntnisse, um eine reibungslose Handeisregistereintragung seines Geschäfts zu

bewerkstelligen. Bei einer Gründung einer Kapitalgesellschaft beispielsweise geht

es ja nicht nur um die ordentliche Durchführung und Protokollierung der Grün

dungsversammlung, sondern es müssen neben den Statuten noch eine Reihe wei

terer Belege bereitgestellt und Formalitäten eingehalten sein: Bankeinzahlungsbe

stätigung, Unterschriftsbeglaubigungen, Handelsregisteranmeldung, Lex Friedrich

Erklärung, u.U. Einhaltung der Sachübernahmerschriften etc. Bei einer Aufhebung

der Beurkundungspflicht für einfach strukturierte Kapitalgesellschaften ist zu erwar

ten, dass die Handeisregisterämter mit vielen nicht eintragungsfähigen Geschäften

und der damit einhergehenden Mehrarbeit konfrontiert werden. Als Folge davon

müssten wohl die Handeisregistergebühren erhöht werden.

Als Grund für die vorgesehene Aufhebung der Beurkundungspflicht für einfach

strukturierte Kapitalgesellschaften wird die Einführung von Erleichterungen für KMU

angegeben. Wir bezweifeln, dass die Einschränkung der Beurkundungspflicht zu

einer Erleichterung führt. Nach dem vorstehend Gesagten, ist nicht nur mit Mehrar

beit bei den Handelsregisterämter zu rechnen, sondern die notwendigen Nachbes

serungen führen auch bei den KMU zu Mehraufwand, womit die angestrebte Er

leichterung nicht erreicht wird.

Wir halten es für problematisch, wenn der gleiche Akt einmal beurkundungspflichtig

ist und einmal nicht. Das führt zu u,U. schwierigen Abgrenzungsfragen und kaum

verständlichen Unterscheidungen.

Nach unserem Verständnis kommt die Befreiung der Beurkundungspflicht nur dann

zum Zug, wenn die Gesellschaften Minimalstatuten haben (bei der AG wären das

nach dem Vorentwurf 5 Statutenartikel, bei der GmbH 4 Artikel). In der Praxis

kommen solche Minimalstatuten kaum vor. Es fragt sich, inwiefern es Sinn macht,

solche Minimalstatuten durch die Aufhebung der Beurkundungspflicht zu fördern.
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Ausführlichere Statuten, auch wenn oft nur die gesetzlichen Regelungen wiederge

geben werden, machen nämlich durchaus Sinn. So haben die Gesellschafter damit

ein „Grundgesetz“ zur Hand, dessen Konsultierung in der Regel die sich stellenden

Fragen beantwortet, ohne dass dafür das OR studiert werden muss.

Nachdem im Rahmen der Anfang 2012 in Kraft getretenen Revision des lmmobili

arsachenrechts die Unterscheidung von nicht beurkundungspflichtigen und beur

kundungspflichtigen Dienstbarkeitsverträgen mit überzeugenden Gründen aufgege

ben wurde und alle Dienstbarkeitsverträge der Beurkundungspflicht unterstellt wur

den, ist es unverständlich, dass mit dem vorliegenden Vorentwurf im Gesellschafts

recht genau die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen wird.

Wenn, wie in Vorentwurf Art. 930 Abs. 4 OR vorgesehen, Handelsregisteranmel

dungen mittelfristig nur noch elektronisch erfolgen sollen, dürfte ein grosser Teil der

Bevölkerung mangels Besitz einer Suisse-ID vom Verkehr mit den Handelsregister-

ämter ausgeschlossen sein und damit die nicht beurkunclungspflichtigen Geschäfte

gar nicht zur Anmeldung bringen können.

Im Kanton Graubünden beträgt die Notariatsgebühr für die Gründung einer einfa

chen AG CHF 1000 und für eine einfache GmbH CHF 500. Die Gebühren für Statu

tenänderungen liegen zwischen CHF 500 und CHF 1000 bzw. CHF 2000. Die für

die teilweise Aufhebung der Beurkundungspflicht ins Feld geführte Kostenerleichte

rung für KMU ist also nicht so gravierend, va. in Anbetracht dessen, dass mit der

Beurkundung gewährleistet ist, dass die entsprechende Rechtshandlung in der Re

gel einwandfrei vorgenommen und dementsprechend die Handelsregistereintra

gung ohne weiteres erreicht wird.

Kunden- und KMU-Freundlichkeit sollen eine Grenze haben, da ein korrekter, quali

tativ hochstehender Standard ein bedeutendes Kriterium eines funktionierenden

Wirtschaftsstandortes ist.

Mit freundlichem Gruss

Bündner Notarenverband

/
Gian RetoZinsli

L.



Centre Patronal

Office fdral de la Justice
Offlce fdral du Registre du
Commerce OFRC
Bundesrain 20
3003 Berne

Paudex, 1e21 mars 2013
J HB/mg

Modification du Code des obligations (Droit du Registre du commerce (RC) et
adaptation des droits de la sociötö anonyme, de la socit ä responsabilite limitöe
et de la sociötö coopörative) et du droit de la surveillance de la rvision

Reponse ä la consultation

Madame, Monsieur,

Nous avons pris connaissance des documents relatifs la consultation mentionne ci
dessus et, tout en vous remerciant de nous avoir consults, vous adressons ci-aprs nos
remarques et commentaires.

1. Modifications du droit du registre du commerce

Hormis le fait que le titre du CO relatif au Registre du commerce n‘ait subi aucune rvi
sion totale depuis 1937, les raisons invoques l‘appui de la rvision semble plus dic
tes per une volont de centralisation que per des motifs objectifs, ce qui conduit ä le
refuser. On se rappellera dans ce cadre que lOrdonnance sur le Registre du com
merce, qul contient un grand nombre de prescriptions matrielles, a fait l‘objet d‘une
rvision totale entre en vigueur en 2008; en outre, aucune intervention parlementaire
en suspens n‘exige d‘adaptation fondamentale, tandis que la rvision partielle de l‘ORC
du 23 septembre 2011 entre en vigueur le 1er janvier 2012, a dfini le cadre juridique
pour la gestion lectronique des affaires. Lors d‘une journe mise sur pied le 7 fvrier
dernier par l‘Office fdral de la Justice ä l‘intention des prposs au Registre du com
merce et au Registre foncier romands, de nombreuses voix se sont leves contre les
dispositions projetes. Donner au Conseil fdral de nouvelles comptences, comme le
prvoit notamment l‘article 940 du projet, et mettre sur pied un Registre national du
commerce ne se justifie pas, le systme actuel donnant satisfaction. Enfin, on remarque
ra qu‘en mettant sur pied une structure nationale, les moluments risquent fort de pren
dre l‘ascenseur, du fait des investissements informatiques ncessaires et de leur main
tenance, alors que les avantages du systme ne paraissent pas dterminants. Nous
nous prononons ds lors contre ces modifications.

Route du Lac 2
1094 Paudex 2. Autres modifications du Code des obligations
Case postaie 1215
1001 Lausanne
T +41217963300 2.1 Abrogation des dispositions relatives aux mandataires commerciaux
F +412179633 11
info@centrepatronal.ch . . . . .

L‘abrogation des dispositions relatives aux mandataires commerciaux ne semble obir
Kapeflenstrasse 14 qu‘ la volont de simplifier la lgislation. Les dispositions relatives aux fonds de procu

3001 Bern ration subissent un toilettage, qui ne modifle pas en substance le droit matriel. Ces
T +4131390 9909
F +4131390 9903
cpbern6centrepatronai.ch

www.centrepatronai.ch



2.

modifications paraissent pouvoir tre acceptes. On relvera cependant que cette sup
pression limine un degr hirarchique dans certaines socits de service importantes.

2.2 Suppression de la forme authentique pour certaines sociöts

L‘abandon de la forme authentique pour la constitution de socits, lorsque es statuts
ne comportent que les dispositions minimales et que les apports sont effectus en es
pces, ainsi que pour la rduction du capital ou l‘augmentation de capital avec libration
des apports en nature ou par compensation de crance, conduit effectuer une balance
d‘intrts entre simplification administrative et intrt une protection et ä une informa
tion renforce, notamment sur les implications Igales de l‘acte. On rappellera dans ce
cadre que le but premier de la forme authentique est de garantir la scurit juridique et
de s‘assurer que les contractants respectent les rgles IgaIes. Le respect de cette
forme permet plus gnralement de prvenir certains litiges et sert ainsi la scurit juri
dique. Or, cette dernire est un principe fondamental sans lequel les relations d‘affaires
et entre particuliers ne peuvent se dployer sereinement. L‘officier public garantit ainsi
que les protagonistes ont bien informs de leurs droits et de leurs obligations, ainsi
que sur les consquences de leur acte. Ii poursuit donc un but de protection des parties

l‘acte et des tiers (clients, fournisseurs, cranciers, administrations etc.).

Ds lors que la simple forme crite suffirait, il appartiendrait aux prposs au Registre du
commerce d‘assumer les täches de contröle, jusqu‘ici effectues par l‘officier public
sous sa responsabilit, ce qui ne constitue pas forcment un avantage, ni pour le justi
ciable, ni pour l‘administration. En effet, l‘officier public doit notamment contröler l‘identit
des comparants, s‘assurer que l‘acte authentique reflte bien la volont des parties,
s‘assurer aussi que es parties comprennent la porte et les consquences de leurs d
cisions. Lors d‘augmentations de capital, l‘officier public doit s‘assurer que les rgles
protgeant les minoritaires ont respectes. Jusqu‘ici, ces lments ne sont pas con
tröls par le Registre du commerce; si le projet devait tre mis en vigueur, et pour autant
que le RC ne les prenne pas en charge, la scurit des transactions sen trouverait af
fecte, ce qui ne paratt pas souhaitable. En outre, ‘argument du gain de temps ne paratt
pas dterminant, puisqu‘il semble possible de constituer une socit dans un dlai de 2

3 jours actueliement, voire moins si tous les documents ont prpars l‘avance.
Tout au plus pourrait-on esprer que les coüts lis la constitution d‘une socit, la
rduction ou ä l‘augmentation de capital seraient en diminution vu l‘adoption de la seule
forme crite. Cet argument se rv&e relatif, car on peut imaginer que d‘autres structures
(cabinets de conseil, flduciaires) agiront comme mandataires pour ce faire; ii devrait
inciter es officiers publics modrer leurs tarifs lorsque les oprations n‘ont pas un ca
ractre complexe.

En dfinitive, nous considrons que labandon de la forme authentique dans les cas
envisags par le projet ne se justifie pas, en regard des impratifs de la scurit du droit
et des transactions.

3. Modifications du Code civil

L‘abandon de l‘indivision, hormis ‘argument de la raret du recours cette institution,
n‘est pas tay. Cela ne signifie pas pour autant qu‘elle soit dnue d‘intrt pour une
familie. Nous ne sommes pas favorables ä une teIle suppression.

4. Loi sur la surveillance de la revision

La modification du droit applicable la surveillance de la rvision dcoule en particulier
des modifications apportes aux seuils imposant le contröle ordinaire. Eile constitue une
simplification pour es entreprises qui se chargent du contröle restreint, soit celui appii
cable ä une majorit de petites et moyennes entreprises. Nous pouvons ds lars y sous
crire.



3.

Conclusions

Fonds sur ce qui prcde, nous nous prononons contre les propositions de modifica
tion du droit relatif au Registre du commerce, contre es propositions de modification du
CO, l‘exception de celles relatives aux mandataires commerciaux et fonds de pouvoir,
ainsi que contre la modification du Code civil prvoyant la suppression de l‘indivision.
Nous acceptons en revanche es modifications de la loi sur la surveillance de la rvision.

.:. .:. •:.

Nous vous remercions de l‘attention que vous prterez ä la prsente et vous prions
d‘agrer, Madame, Monsieur, nos salutations es meilleures.

Ceitre Patronal

Dir cteur du departement de politique gnrale

















Anhang zur Stellungnahme zur Vernehmlassung betreffend Änderung des Revisionsaufsichtsrechts 25.03.2013 
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Vorschlag zur Anpassung Revisionsaufsichtsgesetz Art. 8, 9 und 43a 
 

Bisheriger Wortlaut RAG Neuer Wortlaut gemäss 
Vorentwurf Bundesamt für 
Justiz 

Gemeinsamer Vorschlag SIX / 
Emissionsbanken (UBS-ZKB-CS) 

Art. 8 Sonderfälle im 
internationalen Verhältnis 

1 Einer Zulassung als staatlich 
beaufsichtigtes Revisions-
unternehmen bedürfen auch 
Revisionsunternehmen, die 
Revisionsdienstleistungen im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe 
a oder diesen vergleichbare 
Dienstleistungen nach 
ausländischem Recht 
erbringen für: 
 
a.  Gesellschaften nach 

ausländischem Recht, 
deren Beteiligungspapiere 
an einer Schweizer Börse 
kotiert sind; 

 
b.  Gesellschaften nach 

ausländischem Recht, die 
in der Schweiz 
Anleihensobligationen 
ausstehend haben; 

 
c. Gesellschaften nach 

schweizerischem oder 
ausländischem Recht, die 
mindestens 20 Prozent der 
Aktiven oder des Umsatzes 
zur Konzernrechnung einer 
Gesellschaft nach 
Buchstabe a oder b 
beitragen; 

 
d.  Gesellschaften nach 

ausländischem Recht, die 
mindestens 20 Prozent der 
Aktiven oder des Umsatzes 
zur Konzernrechnung einer 
schweizerischen 
Publikumsgesellschaft im 
Sinne von Artikel 727 
Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe 
a oder b des OR4 

beitragen. 
 

2 Die Zulassungspflicht entfällt, 
wenn das Revisionsunter-
nehmen einer vom Bundesrat 
anerkannten ausländischen 
Revisionsaufsichtsbehörde 
untersteht. 
 

3 Die Zulassungspflicht gemäss 

Art. 8 Sonderfälle im 
internationalen 
Verhältnis 

1 Einer Zulassung als 
staatlich beaufsichtigtes 
Revisionsunternehmen 
bedürfen auch 
Revisionsunternehmen, die 
Revisionsdienstleistungen 
im Sinne von Artikel 2 Buch-
stabe a oder diesen 
vergleichbare 
Dienstleistungen nach 
ausländischem Recht 
erbringen für: 
 
a.  Gesellschaften nach 

ausländischem Recht, 
deren 
Beteiligungspapiere an 
einer Schweizer Börse 
kotiert sind; oder 

 
b.  Gesellschaften nach 

ausländischem Recht, 
deren 
Anleihensobligationen 
an einer Schweizer 
Börse kotiert sind. 

 

2 Die Aufsichtsbehörde 
befreit ein 
Revisionsunternehmen mit 
Sitz im Ausland auf Gesuch 
hin von der Zulassungs-
pflicht, wenn es einer vom 
Bundesrat anerkannten 
ausländischen 
Revisionsaufsichtsbehörde 
untersteht. Revisions-
unternehmen, die von der 
Zulassungspflicht befreit 
werden, werden in das 
Register der Aufsichts-
behörde aufgenommen 
(Art. 15 Abs. 2). 

3 Die Zulassungspflicht nach 
Absatz 1 Buchstabe b ent-
fällt, wenn die 
Anleihensobligationen 
durch eine Gesellschaft 
garantiert werden, die über 
ein Revisionsunternehmen 
verfügt, das entweder 

Art. 8 Sonderfälle im 
internationalen 
Verhältnis 

1 Revisionsunternehmen mit 
Sitz im Ausland, die 
Revisionsdienstleistungen 
im Sinne von Artikel 2 Buch-
stabe a oder diesen 
vergleichbare 
Dienstleistungen nach 
ausländischem Recht 
erbringen für Gesellschaften 
mit Sitz im Ausland, deren 
Beteiligungsrechte oder 
Anleihensobligationen an 
einer Schweizer Börse 
kotiert sind bzw. für welche 
eine Kotierung an einer 
Schweizer Börse vorgesehen 
wird, bedürfen keiner 
Zulassung, wenn sie der 
Aufsicht einer vom 
Bundesrat anerkannten aus-
ländischen 
Revisionsaufsichtsbehörde 
unterstehen. Die RAB 
publiziert die Liste der 
anerkannten 
Aufsichtsbehörden. 
 
1 bis Besteht keine 
Anerkennung der 
ausländischen 
Revisionsaufsichtsbehörde 
durch den Bundesrat, so ist 
bei der Kotierung einer An-
leihensobligation keine 
Zulassung erforderlich, 
sofern die Anleger im 
Kotierungsprospekt explizit 
und an prominenter Stelle 
auf diesen Umstand 
aufmerksam gemacht 
werden. 

. 

2 Die Zulassungspflicht nach 
Absatz 1 entfällt ebenso, 
wenn die an einer Schweizer 
Börse zur Kotierung 
vorgesehenen 
Anleihensobligationen durch 
eine Gesellschaft garantiert 
werden, die über ein 
Revisionsunternehmen 
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Absatz 1 Buchstabe b entfällt 
zudem, wenn die 
Anleihensobligationen durch 
eine Gesellschaft garantiert 
werden, die über ein 
Revisionsunternehmen 
verfügt, das entweder Absatz 1 
oder 2 erfüllt. 

Absatz 1 oder 2 erfüllt. verfügt, das zugelassen ist 
oder die Voraussetzungen 
von Absatz 1 oder 1bis  
erfüllt. 

Art. 9 Voraussetzungen 

1 Revisionsunternehmen 
werden zur Erbringung von 
Revisionsdienstleistungen für 
Publikumsgesellschaften 
zugelassen, wenn sie: 
 
a. die Voraussetzungen für 

die Zulassung als 
Revisionsexperten 
erfüllen; 
 

b. gewährleisten, dass sie 
die gesetzlichen 
Vorschriften einhalten; 

 
c.  für die Haftungsrisiken 

ausreichend versichert 
sind. 

 
2 Die Aufsichtsbehörde kann 
die Zulassung eines Revisions-
unternehmens auf der 
Grundlage einer ausländischen 
Zulassung erteilen, wenn die 
Anforderungen dieses 
Gesetzes erfüllt sind. 

Art. 9 Voraussetzungen 

1 Revisionsunternehmen 
werden zur Erbringung von 
Revisionsdienstleistungen 
für Gesellschaften des  
öffentlichen Interesses 
zugelassen, wenn sie: 
 
a. die Voraussetzungen 

für die Zulassung als 
Revisionsexperten 
erfüllen; 

 

b. gewährleisten, dass sie 
die gesetzlichen 
Vorschriften einhalten; 

 

c. für die Haftungsrisiken 
ausreichend versichert 
sind. 

 
2 Revisionsunternehmen mit 
Sitz im Ausland werden zur 
Erbringung von 
Revisionsdienstleistungen 
für Gesellschaften nach 
Artikel 8 Absatz 1 
zugelassen: 
 

a. wenn sie die 
Voraussetzungen nach 
Absatz 1 erfüllen oder 
wenn sie im Sitzstaat 
zugelassen sind und 
die Voraussetzungen 
zur Zulassung den 
schweizerischen 
gleichwertig sind; und  

 
b.  wenn die Erfüllung der 

Auskunfts- und Melde-
pflichten des 
Revisionsunternehmen
s sichergestellt ist. 

Art. 9 Voraussetzungen 

1 Revisionsunternehmen 
werden zur Erbringung von 
Revisionsdienstleistungen 
für Gesellschaften des  
öffentlichen Interesses 
zugelassen, wenn sie: 
 
a. die Voraussetzungen für 

die Zulassung als 
Revisionsexperten 
erfüllen; 

 

b. gewährleisten, dass sie 
die gesetzlichen 
Vorschriften einhalten; 

 

c. für die Haftungsrisiken 
ausreichend versichert 
sind. 

 
 2 Revisionsunternehmen 
mit Sitz im Ausland werden 
zur Erbringung von 
Revisionsdienstleistungen 
für Gesellschaften nach 
Artikel 8 Absatz 1 
zugelassen: 
 
a. wenn sie die 

Voraussetzungen nach 
Absatz 1 erfüllen oder 
wenn sie im Sitzstaat 
zugelassen sind und die 
Voraussetzungen zur 
Zulassung den 
schweizerischen 
gleichwertig sind; und  

 
b.  wenn die Erfüllung der 

Auskunfts- und 
Meldepflichten des 
Revisionsunternehmen
s sichergestellt ist. 

 Art. 43a Übergangsbestimmungen 
zur Änderung vom … 

1 Revisionsdienstleistungen 
für Gesellschaften nach 
Artikel 2 Buchstabe c Ziffer 2 
dürfen während sechs 
Monaten nach Inkrafttreten 
der Änderung vom … noch 
von Revisionsunternehmen 
mit der Zulassung nach 

Art. 43a Übergangsbestimmungen 
zur Änderung vom … 

1 Revisionsdienstleistungen 
für Gesellschaften nach 
Artikel 2 Buchstabe c Ziffer 2 
dürfen während sechs 
Monaten nach Inkrafttreten 
der Änderung vom … noch 
von Revisionsunternehmen 
mit der Zulassung nach 



Anhang zur Stellungnahme zur Vernehmlassung betreffend Änderung des Revisionsaufsichtsrechts 25.03.2013 

3 
 

altem Recht durchgeführt 
werden.  
 
2 Revisionsunternehmen mit 
Sitz im Ausland, die Revi-
sionsdienstleistungen für 
Gesellschaften erbringen, 
deren Beteiligungspapiere 
oder Anleihensobligationen 
im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser 
Änderung an einer Schweizer 
Börse kotiert sind, müssen 
bei der Aufsichts-behörde 
innerhalb von vier Monaten 
nach dem Inkrafttreten der 
Änderung entweder um 
provisorische Zulassung oder 
um Befreiung von der 
Zulassungspflicht ersuchen 
(Art. 8 Abs. 1 und 2). Das 
Revisionsunternehmen darf 
bis zum Entscheid der 
Aufsichtsbehörde 
Revisionsdienstleistungen im 
Sinne von Artikel 2 
Buchstabe a oder diesen 
vergleichbare 
Dienstleistungen nach 
ausländischem Recht 
erbringen. Die 
Aufsichtsbehörde bestätigt 
dem Revisionsunternehmen 
schriftlich die fristgerechte 
Einreichung des Gesuchs und 
informiert die Börse über die 
eingereichten Gesuche. 

altem Recht durchgeführt 
werden.  
 

2 Revisionsunternehmen mit 
Sitz im Ausland, die Revi-
sionsdienstleistungen für 
Gesellschaften erbringen, 
deren Beteiligungspapiere im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Änderung an einer 
Schweizer Börse kotiert sind 
und die keiner vom 
Bundesrat anerkannten 
Aufsicht gemäss Art. 8 RAG 
Abs. 1 unterstehen , müssen 
dies durch die Gesellschaft, 
für die sie die 
Revisionsdienstleistungen 
erbringen, innert 4 Monaten 
nach Inkrafttreten dieser 
Änderungen in geeigneter 
Form für den Anleger publik 
machen lassen. 

3
Revisionsgesellschaften mit 

Sitz im Ausland, die 
Revisionsdienstleistungen für 
Gesellschaften mit 
Anleihensobligationen 
erbringen, haben die 
Voraussetzungen von Art. 8 
für solche Gesellschaften zu 
erbringen, deren 
Anleihensobligationen nach 
Inkrafttreten dieses Artikels 
kotiert werden. 
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Vernehmlassung zur Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht sowie Anpas-

sungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2012 hat uns Frau Bundesrätin Sommaruga in rubrizierter Angele-

genheit zur Stellungnahme eingeladen. Für diese Gelegenheit der Meinungsäusserung danken wir 

Ihnen. economiesuisse hat bei ihren Mitgliedern – bestehend aus 100 Branchenverbänden, 20 kanto-

nalen Handelskammern sowie einigen Einzelunternehmen – eine interne Umfrage durchgeführt und 

nimmt gestützt auf deren Antworten aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht Stellung.  

 

Zusammenfassung 

economiesuisse unterstützt die Stossrichtung eines modernen und zeitgemässen Handelsregis-

terrechts ausdrücklich. Ein modernes Handelsregisterrecht erlaubt der Verwaltung und den Un-

ternehmen Abläufe zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Die vom Bundesrat in seiner 

Vernehmlassungsvorlage präsentierten Vorschläge sind daher konkrete und begrüssenswerte 

Massnahmen gegen überflüssige Bürokratie. Diese dürfen nicht an der Besitzstandswahrung 

der kantonalen Handelsregister und (freien) Notariate scheitern. Abgelehnt wird jedoch die vor-

geschlagene Ausschliesslichkeit der elektronischen Handelsregisteranmeldung. Ausdrücklich 

begrüsst wird das Ziel, einfach strukturierte Kapitalgesellschaften ohne Mitwirkung von Dritt-

personen zu gründen, aufzulösen und zu liquidieren. Positiv ist auch die vorgeschlagene Ab-

schaffung der «Stampa-Erklärung» als separater Beleg. Diese Vorschläge verkleinern die büro-

kratischen Hürden in unserem Land und sind begrüssenswerte Beispiele für einen gezielten 

Bürokratieabbau. Abgelehnt wird hingegen die vorgeschlagene Abschaffung der Teilliberierung. 

Diese läuft einem Hauptziel der Revision – KMU-Erleichterungen zu schaffen – entgegen. 

Schliesslich sind die vorgeschlagenen Anpassungen von Art. 8 RAG umfassend zu überarbei-

ten bzw. es wäre allenfalls sinnvoller, die Änderungsvorschläge betreffend dem Revisionsauf-

sichtsrechts von der Modernisierung des Handelsregisterrechts abzuspalten und mit allen be-

troffenen Interessengruppen vertieft zu erörtern. 

 

mailto:ehra@bj.admin.ch
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1 Inhalt der Vorlage 

Um das Handelsregisterrecht den heutigen Bedürfnissen der Benutzerinnen und Benutzer anzupassen, 

schlägt der Bundesrat eine umfassende Revision des 30. Titels Obligationenrechts vor. Ein zentraler 

Punkt der Modernisierungsbemühungen ist der Aufbau einer nationalen Infrastruktur des Handelsregis-

ters durch den Bund. Die Kantone bleiben jedoch für die Führung des Handelsregisters zuständig. 

Durch die vorgesehenen Massnahmen wird der Vollzug des Handelsregister- und Gesellschaftsrechts 

einheitlicher und die Verfahren werden kürzer. Die AHV-Versichertennummer soll auch im Bereich des 

Handelsregisters systematisch für die Identifizierung natürlicher Personen verwendet werden können. 

Handelsregisteranmeldungen und -belege sind mittelfristig ausschliesslich elektronisch einzureichen. 

Im Gegensatz zu anderen Staaten werden aber weiterhin alle Personen, also nicht nur Rechtsanwälte 

oder Urkundspersonen, eine Eintragung im Handelsregister veranlassen können.  Weiter sehen die 

Vorschläge administrative Entlastungen für einfach strukturierte Unternehmen vor. Neu sollen Aktien-

gesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften ohne Urkundsperson 

gegründet, aufgelöst und im Handelsregister gelöscht werden können, sofern sehr einfache Verhältni s-

se vorliegen. Für solche Unternehmen wird folglich die Pflicht zur öffentlichen Beurkundung aufgeho-

ben. Schliesslich schlägt der punktuelle Anpassungen des Revisionsaufsichtsgesetzes vor, dabei soll 

insbesondere der extraterritoriale Geltungsbereich des Revisionsaufsichtsgesetzes präzisiert  werden, 

um das Verhältnis zwischen dem Investorenschutz, der Sicherstellung einer effektiven und effizienten 

Aufsicht und der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Kapitalmarkts zu verbessern.  

 

 

2 Revidiertes Handelsregisterrecht führt zu positivem Bürokratieabbau 

Die Stossrichtung eines modernen und zeitgemässen Handelsregisterrechts begrüsst economiesuisse 

ausdrücklich. Ein modernes Handelsregisterrecht erlaubt der Verwaltung und den Unternehmen Abläu-

fe zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Dies bedingt jedoch auch eine einheitliche Struktur der 

Daten. Dadurch können insbesondere die heutigen formalen Erschwernisse bei kantonsübergreifenden 

Sitzwechseln abgeschafft werden. Die vom Bundesrat in seiner Vernehmlassungsvorlage präsentierten 

Vorschläge sind daher konkrete und begrüssenswerte Massnahmen gegen überflüssige Bürokratie.  

 

Grundsätzlich positiv beurteilt economiesuisse auch die in Art. 928 f. E-OR vorgeschlagene Organisati-

on der Handelsregisterbehörden, wonach der Bund die nationale Infrastruktur des Handelsregisters 

bereitstellt und die Kantone für die Führung des Handelsregisters zuständig bleiben. Am bewährten 

Subsidiaritätsprinzip wird damit festgehalten. Die neue Struktur erlaubt jedoch die Schaffung einer 

Grundlage für einen vereinfachten Informationsaustausch zwischen den Behörden und die Erhöhung 

der Benutzerfreundlichkeit des Handelsregisters. Bei der Schaffung der nationalen Infrastruktur muss 

aber den damit verbundenen Kosten höchste Beachtung geschenkt werden. Unliebsame Überraschun-

gen wie beim Informatikprojekt «Insieme» sind unbedingt zu verhindern. Schliesslich sollte das neue 

Handelsregisterrecht tendenziell zu tieferen Kosten führen. Folgt man den Ausführungen in Ziffer 3.1 

des Erläuternden Bericht wird zwar der Bund Mehrkosten zu tragen haben, die Kantone werden jedoch 

Betriebskosten einsparen können. 

 

 

3 Möglichkeit zur brieflichen Handelsregisteranmeldung muss bleiben 

Widerstand kam von unseren Mitgliedern gegen die Ausschliesslichkeit der elektronischen Anmeldung 

(Art. 930 Abs. 4 E-OR), welche die herkömmliche Anmeldung per Post gänzlich ersetzen soll. Für eine 

elektronische Anmeldung ist die zweifelsfreie Authentifizierung des Absenders erforderlich (vgl. 

Art. 12 ff. HRegV). Dies ist wohl technisch möglich (elektronische Signatur, Swiss-ID) führt aber bei – 

insbesondere familiengeführten – Kleinunternehmen, welche selten eine Änderung im Handelsregister 

anmelden müssen, zu überdurchschnittlichem Aufwand, da vor der Anmeldung extra eine Authentifizie-

rungsmethode «eingekauft» werden muss. Wir fordern daher, dass neben der elektronischen Anmel-
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dung die herkömmliche Anmeldung per Briefpost zulässig bleibt. Ausdrücklich begrüsst wird, dass die 

Vornahme der elektronischen Anmeldung nicht Urkundspersonen oder Anwälten vorbehalten bleibt.  

 

 

4 Administrative Entlastung für einfach strukturierte Unternehmen ist erfreulich 

Ausdrücklich begrüsst wird das Ziel, einfach strukturierte Kapitalgesellschaften ohne Mitwirkung von 

Drittpersonen zu gründen, aufzulösen und zu liquidieren (vgl. Art. 629 Abs. 3, Art. 777 Abs. 3 und Art. 

830 Abs. 2 E-OR). Positiv ist auch die vorgeschlagene Abschaffung der «Stampa-Erklärung» als sepa-

rater Beleg. Diese Vorschläge verkleinern die bürokratischen Hürden in unserem Land und sind be-

grüssenswerte Beispiele für einen gezielten Bürokratieabbau. 

 

Abgelehnt wird hingegen die vorgeschlagene Abschaffung der Teilliberierung in Art. 632 E-OR. Dieser 

Vorschlag wird als Nachteil vor allem für kleine Unternehmen betrachtet. Insbesondere sog. Start -ups 

aus der Technologie- und Biotechbranche bedienen sich bei ihrer Gründung gerne der Rechtsform der 

Aktiengesellschaft. Bei Erfolg der entsprechenden Erfindung wird die Aktiengesellschaft oft an grössere 

Konzerne verkauft, welche die Erfindung zur Markreife führen. Auch wenn die Möglichkeit besteht, mit 

CHF 20‘000 eine GmbH zu gründen, sollte die Option der Gründung einer Aktiengesellschaft mittels 

Teilliberierung beibehalten werden. Die Abschaffung der Teilliberierung läuft einem Hauptziel der Revi-

sion – KMU-Erleichterungen zu schaffen – entgegen. 

 

 

5 Anpassungen im Revisionsaufsichtsgesetz sind zu überarbeiten 

Art. 8 E-RAG verlangt neu eine Zulassungspflicht für Revisionsgesellschaften von ausländischen An-

leihensemittenten (= Herausgeber von Obligationen), die an der Schweizer Börse kot iert sind. Damit 

wird für ausländische Anleihensemittenten eine zusätzliche Hürde eingebaut, die zwangsweise zu De-

kotierungen und einer Verlagerung ins Ausland führt. Dies schwächt unnötigerweise die Stellung und 

Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes und hat gravierende und irreparable volkswirt-

schaftliche Einbussen zur Folge. Daher ist insbesondere Art. 8 E-RAG umfassend zu überarbeiten. 

Allenfalls wäre es sinnvoller, die Änderungsvorschläge betreffend dem Revisionsaufsichtsrechts von 

der Modernisierung des Handelsregisterrechts abzuspalten und mit allen betroffenen Interessengrup-

pen vertieft zu erörtern. 

 

economiesuisse unterstützt die Eingaben der direkt involvierten Kreise (SIX sowie die Emissionsban-

ken UBS, CS, ZKB) und deren Vorschlag zur Anpassung der Art. 8, 9 und 43a E-RAG. Für detaillierte 

Erläuterungen wird auf diese Eingaben verwiesen. 

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens. Bei Fragen oder Unklarheiten 

stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 
 

economiesuisse 
 

  

Thomas Pletscher 

Mitglied der Geschäftsleitung 

Dr. Meinrad Vetter 

Stv. Leiter Wettbewerb & Regulatorisches 

 



UNIL Universt de Lausanne
Centre du droft de lentreprise (CEDIDAC)
bätiment Internef bureau 337
CH-1015 Lausanne

Monsieur
Florian Zihler
Docteur en droit, avocat, LL.M.
Office fdral du registre du commerce
Office fdraI de la justice
Bundesrain 20
3003 Gerne

Lausanne, le 2 avrii 2013

Modification du code des obligations

Cher Confrre,

Faisant suite vos aimabies lignes du 11 janvier, je vous adresse ci-aprs une prise de

position relative i‘avant-projet de modification du code des obligations (droit du

registre du commerce et adaptation des droits de la soci& anonyme, de la socit

responsabilit limite et de la soci& cooprative) ainsi que du drolt de la surveiliance

de la rvision. Je prcise que l‘avis qul suit vous est adress titre personnel et ne

refite pas n&essairement es vues de la Facuit de droit de i‘Universit de Lausanne.

Droit du registre du commerce

A. Art. 927 AP-CO

1. On peut en principe se rallier i‘ide d‘ancrer dans le code des obligations

une disposition d&rivant le but du registre du commerce.

2. La rfrence aux « iments pertinents pour Ta constitution et I‘identification

des entits juridiques »‚ quoique figurant dj l‘art. 1 ORC, ne convainc en

revanche pas enti&ement.

D‘une part, l‘enregistrement n‘a pas un effet constitutif dans tous les cas.

Par exemple, I‘existence d‘une socit en nom coiiectif ou d‘une socit en

commandite expioitant une entreprise commerciale ne dpend pas de son

inscription sur le registre du commerce (art. 552 aT. 2 et 553 CD). De

mme, une association, quand bien mme eile serait tenue de se faire

inscrire sur le registre du commerce, acquiert la personnaiit ds qu‘eiie

FacuIt de droit et des sciences criminelles
Centre du droit de lentreprise (CEDIDAC)

liii 111111111111 11111111111 1111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111

TI.+41 21 692 28 56 Fax.÷41 21 6922855 Iedgar.phiIippin@unil.ch
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exprime dans ses statuts la volont d‘tre organise corporativement (art.

60 al. 1er et art. 61 CC).

D‘autre part, toutes les entits juridiques auxquelles l‘art. 927 al. 2 AP-CO

fait rfrence ne sont pas soumises une inscription obligatoire. Par

exemple, hors des cas prvus par I‘art. 61 al. 2 CC, les associations ont

seulement la facuIt de se faire inscrire sur le registre du commerce (art. 61

al. 1er CC). Cela ne va d‘ailleurs pas sans poser quelques questions pratiques

notamment en relation avec l‘opposabiIit aux tiers de fusions d‘associations

non inscrites (art. 22 al. 2 LFus), mais ii convient de s‘en tenir cela en

I‘tat. De mme, l‘avenir gaIement, les instituts de droit public ne seront

tenus I‘inscription que dans les limites de I‘art. 932a AP-CO. Par

consquent, mme l‘identification des entits juridiques n‘est pas toujours

assure par le registre du commerce.

La formulation suivante me paraTtrait donc plus adäquate pour l‘art. 927 al.
1er AP-CO : « Dans la mesure prvue par la loi, le registre du commerce sert

l‘enregistrement et la publication de faits juridiquement pertinents pour

la constitution et l‘identification des entits juridiques. »

3. Si on le compare l‘art. 1 ORC, l‘art. 927 al. 1er AP-CO ne mentionne plus la

s&urit du droit parmi les objectifs du registre du commerce. Exprim ou

non, ce principe doit toutefois rester fondamental et ii doit mon avis se

concrtiser en particulier sous la forme d‘une reconnaissance gnralise du

principe de la foi publique du registre du commerce. J‘y reviendrai dans mes

commentaires relatifs l‘art. 936a AP-CO.

4. II paraTt opportun de renoncer mentionner l‘art. 927 al. 1 AP-CO

l‘objectif de « protection des tiers dans le cadre des dispositions impratives

du droit priv ». La concr&isation de cette ide dans la dfinition du pouvoir

d‘examen de l‘office du registre du commerce doit en revanche tre

maintenue, ainsi que j‘y reviendrai dans mes commentaires relatifs l‘art.

937 AP-CO.

5. En dpit des rserves dogmatiques que peut susciter la caractrisation des

entreprises (commerciales) individuelles (voire des socits de personnes et

des succursales) comme entits juridiques, on peut pragmatiquement se

rallier au maintien de cette terminologie, ds lors qu‘elle a dj cours dans

l‘actuelle ordonnance sur le registre du commerce et qu‘elIe ne semble pas

avoir pos de difficults particulires.
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B. Art. 928 AP-CO

1. II me para?t opportun de maintenir la tenue du registre du commerce dans la

comptence des cantons. En ce sens, l‘art. 928 al. 2 AP-CO dolt tre

approuv.

2. Le rapport explicatif (p. 21) indique que « la tenue des registres par district

n‘est plus mentionne »‚ au motif principal que seul le canton du Valais

serait concern. Ii ne prcise toutefois pas si cette renonciation une

mention sp&ifique revient imposer un office unique pour chaque canton.

Rien ne me semble justifier une teile interprtation, d‘ailieurs difficilement

conciliable au moins avec la iettre de l‘art. 928 al. 2 AP-CO. Pour viter toute

quivoque, une pr&ision dans le message serait opportune.

3. Parmi les avantages cits l‘appui d‘une infrastructure nationale du registre

du commerce, je ne suis pas en mesure de me prononcer sur l‘limination

du risque d‘erreurs de transmission (lment essentiellement technique). La

perspective d‘un gain de temps est intressante pour les praticiens, pour

autant que la mise en place d‘une plateforme unique soit effectivement apte

produire cet effet, ce qui dpend aussi d‘aspects techniques (en partie tout

au moins). La recherche d‘une entit juridique l‘&helle nationale ne me

para?t, en l‘tat actuel, pas insatisfaisante. EIle peut, aujourd‘hui tre

considre comme aise et fiable. En revanche, la possibilit de rechercher

des personnes inscrites de manire uniforme, dans toute la Suisse, serait en

effet utile. II est probable qu‘un logiciel unique soit de nature faciliter la

coordination de l‘inscription de restructurations impiiquant des entits

relevant de divers cantons, le traitement des transferts de sige et

l‘adaptation des inscriptions au chapitre des succursales en cas de

modifications pertinentes intervenant au sige principal. A cet gard, la

situation qui prvaut actueliement ne me paraTt toutefois pas

particulirement probimatique. La possibiiit de mettre en place dans toute

la Suisse un service automatis d‘information par abonnement (« push ») en

cas de modification de l‘inscription d‘une entit donne est quant eile

int&essante. Sans tre n&essairement impossible dans le systme actuel,

eile serait sans doute facilite (ou tout le moins accire) par la mise en

place d‘une infrastructure nationale. Globalement, l‘utilit d‘une teile

plateforme appara?t en dfinitive limite, tout le moins du point de vue du

public, mais on peut de manire gnrale se rallier la proposition, sous

rserve des points suivants

- comme chaque fois qu‘il s‘agit d‘amliorer ou de rempiacer un systme

informatique qui fonctionne, ii conviendra de faire preuve de

prudence ; ii s‘impose en particulier de s‘assurer qu‘un rsultat
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äquivalent ne peut pas tre atteint par une amlioration des &hanges

de donnes entre les cantons

- ii faudra galement faire en sorte que des systmes qui existent dans

certains cantons et qui prsentent une reile utiiit pour ie public

continuent d‘tre accessibles, quand bien mme us ne pourraient pas

tre (immdiatement) tendus taute la Suisse par exemple, ii serait

regrettable de perdre le systme d‘accs Iectronique immdiat et

gratuit aux rquisitions et pices justificatives propos notamment

Ble et Zurich

- i‘ide de n‘offrir qu‘un nombre iimit de dsignations de fonction dans

le logiciel standard du registre du commerce (Rapport explicatif, p. 22)

ne convainc pas ; en particulier dans les entits susceptibles de

s‘organiser avec une certaine souplesse, la iibert de choix qui rsulte

du droit matriel doit continuer d‘tre garantie. A titre d‘exempie, dans

i‘association, la direction au sens de ‘art. 69 CC doit ainsi pouvoir

porter le nom de comit excutif (au un autre nom), des organes

spciaux aux dsignations librement dtermines doivent pouvoir tre

crs, etc.

- du point de vue financier, ii serait aussi int&essant de savoir aprs

combien de temps la baisse des coüts de maintenance voque par le

rapport explicatif (p. 22) sera effectivement sensible, compte tenu des

cots, sans doute importants, de mise en place de la plateforme

envisage. Par ailieurs, sous ‘angle fiscal, dans la mesure oii le

financement de l‘infrastructure passerait des cantons la

Confdration, ii faudra veiller ce que le projet ne pjore pas la

situation des contribuables

- sous l‘angle &onomique, ii conviendra enfin d‘valuer l‘impact du

projet sur es activits de la socit prive Powerneting AG.

4. Une mention expresse, dans le texte de l‘art. 928 al. 2 AP-CO, du r6le des

cantons en matire de surveillance n‘appara?t en effet pas indispensable

(Rapport explicatif, p. 23). En revanche, la question des voies de recours

devrait quant eile tre aborde dans la loi, comme en matire de registre

foncier (art. 956a et 956b CO). Le texte de i‘actuel art. 165 ORC, qui

convient, devrait ainsi tre intgr dans le code des obligations.

5. L‘art. 928 al. 4 AP-CO rgie la question de la responsabilit de manire

insatisfaisante. Ds tors que les cantons sont chargs de la tenue du registre

du commerce, l‘expression du principe de leur responsabiiit devrait tre

caiqu4e sur le modie de ‘art. 955 al. 1er CC. En outre, rien ne justifle de

limiter la responsabiiit de la Confdration pour es tches dont eile est
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charge. II conviendrait donc de rdiger I‘art. 928 al. 4 AP-CO de la manire

suivante : « Sous rserve de la responsabilit de la Ccnfdration pour les

dommages rsuItant de son activit de haute surveillance, de dfaiiIances de

i‘infrastructure du registre du commerce, du traitement des donnes

personnelles du registre du commerce ou de dfaillances du systme

d‘information y relatif, les cantons sont responsables de tout dommage

rsuitant de la tenue du registre du commerce. »

C. Art. 928a AP-CO

Le message devrait pr&iser que l‘art. 928a al. 3 AP-CO s‘applique aussi aux

universits cantonales, quand bien mme elles ne feraient pas proprement

parler partie de I‘administration. L‘utilisation de documents provenant du registre

du commerce pour l‘enseignement du droit commercial ne doit en effet pas tre

entrave par I‘obligations de payer des moIuments de copie ou d‘envoi.

D. Art. 929 AP-CO

L‘art. 929 al. 2 AP-CO est insatisfaisant deux gards.

1. D‘une part, ii n‘est pas certain qu‘un tel principe doive n&essairement tre

ancr dans la ici au sens formel : ii pourrait continuer relever de

I‘o rd anna nce.

2. D‘autre part, la formulation absolue du principe est incompatible avec les

dispositions de drolt matrieI aux termes desquelles I‘existence de certaines

entits juridiques (au sens de I‘art. 927 al. 2 AP-CO) ne dpend pas de

I‘tabIissement d‘une documentation particuIire. C‘est par exemple le cas

des entreprises individuelles (cf. art. 37 ORC). Le contrat de soci& en nom

collectif n‘est pas non plus soumis l‘exigence de la forme &rite (cf. art. 40

ORC).

E. Art. 930 AP-CO

1. Le droit du registre du commerce est essentiellement de nature formelle. Un

renvoi gnral aux exigences du droit mat&iel (conformit aux

« dispositions de la ici relatives au contenu ») n‘a pas de porte propre et

risquerait d‘induire en erreur. La question se rsume en dfinitive au pouvoir

d‘examen de l‘office du registre du commerce, rgl l‘art. 937 AP-CO (et

auquel je reviendrai). Cette dernire remarque vaut d‘ailleurs aussi pour les
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exigences de forme. La premire phrase de I‘art. 930 al. 3 AP-CO ne me

para?t donc pas s‘imposer et devrait tre biffe.

2. La deuxime phrase de l‘art. 930 al. 3 AP-CO me para?t porter en eile le

risque d‘un formalisme excessif (comme aujourd‘hui I‘art. 15 al. 3 in initio
ORC). En effet, si un vice formel (tel que l‘omission d‘une pice justificative)

entraTne I‘invalidit de la rquisition, la sauvegarde d‘un dIai n‘est pas

garantie par la remise La Poste Suisse du ph correspondant (ou la

soumission iectronique de la rquisition). Or la date d‘envoi peut dans

certains cas avoir une influence sur le traitement fiscal d‘une opration (p.

ex. dans les cas prvus par ia Circuiaire n° 5 « Restructurations » de

i‘Administration fdrale des contributions, du 1er juin 2004). Ii serait donc

prfrabie de prvoir une base lgale permettant le renvoi de la rquisition

avec fixation d‘un dlai appropri pour remdier au vice constat, ha date

d‘envoi de la rquisition initiale restant dterminante en cas de rectification

dans ledit dlai. L‘objet de l‘ATF 69 1 51 c. 1 p. 54 (cit en p. 27 du rapport

explicatif) est d‘aihleurs seulement de pr&iser que rquisition et pices

justificatives ventuehles forment un tout, non d‘exclure le maintien de ha

date de dp6t initiale par l‘octroi d‘un dlai de grace. Aucun intrt

prpondrant ne justifie l‘exclusion de toute possibihit de remdier, dans un

dlai appropri imparti cette fin, un vice de ha rquisition ou de ses

pices justificatives et de garantir ainsi ha sauvegarde d‘un dhai par l‘envoi

de ha premire rquisition. L‘ancrage de ce principe dans ha loi pourrait

devoir entra?ner une pr&ision de la Circulaire n° 5 « Restructurations » de

‘Administration fdrahe des contributions, du 1e juin 2004, en ce sens que

1‘« inscription sans condition » laquehle ii y est fait ahlusion peut rsulter

d‘une rquisition corrige dans he dhai imparti suite ha remise (dans he

dlai) d‘une premire rquisition ne satisfaisant pas aux exigences hgahes.

3. A propos de ‘art. 930 ah. 4 CD, on note que ‘obligation de soumettre es

rquisitions par voie lectronique est discutabhe. Toutes es personnes

appeles apposer heur signature sur une rquisition d‘inscription ne sont

pas n&essairement quipes d‘un systme de certification. A tout le moins

faudrait-ih permettre la transmission lectronique de rquisitions ou pices

justificatives portant des signatures manuscrites (scannes). Ceha s‘impose

d‘autant plus qu‘il convient (compte tenu notamment de h‘effet de foi

pubhique qu‘il y a heu de donner au registre du commerce) de continuer

exiger ha l&ialisation de toute signature dpose (pour ha premire fois)

auprs de l‘office du registre du commerce (idahement sans gard l‘entit

juridique haquehle eile se rapporte). Ds lors que l‘ordonnance sur l‘acte

authentique Iectronique (OAAE ; RS 943.033) prvoit toutes les hypothses

envisageables (art. 12 14 DAAE), une certaine souphesse s‘impose quant

aux formes admissibhes de rquisition.



Page 7

UNIL Universit de Lausanne

F. Art. 932 AP-CO

1. Par rapport l‘actuel art. 934 GO, l‘art. 932 al. 1e AP-CO ne pr&ise plus

que l‘inscription de l‘entreprise commerciale individuelle doit tre opre au

heu du principal tablissement. Cela cr& une lacune indsirable par

comparaison avec les 554, 596, 640, 778 et 835 CO. II convient donc de

rintroduire l‘art. 932 AP-CO une rfrence ha comptence ratione bd de

l‘office du registre du commerce. Ii serait par ailleurs opportun d‘adapter de

manire correspondante les art. 61 ah. 1 et 81 ah. 2 CC.

2. II est opportun de renoncer une dfinition lgale de h‘entreprise exploite

en ha forme commerciahe et d‘en rester h‘approche casuistique dveloppe

par ha jurisprudence (cf. Rapport explicatif, p. 29). La terminologie simphifie

d‘« entreprise exploite en ha forme commerciale » devait toutefois tre

unifie, ce qui concerne les art. 61 al. 2 ch. 1 CC, 552 ah. 1er, 553, 594 ah.
1 et 595 CO. On souhigne que l‘art. 347 al. 1er CO a dj recours cette

formuhation.

3. L‘entreprise individuelle pouvant ne pas tre commerciale (auquel cas eile

n‘est pas soumise l‘obhigation de s‘inscrire sur he registre du commerce), ii

serait dogmatiquement prfrabhe de retenir la terminologie d‘« entreprise

commerciale individuelle » aux art. 927 ah. 2 ch. 1, 932 ah. 1 (et dans ha

note marginale correspondante) et 956 ah. 1& AP-CO, aux art. 227/ CO, 951,

957 ah. 1er ch. 1, 957 ah. 2 ch. 1 et 957c ah. 3 GO, ainsi que dans la note

marginale de h‘art. 945 CO. Compte tenu du contexte, l‘art. 181 ah. 4 CO

peut continuer recourir ha terminologie d‘entreprise individuelle qui est

inscrite au registre du commerce, et ‘art. 946 ah. 1e CO celle de « raison

individuelle ».

4. L‘art. 932 ah. 2 AP-CO tant appel rgir de manire uniforme l‘inscription

des succursales, ii serait opportun de continuer exprimer l‘ide selon

laquelle ha succursahe est inscrite au heu oi eile est exploite, aprs l‘avoir

(pour les succursales d‘entits juridiques suisses) au sige de

l‘&ablissement principal. L‘ide selon laquelle les succursahes d‘entreprises

trangres dolvent pouvoir tre reprsentes par au moins une personne

domicihie en Suisse (pour autant que celle-ci dispose d‘une signature ou

d‘une procuration individuelle) devrait aussi tre maintenue.

G. Art. 935 AP-CO

II faut sahuer l‘ancrage dans ha hoi au sens formel de ha procdure de rinscription.

Le fait que ha liste de l‘art. 935 ah. 2 AP-CO ne soit pas exhaustive doit aussi tre

approuv sans rserve. Le for de l‘action et ha procdure apphicable devraient
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toutefois tre prciss. S‘agissant d‘une affaire gracieuse relevant du droit

administratif et attribue la comp&ence d‘une autorit judiciaire, le Code de

procdure civile ne donne pas de solution satisfaisante (Edgar Philippin,

Observations procdurales sur l‘action en rinscriQtion d‘une entit luridiciue

radie, REPRAX 2/2011, p. 23 s.). II ne serait donc pas inopportun de prciser

dans le Code des obligations que I‘affaire est porte devant le tribunal de

l‘(ancien) sige (ou domicile) de I‘entit radie rinscrire, et qu‘elle est instruite

en la forme sommaire prvue par le Code de procdure civile.

H. Art. 936a AP-CO

1. L‘actuel art. 932 al. 2 CO s‘explique par le fait que la version imprime de la

Feuille officielle suisse du commerce n‘est pas accessible simultanment par

tous. Ds l‘instant oCi les inscriptions portes sur le registre du commerce

dpIoient leurs effets ds leur publication sur internet (art. 936a al. 1er AP

CO), ce qu‘il faut approuver, ii ne se justifie plus d‘attendre le jour ouvrable

suivant pour les rendre opposables aux tiers ou pour faire courir les dlais

dont elles constituent le point de dpart. II me paraftrait donc opportun de

biffer purement et simplement les deux dernires phrases de l‘art. 936a al.
1er CO (cf. Guillaume Vianin, La procdure d‘inscriQtion. Propositions

d‘amnagement la lumire des effets de I‘inscription, REPRAX 3/2001 p.

64 et 70). Cela permet d‘viter tout d&alage entre les effets internes et les

effets externes de l‘inscription. Les art. 39 al. 3 et 40 LP devraient tre

adapts de manire correspondante.

2. La formulation propose pour l‘art. 936a al. 3 AP-CO me para?t pr4frable

celle de l‘actuel art. 933 al. 2 CO. Malgr cela, exprimer en des termes

nouveaux une ide qui doit matriellement rester inchange par rapport au

texte en vigueur est de nature susciter des questions d‘interpr&ation. Pour

viter toute confusion, il serait opportun de pr&iser dans le message que

« [l]‘al. 3 correspond l‘art. 933, al. 2, CO, gu‘il reprend sans changement

matriel » (cf. Rapport explicatif, p. 34).

3. Je serais partisan de profiter de la rvision envisage pour clarifier la

question, difficile, de la foi publique du registre du commerce. Comme

indiqu ci-dessus, je suis favorable la reconnaissance gnralise d‘un tel

effet. Je proposerais par consquent l‘adjonction d‘un quatrime alina

l‘art. 936a AP-CO, dont la teneur pourrait tre la suivante : « Lorsqu‘un fait

est inscrit sur le registre du commerce alors qu‘il est inexact ou que la cause

en est vicie, les tiers de bonne foi peuvent s‘en prvaloir. »

Dans sa formulation absolue, cette rgle pourrait avoir des effets

indsirables dans les cas oi l‘inscription relative une personne est inexacte
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ensuite d‘une inadvertance de I‘office du registre du commerce ou d‘une

erreur dans le libell d‘une rquisition que I‘int&ess(e) n‘a pas signe. La

gnraIisation de I‘envoi d‘une cople de contr6le la personne concern4e,

quelle qu‘en soit la qualit, pourrait permettre de remdier cet

inconvnient (cf. Vianin, p. 69), mme si eile n‘appara?t pas indispensable.

Art. 937 AP-CO

Dans la mesure oi l‘art. 937 AP-CO dispose que i‘office du registre du commerce

doit vrifier que la rquisition et les pices justificatives satisfont aux dispositions

de la loi relatives au contenu, ii para?t tendre considrabIement le pouvoir

d‘examen de I‘autorit tel qu‘iI rsuIte de l‘actuel art. 940 CO et de la

jurisprudence du Tribunal fd&al. Le rapport explicatif semble indiquer que la

formulation propose ne poursuit pas cet objectif. II est toutefois lgrement

quivoque sur ce point. L‘adoption de l‘art. 937 AP-CO tel qu‘il est propos

crerait donc des difficults d‘interprtation indsirables.

S‘il est vrai que le texte de l‘art. 940 CO n‘est pas satisfaisant, une nouvelle

formulation devrait reflter trs clairement la distinction jurisprudentielle entre les

conditions formelles et mat&ielles de l‘inscription. Sous cet angle, ii est en tout

cas inopportun de mettre sur le mme pied les dispositions de la loi relatives au

contenu, la forme et la langue. IdaIement, l‘ide d‘un contröle matriel limit

aux violations manifestes et indiscutables de la loi devrait aussi tre ancre dans

la loi.

En particulier, l‘introduction d‘un effet gnralis de foi publique du registre du

commerce (cf. ci-dessus) n‘impose pas que le contröle de la lgalit matrieile

soit renforc et, tout au contraire, justifie un pouvoir d‘examen restreint (Vianin,

p. 70).

J. Art. 939 AP-CO

II serait inopportun que l‘introduction d‘une plateforme fdrale du registre du

commerce entraine une augmentation des coüts qul serait refIte par une

augmentation des moluments, contraire I‘objectif gnral d‘allgement des

charges pour les P[‘1E.
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K. Radiation de pouvoirs (art. 938b CO)

La possibilit pour (es personnes quittant leurs fonctions de requrir e(les-mmes

leur radiation du registre du commerce n‘est apparemment pas reprise

expressment, ce qui semb(e regrettable ( tout le moins dans (es cas oii (‘organe

charg de la rquisition ne s‘acquitte pas de son obligation cet gard, ma(gr

une mise en demeure).

L. Fai((ite (art. 939 CO)

L‘apparente abrogation sans remplacement de (‘art. 939 CO est susceptible de

poser des difficults d‘interprtation : une mention correspondante dans un

nouvel art. 176 al. 3 LP pourrait ventueIIement suffire.

II. Autres dispositions du Code des obligations

A. Mandataires commerciaux

II ne paraTt pas souhaitable de supprimer (‘institution des mandataires

commerciaux (‘art. 462 CO a le grand m&ite de cadrer le pouvoir de

reprsentants qui se seraient vu octroyer un droit de repräsentation plus ou moins

(arge par une entit juridique inscrite au registre du commerce, sans se voir

forme(lement attribuer la fonction de fonds de procuration. La (imitation aux

actes que comportent habitue((ement (‘entreprise ou (es oprations vises, ainsi

que (es restrictions rsu(tant de (‘art. 462 al. 2 CO sauvegardent de manire

qui(ibre un int&t lgitime notamment des petites et moyennes entreprises,

dans (esque((es (‘octroi de pouvoirs de repräsentation n‘est pas toujours trs bien

forma(is. L‘art. 462 CO, ainsi que (es autres dispositions se rf&ant aux

mandataires commerciaux, continuent donc d‘tre uti(es, quand bien mme (es

pouvoirs ainsi viss ne sont pas inscrits sur (e registre du commerce (raison pour

(aquefle (a matire est en ra(it sans rapport avec le droit du registre du

commerce).

Indpendamment de ce qui prcde, (a termino(ogie de (‘art. 462 a(. 1er CO

devrait tre adapte pour ref(ter (es modifications judicieuses proposes en

re(ation avec (‘art. 458 CO. La disposition pourrait ainsi avoir (a teneur suivante

« Le mandataire commercia( est (a personne physique ayant (‘exercice des droits

civi(s qui, sans avoir (a qua(it de fond de procuration, est charge de

reprsenter une entit juridique inscrite au registre du commerce, soit pour toutes

(es affaires de (‘entreprise, soit pour certaines oprations d&ermines ; ses

pouvoirs s‘&endent tous (es actes que comportent habitue((ement cette

entreprise ou ces oprations. »
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B. Forme authentigue dans le droit des socits de capitaux

L‘avant-projet prvoit dans certains cas de renoncer I‘exigence de la forme

authentique pour Ta constitution d‘une soci& de capitaux ou l‘augmentation du

capital, ainsi que pour la constatation d‘une d&ision de dissolution. Cette

proposition, sans rapport avec le droit du registre du commerce, appara?t

i flop po rtu ne.

Le recours un officier public permet notamment d‘attirer l‘attention des

fondateurs sur les dispositions de protection du capital, dont us ne seraient pas

toujours conscients dans le cas contraire. En particulier dans le cas de Ta

constitution d‘une socit de capitaux par apport en espces, le risque d‘une

violation de l‘art. 680 al. 2 CO serait d‘autant plus grand que l‘attention des

parties n‘aurait pas attire sur les rgles qui restent applicables au montant

de l‘apport aprs que la socit en acquiert la disposition.

En outre, ii n‘est pas rare en pratique que l‘augmentation du capital soit un moyen

de diluer un actionnaire minoritaire. II reste donc utile qu‘un officier public v&ifie

notamment le respect des rgles relatives la convocation et au droit de

souscription prfrentiel. A ces gards, ii n‘est pas envisageable d‘&endre le

pouvoir d‘examen des offices du registre du commerce.

Enfin, la dissolution d‘une socit de capitaux peut aussi tre abusivement utilise

comme un moyen d‘&arter un associ minoritaire indsirable : dans ce contexte

galement, II Importe que les rgles relatives la convocation de l‘assemble,

sa composition et son bon droulement soient l‘objet d‘une attention

particulire, que garantit le recours un notaire.

Je suis donc dfavorable la suppression de l‘exigence de la forme authentique

dans les cas ot‘i cela est prvu par l‘avant-projet.

C. Libration partielle du capital-actions dans le droit de la socit anonyme

La souplesse du droit matriel suisse des soci&s est l‘un des facteurs

d‘attractivit de notre pays en tant qu‘Etat d‘implantation. La renonciation

restreinte l‘exigence de la forme authentique ne reprsenterait qu‘une

simplification formelle mineure de notre systme. Pour les raisons exposes ci

dessus, il n‘y a pas heu de souscrire ha proposition correspondante, car eile ne

compense pas les dsavantages qui lui sont associs.

Par contraste, ha suppression de la possibilit d‘une libration partielle du capitah

actions dans he droit de ha soci& anonyme reprsenterait un inconvnient bien

rel. Pour es cas oü ha constitution d‘une socit responsabilit limite est

inopportune (en particulier cause de ha publicit du socitariat), mais oii
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l‘investissement immdiat d‘un montant de 100 000 fr. n‘est pas envisageable, la

constitution d‘une soci4t anonyme moyennant Iib&ation partielle du capital

actions est souvent un bon compromis.

Le fait que cela soit statistiquement rare ne justifie pas d‘amputer notre droit de

cette possibilit. Le fait que l‘art. 683 CO soit souvent m&onnu n‘est pas non plus

un motif convaincant. Le cas &hant, cela justifierait bien plutöt le maintien de

l‘exigence de la forme authentique pour Ta constitution d‘une soci& anonyme

dans tous les cas. Enfin, les art. 685 et 687 CO donnent une rponse satisfaisante

aux questions poses par le transfert d‘une action nominative non entirement

Ii bre.

II ne se justifie donc pas de supprimer le rgime autorisant la lib&ation partielle

du capital-actions dans le droit de Ta socit anonyme.

III. Indivision

Le fait qu‘il y soit rarement recouru en pratique n‘est pas une justification suffisante

pour abroger l‘institution de I‘indivision. Du point de vue du drolt du registre du

commerce, qui est l‘objet principal de la rvision propose, la gestion des inscriptions

correspondantes appara?t d‘autant moins problmatique que les indivisions existantes

pourraient quoi qu‘il en soit continuer d‘exister.

Le fait que la constitution, l‘administration, la repräsentation et la structure des

rapports internes soient compliques concerne seulement les membres de l‘indivision et

ne justifie pas non plus (surtout titre ancillaire dans le cadre d‘une rvision du droit

du registre du commerce) de renoncer une institution qui rend des services encore

l‘heure actuelle.

IV. Observation spontane

Avec I‘entre en vigueur de la loi sur la fusion, le dlai de l‘art. 181 al. 2 CO, dans le

chapitre relatif reprise de dette, a port de deux trois ans. Le lgisTateur n‘a pas

procd paralllement l‘adaptation de l‘art. 592 al. 2 CO, qui a actuellement toujours

Ta teneur suivante : « Si l‘affaire est reprise, avec actif et passif, par un associ, il ne

peut opposer aux cranciers la prescription de cinq ans. Pour les autres associs, en

revanche, la prescription de deux ans est substitue celle de cinq ans selon les rgles

de Ta reprise de dettes; cette dernire disposition est galement applicable en cas de

reprise par un tiers » (c‘est nous qui soulignons). II conviendrait de saisir l‘occasion de

la rvision envisage pour corriger ce qui me paraTt tre une inadvertance, de sorte que

l‘art. 592 al. 2 CO se rfre l‘avenir la « prescription de ans selon les rgles de

la reprise de dettes ».
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V. Synthese

En dfinitive, I‘avant-projet de rvision appara?t acceptable sur le principe en tant qu‘il

concerne le droit du reciistre du commerce. II s‘impose toutefois d‘approfondir la pese

des avantages et inconvnients d‘une infrastructure nationale du registre du commerce.

Le rgime de la responsabilit devrait en outre tre revu, de mme que celul des effets

de l‘inscription (foi publique) et du pouvoir d‘examen de Voffice du registre du

commerce. II conviendrait enfin de tenir compte d‘un certain nombre d‘autres points de

dtail.

L‘avant-projet de rvision ne convainc en revanche pas dans ses aspects « ancillaires »

(suppression des mandataires commerciaux, de la libration partielle du capital-actions

dans la soci& anonyme, de l‘exigence de la forme authentique pour certains actes des

socits de capitaux, et de l‘indivision).

Je reste naturellement votre disposition pour toute question ou commentaire que

pourraient appeler les prsentes d&erminations.

Veuillez croire, cher Confrre, l‘assurance de mes sentiments les meilleurs et les plus

dvous.

Prof. Edgar Philippin











Stiftung Schweizerisches Notariat 
Fondation Notariat Suisse 
Fondazione Notariato Svizzero 

Recommandé 
Office fédéral de la justice 
A l'att. de M. Lukas Berger 
Bundesrain 20 
3003 Berne 

Berne, le 4 avril 2013 

Procédure de consultation : Code des obligations - modification du droit du registre du commerce et 
adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société 
coopérative, du 19/1272012 

Monsieur, 

Dans la procédure susmentionnée, nous nous référons à la procédure de consultation lancée le 19 décembre 
2012 et, dans le délai imparti, nous vous faisons parvenir notre prise de position. 

Rappel des buts de la Fondation Notariat Suisse 

La Fondation Notariat Suisse (FONS), avec siège à Berne, a pour but statutaire de « promouvoir le notariat en 
Suisse, et notamment d'encourager et d'organiser, seule ou avec des organismes tiers, la mise en place de 
moyens techniques ou autres en faveur du notariat, la formation et la formation continue des notaires suisses 
ainsi que la collaboration avec le notariat européen et mondial. A cet effet, elle peut notamment mettre sur pied et 
gérer des projets intéressant plus particulièrement les membres de la Fédération Suisse des Notaires ou le 
notariat de Suisse (tel que l'archivage électronique, le Registre Central des Testaments, la formation continue) ». 
La FONS a été constituée en son temps aussi bien par des institutions et notaires représentants du notariat 
indépendant que par des cantons dans lesquels le notariat d'Etat est en vigueur. 

Comme vous le savez, notre Fondation a notamment joué un rôle actif dans le cadre de l'introduction de l'art. 55a 
tit. fin. CC. Elle a un intérêt évident à s'impliquer dans tout ce qui touche au notariat en général et à la forme 
authentique en particulier. 

Procédure interne 

Dans le cadre de l'avant-projet de modification relative à la forme authentique, notre Conseil de fondation s'est 
appuyé dans sa réflexion sur les membres du Comité consultatif de la Fondation, à savoir MM. les Professeurs 
Christian Brückner, Roland Pfäffli, Denis Piotet, Jörg Schmid, Jürg Schmid, Paul-Henri Steinauer et Stephan Wolf. 

Elle a également et surtout consulté M. le Professeur Peter Böckli ainsi que son associé, Me Bernhard Bodmer. 

c/o Philippe Frésard, Effingerstrasse 1, PF 6916, 3001 Bern 
T.: +41 58 200 35 66 / F.: +41 31 390 25 64 

phfresard@notariat-suisse.ch / www.notariat-suisse.ch 
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Refus des modifications proposées dans la mesure où elles suppriment l'exigence de la forme authentique en  
matière de droit des sociétés 

Pour tous les motifs cités dans l'avis de droit de M. le Professeur Peter Böckli et de son associé, Me Bernhard 
Bodmer, du 25 mars 2013, produit en annexe, la FONS s'oppose catégoriquement à la suppression de l'exigence 
de la forme authentigue en matière de droit des sociétés. 

Parmi ces motifs, on peut citer, en vrac et non-exhaustivement, 

- le fait qu'aujourd'hui déjà, les officiers publics sont en mesure de contribuer à constituer une société en 
un minimum de temps (alors qu'il n'y a en fait que très rarement urgence absolue et qu'il vaut mieux 
prendre un peu de temps pour définir, notamment, la bonne « coquille sociale ») ; 

- sans l'intervention d'un officier public, il n'y aura plus de fondations qualifiées (en particulier de reprises 
de biens effectives ou envisagées), ce qui mettra les intérêts des créanciers en danger ; 

- l'officier public joue un rôle primordial d'information et de conseil des fondateurs, tout particulièrement 
dans les petites structures comprenant des personnes inexpérimentées ; ceci vaut tout particulièrement 
quant au choix de la raison sociale et à son adéquation avec le but, au capital, aux représentants et au 
pouvoir de signature, etc. En d'autres termes, les jeunes sociétés ont un besoin spécifique de protection 
auquel l'officier public s'évertue à répondre ; 

- la majeure partie des SA créés est dotée d'actions nominatives liées ; pour nombre de jeunes SA, la 
constitution d'un capital autorisé, voire conditionnel, de même que l'introduction d'actions privilégiées ou 
à droit de vote privilégié ou la possibilité d'étendre le catalogue légal des décisions nécessitant une 
majorité qualifiée, sont primordiales. Pour toutes ces sociétés, soit dans l'immense majorité des cas, la 
constitution en la forme simplifiée (sans acte authentique) n'entrera pas en ligne de compte ; 

une Sàrl avec des statuts au contenu minimal, c'est un véritable non-sens si l'on tient compte de la 
dernière révision du droit de la Sàrl et des attributs de celle-ci, à savoir une société dans laquelle les 
associés peuvent prendre, entre eux, des engagements de nature quasi-contractuelle dans les statuts ; 

les procédures d'augmentation de capital et de dissolution/mise en liquidation nécessitent de nombreux 
contrôles formels pour lesquels l'officier public est prédestiné, notamment pour éviter que des décisions 
d'AG puissent être prises à l'insu d'un actionnaire, voire annulées par décision judiciaire ; 

l'activité du notaire garantit l'inscription des actes au registre du commerce dans un laps de temps très 
court, et donc la sécurité du droit ; un abandon de la forme authentique signifierait, comme lors de 
l'abandon de la forme authentique pour le transfert des parts sociales de Sàrl, des RC encombrés de 
dossiers lacunaires, incomplets ou comprenant des erreurs devant être réparés, ceci freinant en outre la 
bonne tenue du registre pour toutes les autres sociétés. 

Au vu de ce qui précède, il paraît superflu à la FONS, à ce stade, de procéder à un commentaire et une critique 
article par article des dispositions de l'avant-projet. 
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Légalisation de signature manuscrite et de signature électronique et légalisation de documents1 

L'exigence d'une signature manuscrite légalisée en matière de réquisition d'inscription au registre du commerce a 
son siège à l'art. 931a al. 2 CO. Cette exigence de légalisation s'étend aux réquisitions d'inscription électroniques. 
Nonobstant l'intitulé de la base légale, l'art. 18 al. 4 ORC prévoit que les réquisitions électroniques doivent être 
munies d'une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié qui émane d'un fournisseur reconnu 
selon la SCSE et être attestées par un horodateur synchronisé. Or, un tel fournisseur reconnu n'est pas 
délégataire de la puissance publique et n'est donc pas à même de procéder à une légalisation au sens du droit 
privé fédéral. En outre, alors même que la légalisation a pour objet l'authentification par l'officier public de 
l'identité du signataire comme étant l'auteur de la signature apposée, le certificat de signature électronique 
qualifiée ne porte, sans présomption d'exactitude, que sur l'identité de la clé utilisée comme celle objet du 
certificat. En d'autres termes, l'identité du « signataire », soit de la personne qui a utilisé la clé électronique, n'est 
nullement attestée et il est possible que la clé soit en fait utilisée par une personne non dotée du pouvoir de 
représentation. Ainsi, l'ordonnance est sur ces points contraire à la loi formelle, soit à l'art. 931a CO et aux 
dispositions spéciales du droit des sociétés qui exigent également la légalisation. 

De la même manière, pour ce qui concerne les pièces justificatives sous forme électronique, l'art. 20 ORC fait 
apparaître la suffisance du certificat de signature électronique qualifiée et écarte la légalisation des pièces 
justificatives, contrairement à ce qui est encore exigé pour la forme papier conventionnelle (« copie attestée 
conforme »). 

Le souci de favoriser la voie électronique pour arriver finalement à un registre du commerce entièrement 
informatisé ne peut éclipser l'aspect de la sécurité du droit. Or, les documents électroniques s'exposent à des 
fraudes ou à des altérations. Il est donc particulièrement malvenu d'écarter la mesure qui est destinée à prévenir 
de tels phénomènes, tout en la maintenant parallèlement pour des documents sous forme papier conventionnelle. 

Dans l'avant-projet objet de la présente consultation, la réquisition d'inscription au registre du commerce passe 
entièrement sous forme électronique (art. 930 al. 4 AP-CO) et la règle de l'art. 931a al. 2 CO n'est pas reprise. 
Ceci alors même que les art. 556 al. 2, 597 al. 2, 720, 814 al. 6 et 901 CO, qui ne font pas l'objet de la 
consultation, continuent à exiger une légalisation. Le rapport explicatif n'indique nullement pourquoi l'exigence en 
matière de légalisation électronique, tendant à s'assurer de la coïncidence entre l'utilisateur de la signature 
électronique qualifiée et le titulaire du certificat, n'est pas reprise. 

Tous ces points nous semblent devoir faire l'objet de clarifications et de réglementations beaucoup plus précises, 
coordonnées et tenant compte de la hiérarchie des normes, faute de porter atteinte à la fiabilité du registre du 
commerce et, en fin de compte, à la sécurité du droit. 

Indivision 

L'avant-projet tend à supprimer l'institution de l'indivision (art. 336 ss CC), au motif qu'il ne s'en crée guère et que 
le droit suisse compte par ailleurs assez d'autres institutions juridiques susceptibles de répondre aux besoins de 
la pratique. 

Il y a lieu de rappeler que l'indivision est certes constituée en la forme authentique mais qu'elle ne fait nullement 
nécessairement l'objet d'une inscription au registre du commerce. 

Seule fait l'objet d'une inscription au registre du commerce l'exclusion du pouvoir de représentation « des autres 
indivis » (que le chef de l'indivision), et ce par l'inscription du représentant unique, selon l'art. 341 al. 3 CC. 

Les lignes qui suivent représentent un condensé d'une contribution du Prof. Denis Piotet. 
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Il en découle aux yeux de la Fondation que l'indivision, dont les caractéristiques sont si spécifiques et qui est si 
incomparable par rapport aux autres institutions (personnes morales) du CC et du CO, ne saurait être supprimée 
sans autre forme de procès, contrairement à ce que prévoit l'avant-projet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos très respectueuses salutations. 

Fondation Notariat Suisse 

Président 

Annexe : ment. 
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I. AUSGANGSLAGE 

Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD hat einen Vorentwurf samt erläu­
terndem Bericht (hiernach «Begleitbericht 2012») zur Änderung des Obligationenrechts 
(Handelsregisterrecht sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) 
sowie des Revisionsaufsichtsrechts ausgearbeitet. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2012 
an die Kantonsregierungen, die politischen Parteien, die Dachverbände der Gemeinden, 
Städte und Berggebiete, die Dachverbände der Wirtschaft und die interessierten Kreise 
wurde das Vernehmlassungsverfahren eröffnet. Es dauert bis zum 5. April 2013. Die ent­
sprechende Medienmitteilung des Bundesrates vom 19. Dezember 2012 trägt den Titel 
«Das Handelsregister soll modernisiert werden» und hebt die Hauptpunkte der Revision wie 
folgt hervor: Vollständige Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen des Handelsregisters, 
administrative Entlastung für einfach strukturierte Unternehmen und punktuelle Anpassun­
gen des Revisionsaufsichtsgesetzes. 

II. ÜBERSICHT 

1. Elektronisches gesamtschweizerisches Handelsregister 

Aufbauend auf der «Vision zum schweizerischen Handelsregisterwesen» der eidgenössi­
schen Expertenkommission für das Handelsregister vom 9. November 2010 (REPRAX, 
Heft 1/2011, S. 1 ff.) sieht der Vorentwurf die Schaffung eines auf einer einheitlichen Soft­
ware beruhenden rein elektronischen Handelsregisters vor. Dabei erfolgt die Führung des 
Handelsregisters weiterhin durch die kantonalen Handelsregisterämter, welche die Anmel­
dungen und Belege prüfen sowie den Eintragungstext formulieren. Bei Vorliegen der Eintra­
gungsvoraussetzungen schalten die kantonalen Handelsregisterämter die Einträge für die 
Prüfung durch das eidgenössische Handelsregisteramt frei. Wenn dieses den Eintrag ge­
nehmigt, wird dieser in elektronischer Form anhand des gesamtschweizerischen Handelsre­
gisters direkt im Internet veröffentlicht. Die Benutzer können den Eintrag im Umfang der 
Öffentlichkeit des Handelsregisters elektronisch konsultieren. 

Handelsregisteranmeldungen und -belege sind mittelfristig (d.h. nach einer Übergangsfrist 
von fünf Jahren) ausschliesslich elektronisch einzureichen, werden aber weiterhin von sämt­
lichen Personen eingereicht werden können, nicht nur durch Rechtsanwälte oder Urkunds­
personen. 
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2. Schriftform für Gründung, Kapitalerhöhung, Statutenänderungen und Auflösung bei 
der AG und der GmbH 

Über die Umstellung auf das elektronische Register hinaus will der Vorentwurf durch punk­
tuelle Anpassungen im Gesellschaftsrecht gemäss Begleitbericht 2012 «substantielle Erleich­
terungen schaffen», indem künftig das Erfordernis der öffentlichen Beurkundung bei Aktien­
gesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung in «sehr einfachen Verhältnis­
sen» wegfallen soll. Diese sollen ohne Beizug einer Urkundsperson gegründet, aufgelöst 
und gelöscht werden und eine Kapitalerhöhung durchführen können. Das Erfordernis der 
öffentlichen Beurkundung wird aufgehoben, wenn die Einlagen bei der Gründung oder der 
Kapitalerhöhung in bar geleistet werden und sich die Statuten der Gesellschaft auf den ge­
setzlich vorgeschriebenen Mindestinhalt, d.h. den absolut notwendigen Inhalt nach 
Art. 626 OR bzw. Art. 776 OR beschränken. In allen diesen Fällen soll ein Dokument in 
einfacher Schriftform hinfort genügen. Ferner sollen Statuten, die nur den gesetzlichen 
Mindestinhalt aufweisen, durch einen in einfacher Schriftform protokollierten Beschluss der 
Generalversammlung und gegebenenfalls des Verwaltungsrates geändert werden können, 
ausser bei allen Arten der Kapitalherabsetzung und bei Kapitalerhöhungen, die nicht bar 
liberiert werden. 

3. Genossenschaften 

Bei Genossenschaften ist gemäss Vorentwurf eine Gründung ohne Beizug einer Urkunds­
person weiterhin möglich, sofern sich die Statuten auf den Mindestinhalt gemäss Art. 832 
beschränken und allfällige Einlagen in Geld geleistet werden. In den übrigen Fällen soll für 
die Gründung einer Genossenschaft neu das Prinzip der öffentlichen Urkunde als Formvor-
schrift gelten, da sich gemäss Begleitbericht 2012 eine Unterscheidung hinsichtlich der 
Formvorschriften zwischen den beiden Kapitalgesellschaften einerseits und der Genossen­
schaft andererseits nicht rechtfertigen lässt. 

III. AUFTRAG 

Der Gutachter, der mit seinem Partner, Dr. Bernhard Bodmer, Advokat und Notar, zusam­
menwirkt, hat am 4. Februar 2013 den Auftrag erhalten, den im Vorentwurf vorgesehenen 
Wegfall der öffentlichen Beurkundung für einfache Gründungen, Kapitalerhöhungen, Statu­
tenänderungen und Auflösungen bei Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit be­
schränkter Haftung unter praktischen Gesichtspunkten rechtlich kritisch zu würdigen. 

Der Auftrag besteht nicht darin, ein umfassendes wissenschaftliches Rechtsgutachten zu 
erstellen, sondern eine Würdigung der vorgeschlagenen neuen Gesetzesbestimmungen vor 
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dem Hintergrund des wissenschaftlichen Know-how und der praktischen Erfahrung des Un­
terzeichneten vorzunehmen, unter Einbezug des Wissens und der Erfahrungen seines Part­
ners Dr. Bernhard Bodmer als Notar. 

IV. MATERIELLE ÄNDERUNGEN IM EINZELNEN 

Die nachfolgende Darstellung der im vorliegenden Zusammenhang relevanten materiellen 
Änderungen konzentriert sich auf die Aktiengesellschaft. Für die GmbH gelten mutatis mu-
tandis ähnliche Überlegungen; am Schluss ist auf gewisse Unterschiede noch gesondert 
kurz einzugehen. 

A. Vorgeschlagene Änderungen hinsichtl ich der Gründungsstatuten und der 
Form des Errichtungsaktes 

1. Absolut notwendiger Statuteninhalt 

Das Obligationenrecht unterscheidet seit 1936 zwischen dem absolut notwendigen und 
dem bedingt notwendigen Statuteninhalt. Art. 626 OR nennt die Einzelpunkte. Nach dem 
heute geltenden Recht in der Fassung von 1991 sind es 7, über die sich die Gründer bei 
jeder Gründung einig werden müssen und die notwendigerweise jedesmal in den Grün­
dungstatuten individuell gestaltet erscheinen. Der zwingend notwendige Inhalt der Statuten 
betrifft folgende Punkte: 

E. Statuten 

I. Gesetzlich vorgeschriebener Inhalt 

Art. 626 

«Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über: 
1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft; 
2. den Zweck der Gesellschaft; 
3. die Höhe des Aktienkapitals und den Betrag der darauf geleiste­

ten Einlagen; 
4. Anzahl, Nennwert und Art der Aktien; 
5. die Einberufung der Generalversammlung und das Stimmrecht 

der Aktionäre; 
6. die Organe für die Verwaltung und für die Revision; 
7. die Form der von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachun­

gen.» 
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Der heute im Parlament hängige Gesetzesentwurf des Bundesrates vom 2 1 . Dezember 
2007, Bundesblatt 2007, 1589 ff., wi l l an diesem Wortlaut des Art. 626 OR festhalten. 

Gemäss Vorentwurf des EJPD vom 19. Dezember 2012 soll Art. 626 OR nun aber doch ge­
ändert werden, obwohl der Vorschlag des Bundesrates von 2007, am Wortlaut des Art. 626 
nichts zu ändern, in der bisherigen Beratungen des Parlamentes nicht auf Widerstand ge-
stossen ist. Der neu vorgeschlagene Art. 626 hätte künftig folgenden Wortlaut: 

«Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über: 

1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft; 
2. den Zweck der Gesellschaft; 
3. die Höhe des Aktienkapitals und den Betrag der darauf geleiste­

ten Einlagen; 
4. Anzahl, Nennwert und Art der Aktien; 
5. die Form der Mitteilungen, die die Gesellschaft den Aktionären 

zukommen lässt.» 

Die bisherigen Ziffern 5 und 6 von Art. 626 OR (betreffend die Einberufung der Generalver­
sammlung und das Stimmrecht der Aktionäre sowie die Organe für die Verwaltung und für 
die Revision) würden damit aufgehoben. Gemäss Begleitbericht 2012 wurde in der Praxis 
für die in Ziffer 5 und 6 geforderten Regelungen meistens der Gesetzestext des dispositiven 
Rechts wortwörtl ich übernommen. Tritt das Parlament auf die neue Anregung zur Änderung 
des Obligationenrechts ein, welche nun zur Diskussion gestellt w i rd , so würden künftig 
mangels anders lautender Vorschriften in den Gründungstatuten somit automatisch die Be­
stimmungen der Art. 692 ff. OR für das Stimmrecht, Art. 699 ff. OR für die Einberufung der 
Generalversammlung, Art. 707 ff. OR für den Verwaltungsrat und Art. 727 ff. OR für die 
Revisionsstelle zur Anwendung kommen. 

Gemäss der neuen Ziffer 5 des EJPD-Vorentwurfs 2012 gehört nur noch die Form der «Mit­
teilungen», d.h. der Kommunikation zwischen der Gesellschaft und ihren Aktionären, zum 
zwingend notwendigen Statuteninhalt, nicht mehr jedoch jene gegenüber Dritten (z.B. 
Gläubigern). Der Begleitbericht 2012 begründet dies damit, dass zu den vom Gesetz vorge­
schriebenen Veröffentlichungen alle Bekanntmachungen gehören, welche nicht ins Han­
delsregister eingetragen werden. Da diese Veröffentlichungen ohnehin im SHAB publiziert 
werden müssen, macht es gemäss EJPD wenig Sinn, für die Bekanntmachungen gegenüber 
Dritten das SHAB als Publikationsorgan noch einmal explizit in den Statuen zu nennen. 

2. Bedingt notwendiger Statuteninhalt 

Der Gesetzesentwurf des Bundesrates vom 2 1 . Dezember 2007 erweitert den Katalog der 
Regelungen, die zu ihrer Verbindlichkeit einer Verankerung in den Statuten bedürfen, sehr 
stark auf 25 Einzelpunkte, Bundesblatt 2007, 1637/38 mit Art. 627 E-OR 2007. Auch dieser 
Entwurf scheint im Parlament, abgesehen von hier nicht interessierenden Einzelfragen, 
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günstig aufgenommen zu werden (die Beratungen sind seit 2012 wegen der «Minder»-
Initiative vorläufig sistiert). 

Der Vorentwurf 2012 erweitert nun den schon im Entwurf von 2007 ausgedehnten Katalog 
des bedingt notwendigen Statuteninhalts um eine neue Ziffer betreffend die Einberufung 
der Generalversammlung und eine betreffend die Bemessung des Stimmrechts. Weitere As­
pekte zur Einberufung der Generalversammlung, welche nicht die Form der Einberufung 
betreffen, und vom Gesetz abweichende Modalitäten des Stimmrechts sind somit nur dann 
wirksam, wenn sie in den Statuten verankert sind. 

Geht es also nach der Summe der heute (März 2013) vorliegenden Vorschläge, so wird: 

(i) Art. 626 OR (absolut notwendiger Statuteninhalt) von 7 auf 5 Punkte reduziert; 

(ii) Art. 627 OR (bedingt notwendiger Statuteninhalt) auf 27 Punkte erweitert. 

3. Errichtungsakt 

Der Vorentwurf 2012 bringt nun für den Gründungsvorgang (Errichtungsakt) zwei wichtige 
Neuerungen, von denen die erste eine Klarstellung, die zweite aber eine Weichenstellung 
von grosser praktischer Bedeutung enthält. 

a) Gesetzliche Grundlage für «Stampa-Erklärung» 

Art. 629 Abs. 2 OR wird durch eine neue Ziffer 4 ergänzt, wonach die Gründer im Er­
richtungsakt feststellen, «dass keine anderen Sacheinlagen, Sachübernahmen und beabsich­
tigten Sachübernahmen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen, als 
die in den Belegen genannten». 

Dies entspricht dem Inhalt der aktuellen, bisher nur in der Verordnung verankerten sog. 
Stampa-Erklärung. Diese erhält damit einerseits eine gesetzliche Grundlage, und anderer­
seits wird sie als separate Erklärung bei der Gründung wegfallen, weil neu im Gründungsakt 
integriert. Dieser Vorschlag bringt eine marginale Verbesserung. 

b) Einfache Schriftform «in einfachen Fällen» 

Ein zentraler Punkt des Vorentwurfes ist indessen der neue Abs. 3 von Art. 629 OR, lautend 
wie folgt: 

«Beschränkt sich der Inhalt der Statuten auf die Angaben gemäss 
Art. 626 und werden die Einlagen in Geld geleistet, so genügt für 
die Urkunde die schriftliche Form.» 
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Das bedeutet den Verzicht auf das Erfordernis der öffentlichen Beurkundung bei Bargrün­
dungen, wenn die Gründungsstatuten sich auf den absolut notwendigen Inhalt gemäss dem 
abgeänderten Art. 626 beschränken. Die Mitwirkung eines Notars bzw. einer anderen Ur­
kundsperson fällt bei der Errichtung einer Kapitalgesellschaft in definierten Fällen vollstän­
dig weg. Begründet wird dieser Verzicht auf öffentliche Beurkundung im Begleitbericht 
2012 auf S. 43 wie folgt: 

«Die erleichterte Gründung soll zukünftig allen zur Verfügung stehen, 
die schnell und kostengünstig eine einfache AG gründen wollen. Da die 
Gestaltungsmöglichkeit der Statutenbestimmungen in diesen Fällen 
eindeutig auf den gesetzlich vorgesehenen Mindestinhalt limitiert bleibt 
und die Liberierung nicht durch Sacheinlagen erfolgen kann, ist die öf­
fentliche Beurkundung als strengstes Formerfordernis nicht mehr ge­
rechtfertigt. Die einfache Schriftlichkeit genügt in solchen Fällen, insbe­
sondere auch weil das Gründungsverfahren in allen anderen Punkten 
(Zeichnung der Aktien, Statutenfestsetzung etc.) unverändert bestehen 
bleibt. Die Gesellschaft muss auch weiterhin ins Handelsregister einge­
tragen werden, damit sie ihre Rechtspersönlichkeit erlangt (s. Art. 643).» 

B. Weitere vom EJPD vorgeschlagene Änderungen im Aktienrecht 

Der Vorentwurf des EJPD sieht weitere Änderungen des Aktienrechts vor, die mit dem Ver­
zicht auf die öffentliche Beurkundung für Statuten mit dem gesetzlichen Mindestinhalt ge­
mäss abzuänderndem Art. 626 inhaltlich zusammenhängen. 

1. Abschaffung der Teilliberierung für Aktiengesellschaften 

Gemäss Vorentwurf 2012 soll die Möglichkeit der Teilliberierung von Aktien künftig weg­
fallen. Nach Art. 632 des Vorentwurfs müssen die Aktien zwingend voll liberiert sein; sie 
müssen «mindestens zum Nennwert ausgegeben werden». Im Gesetzeswortlaut kommt das 
Erfordernis der vollen Liberierung im Wort «ausgegeben» zwar nicht deutlich zum Aus­
druck, da das Gesetz an anderer Stelle das Wort «Ausgabebetrag» gerade nicht auf den Grad 
der Liberierung bezieht (vgl. Art. 650 Abs. 2, Ziff. 3 OR) und umgekehrt die Liberierung 
umschreibt als «den Betrag der» auf den Nennwert «zu leistenden Einlagen» (Art. 650 Abs. 2 
Ziff. 1 OR). Im Übrigen ist das Verbot der Unterpari-Emission bereits in Art. 624 OR veran­
kert. Der Begleitbericht 2012 macht aber deutlich, dass er die Teilliberierung künftig vol l ­
ständig und ersatzlos verbieten wi l l (S. 43). 
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2. Statutenänderungen 

Der Vorentwurf 2012 hält am bestehenden Grundsatz fest, dass Beschlüsse der Generalver­
sammlung oder des Verwaltungsrates über eine Änderung der Statuten öffentlich zu beur­
kunden sind. Nach dem Vorentwurf 2012 sind sie hingegen dann nicht öffentlich zu beur­
kunden, d.h. die einfache Schriftform genügt, wenn sich der Inhalt der Statuten auf die An­
gaben gemäss Art. 626 beschränkt (notwendiger Statuteninhalt nach dem vorgeschlagenen 
5-Punkte-Katalog), ausser bei der Herabsetzung des Aktienkapitals und bei Kapitalerhöhun­
gen, die nicht durch Einlagen in Geld geleistet werden (Art. 647). 

3. Kapitalerhöhungen 

Nach dem für die Gründung neu vorgeschlagenen Prinzip einer Einschränkung des Anwen­
dungsbereichs der öffentlichen Beurkundung soll gemäss Vorentwurf die Mitwirkung eines 
Notars bzw. einer anderen Urkundsperson wegfallen und die private Schriftform auch ge­
nügen, wenn bei Kapitalerhöhungen die Einlagen in Geld geleistet werden und sich der In­
halt der Statuen wiederum - vor dem Generalversammlungsbeschluss und danach - auf die 
notwendigen Angaben gemäss Art. 626 beschränkt. Dies gilt sowohl für die Beschlüsse der 
Generalversammlung (Art. 650 Abs. 4) als auch jene des Verwaltungsrates (Art. 652g 
Abs. 4). 

4. Auflösung 

Der Vorentwurf sieht vor, dass auch der Generalversammlungsbeschluss über die Auflösung 
der Gesellschaft nicht mehr öffentlich zu beurkunden sein soll (Art. 736 Ziff. 2 VE-OR). Der 
Begleitbericht 2012 führt dazu aus, es gebe keine sachlichen Gründe, weshalb der Auflö-
sungsbeschluss zwingend öffentlich zu beurkunden sein sollte. Auf das «übertrieben strenge 
Formerfordernis» könne deshalb ohne Einbusse der Rechtssicherheit zu Gunsten der Wirt­
schaftlichkeit verzichtet werden (S. 45). 

V. ZWECKE DER ÖFFENTLICHEN BEURKUNDUNG 

Der Vorschlag des EJPD nimmt für sich in Anspruch, KMU-freundlich zu sein und die 
Gründung neuer nicht börsenkotierter Gesellschaften von unnötigen Formerschwernissen 
und bürokratischen Kosten zu befreien. 

Zur Beurteilung der Vor- und Nachteile des Reformvorschlags ist es unerlässlich, auf die 
Zwecke der öffentlichen Beurkundung einzugehen, die nach bisherigem Recht insbesonde­
re für den Errichtungsakt der Kapitalgesellschaft vorgeschrieben ist. 
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A. Die öffentliche Urkunde und die Urkundsperson 

1. Begriff der öffentlichen Beurkundung 

Das Bundesgericht hat in BGE 99 II 159 den Begriff der öffentlichen Beurkundung wie folgt 
definiert: «Öffentliche Beurkundung ist die Aufzeichnung rechtserheblicher Tatsachen oder 
rechtsgeschäftlicher Erklärungen durch eine vom Staat mit dieser Aufgabe betraute Person, 
in der vom Staate geforderten Form und in dem dafür vorgesehenen Verfahren». 

Nach dem Standardwerk zum Beurkundungsrecht von Brückner unterscheidet sich das öf­
fentliche Beurkunden vom privaten Beurkunden insbesondere dadurch, dass «eine Kraft ih­
res öffentlichen Amtes zur Wahrheit verpflichtete Urkundsperson mitwirkt und als sachlich 
nicht beteiligte Person die in eigener Sache zu Urkund erklärenden Personen durch Kon­
trollieren, Belehren und Ermahnen bei der Erfüllung ihrer Wahrheitspflichten leitet und, im 
Rahmen des Möglichen, kontrolliert» (Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungs­
recht, Zürich 1993, hiernach zitiert «Brückner», Rz. 78). Öffentliche Beurkundung meint 
also nicht einen statischen Begriff oder gar nur eine Identifikation der handelnden Personen 
mit Beglaubigung ihrer Unterschrift, sondern vielmehr ein von einer persönlich anwesen­
den, neutralen Urkundsperson geleitetes oder begleitetes Verfahren, das zu einer Urkunde 
führt, welche nach Gesetzesvorschrift mit öffentlichem Glauben ausgestattet ist. Dabei re­
gelt das Bundesrecht die materiell rechtliche Frage, was die öffentliche Beurkundung ist und 
wann sie verlangt wird, das kantonale Recht dagegen die verfahrensrechtliche Frage 
(Brückner, Rz. 5). Das folgt aus Art. 55 des Schlusstitels des ZGB. 

2. Erscheinungsformen der Urkundsperson in der Schweiz: Amtsnotariat, Anwalts-
Notariat und Nur-Notariat 

Eine Urkundsperson (Notar) qualifiziert sich dadurch, dass sie staatlich, vom betreffenden 
Kanton, nach Qualifikationskriterien zur Urkundsperson ernannt wurde. Mit dieser Ernen­
nung ist der Urkundsperson der für öffentliche Urkunden begriffsnotwendige öffentliche 
Glaube verliehen (Brückner, Rz. 365). 

Aufgrund der kantonalen Kompetenz zur Ernennung der Urkundspersonen ist deren Er­
scheinungsbild in den Landesteilen verschieden. Die Urkundspersonen lassen sich einteilen 
einerseits in die Gruppe der staatlich Beamteten und andererseits in jene der freiberuflich 
Tätigen. Bei den freiberuflich Tätigen ist zu unterscheiden zwischen jenen, die nur Ur­
kundsperson sind (sog. Nur-Notare) und jenen, die auch noch Rechtsanwalt bzw. Advokat 
sind (sog. Anwalts-Notare). Das freiberufliche, sog. lateinische Notariat ist in zwölf Kanto­
nen vertreten, nämlich in allen dominant französisch sprachigen Kantonen (GE, VD, VS, FR, 
NE, JU), im teilweise französischsprachigen Kanton BE und im Tessin, sowie in UR, AG, BS 
und BL. Das Amtsnotariat ist stark verankert in den deutschsprachigen Kantonen ZH, SH, 
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TG, AR. Ein Nebeneinander von freiberuflichen und Amts-Notaren ist in elf Kantonen der 
Deutschschweiz zu beobachten (SO, LU, OW, NW, ZG, SZ, GL, SC, AI und GR, sowie bis 
31. Oktober 2013 in BL). 

Es kann hier nicht der Ort sein, die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme darzustellen. 
Immerhin kann gesagt werden, dass im Bereich des sog. lateinischen Notariates als Voraus­
setzung zur Ernennung zur Urkundsperson praktisch durchwegs ein juristischer Universi-
tätsabschluss mit nachgewiesener praktischer Tätigkeit gefordert wird. Im Bereich der 
Amtsnotariate variieren die Voraussetzungen zur Ernennung als Urkundsperson stark und 
ein juristischer Universitätsabschluss ist nicht überall erforderlich. 

Auf gewisse Schlussfolgerungen, die sich aus diesem Bild der kantonalen Traditionen und 
Praxen ergeben, ist später einzugehen. 

B. Die funktionale Rolle der Urkundsperson im Zuge der öffentlichen Beur­
kundung 

Die Urkundsperson erfüllt nicht bloss, wie der US-amerikanische «notary public», eine Rol­
le bei der Identifikation der Person, die eine rechtserhebliche Erklärung abgibt, sondern er­
füllt mehrere inhaltliche Aufgaben. 

1. Die Belehrungspflicht des Notars 

a) Belehrungspflicht 

Die Urkundsperson hat die Personen, die rechtserhebliche Erklärungen zum Zwecke der 
öffentlichen Beurkundung abgeben, im erforderlichen Umfang zu belehren. 

Zusammengefasst beschlägt diese Belehrungspflicht (i) die verfahrensrechtliche Belehrung, 
(ii) die Urkunden-Erläuterung, (iii) die Rechtsfolgen-Belehrung und (iv) die Ungewöhnlich-
keits-Belehrung. Diesbezügliche Belehrung bedeutet Erläuterung des Geschäftes, so wie es 
von den Parteien schlussendlich unterzeichnet wird. Davon abzugrenzen ist die notarielle 
Beratung, welche einen Vergleich verschiedener Gestaltungsvarianten beinhaltet, wobei 
diese Varianten den Parteien hinsichtlich Vor- und Nachteilen, Chancen und Risiken erläu­
tert werden und auch die Frage beinhalten, ob das zu beurkundende Geschäft stattfinden 
soll oder ob die Beteiligten zu ihrem eigenen Vorteil nicht besser davon absehen sollen 
(Brückner, Rz. 1725). Vereinfacht gesagt: 

«Die zureichend belehrten Parteien wissen, was sie tun. Die umfassend 
beratenen Parteien wissen zudem, warum sie gerade dieses und nicht 
etwas anderes tun» (Brückner, Rz. 1729 .̂ 
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Die Belehrungspflicht leitet sich aus dem Sinn und Zweck der öffentlichen Beurkundung 
ab. Sie gilt von Bundesrechts wegen in allen Kantonen (Brückner, Rz. 1731). Ihr Umfang 
richtet sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts «nach den Bedürfnissen der Ver­
tragsparteien, d.h. nach der Natur des Geschäfts und nach dem Wissensstand der erklären­
den Personen» (BGer, Urteil 2P. 13/1997). 

Im Bereich des Gesellschaftsrechts hat freilich in einem älteren Urteil das Bundesgericht 
(BGE 102 II 424) bezüglich der Gründung von Aktiengesellschaften unter Berufung auf Fritz 
von Steiger und Alfred Siegwart die Ansicht geäussert, die Formvorschriften der Art. 637 
und 638 OR würden die öffentliche Beurkundung der Beschlüsse der konstituierenden Ge­
neralversammlung bzw. des Errichtungsaktes nicht zum Schutz der Gründer verlangen. 
Damit sollten vielmehr unlautere Machenschaften verhindert, die gesetzeskonforme Ab­
wicklung des Gründungsvorgangs gewährleistet und verlässliche Beweise gesichert werden. 
Die öffentliche Beurkundung verfolgt gemäss Bundesgericht in diesem Bereich «also vor 
allem objektive Zwecke zum Schutz Dritter, mögen die Beteiligten daran auch selber inte­
ressiert sein». 

Die Lehre hat, im Wissen um die Bedeutung der konkreten Umstände, den Umfang der ße-
lehrungspflicht im Hinblick auf die einzelnen beurkundungsbedürftigen Vorgänge je nach 
Rechtgebiet konkretisiert. In Anlehnung an BGE 102 II 424 wird dabei bei der Gründung 
von Gesellschaften vertreten, die notarielle Belehrungspflicht beschränke sich auf die Prü­
fung der von der Klientschaft beabsichtigten Rechtshandlungen und beigebrachten Belege 
(Statutenentwurf, Sacheinlageverträge, Verwaltungsratsberichte, Revisionsbericht etc) unter 
dem Gesichtswinkel der Rechtmässigkeit und der handelsregisterlichen Eintragungsfähig­
keit. Hingegen gehöre eine Beratung der Klientschaft über die Zweckmässigkeit der Statu­
ten unter dem Gesichtspunkt ihrer unternehmerischen Ziele nicht zu den notariellen Amts­
pflichten (Brückner, Rz. 2785). Insoweit das von der Klientschaft beabsichtigte Vorgehen 
und die zur notariellen Prüfung unterbereiteten Belege in Ordnung seien, erübrige sich no­
tarielle Belehrung (Brückner, Rz. 2787). Andere Autoren schränken die Belehrungspflicht 
des Notars bei der Gründung einer Aktiengesellschaft weniger stark ein. So wird vor allem 
aus der lateinischen Tradition heraus betont, die Urkundsperson habe sich zu vergewissern, 
dass sich die Gründer bewusst sind, dass die durch Eintragung im Handelsregister entste­
hende Gesellschaft ein neues Rechtssubjekt ist, das sich von seinen Mitgliedern unterschei­
det und mit einem eigenen Vermögen ausgestattet ist, von welchem persönliche Bezüge 
der Aktionäre nur unter Einhaltung strikter Regeln getätigt werden dürfen (Rita Trigo Trin-
dade/Anne Griessen Cotti, in: Die Belehrungs- und Beratungspflicht des Notars, Zürich, Ba­
sel, Genf 2006, S. 231 f.). 

Eine Belehrungspflicht besteht bei der Gründung auf jeden Fall dann, wenn der Notar er­
fährt oder einen begründeten Verdacht hat, dass die Kapitaleinzahlung nur treuhänderisch 
erfolgt und dass das Kapital nach der Gründung den Gründern in Form von windigen Dar­
lehen oder in anderer Weise ohne gültigen Rechtsgrund zurückgegeben werden soll 
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(Brückner, Rz. 2788). Das Gleiche gilt, wenn der Notar Anhaltspunkte dafür hat, dass eine 
verschleierte Sacheinlage vorliegen könnte oder eine Sachübernahme geplant wird. 

In diesem Bereich erfüllt die Urkundsperson eine wichtige Rolle in dem, was man heute 
«legal compliance» nennt. Die Urkundsperson ist zwar kein Garant, aber ihre Mitwirkung in 
höchstpersönlicher Bekanntheit mit den handelnden Personen erhöht die Wahrscheinlich­
keit, dass Verstösse frühzeitig erkannt werden. 

b) Beratung 

Inwieweit eine Urkundsperson von Amtes wegen - über die Belehrung betreffend die Be­
deutung des Aktes hinaus, d.h. jenseits einer Erhöhung der «awareness» der handelnden 
Personen - , auch zu eigentlicher Beratung verpflichtet ist, ist im Einzelnen umstritten. 
Brückner weist darauf hin, dass die Beratung manchmal dem Beurkundungsverfahren vo­
rausgeht und Inhalt eines ersten Kontaktes zwischen Urkundsperson und Klientschaft sein 
kann, bevor diese zur Beurkundung entschlossen ist. Er weist ferner darauf hin, dass die 
Klientschaft zu Beginn manchmal noch keinen klaren Willen hat, sondern Probleme artiku­
liert und von der Urkundsperson eine Lösung erhofft, oder dass sie Zielvorgaben artikuliert 
und von der Urkundsperson eine zweckmässige juristische Ausgestaltung erhofft. Zu einer 
solchen Beratung ist die Urkundsperson nach Brückner von Amtes wegen zwingend nur bei 
der Beurkundung von Eheverträgen und bei erbrechtlichen Gestaltungen verpflichtet, nicht 
jedoch ausserhalb dieser Bereiche (Brückner, Rz. 1805 f.). 

In der Rechtswirklichkeit ist indessen zu beobachten, dass insbesondere im Bereich des la­
teinischen Notariats derartige Beratungsleistungen im Zusammenhang mit zu beurkunden­
den Geschäften vielfach quasi automatisch und selbstverständlich erbracht und als faktisch 
in der notariellen Belehrungspflicht inbegriffen verstanden werden. Dabei ist in der 
Rechtswirklichkeit die Grenze zwischen Belehrung und Beratung fliessend. Im Rahmen ih­
rer Belehrungspflicht wird die Urkundsperson die Klientschaft in Berücksichtigung der kon­
kreten Situation auf mögliche kritische Punkte, Risiken, Gestaltungsmöglichkeiten und er­
gänzenden Regelungsbedarf hinweisen und dadurch bei der Klientel zumindest ein Prob-
lembewusstsein schaffen, angelsächsisch gesagt eine «awareness». 

Ob die Parteien in der Folge zur Lösung dieser Punkte die Beratungsdienstleistungen der 
Urkundsperson in Anspruch nehmen oder auf eine Beratung verzichten oder diese anders­
wo einholen, ist eine andere Frage und hat mit dem Vorgang der öffentlichen Beurkundung 
direkt nichts mehr zu tun. Diese Beratungstätigkeit der Urkundsperson beschlägt dann nicht 
mehr ihre hoheitliche Funktion, sondern stellt eine privatrechtliche Tätigkeit im Sinne eines 
Auftrages nach den Normen des OR dar (Peter Nobel, in: Die Belehrungs- und Beratungs­
pflicht des Notars, Zürich, Basel, Genf 2006 S. 196). 

15 

W:\Autodoc\020501 -021000\020938\D0363 759.doc 



ADVOKATUR & NOTARIAT 
BÖCKLI BODMER & PARTNER 

c) Zwischenergebnis 

Durch ihre Pflicht zur Belehrung wirkt die Urkundsperson darauf hin, dass die Parteien wis­
sen, was sie tun, welches Verfahren zur Erreichung des avisierten Ziels einzuhalten ist, was 
in der Urkunde steht, was das bedeutet und welche Rechtsfolgen daraus entstehen. Die Ur­
kundsperson weist die Parteien im Zusammenhang mit dem zu beurkundenden Geschäft 
auf mögliche kritische Punkte, Risiken, Gestaltungsmöglichkeiten und allenfalls ergänzen­
den Regelungsbedarf hin. Dadurch entsteht bei der Klientschaft ein Problembewusstsein, 
eine «awareness», das sie vorher in vielen Fällen nicht hatten. 

Gestützt darauf können die Parteien bewusst entscheiden, welcher weitere Beratungsbedarf 
besteht, inwieweit und von wem sie sich beraten lassen und welche ergänzenden Schritte 
sie allenfalls unternehmen wollen. 

Erbringt die Urkundsperson darüber hinausgehende Beratungsleistungen, sind diese im Beg­
riff der öffentlichen Beurkundung nicht mehr enthalten und stellen ein privatrechtlich be­
gründetes Auftragsverhältnis dar. 

2. Die Belegfunktion der notariellen Mitwirkung und Erhöhung von Rechtssicherheit 

Jede öffentliche Beurkundung bezweckt die Schaffung eines schriftlichen Belegs öffentli­
chen Glaubens für den Rechtsverkehr. Dieser privilegierte Wahrheitsgehalt der öffentlichen 
Urkunde kommt insbesondere im nichtstreitigen Rechtsverkehr zum Tragen. Der Rechts­
verkehr braucht Belege, auf welche Verlass ist. Diesen Verlass bewirken öffentliche Urkun­
den aufgrund der ihnen in Art. 9 ZGB verliehenen verstärkten Beweiskraft, des öffentlichen 
Glaubens. «Der breite Strom des täglichen Rechtsverkehrs» ist auf derartige qualifizierte Be­
lege angewiesen (Brückner, Rz. 247). Diese dienen der Rechtssicherheit. Ziel der öffentli­
chen Beurkundung ist demnach in vielen Fällen gerade die Schaffung von Belegen, auf die 
sich der Rechtsverkehr verlassen darf, seien dies Privatpersonen oder Behörden; darüber 
hinaus von Belegen, auf welche nicht nur im Sinne des öffentlichen Glaubens Verlass ist, 
sondern Belege, die auch eintragungsfähig sind, sei dies hinsichtlich des Grundbuches, sei 
dies hinsichtlich des Handelsregisters. 

Einer der Hauptzwecke der öffentlichen Beurkundung ist die Erhöhung der Rechtssicher­
heit. Diesem Ziel dient in erster Linie die durch die Urkundsperson bewirkte Schaffung von 
gültigen und mit öffentlichem Glauben ausgestatten Belegen. 

3. Die Verfahrenskontrolle durch notarielle Mitwirkung 

Bei der Protokollierung in öffentlicher Urkunde von Veranstaltungen, in denen rechtserheb­
liche kollektive Willenserklärungen abgegeben werden, wie General- oder Gesellschafter­
versammlungen, dient das Beurkundungsverfahren neben der Belegbeschaffung auch der 
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Kontrolle des rechtmässigen Ablaufs der betreffenden Veranstaltung (Brückner Rz. 283). 
Die Urkundsperson gewährleistet bei der Protokollierung durch ihre Anwesenheit, dass die 
privaten Beteiligten sich rechtmässig zu verhalten bemühen und wirkt aufgrund ihrer 
Rechtskenntnisse und Verfahrensroutine darauf hin, dass allfällige Verfahrensfehler vermie­
den werden, welche einer ungeübten oder überforderten Veranstaltungsleitung allenfalls 
unterlaufen könnten. Vor allem im Bereich des lateinischen Notariats, aber nicht nur dort, 
wirkt die Urkundsperson in der Praxis oft bereits vor der zu protokollierenden Veranstal­
tung darauf hin, dass die Einberufungsformalitäten in Übereinstimmung mit Gesetz und Sta­
tuten gehandhabt werden. 

4. Schutz vor Unbedacht durch notarielle Mitwirkung 

Wie bereits erwähnt dient das Erfordernis der öffentlichen Beurkundung bei der Gründung, 
anders als bei der Beurkundung eines Vertrages, gemäss Bundesgericht primär der Verhin­
derung unlauterer Machenschaften, der Gewährleistung der gesetzeskonformen Abwick­
lung des Gründungsvorgangs und der Sicherung verlässlicher Beweise, verfolgt also vor al­
lem objektive Zwecke zum Schutz Dritter (BGE 102 II 424). Dagegen dient das Erfordernis 
der öffentlichen Beurkundung bei Gesellschaftsgründungen (und wohl auch Kapitalerhö­
hungen) eher nicht dem Schutz vor Unbedacht (Brückner, Rz. 2978 ff.). Dazu ist freilich 
anzumerken, dass die Urkundsperson in der Praxis doch gerade auch bei der Entscheidung 
der Frage, ob Minimalstatuten im vorliegenden Fall angemessen sind und ob eher eine Ak­
tiengesellschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gewählt werden sollte, die 
Parteien belehrend begleitet. 

VI. KRITISCHE PUNKTE IN DER VERNEHMLASSUNGSVORLAGE DES 
EJPD 

1. «Sehr einfache Verhältnisse» 

Der Begleitbericht 2012 verwendet für die Kennzeichnung des Anwendungsbereichs seines 
Vorschlags verschiedentlich den Ausdruck «sehr einfache Verhältnisse» und meint damit 
Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung), 
deren Statuten sich auf den absolut notwendigen Inhalt beschränken und deren Kapital bar 
einbezahlt wurde. Die damit zum Ausdruck kommende Betrachtungsweise ist eine rein 
formale. Sie berücksichtigt in keiner Weise die wesentliche Frage, ob hinter diesen formell 
betrachtet einfachen Gesellschaften effektiv auch sehr einfache Verhältnisse vorliegen bzw. 
die Frage, ob in Berücksichtigung der effektiv vorliegenden Verhältnisse die Reduktion der 
Statuten auf den gesetzlichen Mindestinhalt überhaupt sinnvoll ist. Diese Fragen, welche 
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vor der Gründung einer Gesellschaft geklärt werden sollten und hinsichtlich derer der oder 
die Gründer oft Belehrung brauchen, blendet die Vorlage völlig aus, wenn sie das Vorlie­
gen von «sehr einfachen Verhältnissen» rein anhand des Kriteriums des statutarischen Min­
destinhalts und der Barliberierung bestimmen will. 

Die Berufserfahrung der Urkundspersonen lehrt, dass viele Parteien auch für scheinbar ein­
fache Dinge professionelle Begleitung benötigen. Insbesondere bei der Gründung von Ge­
sellschaften mit beschränkter Haftung und mit dem gesetzlichen Mindestkapital von 
CHF 20'000.- kommt es oft vor, dass den Parteien jegliche geschäftliche Erfahrung abgeht 
und sie nicht selten einer schweizerischen Amtssprache nur rudimentär mächtig sind. Zwar 
ist richtig, dass solche Parteien für eine derartige Belehrung nicht auf Urkundspersonen an­
gewiesen sind, sondern diese Belehrung auch bei Rechtsanwälten, Treuhändern, Wirt­
schaftsprüfern oder geschäftserfahrenen Bekannten einholen könnten. Jedoch wird bei Ver­
zicht auf das Erfordernis der öffentlichen Beurkundung nicht ansatzweise sichergestellt, dass 
eine derartige Belehrung in minimalem Umfang auch wirklich erfolgt. Folge davon dürfte 
sein, dass bei der Gründung von Gesellschaften in Schriftform die Handelsregisterbehörden 
vermehrt mit nicht eintragungsfähigen Belegen konfrontiert sein werden und im Amt ent­
sprechend erhöhten Aufwand und Umtriebe haben werden, wobei dann dieser erhöhte 
Aufwand nicht nur beim Handelsregister anfällt, sondern durch das daraus entstehende Hin 
und Her auch bei den Gesellschaften. Unter dem heutigen System der öffentlichen Beur­
kundung sollte das nur in seltenen Fällen vorkommen, da die in aller Regel speziell ausge­
bildete Urkundsperson die Autorschaft für die Belege und deren Eintragungsfähigkeit über­
nimmt. 

Vor diesem Hintergrund ist nachstehend auf einzelne kritische Punkte des Vorschlags EJPD 
näher einzugehen, und zwar vor allem mit dem Augenmerk auf die Frage, ob bei der 
Gründung und dann bei den Kapitalerhöhungen der neu vorgeschlagene 5-Punkte-Katalog 
mit dem Mindestinhalt der Statuten ein sachgerechtes Abgrenzungskriterium für «einfache 
Verhältnisse» abgibt, in denen die Mitwirkung einer Urkundsperson entbehrlich ist. 

2. Die Gründung insbesondere 

a) Wahl der Rechtsform 

In vielen Fällen wird sich praktisch gesehen die Frage gar nicht stellen, ob eine AG oder 
eine GmbH gegründet werden soll, weil die Gründer lediglich das für die Gründung einer 
GmbH verlangte Mindestkapital von CHF 20'000.- aufzubringen vermögen und aus finan­
ziellen Gründen nicht in der Lage sind, eine AG zu gründen. Wenn der oder die Gründer 
aber über CHF 100'000.- oder mehr verfügen, werden sie meist, das lehrt die Erfahrung, 
eine AG gründen wollen. Denn nach wie vor besteht die Vorstellung, eine AG werde im 
Wirtschaftsleben besser angesehen als eine GmbH. So wahr dies sein mag, so wahr ist aber 
auch, dass gerade bei einer kleinen Anzahl beteiligter Personen auch im Kapitalbereich von 
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CHF lOO'OOO.- und mehr oft mit der Gründung einer GmbH eine auf die konkreten Ver­
hältnisse besser abgestimmte Lösung gefunden werden kann als mit einer AG. 

Es ist in diesem Zusammenhang insbesondere auf den für die GmbH massgeblichen Katalog 
des bedingt notwendigen Statuteninhalts nach Art. 776a OR zu verweisen. Statutarische 
Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte und statutarische Konkurrenzverbote sowie Nach-
schusspflichten - bei der AG soll es nach EJPD künftig keine Teilliberierung mehr geben -
sind, um nur diese Beispiele zu nennen, bei einer GmbH möglich, nicht jedoch bei einer 
AG. Bei einer AG wären die entsprechenden Ziele, wenn überhaupt, nur mittels eines meist 
komplizierten Aktionärbindungsvertrages zu erreichen. Auf derartige Gestaltungsmög­
lichkeiten sollten die Parteien vor der Gründung hingewiesen werden, sie damit ihre Ent­
scheidung für die gewählte Rechtsform en connaissance de cause treffen können. Würde 
auf das Erfordernis der öffentlichen Beurkundung der Gründung verzichtet, wäre dies nicht 
mehr gewährleistet. 

b) Die qualifizierte Gründung 

Die Berufserfahrung der Notare lehrt, dass die Parteien die Begriffe «Sachübernahme» und 
«beabsichtigte Sachübernahme» nicht kennen oder nicht verstehen. Ferner kommt es nicht 
selten vor, dass die Parteien die Bestimmungen über die qualifizierte Gründung hinsichtlich 
von Sacheinlagen oder beabsichtigten Sacheinlagen gar nicht befolgen wollen, weil sie die 
damit verbundene Publizität fürchten. Der Partner des Linksunterzeichneten, Notar Dr. 
Bernhard Bodmer, der diese rechtliche Stellungnahme mitunterzeichnet, hat die Beurkun­
dung von Gründungen mehrfach ablehnen müssen, weil die Parteien, nachdem ihnen klar­
gemacht werden konnte, dass der von ihnen geplante Vorgang eine qualifizierte Gründung 
enthält, sich weigerten, die Vorschriften über die qualifizierte Gründung, insbesondere die 
beabsichtigte Sachübernahme, einzuhalten. Wenn Gründungen - wie im Vorentwurf des 
EJPD vorgesehen - in einfacher Schriftform erfolgen können, ist davon auszugehen, dass 
die Vorschriften über die qualifizierte Gründung vermehrt missachtet werden, sei es aus 
Unkenntnis oder Absicht. Damit würde die vom Gesetz geforderte echte Kapitalaufbrin­
gung vermehrt gefährdet. Ein wichtiger Zweck der Mitwirkung einer Urkundsperson im Ge­
sellschaftsrecht, die Verhinderung unlauterer Machenschaften (BGE 102 II 424) - und die 
Erhöhung der «legal compliance» allgemein - , würde unverwirklicht bleiben. 

c) Unerwünschte schädliche Nebenwirkung der einfachen Schriftform für den absolut not­
wendigen Statuteninhalt 

Wenn die Parteien die Möglichkeit haben, eine Gesellschaft in einfacher Schriftform zu 
gründen, indem sie sich auf den absolut notwendigen Statuteninhalt beschränken, werden 
sie dies möglicherweise oft aus allein diesem Grund tun. Es ist davon auszugehen, dass 
derartige Minimalstatuten von den Handelsregisterämtern oder anderen Anbietern in elek­
tronischer Form zur Verfügung gestellt werden. Die Parteien werden dann oft entweder in 
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Unkenntnis der mit einem bedingt notwendigen Statuteninhalt (Art. 627) möglichen Gestal­
tungsmöglichkeiten oder aus Bequemlichkeit ganz einfach Minimalstatuten wählen. Eine 
Übereinstimmung der gewählten Statuten mit den im konkreten Fall vorliegenden effek­
tiven Bedürfnissen wird damit nicht erreicht. 

Einer der Hauptzwecke der Mitwirkung einer Urkundsperson - die Erhöhung der «aware­
ness» der handelnden Personen, die Belehrung - würde von vornherein in einer Grosszahl 
aller Gründungen entfallen. 

d) Firma, Sitz und Zweckklausel in den Statuten 

Ein ganz besonderer kritischer Punkt des Vorentwurfs des EJPD liegt darin, dass in einer 
Grosszahl aller Gründungen von Kapitalgesellschaften vor allem auch jede Mitwirkung ei­
ner Urkundsperson bei der Festlegung der Firmenbezeichnung wegfällt. 

Auch in «einfachen Verhältnissen» ist in den Statuten der Gesellschaft zwingend die Firma 
zu nennen. Diese Aufgabe ist manchmal komplexer, als es zunächst den Anschein macht. 
Es genügt, in diesem Zusammenhang auf die Weisung des Eidgenössischen Amtes für das 
Handelsregister an die Handelsregisterbehörden für die Prüfung von Firmen und Namen 
vom 1. April 2009 hinzuweisen. Der mitunterzeichnete Dr. Bernhard Bodmer hat nicht nur 
in seltenen Ausnahmefällen, sondern bei Gründungen relativ oft erlebt, dass die Interessen­
ten kaum eine Ahnung von den für Laien nach wie vor stringenten Anforderungen des Ge­
setzes und der Handelsregisterpraxis an eine ins Register einzutragende Firmenbezeichnung 
haben. Der Belehrungsbedarf, ja die Notwenigkeit auf ein zu lösendes Problem überhaupt 
erst aufmerksam zu machen, ist eindeutig, soll es nicht zu einer «trial and error»-Methode 
im elektronischen Hin und Her zwischen den Gründern und dem Registerführer kommen. 
Sollte die Gründung ohne Einschaltung einer Urkundsperson in reiner Schriftform möglich 
sein, so ist davon auszugehen, dass die Festlegung der allen Anforderungen genügenden 
und dabei dem Gründerwillen und dem in Aussicht genommenen Zweck entsprechenden 
Firma der Gesellschaft in nicht wenigen Fällen einen Stolperstein bilden wird und zur Ver­
weigerung der Eintragung mit nachfolgenden, beratungsähnlichen Belehrungen durch die 
für das Handelsregister verantwortlichen Personen führen könnte. 

Selbst bei scheinbar einfachen Dingen wie der Bestimmung des Sitzes der Gesellschaft ist 
mitunter notarielle Belehrung erforderlich. Manchen Parteien ist bisweilen nicht bewusst, 
dass ihre persönliche Adresse, an der sie wohnen und wo sie den Sitz ihrer Gesellschaft 
haben möchten, gar keine politische Gemeinde ist und der Sitz der Gesellschaft, den sie 
ohne Beizug einer Urkundsperson gewählt hätten, somit nicht eintragungsfähig wäre. 

In der Praxis ist die Intervention eines erfahrenen, neutralen Dritten - der Urkundspersonen 
- umso wichtiger, als gerade die Festlegung der Firma und des Zwecks, über die «Nadel-
öhr»-Funktion der gesellschaftsrechtlichen und registerrechtlichen Anforderungen hinaus, 
auch steuerrechtliche Bedeutung haben kann. Der Notar hat nicht Steuerberatung zu leis-
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ten, aber er wird die handelnden Personen auf die Problematik aufmerksam machen, wenn 
der Gesellschaftszweck auf eine steuerrechtliche Spezialform (z.B. Aktiengesellschaft) hin­
deutet. 

e) Vinkulierung 

Es scheint, dass die konzeptuelle Grundannahme der Verfasser des Vorentwurfs darin be­
steht, eine mit dem absolut notwendigen Inhalt gegründete Aktiengesellschaft einerseits 
oder GmbH andererseits entspreche ziemlich genau den praktischen Bedürfnissen der 
Gründer der meisten nicht kotierten Gesellschaften, vor allem der KMU. Das trifft ausge­
rechnet in einem wichtigen Punkt, demjenigen der Einrichtung einer Übertragungsbe­
schränkung und dann ihrer konkreten Ausgestaltung, nicht zu. 

Liegen Statuten mit dem absolut notwendigen Inhalt vor, sind bei der Aktiengesellschaft die 
Aktien frei übertragbar (Art. 684 OR), während bei der GmbH die Übertragung von Stamm­
anteilen von Gesetzes wegen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf, wel­
che diese Zustimmung sogar ohne Angabe von Gründen verweigern kann (Art. 786 Abs. 1 
OR). In vielen Fällen dürfte weder die eine Lösung, die freie Übertragbarkeit, noch die an­
dere Lösung, die strikte gesetzliche Vinkulierung «ohne Angabe von Gründen», den vorlie­
genden Verhältnissen angemessen sein. Insbesondere bei Aktiengesellschaften mit kleinem 
Aktionariat drängen sich Regelungen über die Beschränkung der freien Übertragbarkeit von 
Aktien geradezu auf (oft wohl verbunden mit vertraglichen Vereinbarungen von Vorhand-, 
Vorkaufs- und Kaufsrechten). Umgekehrt dürfte bei der GmbH die strikte gesetzliche Vinku­
lierung oft zu weit gehen, vor allem dann, wenn einem Hauptbeteiligten ein oder mehrere 
Minderheitsgesellschafter gegen-überstehen. Stattdessen dürfte in derartigen Fällen für die 
GmbH meist eine der in Art. 786 Abs. 2 OR zur Auswahl gebotenen Möglichkeiten sachge­
recht sein. Bei Verzicht auf das Erfordernis der öffentlichen Beurkundung besteht die Ge­
fahr, dass die Parteien in völliger Unkenntnis dieser gesetzlichen Vorschriften und deren 
Auswirkungen auf das spätere Leben und Funktionieren der Gesellschaft eine in den kon­
kreten Verhältnissen unangemessene Lösung wählen. Das wird in der Folge nicht selten 
Komplikationen und Streitigkeiten mit sich bringen, die bei einer mit der öffentlichen Beur­
kundung einhergehenden Belehrung hätten vermieden werden können. 

f) Delegationsermächtigung in den Gründungsstatuten 

Der Vorentwurf der EJPD hat u.a. zum Ziel, für KMU Erleichterungen zu schaffen. Bei KMU 
liegen jedoch nicht von vorneherein sehr einfache Verhältnisse vor. Dies ist bei Unterneh­
men mit einer Bilanzsumme von bis zu CHF 20'000'000.—, einem Umsatzerlös von bis zu 
CHF 40'000'000.— und einem Personalbestand von bis zu 250 Voll zeitangestellten ja of­
fensichtlich auch unmöglich. Solche Unternehmen bedürfen einer für ein erfolgreiches 
Wirtschaften erforderlichen Organisation, mit einer zuverlässigen Zuteilung von Funktionen 
und Kompetenzen auf verschiedene Stellen. Sie werden somit in Übereinstimmung mit 
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Art. 716b OR notwendigerweise in den Statuten die Ermächtigung gemäss Art. 627 Ziff. 12 
verankern müssen, die Geschäftsführung nach Angabe eines Organisationsreglements ganz 
oder zum Teil auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates oder auf Dritte zu übertragen, 
und zwar gerade auch für die interne Delegation im Verwaltungsrat (an einen Delegierten 
oder einen geschäftsführenden Präsidenten). Statuten, die sich auf den Mindestinhalt des 
Art. 626 OR beschränken, verhindern diese Delegation. Der als Erleichterung für KMU ge­
dachte Verzicht auf die öffentliche Beurkundung erweist sich in diesem Bereich als eigent­
liche Falle: Werden KMU mit Mindeststatuten gegründet, ist es ihnen von Gesetzes wegen 
nicht gestattet, sich auf eine sachgerechte und effiziente Art zu organisieren (Art. 754 Abs. 2 
/ Art. 716 b OR). Tun sie es dennoch, ist die Delegation gesetzeswidrig und bleibt der Ver­
waltungsrat voll für alles verantwortlich. Daran kann kein vernünftiges Interesse bestehen. 
Die kleineren Gesellschaften würden, da eine Geschäftsführung durch alle Mitglieder des 
Verwaltungsrates gemeinsam fast in allen KMU längst überholt ist, bei Verzicht auf das Er­
fordernis der öffentlichen Beurkundung rechtlich geradezu in einen Hinterhalt geführt. 

g) Herkunft der Geldmittel 

Nicht selten kommt es in der Praxis vor, dass ein Ehegatte dem anderen die für die Grün­
dung eines Geschäfts erforderlichen Geldmittel zur Verfügung stellt. In einer immer noch 
vom klassischen Rollenverständnis geprägten Welt wird das oft die Ehefrau sein, die ihrem 
Ehemann z.B. CHF 20'000.— für die Gründung einer GmbH gibt, aber auch der umgekehr­
te Fall kommt vor. Dabei ist rechtlich die Frage wichtig, unter welchem Rechtstitel diese 
Mittelzuwendung erfolgt; zwar nicht für die Entstehung der Gesellschaft als solche, aber 
doch für das güterrechtliche Verhältnis der Ehegatten untereinander. Handelt es sich um 
eine Schenkung des einen Ehegatten an den anderen, werden unter dem ordentlichen Gü­
terstand der Errungenschaftsbeteiligung die mit dem geschenkten Geld erworbenen Beteili­
gungsrechte als Ersatzanschaffung Eigengut des erwerbenden Ehegatten (Art. 198 Ziff. 1 
i.V.m. Art. 198 Ziff. 4 ZGB), während sie bei Vorliegen eines Darlehens in dessen Errun­
genschaft fallen. Der Unterschied kann bei Auflösung des Güterstandes, sei dies durch Tod 
oder durch Scheidung, ganz erheblich sein, v.a. dann, wenn das Unternehmen erfolgreich 
war. Bei Verzicht auf öffentliche Beurkundung werden viele Parteien dieses Problem über­
haupt nicht erkennen und entsprechend auch keine Regelung treffen. Der vom EJPD vorge­
schlagene Verzicht auf die öffentliche Beurkundung erweist sich somit auch unter diesem 
Gesichtspunkt als unausgewogen. 

h) Zwischenergebnis 

Im Bereich der Gründung gibt es bei näherem Zuschauen mehrere Bereiche, in denen die 
Gründer von einer erfahrenen, neutralen Drittperson auf zu lösende Probleme aufmerksam 
gemacht werden müssen, soll nicht im Kauf genommen werden, dass eine beachtliche An­
zahl von Gründern gerade im KMU-Bereich sachlich inadäquate Gestaltungen wählen oder 
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gar in eine Falle laufen. Der Registerführer ist nicht in der Lage, die Funktion der Urkunds­
person zu übernehmen. 

3. Einfache Schriftform für Kapitalerhöhungen 

a) Verfahren der ordentlichen Kapitalerhöhung 

Entgegen den Grundannahmen, die dem Vorentwurf des EJPD zugrunde liegen, erweist 
sich auch bei Vorliegen von Mindeststatuten und Barliberierung das Verfahren einer Kapi­
talerhöhung als relativ komplex. Im einfachsten Fall hat der Beschluss der Generalversamm­
lung zu umfassen 

(i) den gesamten Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll, und-
den Betrag der darauf zu leistenden Einlagen, 

(ii) Anzahl, Nennwert und Art der Aktien, 

(iii) den Ausgabebetrag und den Beginn der Dividendenberechtigung, 

(iv) die Art der Einlagen und 

(v) die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte. 

Findet keine Universalversammlung statt, sind diese Punkte überdies alle mit der nötigen 
Präzision bereits in der Einberufung zur Generalversammlung bekanntzugeben. Das setzt 
voraus, dass die einberufende Person über die erforderlichen Kenntnisse verfügt bzw. ent­
sprechend belehrt worden ist. Sodann haben der oder die Zeichnungsscheine nach gesetz­
licher Vorschrift auf den Beschluss der Generalversammlung über die Erhöhung Bezug zu 
nehmen und zudem die Anzahl, den Nennwert, die Art und den Ausgabebetrag der Aktien 
zu nennen sowie die bedingungslose Verpflichtung zu enthalten, eine dem Ausgabebetrag 
entsprechende Einlage zu leisten. Der Verwaltungsrat hat anschliessend in einem schriftli­
chen Bericht (Kapitalerhöhungsbericht) Rechenschaft über die Einhaltung des Generalver­
sammlungsbeschlusses zu geben, insbesondere auch über die Zuweisung allenfalls nicht 
ausgeübter Bezugsrechte. 

Bei Vorliegen des Kapitalerhöhungsberichtes hat der Verwaltungsrat die Statuten zu ändern 
und dabei festzustellen, dass sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind, dass die versproche­
nen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen, dass die Einlagen entsprechend 
den Anforderungen des Gesetzes, der Statuten oder des Generalversammlungsbeschlusses 
geleistet wurden. Daraufhin hat der Verwaltungsrat die Statutenänderung und seine Feststel­
lungen beim Handelsregister zum Eintrag anzumelden. Er hat dabei unter anderem eine 
beglaubigte Ausfertigung der geänderten Statuten beizulegen. 
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Es mag die Vorstellung beim EJPD vorhanden sein, diese wichtigen Erfordernisse einer gül­
tigen Kapitalerhöhung könnten ohne weiteres auch vom Registerführer, der die Belege ent­
gegennimmt, nachgeprüft werden. Diese Annahme trifft nicht zu, aus folgenden Gründen: 

(i) Diesen beim Handelsregister einzureichenden Belegen wird sich nicht entnehmen las­
sen, ob die Einberufung der Generalversammlung gesetzes- und Statuten konform erfolgt 
ist, ob die Zeichnungsscheine den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestinhalt aufwie­
sen und wie allenfalls nicht ausgeübte Bezugsrechte in einer zweiten Runde den aus­
übenden Aktionären proportional zu ihrem Aktienbesitz zugewiesen wurden; 

(ii) den beim Handlungsregister eingereichten Belegen wird sich ferner nicht entnehmen 
lassen, ob die einzelnen Verfahrensschritte, die zur Kapitalerhöhung führen, in der rich­
tigen Reihenfolge und im gesetzmässigen Verfahren durchgeführt wurden. 

Angesichts der Komplexität des Verfahrens der Kapitalerhöhung erscheint der Verzicht auf 
das Erfordernis der öffentlichen Beurkundung der Beschlüsse von Generalversammlung und 
Verwaltungsrat als unzweckmässig und äusserst problematisch. Auch wenn vom Handels­
registeramt die für eine Kapitalerhöhung erforderlichen Dokumente in standardisierter Form 
zur Verfügung gestellt werden sollten, wären viele Parteien mit dem korrekten Ausfüllen 
und dem richtigen Umgang mit den verschiedenen rechtserheblichen Dokumenten über­
fordert. 

Es ist zwar richtig, dass die für eine Kapitalerhöhung erforderlichen Dokumente und die für 
die korrekte Durchführung erforderlichen Massnahmen auch von anderen Beratern als Ur­
kundspersonen erstellt bzw. in die Wege geleitet werden können. Sollte eine Kapitalerhö­
hung in einfacher Schriftform möglich sein, wäre aber wiederum nicht sichergestellt, dass 
eine dahingehende Belehrung stattgefunden hat und die «awareness» der handelnden Per­
sonen gewährleistet ist. Das erhöht die Gefahr nicht eintragungsfähiger Belege sowie grober 
Verfahrensfehler und kann letztlich zu einem höheren Aufwand führen, als wenn der Vor­
gang von Anfang an von einer Urkundsperson begleitet wird. Die mit der vorgeschlagenen 
Revision intendierte Vereinfachung bzw. Erleichterung würde in solchen Fällen in ihr Ge­
genteil verkehrt. Gerade im Zusammenhang mit dem Verfahren der Kapitalerhöhung dürfte 
in der Praxis insbesondere die Funktion der Verfahrenskontrolle und der «legal compliance» 
durch eine Urkundsperson (vgl. dazu V. 5. hiervor) in vielen Fällen für einen korrekten Ab­
lauf des Vorganges entscheidend sein. 

b) Qualifizierte Kapitalerhöhungen 

Das zur qualifizierten Gründung hiervor Gesagte (vgl. VI. 2. b) trifft auch für qualifizierte 
Kapitalerhöhungen zu, und zwar bei den qualifizierten Kapitalerhöhungen in dem Sinne 
noch akzentuierter, als nur bei der Gründung sämtliche Gründer in der Gründungsurkunde 
die Erklärung unterzeichnen, dass keine Sachübernahmen oder beabsichtige Sachübernah­
men vorliegen. Bei der Kapitalerhöhung dagegen erfolgt die Bestätigung nach wie vor auf 
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dem altbekannten zusätzlichen Formular, der «Stampa»-Erklärung, welche nur von den an­
meldenden Personen unterzeichnet wird, also entweder von einer oder von zwei Personen, 
während die übrigen involvierten Personen von der Problematik der qualifizierten Kapital­
erhöhung eventuell nicht einmal Kenntnis haben. 

c) Unzweckmässige Differenzierung der erforderlichen Form nach dem Inhalt der bestehen­
den Statuten 

Gemäss Vorentwurf bedürfen Kapitalerhöhungen bei Gesellschaften, deren Statuten ein 
Element des bedingt notwendigen Statuteninhalts aufweisen, nach wie vor der öffentlichen 
Beurkundung sowohl hinsichtlich des Generalversammlungsbeschlusses als auch hinsicht­
lich des Verwaltungsratsbeschlusses. Dies soll so sein unbesehen darum, ob die besondere, 
vom Mindestinhalt abweichende Statutenbestimmung, aufgrund deren eine öffentliche Be­
urkundung notwendig sein soll, überhaupt einen Bezug zur Kapitalerhöhung aufweist. 
Wenn also die Statuten z.B. eine vom dispositiven Gesetzesrecht abweichende Bestimmung 
über die Einberufung der Generalversammlung enthalten oder das Recht der Aktionäre, sich 
vertreten zu lassen, beschränken, oder eine Delegationsermächtigung nach Art. 716b 
Abs. 1 OR enthalten, ist die öffentliche Beurkundung erforderlich, obwohl im Vergleich zu 
Statuten, die auf den absolut notwendigen Inhalt beschränkt sind, hinsichtlich des Kapital­
erhöhungsverfahrens qualitativ nicht der geringste Unterschied auszumachen ist. Es ergibt 
sich somit aufgrund des Vorentwurfs 2012 hinsichtlich der auf die Kapitalerhöhung an­
wendbaren Form (einfache Schriftform oder öffentliche Beurkundung) eine rechtliche Dif­
ferenzierung, die nicht zu rechtfertigen ist. 

Zur Vermeidung dieser unzweckmässigen Differenzierung könnte man in Erwägung ziehen, 
den Anwendungsbereich für Kapitalerhöhungen, die in einfacher Schriftform erfolgen kön­
nen, auszuweiten. Davon ist jedoch nach der hier vertretenen Ansicht aus den unter VI 3. 
a) hiervor dargestellten Gründen abzusehen. Es ist angesichts der Komplexität des für eine 
Kapitalerhöhung erforderlichen Verfahrens auch bei Gesellschaften, deren Statuten nur den 
gesetzlichen Mindestinhalt aufweisen und bei denen das Erhöhungskapital bar einbezahlt 
wird, entgegen dem Vorentwurf am Erfordernis der öffentlichen Urkunde festzuhalten. 

4. Einfache Schriftform für Statutenänderungen 

Wenn sich der Inhalt der Statuten auf die fünf Angaben gemäss den zur Änderung vorge­
schlagenen Art. 626 bzw. Art. 776 OR beschränkt, soll der die Statuten ändernde Beschluss 
der Generalversammlung nach dem Vorentwurf in einfacher schriftlicher Form protokolliert 
werden können, ausser bei der Herabsetzung des Aktienkapitals und bei Kapitalerhöhun­
gen, die nicht durch Einlagen in Geld geleistet werden (Art. 647). Für alle anderen Statu­
tenänderungen wird am Erfordernis der öffentlichen Beurkundung festgehalten. Die Frage 
drängt sich auf, ob diese Differenzierung sachgerecht und praktikabel ist. 
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Die (wie bereits erwähnt) auf ein rein formelles Kriterium abgestützte Gleichsetzung von 
«sehr einfachen Verhältnissen», welche die einfache Schriftform als ausreichend erscheinen 
lassen, mit Gesellschaften, deren Statuten sich auf den absolut notwendigen Inhalt be­
schränken und deren Kapital in bar aufgebracht wurde, hat sachlich unbefriedigende, ja 
stossende Konsequenzen. Sie führt dazu, dass ausgerechnet jene Statutenbestimmungen, 
welche für das Zustandekommen und die Existenz einer Gesellschaft absolut unerlässlich 
sind, in einfacher Schriftform geändert werden können, während umgekehrt für die Ände­
rung von Statutenbestimmungen, welche für die Existenz einer Gesellschaft eher sekundär 
sind, das Verfahren der öffentlichen Beurkundung vorgeschrieben wird. So sollen nach dem 
Vorentwurf 2012 die Firma, der Zweck und der Sitz der Gesellschaft in einfacher Schrift­
form geändert werden können, währenddem z.B. in den Statuten enthaltene, vom dispositi­
ven Gesetzesrecht abweichende Bestimmungen über die Einberufung der Generalversamm­
lung der öffentlichen Beurkundung bedürfen. Dass diese Differenzierung nicht sachgerecht 
ist und auch nicht den Wertungen des Gesetzgebers entspricht, ist einerseits offensichtlich 
und ergibt sich überdies aus dem Gesetz selbst: Die Änderung des Gesellschaftszweckes 
und die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft werden in Art. 704 OR unter jenen «wichti­
gen Beschlüssen» genannt, für deren Änderung ein qualifizierter Beschluss der Generalver­
sammlung erforderlich ist, ein Beschluss, der mindestens zwei Drittel der vertretenen 
Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt. 
Durch das Erfordernis, dass das Zustandekommen der qualifizierten Mehrheit von einer 
neutralen Drittperson bestätigt wird, kommt es zu einem präventiven Schutz der Minderheit 
unter den Aktionären. Wenn es auch zutrifft, dass bei Gesellschaften mit Minimalstatuten 
gemäss Art. 626 OR Kapitalbeteiligung und Stimmrecht nicht divergieren, so ist doch 
schwer einzusehen, weshalb gerade derartige vom Gesetzgeber als wichtig erachtete Statu­
tenänderungen ohne Anwesenheit und Mitwirkung einer Urkundsperson möglich sein sol­
len. 

Im Hinblick auf die elementare Bedeutung des absolut notwendigen Statuteninhalts sollten 
die entsprechenden Beschlüsse gerade auch zum Schutz der Minderheitsaktionäre nur im 
Wege der öffentlichen Urkunde, d.h. in Anwesenheit und unter Mitwirkung einer Ur­
kundsperson und insbesondere unter der durch diese ausgeübten Verfahrenskontrolle erfol­
gen können, und zwar auch bei Gesellschaften, deren Statuten auf den absolut notwendi­
gen Inhalt beschränkt sind und bei denen das Erhöhungskapital bar liberiert wird. 

Nicht sachgerecht ist auch, dass Gesellschaften, deren Statuten über den Mindestinhalt des 
Art. 626 OR hinausgehen, für Statutenänderungen betreffend z.B. Firma, Sitz und Zweck 
das Verfahren der öffentlichen Beurkundung wählen müssen, während die gleichen Ände­
rungen in Schriftform möglich sind, wenn die Gesellschaft Minimalstatuten hat. 
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5. Einfache Schriftform für die Auflösung der Gesellschaft 

Gemäss Art. 736 Ziff. 2 OR in der Fassung des Vorentwurfs soll der Beschluss der General­
versammlung über die Auflösung der Gesellschaft künftig in reiner Schriftform möglich 
sein. Auf die öffentliche Beurkundung könne ohne Einbusse der Rechtssicherheit zu Guns­
ten der Wirtschaftlichkeit verzichtet werden (Begleitbericht 2012, S. 45). 

Es ist zu betonen, dass dies gemäss Vorentwurf bei allen Gesellschaften so sein soll, nicht 
nur bei jenen, deren Statuten nur den Mindestinhalt gemäss Art. 626 OR aufweisen und bei 
denen das Kapital in bar aufgebracht wurde. Gemäss Vorentwurf sollen also sogar börsen­
kotierte Unternehmen in einfacher Schriftform aufgelöst werden können! 

Auch in diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass der Gesetzgeber die Auflösung der 
Gesellschaft zu den «wichtigen Beschlüssen» zählt und damit einer qualifizierten Beschluss­
fassung unterstellt, mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute 
Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte (Art. 704 Abs. 1 Ziff. 8 OR). Angesichts dieser 
Wertung des Gesetzgebers und der Radikalität des Vorganges «Auflösung der Gesellschaft» 
ist nicht einzusehen, warum ausgerechnet hier auf eine öffentliche Urkunde verzichtet 
werden soll. Das Gegenteil ist richtig. Gerade bei qualifizierten Beschlüssen kommt der 
durch die Urkundsperson ausgeübten Kontrolle des rechtmässigen Ablaufs der Generalver­
sammlung und der Bestätigung des Zustandekommens der qualifizierten Mehrheit besonde­
re Bedeutung zu. Das erhöht die Rechtssicherheit und bewirkt einen präventiven Schutz der 
Minderheitsaktionäre. 

VII. BESONDERE BEMERKUNGEN HINSICHTLICH DER ROLLE DER 
URKUNDSPERSON BEI DER GMBH 

1. Bei der GmbH kommt der Urkundsperson zunächst die gleiche Rolle zu wie bei der 
AG. Es kann deshalb das hinsichtlich der AG Gesagte mutatus mutandis auf die GmbH 
übertragen werden. 

Zu betonen ist jedoch, dass nach der Erfahrung des unterzeichneten Notars Dr. Bern­
hard Bodmer sich im Bereich der GmbH jene wirklich «kleinen Verhältnisse» finden, 
auf die der Vorentwurf im Kern abzielt. Das erstaunt angesichts des gesetzlichen Min­
destkapitals von CHF 20'000.— nicht. Hier finden sich etwa die Handwerker, die sich 
mit den ersten ersparten CHF 20'000.— selbständig machen wollen, die sicherlich 
meist gute Berufsleute sind, denen aber das elementare Verständnis für das Wesen und 
das Funktionieren einer Kapitalgesellschaft - und die GmbH ist eine personenbezogene 
Kapitalgesellschaft - fehlt und welche diese oft nicht als getrennt von ihnen selbst be­
stehende juristische Person begreifen. Hier kommt der Belehrungspflicht der Urkunds­
person rein faktisch oft erhöhte Bedeutung zu, damit die zur Gründung schreitenden 
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Personen z.B. zwischen ihrem Vermögen und jenem der Gesellschaft zu unterscheiden 
lernen. 

2. Aus soziologischen Gründen spielt der Notar bei der GmbH auch eine besonders wich­
tige Rolle bei der Erstellung der erforderlichen eintragungsfähigen Belege. Nach der 
Überzeugung von Notar Dr. Bernhard Bodmer wären viele Personen nicht in der Lage, 
eine Gründung oder eine Kapitalerhöhung korrekt durchzuführen, selbst wenn ihnen 
eintragungsfähige Formulare abgegeben würden. Dabei spielen sprachliche Defizite 
nicht selten eine Rolle. Das würde noch häufiger als bei der Gründung einer AG zu ei­
nem Hin und Her zwischen den Gründern und dem Handelsregister führen, vielleicht 
sogar mehrfach, damit das Ziel, die Eintragung im Handelsregister, überhaupt erreicht 
würde. Der dadurch generierte zusätzliche Aufwand für die Handelsregisterämter dürfte 
somit im Bereich der GmbH mit kleinem Kapital besonders ins Gewicht fallen. 

3. Bei der GmbH kommt gerade im KMU-Bereich ein besonders wichtiger Aspekt hinzu. 
Dem bedingt notwendigen Statuteninhalt kommt bei der GmbH erhöhte Bedeutung zu. 
Für die GmbH hat der Gesetzgeber Gestaltungsmöglichkeiten vorgesehen, welche die 
AG nicht bietet, und deren Beachtung gerade auch in kleinen Verhältnissen und erst 
recht bei grösseren KMU, Sinn macht. Zu denken ist hier insbesondere an statutarische 
Vorhand-, Vorkaufs- und Kaufsrechte und von den gesetzlichen Bestimmungen abwei­
chende Regelungen für die Übertragung von Stammanteilen und für das Austrittsrecht 
eines Minderheitsgesellschafters. Der Notar trifft hier auf erhöhten Belehrungsbedarf 
der Gründer. 

VIII.WÜRDIGUNG 

A. Abwägung der Vor- und Nachteile 

1. Vorteile 

a) Kosten 

Genügend geschäftserfahrene Parteien können sich bei der vom Vorentwurf 2012 vorge­
schlagenen Neuregelung der Formerfordernisse den Gang zum Notar und die damit ver­
bundenen Kosten sparen. Bei Gründungen und Kapitalerhöhungen kann dies ins Gewicht 
fallen, insbesondere bei hohem Kapital. Insoweit die Parteien, wenn die Mitwirkung einer 
erfahrenen, neutralen Urkundsperson wegfällt, die entgeltlichen Dienste Dritter, wie etwa 
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Rechtsanwälte, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer usw., in Anspruch nehmen müssen, relativiert 
sich dieser Vorteil oder entfällt ganz oder er kehrt sich kostenmässig ins Gegenteil um. 

b) Zeit 

Wenn der Gang zur Urkundsperson entfällt, können die Parteien im Idealfall die Gründung 
bzw. Kapitalerhöhung beschleunigen und sparen Zeit. Das setzt voraus, dass die Parteien 
genügend geschäftserfahren sind, um alle erforderlichen Dokumente eintragungsfähig zu 
erstellen. Auch dieser Vorteil relativiert sich oder entfällt ganz, wenn die Dienste Dritter in 
Anspruch genommen werden müssen. Dann zeigt sich nicht selten, dass Urkundspersonen 
aufgrund ihrer Routine die erforderlichen Belege mindestens so schnell wenn nicht rascher 
redigieren können als Dritte. 

2. Nachteile 

a) Eintrag in das Handelsregister erschwert 

Wird auf den Beizug einer Urkundsperson verzichtet, werden die von den Parteien oder 
Dritten dem Handelsregister eingereichten Belege in vielen Fällen nicht eintragungsfähig 
sein. Sind die Gründer mit ihrem selbsterstellten Dokumentensatz einmal beim Handelsre­
gisterführer auf Einwendungen oder auf Zurückweisung gestossen, so kann es zu erhebli­
chen Komplikationen, Hin und Her, und zu Verzögerungen der Eintragung kommen. Der 
Aufwand der Registerbehörden, bei den Parteien auf die entsprechenden Korrekturen und 
Ergänzungen hinzuwirken, dürfte sehr gross sein und möglicherweise zur Überforderung 
der Handelsregisterämter führen. Das ist zwar nur eine Vermutung, die sich jedoch nach 
Einschätzung von Notar Dr. Bernhard Bodmer aufgrund seiner Berufserfahrung so verwirk­
lichen wird. 

Die «Compliance»-Arbeit der Notare, die nach dem Vorgeschlag des EJPD in den vorher 
definierten Fällen wegfällt, dürfte von den Verfassern der Vorlage unterschätzt worden sein. 

b) Verleitung zur Verwendung unzweckmässiger Minimalstatuten 

Der Wegfall des Beurkundungszwangs wird viele Parteien dazu verlocken, Minimalstatuten 
mit dem gesetzlichen Mindestinhalt des Art. 626 OR bzw. Art. 776 OR zu wählen. Sie 
werden dabei, sicher oft unbewusst, sich vielfach auf eine Ausgestaltung der Statuten festle­
gen, die den effektiv vorliegenden Verhältnissen nicht gerecht wird und für sie geradezu 
schädlich sein kann. Sie werden dabei Gestaltungen und ergänzende Vorkehren unterlas­
sen, die sie bei gehöriger Belehrung durch die Urkundsperson getroffen hätten, weil sie ih­
ren wirklichen Bedürfnissen entsprechen. Dieser Fall ist besonders akut bei der Errichtung 
einer GmbH. Das bewirkt Rechtsunsicherheit und kann zu Auseinandersetzungen zwischen 
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den Gesellschaftern und sogar zu eigentlichen Gesetzesverletzungen führen, die sich bei 
vorgängiger Belehrung durch eine Urkundsperson hätten vermeiden lassen. 

c) Missachtung der Vorschriften betreffend beabsichtigte Sachübernahme 

Erfolgt die Gründung oder Kapitalerhöhung in einfacher Schriftform, werden die Vorschrif­
ten betreffend Sachübernahmen bzw. beabsichtigte Sachübernahmen oft missachtet wer­
den. Dies, weil die Parteien entweder nicht verstehen, was gemeint ist, oder weil sie die 
Vorschriften bewusst ignorieren. Damit wird die vom Gesetzgeber geforderte vollständige 
Kapitalaufbringung gefährdet. Erfolgt die Gründung bzw. Kapitalerhöhung hingegen öffent­
lich beurkundet, wird die Urkundsperson die Parteien zumindest auf die Problematik hin­
weisen, sie entsprechend belehren und auf die Einhaltung der Sachübernahmevorschriften 
hinwirken. Natürlich können die Parteien auch im Rahmen einer öffentlichen Beurkundung 
den Notar anlügen und ihm Sachübernahmen oder beabsichtigte Sachübernahmen ver­
schweigen. Dieses Verhalten würde aber unter der Strafdrohung des Erschleichens einer 
falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) stehen und dadurch das Verhalten der Parteien eher 
in die vom Gesetz vorgeschriebene Richtung lenken. 

d) «Legal compliance»-Funktion der Urkundsperson 

Ohne öffentliche Beurkundung gibt es für den korrekten Ablauf der Verfahren, insbesonde­
re des Verfahrens der Kapitalerhöhung und der Statutenänderung, keine hinreichende Ga­
rantie. Das ist sowohl vordem Hintergrund der Wirkung des Handelsregistereintrages prob­
lematisch als auch unter dem Gesichtspunkt des Schutzes von Gesellschaftern mit einer 
Minderheitsbeteiligung. 

e) Nicht sachgemässe rechtliche Unterscheidung hinsichtlich der Form 

Gesellschaften, deren Statuten sich auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestinhalt be­
schränken, können ihre Statuten in Schriftform abändern, während andere Gesellschaften 
für die Änderung von Statuten, welche den gesetzlich absolut notwendigen Inhalt betreffen, 
die gleichen Änderungen nur in öffentlicher Urkunde vornehmen können. Diese unter­
schiedliche Behandlung hinsichtlich der Form ist sachlich nicht gerechtfertigt. Sie ist es um­
so weniger, als ausgerechnet jene Punkte, die für die Existenz der Gesellschaft unabdingbar 
sind, in Schriftform geändert werden könnten, während für untergeordnete Punkte eine öf­
fentliche Urkunde verlangt wird. 
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B. Die Unterzeichneten kommen aufgrund der vorstehenden Überlegungen 
zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen: 

1. Falscher Ansatz 

Das im Vorentwurf des EJPD zum Ausdruck kommende Bestreben, für KMU bei Gründun­
gen, Kapitalerhöhungen, Statutenänderungen und der Auflösung administrative und finan­
zielle Erleichterungen zu verschaffen, ist nicht unsympathisch. Der dafür gewählte Ansatz 
ist jedoch nicht sachgerecht. Er verkennt, dass bei Barliberierung und Mindeststatuten allen­
falls formal betrachtet sehr einfache Verhältnisse vorliegen, in der Rechtswirklichkeit die 
Verhältnisse dagegen komplex sein können und entsprechend keineswegs «sehr einfach». 

2. Falscher Anreiz 

Der Verzicht auf die öffentliche Beurkundung i.S. des Vorentwurfs schafft einen falschen 
Anreiz. Viele Parteien werden quasi automatisch Mindeststatuten wählen, um sich den 
Gang zum Notar zu sparen. Damit riskieren sie, eine Gestaltung der Statuten zu wählen, 
die nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, oder sie unterlassen ergänzende Massnah­
men, wie etwa den Abschluss eines Aktionärbindungsvertrages, auf die sie von der Ur­
kundsperson hingewiesen worden wären. 

3. Erschwerung der Eintragung in das Handelsregister 

Bei Verzicht auf die öffentliche Beurkundung werden die dem Handelsregister eingereich­
ten Belege in einer grossen Zahl der Fälle nicht eintragungsfähig sein. Das führt zu einem 
Hin und Her und einer Verzögerung, wenn in schweren Fällen nicht gar zur Verunmögli-
chung der Eintragung in das Handelsregister. 

4. Grosser zusätzlicher Aufwand für die Handelsregisterämter 

Die zu erwartende schlechtere Qualität der eingereichten Belege wird bei den Handelsre­
gisterämtern zu einem grossen zusätzlichen Aufwand führen, der eventuell sogar über ihre 
Kapazität hinausgehen kann. Sehr viele Belege werden in einem Hin und Her bereinigt 
werden müssen, oft sogar mehrfach. 
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5. Wegfall von Belehrung und Problembewusstsein 

Ohne Gang zur Urkundsperson werden viele Parteien selbst elementare Aspekte der Ge­
sellschaftsgründung, Kapitalerhöhung oder Statutenänderung nicht richtig begreifen und 
hinsichtlich damit einhergehender rechtlicher Probleme kein Bewusstsein entwickeln im 
Sinne einer awareness. Sie werden insbesondere nicht darauf hingewiesen, dass bei ihren 
konkreten Verhältnissen u.U. spezifischer Beratungsbedarf besteht. Nicht selten wird sich 
das später für die Parteien nachteilig auswirken und wäre beim Gang zum Notar zu ver­
meiden gewesen. 

6. Verminderung der Rechtssicherheit 

Im Verfahren der öffentlichen Beurkundung besteht bei der Durchführung von General- und 
Gesellschaftsversammlungen durch die Anwesenheit der Urkundsperson eine erhöhte Ge­
währ für einen korrekten Ablauf des Verfahrens. Das erhöht die Rechtssicherheit und den 
Schutz insbesondere von Minderheitsgesellschaftern. Beim vorgeschlagenen Verfahren der 
einfachen Schriftform entfällt dies. 

7. Umgehung der Vorschriften betreffend Sacheinlagen und beabsichtigte Sacheinlagen, 
Verminderung des Kapitalschutzes 

Die notarielle Erfahrung lehrt, dass die Parteien die sog. «Stampa-Erklärung» oft nicht ver­
stehen, und, wenn sie sie begriffen haben, sich nicht selten vehement dagegen wehren 
bzw. zu wehren versuchen, dass den gesetzlichen Vorschriften über (beabsichtigte Sachein­
lagen) nachgelebt wird. Ohne Belehrung durch die Urkundsperson und deren Einwirken 
auf die Parteien werden diese Vorschriften vermehrt unbewusst oder absichtlich verletzt 
werden und dadurch die geforderte volle Kapitalaufbringung nicht gewährleistet. 

8. Sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierung hinsichtlich der geforderten Form 

Die Einführung der Schriftform für die Änderung der Statuten von Gesellschaften, die sich 
auf den absolut notwendigen Inhalt gemäss Art. 626 OR beschränken, führt dazu, dass bei 
Gesellschaften mit umfassenden Statuten für die materiell gleiche Änderung (z.B. Firma, 
Sitz, Zweck) eine öffentliche Urkunde erforderlich ist. Dies ist sachlich nicht gerechtfertigt. 

9. Schlussfolgerung 

Aufgrund der in der vorliegenden rechtlichen Stellungnahme angestellten Überlegungen 
kommt der Verfasser zum Ergebnis, dass die im Vorentwurf des EJPD vorgesehene einfache 
Schriftlichkeit für Gründungen, Kapitalerhöhungen, Statutenänderungen und die Auflösung 
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von Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung unter verschiedenen 
Gesichtspunkten sehr problematisch ist und der Verzicht auf öffentliche Beurkundung mehr 
ins Gewicht fallende Probleme schafft als er echte Erleichterungen mit sich bringt. Am Er­
fordernis der öffentlichen Urkunde ist deshalb nach der Überzeugung des Verfassers un­
bedingt festzuhalten. 

Basel, den 25. März 2013 
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Vernehmiassungsantwort

1L
5 L. 1J

tN0

Änderung des Obligationenrechts
(Handeisregisterrecht sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossen
schaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2012 eröffnete der Bundesrat das Vernehmiassungsver
fahren zu Änderungen des Obligationenrechts (Handeisregisterrecht sowie Anpassungen im
Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts. Der Ge
werbeverband des Kantons Luzern ist mit über 11‘500 Mitgliedschaften in 48 Berufs- und
Fachverbänden sowie in 48 lokalen Unternehmervereinigungen der grösste Arbeitgeber- und
Wirtschaftsdachverband im Kanton Luzern. Im Interesse der Luzerner KMU setzt sich der
Gewerbeverband für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen ein. In
diesem Sinne nimmt der Gewerbeverband die Möglichkeit gerne wahr, sich zur vorliegenden
Vernehmlassungsunterlage zu äussern.

1. Bemerkungen zu den Änderungen des Obligationenrechts (Handeisregisterrecht
sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht)

Bei den vorgeschlagenen Änderungen geht es um die Modernisierung der Infrastruktur und
der Prozesse im Handelsregisterwesen sowie um Vereinfachungen für Unternehmen. Ge
stützt auf die Ausführungen im erläuternden Bericht, kann der Gewerbeverband die vorge
schlagenen Änderungen des Obligationenrechts unterstützen.

II. Bemerkungen zu den Änderungen des Revisionsaufsichtsgesetzes RAG

Die beabsichtigten Änderungen des RAG sind für Unternehmen, die ordentliche Revisionen
vornehmen, einschneidend und laufen den, auch aus Sicht der Politik, unbestritten notwen
digen Bestrebungen zur administrativen Entlastung der Unternehmen diametral entgegen.
So ist vorgesehen, dass auch Revisionsgesellschaften, welche mittlere und grössere Unter
nehmen aus dem KMU-Umfeld prüfen, von der Revisionsaufsichtsbehörde RAB beaufsich

Gewerbeverband des Kantons Luzern, Eichwaldstrasse 15, Postfach, 6002 Luzern
Telefon 041 316 03 18, Fax 041 318 03 19, info@gewerbeverband-Iu.ch, www.gewerbeverband-lu.ch
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tigt werden sollen. Aus Sicht des Gewerbeverbandes führt dies zu klaren Nachteilen der
mittelgrossen Treuhand- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Entweder müssten die be
troffenen Treuhand- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen für die staatliche Beaufsichtigung
hohe Gebühren bezahlen oder aber sie würden aufgrund des Wegfalls ordentlicher Revisio
nen erhebliche Umsätze einbüssen.

Dieses Ansinnen des Bundesrates ist unnötig und führt zu einer nicht annehmbaren Markt-
verzerrung. Bis 2008 kam die Revisionsbranche in der Schweiz ohne Aufsicht aus. Um dem
Druck aus den USA (Kontrollen durch die amerikanische Aufsichtsbehörde) zu entgegnen,
wurde im Schnellverfahren eine Aufsichtsbehörde für die Revisionsgesellschaften in der
Schweiz geschaffen. Damals wurde klar unterschieden, dass die Revisionsfirmen von bör
senkotierten Gesellschaften beaufsichtigt werden und die übrigen Revisionsfirmen sowie die
Revisoren einer Zulassung bedürfen. Weshalb nun auch Revisionsgesellschaften, die mittle
re und grössere Unternehmen aus dem KUM-Umfeld prüfen, durch die RAG beaufsichtigt
werden sollen, kann nicht ausreichend begründet werden.

Aus folgenden Gründen rechtfertigt sich eine Abkehr vom 2008 festgelegten Prinzip (“Beauf
sichtigung von Prüfgesellschaften, welche börsenkotierte Gesellschaften prüfen / Rest: le
diglich Zulassung“) nicht und wird deshalb auch abgelehnt:

• Die Beaufsichtigung von rund 100 Revisionsgesellschaften verursacht bei den einzelnen
Gesellschaften wir bei der Revisionsaufsichtsbehörde hohe (Regulierungs-) Kosten,
einmalige für die Anpassungen und wiederkehrende, welche den Prüfkunden weiterver
rechnet werden.

• Der beabsichtige Lenkungseingriff kann durch keine Missbrauchs- oder lrrtumsfälle ge
rechtfertigt werden. Im ergänzenden Bericht zur Vorlage OR-RAG fehlen die Argumen
te, welche den Nutzen und die Effizienz dieser Beaufsichtigung aufzeigen. Offen bleibt
die Frage, ob allfällige Missbräuche mit einer Verstärkung der RAG verhindert werden
können. Die Skandalmeldungen, wie wir sie von börsenkotierten Unternehmen kennen,
fehlen bei den mittleren und grösseren Firmen aus dem KMU-Umfeld.

• Die Vorgaben der Zulassung und der Qualitätskriterien der Verbände und Standesorga
nisationen sind genügen gut ausgebaut und effizient.

• Die Wirtschaftsprüfer werden zunehmend zum Gehilfen des Staates und verlassen des
halb ihre Rolle als Berater des Kunden. Dies widerspricht einer liberalen Grundauffas
sung und dem Grundgedanken der freien Berufe.

• Die heute beaufsichtigten grossen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind die alleinigen
Nutzniesser dieser Gesetzesänderung. Sie können, zulasten der KMU-Wirtschafts
prüfungsgesellschaften, auf einen Schlag zahlreiche neue Prüfkunden übernehmen.
Das ist eine unerwünschte, staatlich gesteuerte Marktverzerrung.
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Die entsprechenden Haftungsartikel im OR wurden mit der Einführung der einge
schränkten Revision nicht entschärft. Das heisst, bis heute gilt der gleiche Haftungstat
bestand für die ordentliche Revision wie auch für die eingeschränkte Revision.

III. Fazit

Der Gewerbeverband stimmt den vorgeschlagenen Änderungen des Obligationenrechts,
soweit sie das Handeisregisterrecht sowie die Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genos
senschaftsrecht betreffen, zu.

Die Änderungen des Revisionsaufsichtsrechts lehnt der Gewerbeverband ab und verlangt
das Festhalten am Prinzip “Beaufsichtigung von Prüfgesellschaften, welche börsenkotierte
Gesellschaften prüfen / Rest: Zulassung“.

Wir danken Ihnen für die Aufnahme dieser Bemerkungen.

Freundliche Grüsse

Gewerbeverband des Kantons Luzern

LE44-

Werner Bründler, Direktor

Kopie:

Luzerner Gewerbepolitiker des Bundesparlaments
Schweizerischer Gewerbeverband
Treuhand Suisse
Zentralvorstand Gewerbeverband Kanton Luzern
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Vernehmlassung zur Änderung des Revisionsaufsichtsrechts 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das EJPD hat am 19. Dezember 2012 eine Vernehmlassung zur Änderung des Obligationenrechts 

(Handelsregisterrecht sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrechts) sowie des 

Revisionsaufsichtsrechts eröffnet. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, an dieser 

Vernehmlassung teilzunehmen, beschränken uns aber in unserer Stellungnahme auf die zur 

Diskussion gestellte Änderung von Art. 8 des Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG). 

Im Vorentwurf wird vorgeschlagen. In Art. 8 Abs. 1 E-RAG eine Zulassung auch für Revisionsun­

ternehmen vorzusehen, die Revisionsdienstleistungen für Gesellschaften erbringen, deren An­

leihensobligationen an einer Schweizer Börse kotiert sind. Nach Art. 8 Abs. 2 E-RAG befreit die 

Aufsichtsbehörde ein Revisionsunternehmen mit Sitz im Ausland auf Gesuch hin von der Zulas­

sungspflicht, wenn es einer vom Bundesrat anerkannten ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde 

untersteht. 

Auf den nachfolgend dargelegten Gründen meinen wir, dass auf das Erfordernis einer Zulassung in 

der Schweiz für Revisionsunternehmen von Gesellschaften, deren Forderungsrechte an einer 

Schweizer Börse kotiert sind, ersatzlos zu verzichten sei. 

Bedeutung des CHF-Anleihensmarktes 

Der Markt für Schweizer Franken Anleihen wird seit vielen Jahren auch von zahlreichen aus­

ländischen Emittenten aus einer Vielzahl von Ländem benutzt. Während früher praktisch nur 

Emittenten aus europäischen Ländern, den USA und Japan am Schweizer Franken Markt vertreten 

waren, sind in den letzten Jahren auch Emittenten aus anderen Ländern dazugekommen, 

insbesondere auch aus Südamerika, Asien und dem Nahen Osten. Gründe für diese erfolgreiche 

Entwicklung sind die Zins- und Währungsverhältnisse, aber auch die exzellente schweizerische 

Finanzmarktarchitektur und die im Vergleich zu vielen anderen Ländern effiziente Regulierung des 
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Anleihensmarktes, welche es den Emittenten erlauben, mit vernünftigem Aufwand erfolgreich 

Emissionen zu tätigen. Vom Erfolg dieses Marktsegments profitieren: 

— die schweizerischen privaten und institutionellen Anleger, durch eine grössere Auswahl an 

Investitionsmöglichkeiten in ihrer Heimatwährung 

— die SIX Swiss Exchange, die SIX SIS und die SIX Financial Information (Telekurs), durch die 

sich daraus ergebende Reputation und die mit solchen Transaktionen verbundenen Geschäfte 

und Einnahmen 

— die schweizerischen Banken, durch die Möglichkeit als Federführer solcher Transaktionen 

aufzutreten 

— die Schweizer Volkswirtschaft, da ein aktiver und breiter CHF-Anleihensmarkt von hoher 

volkswirtschaftlicher Bedeutung ist 

Zulassungspflicht für Revisionsgesellschaften ist nicht erforderlich 

In den Vernehmlassungsunterlagen werden zwei Gründe für die vorgeschlagene Gesetzesänderung 

aufgeführt: der Schutz der Anleger auf dem Schweizer Kapitalmarkt und die Angleichung an 

ausländische Regelungen. 

Gleich wie die Arbeiten am Finanzdienstleistungsgesetz fusst auch der vorliegende 

Revisionsvorschlag auf der u.E. falschen Prämisse, dass Anleger bzw. Anlagekunden im geltenden 

Recht zu wenig geschützt seien. Vielmehr ist von einem mündigen Anleger auszugehen, und dieser 

bedarf unseres Erachtens im Bereich der Revisionsaufsicht keines weiteren Schutzes. Dieser Bereich 

hat nach unserer Erfahrung in der Praxis des Schweizer Kapitalmarkts bisher weder zu Problemen 

noch zu einer Schädigung von Anlegern geführt. Wenn es Ausfälle auf Anleihen gegeben hat, was 

verhältnismässig selten vorkam, beruhte das auf vielfältigen Gründen, nicht aber auf der fehlenden 

obligatorischen Revisionsaufsicht. Es besteht somit kein Missstand, der korrigiert werden müsste. 

Handlungsbedarf ist u.E. in diesem Bereich nicht ausgewiesen. 

Zum zweiten vorgebrachten Revisionsgrund ist zu erwähnen, dass die Angleichung an ausländische 

Regelungen nicht Selbstzweck sein sollte, sondem nur anzustreben ist, wenn die ausländische 

Regelungen gegenüber der schweizerischen Regelung relevante Vorteile aufweist Solche sind für 

uns hier nicht ersichtlich. 

Schädliche Auswirkungen des Vorschlags 

Unseres Erachtens würde eine Umsetzung des Vorschlags erhebliche negative Auswirkungen auf den 

CHF-Anleihensmarkt und damit auf die Schweizer Volkswirtschaft haben. Zahlreiche ausländische 

Emittenten würden vom Schweizer Kapitalmarkt abwandern bzw. ferngehalten, und das ohne 

ersichtliche kompensierende Vorteile. Das gilt sowohl für die Fälle, wo eine Befreiung auf Gesuch 

nach Art. 8 Abs. 2 E-RAG möglich wäre, und umso mehr für die Fälle, wo eine schweizerische 

Zulassung nach Art. 8 Abs. 1 E-RAG beantragt werden müsste. Die Einführung von im Vergleich zu 

anderen Finanzzentren zusätzlichen Bewilligungs- und Zulassungsverfahren würde u.E. dazu führen, 



3 | 4 

dass Emittenten auf Emissionen im Sciiweizer Franl<en Markt weitgeliend verzichten könnten bzw. 

würden. Wir nehmen an, dass schon im Bereich, wo die Ausnahme nach Art. 8 Abs. 2 E-RAG 

verfügbar wäre, das Emissionsgeschäft in der Schweiz wesentlich eingeschränkt würde. Im Bereich, 

wo eine Zulassung nach Art. 8 Abs. 1 E-RAG erforderlich wäre, muss befürchtet werden, dass 

praktisch kein Emittent diesen AulÄwand auf sich nimmt bzw. seine Revisionsstelle ersucht, sich (auf 

seine Kosten) in der Schweiz zu registrieren, nur damit er hier eine Anleihe emittieren kann. 

Zu Bedenken ist in diesem Zusammenhang auch, dass ausländische Emittenten von Forde­

rungsrechten, die in der Schweiz kotiert sind, nur einen geringen Bezug zur Schweiz haben. 

Entsprechend unangemessen wäre es, diesen Emittenten weitergehende schweizerische Vor­

schriften aufzuerlegen. Anders sieht es bei ausländischen Emittenten von Beteiligungsrechten aus, 

die in der Schweiz kotiert sind. Bei einer Kotierung von Beteiligungsrechten besteht regelmässig ein 

engerer Bezug zur Schweiz als bei Anleihensemissionen. Dieser engere Bezug rechtfertigt auch die 

Anwendung weitergehender schweizerischer Regeln, wobei auch da der wirkliche Nutzen für die 

Anleger letztlich fraglich ist. Mehr Aufsicht über Revisionsunternehmen ist nicht zwangsläufig mit einer 

besseren Prüfung durch die Revisionsunternehmen gleichzusetzen. 

Die in Art. 8 Abs. 2 und Abs. 3 E-RAG vorgesehenen Ausnahmen schaffen hier auch keine Abhilfe. 

Sie würden zahlreichen Emittenten nicht zur Verfügung stehen, weil in den entsprechenden Ländern 

(noch) keine Revisionsaufsichtsbehörde besteht oder diese in der Schweiz (noch) nicht anerkannt ist 

(Art. 8 Abs. 2 E-RAG). Dies gilt i.d.R. auch für einen allfälligen Garanten (Art 8 Abs. 3 E-RAG). 

Zudem ist, wie bereits erwähnt, davon auszugehen, dass selbst wo eine der Ausnahmen verfügbar 

wäre, die zusätzliche Formalitäten für viele Emittenten Grund genug sind, eine Emission im Schweizer 

Markt gar nicht in Betracht zu ziehen. 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung würde u.E. den CHF-Anleihensmarkt unmittelbar 

beeinträchtigen und mittelbar den Schweizer Kapitalmarkt und damit auch die Schweizer 

Volkswirtschaft als Ganzes schwächen. Die Konsequenz einer neuen Registrierungspflicht, dass die 

Anleihen derjenigen, deren Revisionsstellen sich dieser Registrierungspflicht nicht unterwerfen, 

dekotiert würden, hätte erhebliche nachteilige Wirkungen und würde sehr starke negative Signale an 

ausländische Marktteilnehmer aussenden. 

Es ist vorauszusehen, dass Emittenten, deren Revisionsstelle die Voraussetzung von Art. 8 E-RAG 

nicht erfüllen, in weniger regulierte Märkte ausweichen würden, ohne dass es für diese voraussehbare 

Abwanderung aus dem Schweizer Finanzplatz einen wichtigen Grund gibt. Wie bereits angefügt, ist 

unseres Erachtens von einem mündigen Anleger auszugehen, der (i) sich bewusst ist, dass im 

Ausland nicht in jeder Hinsicht die gleichen Standards gelten wie in der Schweiz, und (ii) keines 

weiteren Schutzes in Bezug auf die Aufsicht über Revisionsorgane bedarf. Dieser mündige Anleger 

indessen würde selbst bestraft, würde doch bei einer Abwanderung vieler Emittenten aus dem 

schweizerischen Kapitalmarkt das Angebot an Anleihen ausländischer Emittenten verknappt. Damit 

dürfte auch die Attraktivität des Schweizer Anleihensmarktes für institutionelle Investoren abnehmen. 

Zusammenfassend sind wir der Auffassung, dass auf die vorgeschlagene Änderung von Art. 8 E-RAG 

zu verzichten ist. Sie ist sachlich nicht begründet und hätte negative Auswirkungen auf die 

schweizerische Volkswirtschaft zeitigen. Wir weisen indessen auf die Stellungnahmen der direkt 

involvierten Kreise wie SIX Swiss Exchange, Credit Suisse AG, UBS AG und ZKB hin, mit welcher ein 
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vermittelnder Vorschlag unterbreitet wird, welche dem Bedürfnis nach Qualität bzw. Transparenz 

bezüglich Revisionsunternehmen Rechnung tragen. Wir können uns diesem Vorschlag anschliessen 

und ersuchen Sie um Prüfung desselben. 

Bei allfälligen Fragen zu den vorstehenden Ausführungen stehen Ihnen die Unterzeichneten jederzeit 

gerne zurVerfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Eduard De Zordi 
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Änderung des Obligationenrechts ( Handelsregisterrecht sowie Anpassungen im    
Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir beziehen uns auf die uns überlassenen Unterlagen. Der Vorstand dankt Ihnen für für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Revisionsentwurf. Gerne lassen wir uns dazu wie folgt 
vernehmen: 

 

Allgemeines 

Den Revisionsentwurf lehnen wir in wichtigen Bereichen ab. Dazu gehören insbesondere die 
Bereiche 

• Gesamtschweizerisches Handelsregister und Personenregister mit Bundesstruktur 

• KMU-Erleichterungen als Verwässerung bestehender Rechtsformen AG und GmbH 

• Änderungen im Genossenschaftsrecht 

 

Der Vorentwurf berücksichtigt u.E. zu wenig die bestehenden Strukturen, die gewachsen 
sind und sich bewährt haben. Das Subsidiaritätsprinzip und die Überlegungen, dass Aufga-
ben so dezentral wie möglich (inkl. Kompetenzen und Verantwortung) erfüllt werden sollen, 
werden weitgehend ausser Acht gelassen. 

 

So sehr Erleichterungen für KMU wünschenswert sind, der eingeschlagene Weg ist der fal-
sche. Für das Publikum ist mit den beabsichtigten Änderungen nicht mehr ersichtlich, wel-
chen Anforderungen ein Unternehmen genügt. Wir schlagen daher die Schaffung einer neu-
en Rechtsform vor, die den Bedürfnissen entgegenkommt, die bestehenden Rechtsformen 

Kontaktperson lic.iur. M. Gwelessiani 
Direktwahl +41(0)43 259 74 05 
E-Mail michael.gwelessiani@ji.zh.ch 
 

Datum 25. Februar 2013 

 
Bundesamt für Justiz BJ 
Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA 
Bundesrain 20 
3003 Bern 
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aber nicht tangiert oder in ihrer heutigen Substanz abwertet. 

 

Zu den Bestimmungen im Einzelnen 

 

Art. 927 VE  

Absatz 1 

ist unseres Erachtens ungenügend bzw. unpräzis und deckt den Zweck des Handelsregis-
ters – zumindest nach heutiger Auffassung – nicht ab: 

• Für die Konstituierung spielt die Eintragung im Handelsregister nur bei der AG, GmbH 
und Genossenschaft eine Rolle, die anderen Rechtsformen entstehen unabhängig von 
deren Eintragung im Handelsregister. 

• Die Identifizierung betrifft somit alle Rechtseinheiten, Konstituierung gilt nur für bestimm-
te Rechtsformen. 

Dritte könnten daraus den Schluss ziehen, dass das Handelsregister für alle Rechtsfor-
men konstituierend sein soll, was indessen täuschend ist.  

• Die Formulierung macht den Eindruck, dass das Handelsregister ein reines Informations-
register ist, und dass keine rechtliche Prüfung vorgenommen wird. Diese Aufgabe des 
Handelsregisters ist zwar in Art. 937 VE geregelt, ist jedoch u.a. ein weiterer wesentli-
cher Grundsatz des Handelsregisters und dient letztlich dem Schutz Dritter wie auch 
dem Ruf nach einem sauberen Wirtschaftsstandort. 

Vorschlag: Art. 1 der bisherigen HRegV ist unverändert auf Gesetzesstufe zu übernehmen.  

 

Absatz 2  

wäre besser in einem eigenen Artikel Art. 927a geregelt. Dadurch wären auch die Grundsät-
ze des Handelsregisters besser hervorgehoben.  

Die Regelung auf Gesetzesstufe an sich ist sinnvoll, da damit definiert wird, was als Rechts-
einheit gilt und da auf diesen Begriff in anderen Gesetzen und Verordnungen abgestellt wird. 
Mit der abschliessenden Aufzählung der möglichen Rechtsformen ist auch klargestellt, dass 
andere Konstrukte wie etwa die einfache Gesellschaft nicht eintragungsfähig sind. 

Vorschlag: Absatz 2 ist in einem eigenen Artikel Art. 927a OR zu regeln 

 

 

Art. 928 VE 

Absatz 1 

Der Bund will eine zentrale Infrastruktur schaffen und sieht darin verschiedene Vorteile. Wir 
sind jedoch der dezidierten Auffassung, dass eine solche zentrale Lösung abzulehnen ist, 
weil die möglichen Vorteile in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stehen.  

 

Zu den vom Bund genannten Vorteilen kann im Einzelnen folgendes festgestellt werden: 
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Weniger fehlerhafte Datenübermittlungen zwischen Bund und Kanton / Zeitgewinn 

• Es wird der Wegfall von Datenübermittlungen suggeriert. Dies ist jedoch völlig verfehlt, 
da bei der heutigen dezentralen Lösung eine einmalige, tägliche Datenübermittlung statt-
findet. Arbeiten aber alle Kantone synchron direkt auf einem Bundesserver, so werden 
laufend Daten von und nach Bern übermittelt. Der Datenverkehr ist damit wesentlich in-
tensiver und damit  auch störungsanfälliger 

• Nicht beurteilt werden kann die Frage, ob die Datenübermittlung mit den Kantonen 
Schwierigkeiten bereitet. Grundsätzlich kann jedoch festgestellt werden, dass die Über-
mittlung der Daten nach Bern keine Schwierigkeiten bereitet, während die Übermittlung 
von Bern zu den Kantonen (Rückmeldungen) vereinzelt jedoch schon.  

• Bei einem einzigen zentralen System wird ein technischer Ausfall zu schweizweiten 
Problemen führen, während bei einer dezentralen Organisation nur gerade der entspre-
chende Kanton tangiert ist. Der bundeseigene Zefix-Server funktioniert auch nicht immer.  

• Eine zentrale Lösung wird zu einem enormen Ausbau von Schnittstellen zu den einzel-
nen Kantonen führen. Es ist nicht damit getan, dass die Kantone auf dem zentralen 
Rechner die Eintragungen vornehmen. Es sei an dieser Stelle auf die Problematik der 
kantonalen workflows (inkl. Textverarbeitung) hingewiesen, die je nach Grösse des Am-
tes unterschiedlicher nicht sein könnten. Darüber hinaus ergeben sich auch Schnittstel-
lenprobleme im Bereich des Inkasso. Viele Kantone haben unterschiedliche Organisati-
onsstrukturen und Software im Einsatz (z.T. übernimmt die Staatsbuchhaltung das In-
kasso, z.T. ist es das Amt selber, z.T. ist SAP oder eine andere Software im Einsatz). 

• Die Verarbeitung einer Anmeldung innerhalb eines Werktages könnte auch mit der jetzi-
gen Lösung realisiert werden. Dass es länger geht, liegt mehr an den internen Prozes-
sen bei den betroffenen Stellen (Bund mit der Genehmigung von Einträgen und deren 
Publikation im SHAB und unterschiedliche Grösse der kantonalen Ämter). 

• Ausser Acht wird auch gelassen, dass auf kantonaler Ebene weitere Schnittstellen (z.B. 
zu Steuerämtern usw.) bestehen, was bei einer zentralen Lösung zu grossen Problemen 
führen würde. 

 

zuverlässige schweizweite Suche nach Rechtseinheiten und Personen. 

• Die Firmensuche ist bereits jetzt über Zefix vorhanden. Zefix könnte ausgebaut werden, 
damit dieser mehr Suchfunktionen wahrnehmen kann (Personen). Dies ist nicht die Fra-
ge eines zentralen Registers, sondern eine Frage der Verknüpfung (so wie letztlich auch 
die Suchmaschine Google die erforderlichen Informationen zusammenträgt) 

• Datenbank auf Internet darf nicht live-Datenbank sein. Ein Zugriff übers Internet auf die 
live-Datenbank darf nicht möglich sein und ist im Hinblick auf unerlaubte Zugriffe sehr 
gefährlich und gefährdet auch den öffentlichen Glauben des Registers.  Bei der jetzigen 
Lösung Zefix – kantonale Register ist genau diese Trennung vorhanden (siehe unten). 

 

vereinfachte Koordinierung von Eintragungen,  bei welchen mehrere Handelsregisterämter 
involviert sind / automatische Anpassungen 

• Mit den automatischen Anpassungen wird ein neuer Tatbestand geschaffen. Bisher 
macht das Handelsregisteramt die Eintragungen aufgrund einer Anmeldung oder von 
Amtes wegen nach Erlass eines Entscheides.  
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• Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind nicht mehr klar, das behördliche Han-
deln liegt nicht mehr bei den primär für die Rechtseinheit zuständigen Handelsregister-
ämtern, sondern auch bei anderen behördlichen Stellen wie Konkursämter, Gerichte und 
anderen Handelsregisterämtern. Wenn ein Fehler passiert, ist niemand mehr verantwort-
lich. Gleiches gilt für das geplante Personenregister (Art. 928b VE).  

Eine zentrale Lösung funktioniert nur, wenn die kantonalen Handelsregister zu Hilfsorga-
nen degradiert werden. Das stünde aber im Widerspruch zu Art. 928 Abs. 2 VE.  

• Automatische Anpassungen widersprechen Art. 928 Abs. 2 VE, welcher den Kantonen 
die Führung des Handelsregisters auferlegt. Zwischen den kantonalen Handelsregister-
ämtern wird es ein Durcheinander bei den Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ge-
ben. 

• Ausländische Behörden: Es bestehen zwar Bestrebungen für ein europäisches Register, 
in welchem Daten abrufbar sind. Allerdings bleiben die nationalen Register und Eigen-
heiten (wie auch Organisation) bestehen und das ganze wird über Schnittstellen gelöst. 
Es handelt sich um eine Datenverknüpfung und nicht um eine zentrale Lösung (Erläu-
ternder Bericht S. 17) 

• Internationale Tatbestände (wie Sitzverlegungen) sind so selten, dass diese nicht als 
Argument für den Aufbau eines zentralen Registers herangezogen werden können. 

 

Datenerfassung nach einheitlichen Kriterien / einfachere Behebung von technischen Proble-
men 

• Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (EHRA) räumt indirekt ein, dass gera-
de bezüglich Funktionen ein Wildwuchs besteht. Allerdings hätte es dieses Amt schon 
heute in der Hand, über sein Instrument der Oberaufsicht generell-abstrakte Weisungen 
zu erlassen (z.B. einen klar definierten Funktionenkatalog) und diesen dann auf dem 
Weg der Nichtgenehmigung von Einträgen durchzusetzen. Offenbar soll nun versucht 
werden, diese Nichtdurchsetzung von guten Absichten auf zentralistischem technischem 
Weg zu lösen. 

• Bei technischen Problemen werden die Wege länger und nicht einfacher wie behauptet. 
Mit dem Vorschlag wird es eine grosse Distanz zwischen dem Betreiber der Datenbank 
und dem kantonalen Handelsregister bzw. Kunden geben. Die kantonalen Handelsregis-
ter haben mehr Interesse am Funktionieren der Datenbank, da selber für den Betrieb 
verantwortlich zeichnen. Die Entschuldigung, dass bei der Zentrale in Bern der Fehler 
liegt, hilft weder dem kantonalen Amt noch dem Kunden wirklich weiter. 

• Es braucht auch beim Kanton einen Support, da dieser ja nachwievor eine IT-
Infrastruktur benötigt. Durch die zentrale Datenbank wird das Ganze somit aufgebläht 
und nicht etwa vereinfacht wie behauptet. 

 

bessere Lesbarkeit und Vergleichbarkeit der Daten 

• Das Vereinheitlichen der Funktionsbezeichnungen wäre schon heute möglich, wenn das 
EHRA seine Aufsichtsfunktion ausüben würde, und zwar mittels Vorschreiben der mögli-
chen eingetragenen Funktionen (Aufsetzen einer abgeschlossenen Liste, Abgleich sagt 
dann, „unzulässige Funktion“). Ferner müsste der Bund lediglich sein bisheriges „Blue 
book“ betreffend Datenmodell durchsetzen. 

Eine regulatorische Lösung ist somit überflüssig. 
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Datensammlung und –archivierung, Verkleinerung der Archive 

• Wo ist die Hoheit für diese Daten? Ist sie beim Bund aufgrund von Absatz 1, dann kann 
Bund mit den Daten machen was er will (weiterverkaufen, etc.), Handelsregisterauszüge 
(gibt es nur noch einen schweizerischen Auszug?) erstellen etc. Oder kann jeder Kanton 
auch Auszüge des andern Kantons verwerten oder beglaubigte Aktenkopien erstellen? 
Das hätte massive finanzielle Konsequenzen für die Kantone.  

• Verhältnis kantonales Archiv zum Bundesarchiv: Wer hat die Datenhoheit, wer gibt Ein-
sichtnahme, wo werden die Daten gelagert? Hier sind zahlreiche Fragen offen. 

• Wer ist zuständig für die Löschung der Daten? Recht auf Vergessen?  

• Unklar, was mit Daten gemeint ist? Belege und Eintragungen oder je einzeln?  

• Gemäss den Übergangsbestimmungen ist eine 5-jährige Übergangsfrist für Papiereinga-
ben vorgesehen. Danach gibt es nur noch elektronische Eingaben. Die Verkleinerung 
der Archive ist deshalb kein stichhaltiges Argument. 

 

Kosteneinsparungen (dazu auch S. 63 des Erläuternden Berichts): 

• „Stellt die Infrastruktur bereit“: Der Bund müsste dann auch die dezentrale Hardware und 
die Einrichtung finanzieren. Dies läuft letztlich auf eine Bundesbehörde hinaus. Im Erläu-
ternden Bericht wird aber nur mit den Kosten der Software gerechnet. Infrastruktur bein-
haltet jedoch Soft- und Hardware wie auch Büroeinrichtung.  

• Auf Kantonsebene werden die Kosten nur minimal kleiner sein, da die Infrastruktur ja 
weiter bestehen bleibt (Hardware, Personal). Die aktuelle Lösung ist wesentlich kosten-
günstiger, da die Betriebskosten für das HR-Net nur einen Bruchteil dieser Kosten dar-
stellen. Der teurere Aufwand für den eidgenössischen Betrieb schlägt auch auf die KMU-
Betriebe durch (Kostendeckungsprinzip). Die Kantone haben bereits eine kostengünstige 
Lösung. 

• Investitionskosten von CHF 7 – 10 Mio. Hier wird wohl ausser Acht gelassen, dass es 
zahlreiche Anpassungsarbeiten auf kantonaler Ebene geben wird (Schnittstellen zu Bun-
deslösung). Eine zentrale Lösung führt zu unverhältnismässigen Kosten, v.a. wenn man 
berücksichtigt, wie tief die Kosten heute sind. Eine solche Kostenexplosion kann nicht 
verantwortet werden. 

• Der Bund plant offenbar als Folge eine Anpassung seiner Beteiligung an den Gebühren. 
Wenn der Bundesanteil erhöht wird, erhöht sich entsprechend der kantonale Aufwand. 
Ist der Bundesanteil aber einmal erhöht, wird er wohl kaum mehr gesenkt werden. Die 
Grosszügigkeit zugunsten des Bundes führt letztlich zu besonderen Sparmassnahmen 
und Eingriffen auf kantonaler Ebene.  

• Zurzeit wird eine neue Software für die Handelsregisterämter entwickelt. Dieser Soft-
warelieferant hat etwa 80 Prozent aller Kantone als Kunden (22 Kantone). Die Software 
wird im Rahmen der bestehenden Wartungsverträge geliefert werden und diese nur un-
wesentlich verteuern. Die Kostenschätzung des Bundes ist deshalb markant zu hoch und 
ist letztlich ein Versuch, die Bundeslösung als günstig darzustellen, was sie aber nicht 
ist. 

• Wenn alle Ämter parallel im zentralen Rechner arbeiten, stellen sich erhöhte Anforde-
rungen an die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Netz und System. Dass dies mit 
Zusatzkosten verbunden ist, dürfte klar sein. 
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• Für die Einheitlichkeit des Registers würde die Vorgabe des Bundes für die Software 
genügen (Datenmodell, das auch durchgesetzt wird). 

 

technische Panne / Hacker-Angriffe als Nachteile 

• Ein Hacker hat Interesse an einer gesamten, umfassenden Datenbank. Eine Bundesda-
tenbank spielt ihm in die Hände. 

• Bundesdatenbank: die Idee für den direkten Zugriff auf eine Datenbank ist sicherheits-
technisch nicht gut. Es muss eine Trennung zwischen inhaltlich rechtsverbindlicher Da-
tenbank und externem Zugriff gewährleistet sein (Zugriff nur auf eine zweite, organisato-
risch und systemisch getrennte Datenbank).  

• Im jetzigen System werden die Daten einmal pro Tag übermittelt und es besteht kein 
ständiger offener Port für Zugriffe von aussen. 

 

Autonomieverlust der Kantone 

• Selbstverständlich besteht ein Autonomieverlust, der allerdings nicht so minimal ist, wie 
es der Bund darzustellen versucht.  

Die Absicht des Bundes verletzt u.E. das verfassungsmässige Prinzip der Subsidiarität, 
da die Aufgabe bisher zuverlässig von den Kantonen wahrgenommen wird. 

• Die Kantone können nicht mehr mitbestimmen, wie die Software konstruiert sein soll. Die 
Unterschiede sind von Kanton zu Kanton sehr gross (vom Kleinamt bis zum grossen Amt 
wie Zürich). Entsprechend unterschiedlich sind auch die Bedürfnisse. Mit seinem Vorha-
ben nach einer einheitlichen Lösung (ein einheitliches Datenmodell muss es unbestreit-
bar geben), greift der Bund letztlich in die Organisations- und Prozessfreiheit ein, da heu-
te eine Software wesentlicher Bestandteil für die Gestaltung von Arbeitsprozessen und 
Abläufen ist und damit wesentlichen Einfluss auf die Führung eines Handelsregisteram-
tes hat. 

 

vom Bund verworfene Alternative eines Ausbaus dezentraler Datensammlung:  

• Das bestehende System kann beibehalten, erneuert und allenfalls optimiert werden, man 
muss es nicht besonders ausbauen.  

• Die Vision mit drei Ebenen (Handelsregister-Kern, Ämter, Unternehmensinformationen) 
wäre einfacher zu realisieren mit einer zentralen Lösung. Die zweite und dritte Ebene 
entsprechen jedoch nicht dem Gesetzesauftrag. Zuerst müsste eine gesetzgeberische 
Vorstellung vorhanden sein, in welche Richtung es mit dem Handelsregister gehen soll. 
Konkrete, gesetzgeberische Ideen für diese Visionen bestehen jedoch noch nicht dar-
über, wie das Handelsregister inskünftig aussehen soll. Politische Überlegungen dazu 
fehlen. Ob der Aufbau einer Konkurrenzsituation zu privaten Anbietern wie moneyhou-
se.ch oder Dun & Bradstreet, die die öffentlichen Daten anreichern, politisch gewünscht 
ist, ist zurzeit völlig offen. Erst wenn hier mehr Klarheit besteht, sind technische Überle-
gungen angezeigt. Als Argument für eine Veränderung der jetzigen Lösung können diese 
Visionen der Fachkommission jedoch nicht dienen.  

 

Absatz 2 

Keine Bemerkungen – dies entspricht der heutigen Regelung 
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Absatz 3 

Ziel des Bundes ist eine einheitliche Rechtsanwendung. Er soll deswegen weiterhin die 
Oberaufsicht ausüben. Nicht legiferiert wurde die Frage der Genehmigung von Eintragungen 
ins Handelsregister. Wenn schon die Gesetzgebung hier komplett überarbeitet wird, muss 
u.E. auch die Frage geprüft werden, ob es noch zeitgemäss ist, dass das EHRA  jede ein-
zelne Eintragung genehmigt. Falls man zum Schluss kommt, dass ja (Controllingfunktion, 
Firmenrecht), so wäre das auf jeden Fall ins Obligationenrecht aufzunehmen. Andernfalls 
muss man – trotz unklaren Hinweisen im Erläuternden Bericht – davon ausgehen, dass die 
Eintragungen inskünftig nicht mehr einzeln genehmigt werden da eine rechtliche Grundlage 
für den Genehmigungsvorbehalt zugunsten des Bundes fehlt. Dies ist klarzustellen. Der Ver-
zicht auf eine Genehmigung und die direkte Publikation würde überdies dem Postulat nach 
Beschleunigung des Eintragungsverfahrens am besten entsprechen. 

Der Bund geht davon aus, dass mit der Zentralisierung eine einheitliche Rechtsanwendung 
gewährleistet werden kann. Abgesehen davon, dass er dies schon heute durch das EHRA  
z.B. im Bereich des Firmenrechts nicht gewährleisten kann, müsste er sämtliche Belege vor 
der Genehmigung zur Verfügung haben. Selbstredend hätte dies einen enormen Datentrans-
fer zur Folge. Personell dürfte er dazu ohnehin nicht in der Lage sein (oder es käme zu einer 
Aufblähung des Personalbestandes mit doppelter Eintragungsprüfung, wobei die dezentralen 
Ämter diesfalls zu blossen Datenerfassern degradiert würden). 

 

Absatz 4 

Keine Bemerkungen 

 

Art. 928a VE 

Absatz 1 

Keine Bemerkungen, ist letztlich eine Befreiung vom Amtsgeheimnis 

 

Absatz 2 

Die Kann-Formulierung bedeutet eine Verschlechterung gegenüber der heutigen Situation 
(vgl. Art. 157 HRegV). Heute ist eine Amtspflicht vorgesehen. Das sollte auch ins neue Ge-
setz Eingang finden. Schliesslich ist auch die Unentgeltlichkeit vorzusehen, wie sie gemäss 
Absatz 3 dieser Bestimmung für Amtshilfeleistungen durch das Handelsregisteramt vorgese-
hen wird. 

Vorschlag für eine mögliche Formulierung: “… tauschen Gerichte und Verwaltungsbe-
hörden … kostenlos Informationen über Tatsachen aus, …“…“. 

 

Absatz 3 
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Zum Kreis der Adressaten ist zu bemerken, dass hier Gemeinden und ausländische Behör-
den nicht aufgeführt sind. Beide wären zu ergänzen. Wir sind der Auffassung, dass auch die 
internationale Amtshilfe generell kostenfrei sein soll.  

 

Die Formulierung „… die Einträge, die Anmeldungen und die Belege …“ ist sehr unpräzis. 
Sind hier die Originalakten oder (evtl. beglaubigte) Kopien gemeint. Sind mit dem  Begriff 
„Einträge“ Handelsregisterauszüge gemeint (der Eintrag findet ja in einer Datenbank statt)? 

Betreffend Herausgabe von Originalakten verweisen wir auf den heutigen Art. 167 HRegV, 
wo der Kreis der Berechtigten abschliessend aufgezählt wird. 

Ferner könnte im Hinblick auf eine Effizienzsteigerung eine Kostenfreiheit auf die Zustellung 
jener Akten beschränkt werden, die nicht über Internet zugänglich sind. Dies könnte eine 
Motivation für die ersuchenden Amtsstellen sein, nicht aus Bequemlichkeit zum Telefonhörer 
zu greifen, sondern die Akten selber abzurufen. 

Vorschlag für eine Formulierung: „… die nicht über Internet abrufbaren Anmeldungen und 
die Belege in Kopie …“  

 

Art. 928b VE 

Allgemein 

In dieser Bestimmung sieht der Bund ein Personenregister vor, dass neben bereits beste-
henden Systemen wie Infostar und Systemen auf kantonaler Ebene oder auf Gemeindestufe 
aufgebaut werden soll. Ferner sieht der Bund ein automatisiertes Bearbeiten vor. Dies ist aus 
verschiedenen Gründen abzulehnen: 

• Wann hat welcher Eintrag bei einer Person geändert? Die Nachvollziehbarkeit der Ein-
träge ist nicht mehr gegeben oder zumindest sehr erschwert.  

• Andere Ämter und Behörden machen Einträge, welche Auswirkungen auf das Handels-
register haben. Dies widerspricht der gesetzlichen Normierung von Art.  928 Abs. 2 VE, 
wonach die Kantone für die Führung des Registers zuständig sind. 

• Aus der besonders stipulierten Tagesaktualität resultieren zusätzliche Schnittstellenprob-
leme: Bei jeder Firma muss eine Personensuche (automatisiert) gemacht werden, die 
dann in einen Handelsregisterauszug abgemischt werden. Heute sind die Daten jeder 
Rechtseinheit zugeordnet. 

• Bei einer automatischen Anpassung können Organisationsmängel entstehen. Da dies 
u.U. das Handelsregisteramt nicht selbst feststellt, weil es die Daten nicht bearbeitet, 
müsste auch ein amtliches Verfahren automatisch ausgelöst werden. Wer haftet bei ei-
ner fälschlicherweise erfolgten Einleitung eines Verfahrens betreffend Organisations-
mangel aufgrund von falschen Angaben im Personenregister, die durch irgendein ande-
res Amt ausgelöst wurden? 

• Welche Angaben werden bei einer Person eingegeben? Eine Person meldet sich bei der 
Einwohnerkontrolle nach Amerika ohne genaue Wohnsitzangabe ab oder wird mit „nach 
unbekannt verzogen“ von der Einwohnerkontrolle vermerkt. Daraus entstehen Einträge, 
welche nicht Art. 119 HRegV entsprechen und die u.U. ebenfalls ein Verfahren betref-
fend Organisationsmängel auslösen sollten. 

• Die automatisierte Bearbeitung von Personendaten im Handelsregister widerspricht dem 
Grundsatz, dass Tatsachen, welche im Handelsregister eingetragen sind, belegt sein 
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müssen (Belegprinzip gemäss Art 929 Abs. 2 VE). Was im Personenregister eingetragen 
ist, ist beim Handelsregister nicht belegt (allenfalls bei einer anderen Behörde). 

 

Ein eidgenössisches Personenregister ist überflüssig und kostentreibend. Es reicht vollstän-
dig, wenn auf kantonaler Ebene im kantonalen Handelsregister die Personen eindeutig iden-
tifiziert werden können (mit Versichertennummer usw.). Ein periodischer Datenabgleich mit 
der UPI ( Erläuternder Bericht S. 26) genügt vollauf. Bei Differenzen sollen/müssen individu-
elle Abklärungen vorgenommen werden. Es genügt ferner, wenn die Handelsregisterämter 
Zugriff auf die von ihnen benötigten Angaben (aber auch nur diese) zu bestehenden System 
wie Infostar oder Gemeindedatenbanken erhalten.  

 

Ein Personenregister erfasst Personendaten und ist daher aus gesetzessystematischer Sicht 
nicht im dreissigsten Titel betreffend das Handelsregister zu regeln, sondern gegebenfalls im 
allgemeinen Personenrecht im ZGB, wobei die Doppelspurigkeit zu bestehenden System 
erneut offenbar würde. 

 

Im Einzelnen 

Absatz 1  

sieht den Bund als Betreiber und Inhaber des Personenregisters vor. Gemäss Erläuternden 
Bericht (S. 25) wären aber Auskünfte dazu bei den kantonalen Handelsregisterämtern einzu-
holen. Wenn aber der Bund Inhaber ist, so soll/muss auch er für den Inhalt des Registers 
geradestehen und selber Auskünfte erteilen. Die kantonalen Ämter können jedenfalls nicht 
als Hilfsorgane des EHRA verpflichtet werden. 

 

Absatz 2 

spricht von Abrufverfahren, anderseits ist im Erläuternden Bericht vom Bearbeiten der Daten 
(auch) durch die Handelsregisterämter die Rede. Dieser wesentliche Vorgang ist auf Geset-
zesstufe jedoch nicht legiferiert. 

 

Absatz 3 

vermischt Zuständigkeiten und Verantwortung. Wie kann der Bund für die Rechtmässigkeit 
verantwortlich zeichnen, wenn andere (z.B. ein kantonales Handelsregisteramt) die Daten 
bearbeiten? Er kann nur dort verantwortlich sein, wo die bearbeitenden Personen Hilfsper-
sonen des  Bundes bzw. seine Angestellten wären. Oder erfasst etwa inskünftig das EHRA 
die Personendaten und nicht mehr das kantonale Handelsregisteramt? Die Lösung scheint 
wenig durchdacht zu sein. 

 

 

Zusammenfassend schlagen wir vor, dass den Zielsetzungen des Bundes nach eindeutiger 
Identifizierbarkeit der eingetragenen Personen durch einen periodischen Datenabgleich mit 
der UPI sowie durch eine gesteuerte Zugriffsmöglichkeit auf Datenbanken wie Infostar und 
Gemeindedatenbanken (Einwohnerkontrolle) Rechnung getragen wird. 



- 10 - 

  

 

 

 

Art. 928c VE 

Da die AHV-Versichertennummer nicht öffentlich sein darf, erhält jede eingetragene Person 
eine Personennummer, die öffentlich ist. Dies führt zur Transparenz, indem jeder nachsehen 
kann, wer bei welchen Rechtseinheiten eingetragen ist. Die eindeutige Zuordnung wird in 
ferner Zukunft auch die Einführung eines kantonalen Unterschriftenregisters erlauben, so 
dass man seine Unterschrift nur einmal und nicht bezogen auf jede Rechtseinheit separat 
leisten bzw. hinterlegen muss. Wir begrüssen diese Entwicklung. 

Die Personennummer wird gegebenenfalls auch unabhängig von der AHV-
Versichertennummer zuzuteilen sein, nämlich dann, wenn ein im Ausland wohnhafter Aus-
länder bei einer Rechtseinheit in der Schweiz eingetragen werden soll. 

In Absatz 2 führt der Bund aus, dass die Versichertennummer der AHV die richtige Bearbei-
tung sicherstellen soll. Abgesehen davon, dass es Fälle ohne solche Nummer geben wird, 
kann u.E. nicht eine Nummer die rechtmässige Bearbeitung sicherstellen. Diese Sicherstel-
lung obliegt einem Amt oder eine Person. Diese Formulierung widerspricht auch Art. 928b 
Abs. 3 VE, wo der Bund für die richtige Bearbeitung verantwortlich zeichnet. 

 

Art. 929 VE 

Indem eine Trennung zwischen Personen- und Handelsregister vorgenommen wird, wird 
vom bisher geltenden Grundsatz abgewichen, dass das Handelsregister selbst sämtliche für 
ein Unternehmen relevanten Daten enthält. Aus der Formulierung von Absatz 2 wäre über-
dies zu schliessen, dass das Personenregister nicht mehr dem Belegprinzip unterliegt. 

Mit den Automatismen und der Mitwirkung anderer Behörden stellt sich die Frage, ob der 
öffentliche Glaube, der Vertrauensschutz gemäss Art. 9 ZGB, weiterhin gelten kann bzw. 
darf.  

 

Art. 930 VE 

Absatz 1 

Grundsätzlich wird das Anmeldeprinzip verlangt. Im Erläuternden Bericht hingegen wird aus-
geführt, dass gewisse „Eintragungen“ automatisiert geschehen könnten (z.B. Personenda-
ten). Gibt es hier überhaupt noch ein Tagesregister, wie steht es mit der Kenntnisvermutung 
bei der Publikation? Hier sind offene Fragen. 

Im Hinblick auf den öffentlichen Glauben des Handelsregisters und seiner Aktualität schla-
gen wir vor, in Absatz 1 einen zweiten Satz hinzuzufügen: 

Vorschlag: 

„…. eine Anmeldung einreichen. Jede Änderung dieser Tatsachen muss unverzüglich ange-
meldet werden.“ 

Dies würde die Anmeldepflicht auch für Änderungen statuieren und Art. 933 VE entsprechen. 
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Absatz 2 

Wir erachten Absatz 2 hier als systematisch ungeschickt normiert. Die Absätze 1 sowie 3 
und 4 betreffen alle die Anmeldung im eigentlichen Sinne. Wir schlagen daher vor, dass Ab-
satz 2 in einem separaten Artikel normiert wird 

z.B. III Urteile und Verfügungen / Art. 930a 

 

Absatz 3  

Die Formulierung „… sprachlich den rechtlichen Anforderungen …“ ist nicht sehr geschickt. 
Gemeint ist wohl eher „in der Amtssprache des Kantons“. Wir schlagen vor, die Formulierung 
von Art. 16 Abs. 4 HRegV zu übernehmen. Die Regelung auf Gesetzesstufe begrüssen wir. 

 

Absatz 4 

• Nicht mehr geregelt wird, wer bei juristischen Personen anmeldepflichtig ist. Art. 931a 
OR wird nur für juristische Personen gestrichen, nicht aber für die anderen Rechtsfor-
men. Die Anmeldung bei Kollektiv-/ Kommanditgesellschaften ist weiterhin in Art. 556 
bzw. Art. 597 OR geregelt. Diese Unterscheidung ist nicht einsichtig. Schliesslich ist die 
Verantwortung für die Anmeldungen bei der GmbH ebenfalls ausdrücklich festgehalten 
(Art. 810 Abs. 3 Ziff. 3 OR). Gemäss Art. 21 FusG ist das oberstes Leitungs- oder Ver-
waltungsorgan für die Anmeldung zuständig. Die vorgesehene Vereinfachung steht somit 
in Widerspruch zu anderen OR-Bestimmungen bzw. Spezialgesetzen, die somit ange-
passt werden müssten. 

• Die für die Unterzeichnung der Anmeldung zuständigen Personen sind auf Gesetzesstu-
fe (nicht auf Verordnungsebene) zu regeln, da mit dieser Pflicht Verantwortlichkeiten und 
Konsequenzen verbunden sind, wenn sie nicht erfüllt wird (Ordnungsbusse, amtliches 
Verfahren gemäss Art. 152 HRegV). Die Ordnungsbusse ist auf Gesetzesstufe geregelt, 
welche zudem auf CHF 5‘000.00 erhöht wird. Die heutige Lösung hat sich bewährt, wes-
halb es keinen Grund gibt, von dieser Lösung abzuweichen. Eine weitere Delegation et-
wa auf subalterne Personen erachten wir als nicht tauglich, da die Verantwortung weiter-
hin auf oberster Ebene liegen soll. 

• Die angesprochene flexiblere Lösung (Erläuternden Bericht S. 28) könnte letztlich auch 
die Möglichkeit der Delegation an subalterne Personen (s.o.) oder die Einzelbevollmäch-
tigung an eine dritte Person (z.B. eine Anwaltskanzlei) vorsehen. Soll eine Stellvertre-
tung möglich sein? Wie müsste eine solche Vollmacht ausgestaltet sein (beglaubigt? 
Protokoll des zuständigen Organs?) 

Wir sind der Auffassung, dass die bestehende Regelung in der Handelsregisterverord-
nung den Unternehmen eine genügend grosse Flexibiliät gewährt, zumal eine digitalisier-
te Unterschrift (zusammen mit dem entsprechenden Obligatorium gemäss Absatz 4 ja 
ohnehin) genügend Erleichterungen bieten. 

• Die elektronische Einreichung ist erstrebenswert, aber weder KMU- noch bürgerfreund-
lich. Die SuisseID wird so zum Zwang für jeden gemacht, der im Geschäftsverkehr tätig 
sein will. Dieser Zwang entspricht nicht schweizerischem Gedankengut und führt auch zu 
einer finanziellen Mehrbelastung für die Unternehmen. Die fünf Jahre Übergangsfrist 
gemäss Art. 3 der Übergangsbestimmungen sind auf jeden Fall zu kurz. Allenfalls kann 
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auf dem Weg der Gebühr das elektronische Verfahren gefördert werden bzw. das physi-
sche verteuert werden. 

• Rechtsvergleich: In Deutschland meldet der Notar die Unterlagen beim Handelsregister 
an, weil die elektronische Form sonst nicht durchsetzbar gewesen wäre.  

 

 

Art. 932 VE 

Absatz 1 

Unklar ist, ob hier ein Systemwechsel stattfinden soll, indem neu nicht mehr das Einzelunter-
nehmen, sondern der Einzelunternehmer eingetragen wird. Im Zusammenhang mit Art. 927 
VE wird allerdings deutlich, dass weiterhin das Unternehmen eingetragen werden soll. Wir 
schlagen daher vor: 

„… muss ihr Einzelunternehmen im Handelsregister eintragen lassen.“ 

 

Die aktuelle Handelsregisterverordnung legt für die Eintragungspflicht eine jährliche Umsatz-
grenze von CHF 100‘000 fest. In Art. 957 OR wird die Pflicht für die Führung einer kaufmän-
nischen Buchhaltung ab einer Umsatzgrenze von CHF 500‘000 festgelegt, die Mehr-
wertsteuerpflicht entsteht ab CHF 100‘000. Eine Koordination wäre dringend vonnöten. 

 

Absatz 2 

Der Erläuternde Bericht hält detailliert die Voraussetzungen für das Vorliegen eines kauf-
männischen Gewerbes fest, dessen Kriterien sich letztlich aus der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung ergeben (professionelle Organisation in betriebswirtschaftlicher, buchhal-
tungs- und rechnungslegungsmässiger Hinsicht, Inhaber ist Leiter mit Angestellten, hohe 
Umsatzzahlen, hohe Investitionskosten). Da sich Lehre und Rechtsprechung über diese Kri-
terien weitgehend einig sind, muss hier keine zusätzliche Legiferierung erfolgen. 

Die Zusammenlegung von Zweigniederlassung mit inländischem und ausländischem Haupt-
sitz erachten wir als unglücklich, da die ausländische Zweigniederlassung noch weitere An-
knüpfungen kennt (IPRG).  

 

Absatz 3 begrüssen wir, da v.a. die Eintragung von Zweigniederlassungen mit ausländi-
schem Hauptsitz Klarheit schafft. 

 

Art. 932a VE 

Wir begrüssen die Norm betreffend Eintragungspflicht, da in solchen Fällen ein Interesse an 
Transparenz hinsichtlich der am Wirtschaftsleben Beteiligten besteht. 

Unerlässlich ist unseres Erachtens, dass im Rahmen der zu erlassenden Handelsregister-
verordnung eine beispielhafte Auflistung der von Lehre und Rechtsprechung entwickelten 
Kriterien aufgenommen wird (organisatorische Selbständigkeit usw.). Dies erleichtert die Tä-
tigkeit der Handelsregisterämter. 
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Art. 933 VE 

Keine Bemerkungen 

 

Art. 934 VE 

Die heutige Regelung von Art 938a OR, die übernommen wird, ist in der Praxis sehr stos-
send. Trotz Vorliegens von Verlustscheinen muss das Vorverfahren beim Handelsregister-
amt ohne Weiterungen abgeschrieben werden, wenn das oberste Leitungsorgan an der Auf-
rechterhaltung der Eintragung festhält. Im Geschäftsverkehr kann dies zu Gläubigerschäden 
führen, wenn das Unternehmen weiter geschäftet, obwohl es eigentlich zahlungsunfähig ist.  

Das Fehlen einer Geschäftstätigkeit ist kumulatives Element neben dem Fehlen von ver-
wertbaren Aktiven. Für die Einleitung des Verfahrens sollte u.E. aber lediglich das Fehlen 
von Aktiven (wie eben ein Verlustschein) genügen, es wäre dann allenfalls Sache des Ge-
richtes, auf Einspruch hin einem Argument des Vorhandenseins einer Geschäftstätigkeit 
Rechnung zu tragen (das Argument müsste diesfalls wohlbelegt werden, während heute eine 
blosse Behauptung beim Handelsregisteramt genügt). 

 

Vorschlag für Absatz 1: 

Hat eine Rechtseinheit keine verwertbaren Aktiven mehr, so kann sie das Handelsregister-
amt aus dem Handelsregister löschen, wenn es die Inhaber ...“ 

 

Neu sollte auch bei einem Einspruch des Leitungsorgans eine Überweisung ans Gericht er-
folgen. Wir schlagen daher vor, den Adressatenkreis zu öffnen bzw. zu streichen. 

Vorschlag für Absatz 2: 

Wird ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Eintrags geltend gemacht, so entscheidet 
das Gericht, ob die Löschung von Amtes wegen gerechtfertigt ist. 

 

 

Art. 935 VE 

Absatz 2 

Wir schlagen vor, Ziffer 5 zu streichen. Grundsätzlich können Verfahrensfehler nach den 
Regeln des allgemeinen Verwaltungsverfahrens beseitigt werden, und es gibt auch in die-
sem Rahmen die Möglichkeit eines Weiterzugs an ein kantonales Gericht, sollte sich das 
Handelsregisteramt einer Korrektur widersetzen.  

Wenn bei zwei Rechtseinheiten irrtümlich die falsche gelöscht worden ist, so ist es u.E. un-
zumutbar, die eine Gesellschaft zum Gang ans Gericht zu zwingen.  

 

 

Art. 936 VE 
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Absatz 3 

Wir sind der Auffassung, dass das kantonale Handelsregisteramt weiterhin zuständig sein 
soll für die Veröffentlichung der Einträge. Das gleiche gilt auch für die Belege, die ohnehin in 
den kantonalen Archiven bzw. Datenbanken sind. Bis jetzt hat Bund keine Hoheit über die 
Belege, der hiermit diese Hoheit an sich zieht. (vgl. Erläuternder Bericht S. 11). Die Daten-
hoheit muss aber bei den kantonalen Handelsregistern verbleiben. Damit lassen sich Dop-
pelspurigkeiten und doppelte Archive mit Fragen der Abgrenzung (Zuständigkeiten) vermei-
den. Es besteht kein Anlass, von Bewährtem abzuweichen. 

 

Festzustellen ist ferner, dass die Datenschutzfrage in den Kantonen Basel-Stadt und Zürich 
hinreichend geklärt ist, so dass die Veröffentlichung aller Belegakten auch auf Internet mög-
lich ist. Die Formulierung im Vorentwurf scheint hier eine Einschränkung auf Statuten und 
Stiftungsurkunden vorzusehen. Das wäre ein bedauerlicher Rückschritt. 

 

Absatz 4 

Eine Ergänzung der Suchmöglichkeiten in Zefix genügt u.E., es braucht kein zentrales Han-
delsregister. Wir weisen in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass möglicherweise 
die schweizweite Suche nach Personen aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht unproblema-
tisch sein könnte. Immerhin muss man heute die Register einzeln konsultieren. 

 

Absatz 5 

Wir lehnen die Schaffung verschiedener Kreise von Öffentlichkeit ab (Internet-Öffentlichkeit 
und Schalteröffentlichkeit). In Zeiten der Digitalisierung, von e-government und allgemeiner 
Zugänglichkeit von Informationen und Rechtsdaten ist nicht nachvollziehbar, wenn zwischen 
diesen beiden, künstlich geschaffenen Kreisen unterschieden wird. Wer sich die Mühe nimmt 
und persönlich beim Handelsregisteramt vorbeischaut, bekommt dann mehr zu sehen als 
derjenige, für den der Weg von Genf, Zürich oder Berlin zu weit und nicht lohnend scheint. 
Natürlich hätte der Kunde auch noch die Möglichkeit, einen Handelsregisterauszug kosten-
pflichtig zu bestellen. Das wäre dann aber reine Gebührenbeschaffung. 

Wenn ein Recht auf Vergessen geschaffen werden soll, dann wenigstens konsequent auf 
allen Ebenen. Es sei hier aber nicht verschwiegen, dass sich dann andere Probleme stellen 
könnten (z.B. Nachforschungen im Hinblick auf Verantwortlichkeiten etc.).  

 

 

Art. 936a VE 

Absatz 1 

Da die Einträge im Internet veröffentlicht werden, ist eine Veröffentlichung im SHAB über-
flüssig. Im Erläuternden Bericht zur Vernehmlassung (S. 33 Abs. 6) wird die Notwendigkeit 
des SHAB mit dem Nachweis der Chronologie begründet. Dafür braucht es unseres Erach-
tens aber nicht das SHAB, zumal die Publikation darin mit keinerlei Wirkungen mehr verbun-
den ist. Hiefür würde genügen, wenn eine konsolidierte Tagesliste aller schweizerischer Ein-
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träge im Zefix angehängt würde. Interessierte können dann auf der gleichen Plattform Zefix 
die sie interessierenden Rechtseinheiten genauer und vollständig ansehen.  

Wir schlagen daher vor, auf die Publikation der Einträge im SHAB zu verzichten. 

 

 

Im Vorentwurf fehlt ein Konzept, weshalb sich verschiedene Fragen ergeben: 

• In anderen Gesetzen ist der Eintrag im Tagesregister Anknüpfungspunkt für die Rechts-
wirksamkeit einer Eintragung (z.B. Art. 22 Abs. 1 FusG).  Sofern es das Tagesregister 
nicht mehr gibt, hat dies Auswirkungen auf andere Spezialgesetze. Dann müsste man 
die Rechtswirksamkeit dort auch anders regeln. 

• Verbindliche Absprachen mit dem Kunden über die Eintragung an einem bestimmten 
Datum werden verunmöglicht. Ansonsten müssten der Bund garantieren können, dass 
eine Eintragung an einem bestimmten Datum im Internet publiziert wird. Das kann u.U. 
bei börsenrelevanten Geschäftsvorgängen von Bedeutung sein.  

• Es ist unklar, wann eine Gesellschaft entsteht, ab der Eintragung durch die kantonalen 
Handelsregister im Eidg. Handelsregister oder ab Publikation im Internet (Zefix? – kan-
tonale Datenbank bzw. Website?) 

• Die Chronologie der Einträge ist bis jetzt durch das Tagesregister gewährleistet.  

• Was ist mit der internen Wirksamkeit, welche bis jetzt mit dem Tagesregisterdatum er-
folgt bei Fusionen, Kapitalerhöhungen, etc.? 

• Die vorzeitigen Handelsregister-/Tagesregisterauszüge werden wohl wegfallen. 

 

 

Art. 937 VE 

Die Kognitionsformel ist leicht anders formuliert als bisher in Art. 940 OR („rechtlichen“ statt 
„gesetzlichen“). Die zwingenden Bestimmungen sind in den „rechtlichen Anforderungen“  
enthalten. Die neue Formulierung ist im Wortlaut jedoch weiter gefasst als in der heutigen 
Lehre und Rechtsprechung.  

Aus unserer Sicht ist die neue Formulierung nicht zu beanstanden. Wir gehen aber davon 
aus, dass sich an der bisherigen Praxis zur Kognition nichts ändern wird oder soll.  

 

Die Formulierung „… die Belege inhaltlich, formell und sprachlich … “ erachten wir als nicht 
geschickt  (vgl. auch Art. 930 Abs. 3 VE). 

 

 

Art. 937a VE 

Keine Bemerkungen 

 

 

Art. 937b VE 
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Es ist zweifellos richtig, den Domizilverlust auch auf Gesetzesstufe zu regeln, nachdem die 
heutige Lösung in der Handelsregisterverordnung letztlich auf Verordnungsstufe geregeltes 
Gewohnheitsrecht wiedergibt.  

Gemäss Erläuterndem Bericht zur Vernehmlassung (S. 37) soll bei Einzelunternehmen eine 
Löschung von Amtes wegen gemäss Art. 152 HRegV erfolgen. Mit der Löschung von Amtes 
wegen trifft das Handelsregisteramt die Annahme, dass der Geschäftsbetrieb mit dem feh-
lenden Domizil eingestellt ist. Diese Annahme kann jedoch nur zutreffen, sofern die Möglich-
keit einer c/o-Adresse bei einem Einzelunternehmen wieder abgeschafft wird (geltender Art. 
117 HRegV). Befindet sich das Domizil des Einzelunternehmens bei der privaten Wohnad-
resse des Inhabers oder bei einer sonstigen Drittperson und ändert dieses Domizil, hat das 
Einzelunternehmen zwar sein Domizil verloren, der Betrieb des Einzelunternehmens kann 
aber weiter existieren. Die von uns getroffene Annahme über die Einstellung des Geschäfts-
betriebes kann deshalb falsch sein. Das Gleiche gilt für eine Zweigniederlassung. 

 

Soll auch der Domizilverlust über das Gericht abgewickelt werden, bestehen die folgenden 
Nachteile: 

• Die Zusatzbelastung und Kosten für das Gericht und die Konkursämter steigen in erheb-
lichem Umfang, da jedes Jahr zahlreiche Verfahren eröffnet werden. 

• Das ganze Verfahren wird aufgrund der gemachten Erfahrungen beim Organisations-
mangel erheblich in die Länge gezogen, was der Registerwahrheit nicht gerade dienlich 
ist. Wird diese Lösung mit dem Gerichtsweg gewählt, muss zwingend auf die 3-Monate-
Frist nach Art. 153b Abs. 3 HRegV verzichtet werden. Vorteil der vorgeschlagenen Lö-
sung ist auf jeden Fall, dass eine saubere Liquidation erfolgt und keine amtlich aufgelös-
ten Rechtseinheiten bestehen, die dann irgendwann von Amtes wegen nach Art. 155 
HRegV gelöscht werden müssen. 

• Für die Handelsregisterämter kann dieses Verfahren eine Erleichterung sein, weil nicht 
irgendwann später ein Verfahren von Amtes wegen nach Art. 155 HRegV durchgeführt 
werden muss. 

 

Alternative: 

Organisationsmangel und Domizilverlust sind u.E. unterschiedlich zu gewichten. Mit einem 
Organ ist immer eine entsprechende Verantwortlichkeit und Organhaftung verbunden, wäh-
rend es beim Domizilverlust im Wesentlichen um die Erreichbarkeit der Rechtseinheit geht. 
Ein Domizil kann aus verschiedenen Gründen (auch entschuldbaren) nicht mehr bestehen. 
Diese Überlegungen würden für ein Beibehalten der Zuständigkeit des Handelsregisteramtes 
für Auflösungen infolge Domizilverlusts sprechen. Diesfalls müsste aber das Verfahren 
betreffend Domizilverlust auf Gesetzesstufe separat geregelt werden, wobei auch hier auf 
die bisherige Drei-Monate-Frist verzichtet werden sollte. 

 

Alternative: 

Denkbar wäre u.E. auch die Regelung auf Gesetzesstufe, wonach das Handelsregisteramt 
generell bei allen Organisationsmängeln eine rechtsmittelfähige Verfügung erlassen und die 
Auflösung der Gesellschaft nach den Regeln des Konkurses veranlassen könnte. Es wäre 
ebenfalls ein rechtsstaatlich einwandfreies Verfahren mit Rechtsschutzgarantien, verbunden 
mit dem Vorteil der administrativen Verfahrensvereinfachung und Entlastung der Gerichte 



- 17 - 

  

von „Massengeschäften“. Bei dieser Variante müsste das Handelsregisteramt die erforderli-
chen Massnahmen ergreifen. 

 

 

 

Art. 938 VE 

Keine Bemerkungen 

 

 

Art. 939 VE 

Absatz 1 

Der Kreis der Verpflichteten zur Kostentragung ist markant eingeschränkt worden im Ver-
gleich zum jetzigen Art. 21 Abs. 1 GebT (Gebührentarif, SR 221.411.1). Jetzt haften auch 
Anmeldeberechtigte und -verpflichtete für die Kosten einer Eintragung mit. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob sie die Anmeldung mitunterzeichnet haben oder nicht.  

Die Rede ist hier nur von „Gebühr“. Es gibt aber auch Auslagen wie Porti, Telefon, etc., wel-
che individuell anfallen und ebenfalls zu verrechnen sind.  

 

Vorschlag (Analog Vorentwurf zu Art. 943a OR von 2007):  
 
„IX. Haftung für Gebühren und Auslagen 

Für die Bezahlung der Gebühren und Auslagen haften persönlich und solidarisch: 

1. die Rechtseinheit; 

2. sämtliche Personen, die eine Anmeldung einreichen, hätten einreichen können oder müs-
sen oder eine Amtshandlung verlangen. 

Von der  Haftung nach Absatz 1 ausgenommen sind Behörden und Gerichte, soweit sie eine 
Amtshandlung verlangen, die sie nicht selbst betrifft.“. 

 

Absatz 2 

Auf Gesetzesstufe müssen die Gebühren detailliert geregelt sein, damit eine rechtlich ein-
wandfreie Delegationsnorm für den Gebührentarif besteht. Die bisherige Regelung ist dies-
bezüglich zu knapp. Die ausführliche Regelung ist deshalb zu begrüssen. 

lit. a: Höhe der Gebühren und Auslagen (ergänzen) 

lit. c: Ergänzung der solidarischen Haftung (vgl. dazu Art. 143 Abs. 2 OR: ohne eine aus-
drückliche Willenserklärung unter den Schuldnern entsteht Solidarität nur in den vom 
Gesetz bestimmten Fällen) 

lit. d: Gebühren und Auslagen für die Verjährung 

lit. e: der Anteil des Bundes soll nicht erhöht werden. 



- 18 - 

  

 

 

 

 

 

Absatz 3 

Das Kostendeckungs- wie auch das  Äquivalenzprinzip gelten auch ohne Erwähnung im Ge-
setz, da es sich um allgemeine Prinzipien handelt.  

Seit 1992 ist der Gebührentarif nicht mehr angepasst worden (bis auf die Bestimmungen 
zum FusG von 2004 bzw. der GmbH-Revision). Da somit seit der letzten Anpassung mehr 
rund 30 Jahre vergangen sind, müsste überprüft werden, ob das Kostendeckungsprinzip 
noch eingehalten ist.  

Es besteht die Befürchtung, dass die Gebühren für die ganze Schweiz durch den Bund ab-
schliessend geregelt werden. Dies berücksichtigt die unterschiedlichen Organisa-
tionsstrukturen (Bsp: gewisse Kantone haben die Buchhaltung ausgegliedert in die allg. Ver-
waltung) und Kostenniveaus in den Kantonen (Mietpreise, Löhne, etc.) überhaupt nicht. Die-
sen unterschiedlichen Verhältnissen müsste Rechnung getragen werden.   

 

Absatz 4 

Keine weiteren Bemerkungen. 

 

Alternative Regelungsmöglichkeit 

Der Bund beruft sich an verschiedenen Stellen auf die sog. Vision. Diese enthalten auch 
einen Vorschlag betreffend Gebühren, der u.E. weiterverfolgt werden sollte bzw. müsste: 

 

Vorschlag (aus den Visionen, REPRAX 1/11 S. 7): Einführung einer Jahresgebühr für eine 
Rechtseinheit unter Berücksichtigung dieser genannten Prinzipien und zwar wegen folgen-
den Vorteilen: 

• Die Gründungskosten sind für ein neu gegründetes Unternehmen ein wesentlicher Kos-
tenfaktor (Notariats- und  Handelsregistergebühren beanspruchen ca. 10% des Kapitals 
bei einer GmbH). Wenn diese Kosten über mehrere Jahre verteilt werden können, sind 
sie für das Unternehmen besser tragbar.  

• Von Seiten des Handelsregisteramtes gibt es nur noch einmal im Jahr eine Serienrech-
nung, was auch das ganze Inkasso-Wesen erleichtert. 

• Kommt die Rechnung am eingetragenen Domizil nicht an, ist dies gleichzeitig Basis für 
ein Domizilverlustverfahren (Registerbereinigungsbriefe fallen diesbezüglich weg). 

• Bei der wiederkehrenden Jahresgebühr sind Neueintragung, Änderungen und Löschung 
einer Rechtseinheit, Ausstellen von Handelsregisterauszügen usw. bereits berücksich-
tigt. Die Motivation der Anmeldepflichtigen ist dann grösser, eine nötige Mutation anzu-
melden, da die Jahresgebühr ohnehin anfällt. Das Unternehmen hat dann das Recht, ei-
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ne „kostenfreie“ Eintragung zu verlangen. Schliesslich wurde ja bereits die Jahresgebühr 
entrichtet.  

• Die amtlichen Verfahren können durch diese Jahresgebühr ebenfalls abgedeckt werden 
(vorgezogene „Recycling-Gebühr“). Heute bezahlt die Allgemeinheit der Rechtseinheiten 
auch für die säumigen Zahler bzw. die nicht erhältlichen Gebühren im Konkursfall. 

• Für zusätzliche (mehrwertsteuerpflichtige) Dienstleistungen wie Vorprüfungen kann man 
eine separate Gebühr verlangen. 

• Die Jahresgebühr soll der wirtschaftlichen Bedeutung des Unternehmens Rechnung tra-
gen. Die Kriterien zur Festlegung dieser wirtschaftlichen Bedeutung müssen für das 
Handelsregister leicht handbar sein (Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft, Börsen-
kotierung, etc.). 

• Die Erträge für das kantonale Amt wie auch das EHRA werden berechenbarer als heute, 
was den Budgetierungsprozess sehr erleichtert.  

• Auch andere Behörden wie die Stiftungsaufsicht und die FINMA kennen das System der 
Gebührenerhebung über eine Jahresgebühr. 

• Was passiert, wenn das Unternehmen die Jahresgebührt nicht bezahlt? Das Handelsre-
gister ist Gläubiger über diese Jahresgebühr, welche im betreibungs-rechtlichen Verfah-
ren durchzusetzen ist. Bei renitenten Schuldnern erhalten die Ämter schliesslich einen 
definitiven Verlustschein. Dieser ist dann die Basis für das amtliche Verfahren nach Art. 
155 HRegV (gemäss unserem Verfahrensvorschlag hat das Gericht einen Entscheid zu 
fällen; vgl. Protokoll vom 08.02.2013, S. 3 f.). Ein solches Verfahren wird dem Kunden 
somit einen grösseren Kostenaufwand bringen als eine Jahresgebühr.  

 

 

Art. 940 VE 

Absatz 2 

Ziffer 1 ist ersatzlos zu streichen entsprechend unseren Bemerkungen zur nationalen Infra-
struktur. Allenfalls kann Ziffer 1 wie folgt formuliert werden: 

„Ausführungsbestimmungen zum Aufbau eines Datenmodells und zu den Datenstrukturen 
für den Austausch von Daten zwischen den kantonalen Handelsregisterämtern“; 

 

 

Zu den Art. 40 VE sowie Art. 458-465 VE 

Art. 459 Abs. 2 wird nicht geändert. Betrachtet man die Vollunterschrift (Art. 718a OR) und 
die Formulierungen zur Prokura, so stellt man fest, dass sie sich lediglich noch im Bereiche 
der Grundstückgeschäfte unterscheiden. Wird aber diese zusätzliche Ermächtigung eben-
falls im Handelsregister eingetragen, so sind keine rechtlichen Unterschiede zur sog. Vollun-
terschrift mehr ersichtlich, so dass letztlich eine Täuschung des Publikums entsteht. Das ist 
zu korrigieren: 

Vorschlag: Art. 459 Abs. 2 OR ersatzlos streichen. 

 

Wir betrachten Art. 461 Abs. 2 Satz 2 als historische Reminiszenz, die heute problemlos 
gestrichen werden kann bzw. sollte. Was nicht eingetragen worden ist, soll auch nicht im 
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Nachhinein noch eingetragen bzw. sogleich gestrichen werden. Im Vergleich zur Vollunter-
schrift von Direktoren ist festzustellen, dass man das Institut dieser nachträglichen Strei-
chung bzw. Widderrufs dort nicht kennt. Eine rechtliche Ungleichbehandlung ist nicht nach-
vollziehbar. Im Übrigen widerspricht diese Regelung u.E. dem Gutglaubensschutz des Han-
delsregisters. 

Vorschlag: Art. 461 Abs. 2Satz 2 ist ersatzlos zu streichen. 

 

 

Art. 627 Ziff. 15 und 16 VE 

In Anbetracht der Formulierung von Art. 627 Ziff. 16 VE muss die geltende Regelung von Art. 
627 Ziff. 10 OR angepasst werden: 

Vorschlag: 10. Das Recht der Aktionäre, sich vertreten zu lassen 

  

 

Art. 629 Abs. 2 Ziff. 4 und Abs. 3 VE 

Absatz 2 Ziff. 4 

Wir begrüssen die Abschaffung der Stampa-Erklärung als Vereinfachung des Verfahrens. 
Zudem werden dann alle Erklärungen zur Gründung zusammen abgegeben. Die Abgabe der 
Erklärung hat ferner eine erhöhte strafbare Wirkung bei der qualifizierten Gründung zur Fol-
ge, da die Erklärung vor dem Notar abgegeben wird. 

 

Absatz 3 

Die einfache Schriftlichkeit für die Gründung einer AG ist entschieden abzulehnen, und zwar 
aus folgenden Gründen: 

• Bei der GmbH-Revision wurde die öffentliche Beurkundung der Stammanteilabtretung 
abgeschafft. Die gemachten Erfahrungen zeigen, dass die Kunden bei der Erstellung der 
Belege völlig überfordert sind (trotz Mustervorlagen). Die meisten Eingaben müssen be-
anstandet werden, viele sogar mehrmals. Die Gründung einer Kapitalgesellschaft ist 
nochmals komplexer, die Überforderung eines Laien ist noch evidenter.    

• Die Qualität der eingereichten Belege sinkt sehr stark ab: Der Aufwand für das Handels-
registeramt wird so um einiges grösser, jedoch nicht entschädigt, wenn die Eintragungs-
gebühren unverändert bleiben (die Notariatsgebühren für den Arbeitsaufwand des No-
tars, welcher die Unterlagen für die Gründung durchsieht und kontrolliert, fallen weg).   

• Umgehungen sind Tür und Tor geöffnet: Gemäss geltendem Art. 43 Abs. 1 lit. f i.V. mit 
Absatz 2 HRegV muss die Bankbescheinigung nicht vorgelegt werden, sofern das Bank-
institut in der Gründungsurkunde genannt ist. Wird an der einfachen Schriftlichkeit fest-
gehalten, ist die HRegV so abzuändern, dass dem Handelsregister diese Bankbeschei-
nigung zwingend vorgelegt werden muss. 

• Bei der Beurkundung erscheinen die Gründer persönlich vor dem Notar. Dieser erhält 
einen Eindruck, ob es sich um urteils- und handlungsfähige Personen handelt. Dieser 
„Augenschein“ der Gründer entfällt bei der einfachen Schriftlichkeit. 



- 21 - 

  

• Die Eintragung im Handelsregister hat heilende Wirkung. Damit sind Probleme bei Wil-
lensmängeln absehbar, vor allem bei Laien („so habe ich die Gründung nicht gemeint“). 
Der Notar fragt die Gründer ausdrücklich, ob die abgegebenen Erklärungen ihrem Willen 
entsprechen und diese bestätigen es ausdrücklich in der Urkunde. Ein Grundlagenirrtum 
ist deshalb nicht möglich. Im Übrigen kommt ihr deshalb auch eine Schutzfunktion zu-
gunsten der Parteien zu. 

• Rechtssicherheit für Dritte: Die notarielle Beurkundung gibt erst die Sicherheit, dass der 
Gründungsprozess rechtlich korrekt abgelaufen ist.  

• Die Beurkundung gibt eine sichere Grundlage für die Führung des öffentlichen Registers. 
Aufgrund der gemachten Erfahrungen bei Tatbeständen, in welcher die Beurkundung 
weggefallen ist, ist diese Sicherheit nicht mehr gewährleistet. 

• Kundenfreundlichkeit und KMU-Freundlichkeit sollen eine Grenze haben, da ein korrek-
ter, qualitativ hochstehender Standard ein bedeutendes Kriterium eines funktionierenden 
Wirtschaftsstandortes ist.  

• Abgrenzungsprobleme bei den Statuten und damit endlose Diskussion mit der Kund-
schaft: Was heisst genau der „gesetzliche Mindestinhalt“? Sollten diese Regelungen in 
Kraft treten, muss das EHRA verbindliche Statuten festlegen, welche bis auf die indivi-
duellen Angaben in keinem Buchstaben abgeändert werden dürfen.  

• Umgehungen bei (beabsichtigten) Sachübernahmen: Die  Offenlegung fällt unter den 
Tisch, da die Kundschaft die Feststellung gemäss Stampa-Erklärung nicht versteht und 
für sie vor allem die vereinfachte Gründungsmöglichkeit im Vordergrund steht. Den 
Gründern wird die Rechtsfolge der Nichtigkeit eines Kaufvertrages wegen der Nichtoffen-
legung zu spät bewusst. 

• Die Hälfte der eingetragenen Rechtseinheiten ist entweder eine GmbH oder AG. Diese 
Vereinfachungen führen daher in einem sehr erheblichen Umfang zu einer Verwässe-
rung von zwei Gesellschaftsformen, die bisher guten Regelungen unterstanden. 

 

Selbstverständlich kann man Vereinfachungen anstreben. Dies sollte aber nicht über die 
Verwässerung von bestehenden Rechtsformen geschehen, sondern über die Schaffung ei-
ner eigenständigen, neuen Rechtsform, einer GmbH-light oder AG-light. Dem Publikum wird 
so deutlich gemacht, worauf es sich bei einer solchen Rechtsform einlässt. Dies ist für alle 
am Wirtschaftsleben Beteiligten eine sauberere Lösung, als bestehende und bewährte 
Rechtsformen aufzuweichen bzw. abzuwerten. 

 

 

Art. 632 VE 

Wir begrüssen die hinter der Bestimmung bestehende Absicht der vollen Liberierung der 
Aktien. Die gewählte Formulierung ist aber schlicht falsch, da vorliegend der Ausgabebetrag 
und nicht die Liberierung der Aktien geregelt werden soll (Erläuternder Bericht S. 43). Das 
Verbot der Unterpari-Emission ist bereits in Art. 624 OR festgehalten.  

Vorschlag: Es ist die entsprechende Formulierung wie bei der GmbH in Art. 777c Abs. 1 OR 
zu übernehmen, also  

„Bei der Gründung muss für jede Aktie eine dem Ausgabetrag entsprechende Einlage voll-
ständig geleistet werden.“ 
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Art. 647 VE 

Es gelten die gleichen Einwände wie bei der Gründung der AG bezüglich Umgehungsmög-
lichkeiten:  

• Die Kapitaleinzahlungsbescheinigung muss dem Handelsregister zwingend eingereicht 
werden; 

• (Beabsichtigte) Sachübernahmen werden nicht offen gelegt; 

• Bei einem Bezugsrechtsausschluss muss der Kapitalerhöhungsbericht gemäss Art. 652f 
OR geprüft sein. 

 

Es bestehen ebenfalls Abgrenzungsprobleme bei den Statutenänderungen:  

• Qualifizierte Bestimmungen müssen gemäss Art. 628 Abs. 4 OR 10 Jahre in den Statu-
ten stehen bleiben (sie entsprechen damit nicht dem Mindeststandard). Entfällt dadurch 
die Möglichkeit für 10 Jahre, die Statuten zu vereinfachen? 

• Ganz einfache Statutenänderung (z.B. nur die Sitzangabe ändert: statt Dietikon steht 
neu Zürich in den Statuten). Die Gesellschaft, welche die einfachen Musterstatuten ver-
wendet, kann die Sitzänderung einfach schriftlich beschliessen, diejenige mit anderen 
Statuten muss den Gang zum Notar beschreiten. Eine unterschiedliche Behandlung des 
gleichwertigen Geschäftsvorganges ist nicht nachvollziehbar.   

• Eine klare Regelung bezüglich Form von Beschlüssen dient einer Gesellschaft eher. 
Ansonsten ist es ein sinnloses Hin- und Herwandern zwischen einfacher und qualifizier-
ter Schriftlichkeit. 

 

Eine Zeiteinsparung und finanzielle Entlastung wird es u.E. nicht geben:  

• Freie Notare bieten Beratung und Beurkundung in Einem an, weshalb die Kosten dort 
gleich bleiben. 

• Infolge Überforderung der Gesellschaften werden die Unterlagen dem Handelsregister-
amt zu einem grossen Teil materiell und formell falsch eingereicht werden (vgl. die Erfah-
rung bezüglich Stammanteilabtretungen) 

 

Anmerkung: Erleichterungen für KMU sind nicht falsch, aber diese sollten nicht bei den be-
stehenden Rechtsformen, welche sich bewährt haben, eingebaut werden. Vielmehr ist eine 
neue Rechtsform zu kreieren. In einer solchen Rechtsform kann dem Bedürfnis nach Simpli-
fizierung und kleinerem Aufwand entgegen gekommen werden. Dabei ist aufgrund des 
Gläubigerschutzes entweder eine persönliche Haftung oder der Nachweis von einbezahltem 
Kapital vorzusehen (hier könnte beispielsweise ein fixes, voll liberiertes Kapital vorgesehen 
werden ohne Möglichkeiten von Kapitalerhöhung usw.) 

 

Art. 650 Abs. 4 VE 

Vergleiche Ausführungen betreffend qualifizierte Kapitalerhöhungen zu Art. 647 VE. 
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Art. 652g Abs. 4 VE: 

Es gelten auch hier die Ausführungen betreffend qualifizierten Kapitalerhöhungen.  

Ferner schlagen wir vor, dass die Feststellungsbeschlüsse des Verwaltungsrates ebenfalls 
mit den Ergänzungen aus der Stampa-Erklärung komplettiert werden: 

 

Vorschlag für Art. 652g Abs. 1 neue Ziffer 4 

4. „dass keine anderen Sacheinlagen, Sachübernahmen und beabsichtigte Sachübernah-
men, Verrechnungstatbestände oder besondere Vorteile bestehen, als die in den Belegen 
genannten“. 

 

Art. 736 Ziff. 2 VE 

Gemäss BGE 123 III S. 473 ff. und Art. 64 HRegV muss der Widerruf der Auflösung in der-
selben Form wie der Auflösungsbeschluss erfolgen. Damit ist die Geltendmachung von Irr-
tümern bei solchen Beschlüssen vorprogrammiert (vgl. auch einfache Schriftlichkeit bei der 
Gründung). Mit der Mitwirkung des Notars kann dem vorgebeugt werden. 

Die praktische Erfahrung mit anderen Rechtsformen (Genossenschaft, Verein) zeigt, dass 
die betroffenen Gesellschafter bei der Erstellung von korrekten Unterlagen völlig überfordert 
sind, die eingereichten Beschlüsse entsprechen meistens nicht den Mindestanforderungen. 
Mit der Mitwirkung des Notars kann solchen Mängeln vorgebeugt werden. 

Die öffentliche Beurkundung des Auflösungsbeschlusses betont überdies die Tragweite des 
Aktes.  

 

Art. 780 VE 

Es gelten die gleichen Überlegungen wie bei Art. 647 VE. 

 

 

Art. 785 Abs. 2 VE 

Die Klarstellung ist zu begrüssen.  

 

Art. 821 Abs. 2 VE 

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Art. 736 Ziff. 2 VE. 

 

 

Genossenschaftsrecht generell 

Vorbemerkung: Das Genossenschaftsrecht bedarf dringend einer grundlegenden Neurege-
lung. Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird aber ein Flickenteppich geschaffen, der in 
verschiedener Hinsicht nicht sachgerecht ist. Wir regen daher an, auf diese Anpassungen zu 
verzichten und stattdessen den Fokus auf eine Gesamtüberarbeitung zu legen. 



- 24 - 

  

 

Art. 828 Abs. 1 VE 

Sind Mischformen von Selbsthilfe- und gemeinnützigen Genossenschaften überhaupt noch 
zulässig? Bei dieser Formulierung ist nicht völlig klar, ob der Zweck ausschliessend oder 
kumulativ selbsthelfend bzw. gemeinnützig sein kann. Im Sprachgebrauch ist „oder“ alterna-
tiv und nicht kumulativ zu verstehen. Diesbezüglich sind vor allem Baugenossenschaften 
betroffen, da diese vielfach einen Mischzweck aufweisen. 

Gemäss neuem Kommentar des EHRA zur HRegV sind ideale und gemeinnützige Zwecke 
nicht das Gleiche. Das EHRA ist der Mischform eher abgeneigt und könnte deshalb versucht 
sein, keine Mischformen mehr zuzulassen, zumal die möglichen Tätigkeiten einer Genos-
senschaft jetzt auf Gesetzesstufe und nicht mehr auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Hinweis: Es ist klarzustellen, dass Mischformen weiterhin zulässig sind.  

 

 

Art. 830 VE 

Absatz 1 

Diese markante Verschärfung des Formerfordernisses verursacht einen Zusatzaufwand, 
welcher nicht gerechtfertigt ist. Viele Genossenschaften haben finanzielle Probleme. Eine 
öffentliche Beurkundung ist bedeutet eine zusätzliche, finanzielle Belastung. 

Aus Handelsregistersicht ist eine öffentliche Beurkundung allerdings vorteilhaft, da der Auf-
wand zur Beurteilung der einzureichenden Unterlagen auf den Notar umgelagert wird.  

 

Absatz 2 

Diese Bestimmung ist in sich widersprüchlich und auch falsch. Der Anknüpfungspunkt für die 
Festlegung der Form ist unzutreffend mit „in Geld geleistet“, sondern er müsste auf die Aus-
gabe von Anteilscheinen bezogen werden. Anteilscheine müssen allerdings in den Statuten 
aufgeführt sein (vgl. Art. 833 Ziff. 5bis VE), weshalb die Statuten dann nicht mehr dem Min-
destinhalt entsprechen und somit öffentlich beurkundet werden müssen. Der Absatz wider-
spricht sich damit selbst.   

Die gewählte Formulierung mit Beschränkung auf den Mindestinhalt und die Leistung von 
Einlagen in Geld würde überdies dazu führen, dass ohne Geldleistung (aber mit blossem 
Mindestinhalt der Statuten) immer öffentlich beurkundet werden müsste. Selbstredend ent-
spricht dies nicht der Absicht des Gesetzgebers, der hier nicht konsequent legiferiert. 

 

 

832 Ziff. 4 VE 

Art. 898 OR hält fest: „Die Statuten können die Generalversammlung oder die Verwaltung 
ermächtigen…“.  Art. 833 Ziff. 6 OR spricht von „von den gesetzlichen Bestimmungen abwei-
chende Vorschriften über die … Vertretung…“. Aufgrund der Formulierung von Art. 898 OR 
ist unklar, ob überhaupt eine gesetzliche Regelung der Vertretung gegeben ist. Bei der AG 
und GmbH sind klare Regeln vorhanden, welches Organ für die Regelung der Vertretung 
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grundsätzlich zuständig ist, und ob allenfalls eine Delegation an ein anderes Organ möglich 
ist. Die Streichung wird hier zur fragwürdigen Vereinfachung. 

Auch dieser Punkt spricht für eine generelle Überarbeitung des Genossenschaftsrechts. 

 

 

Art. 833 Ziff. 5bis VE 

Das Wort „allfällige“ ist überflüssig und zu streichen.  

 

Art. 834 Abs.2 VE 

Grundsätzlich werden Angleichungen der Rechtsformen angestrebt. Es ist daher nicht nach-
zuvollziehen, warum nicht wie bei AG und GmbH der Gründungsbericht von einem zugelas-
senen Revisor geprüft werden muss (vgl. Art. 635a OR). 

 

 

Art. 888 Abs. 3 und 4 VE 

Die Bestimmung ist völlig verunglückt. Ein eingetragenes fixes Kapital ist dem Genossen-
schaftsrecht fremd. Dieses ist vielmehr offen. Entsprechend sind auch keine Beschlüsse zur 
Kapitalerhöhung möglich. Das Organ „Verwaltung“ kann keine statutenändernden Beschlüs-
se fassen. 

 

 

Art. 956 Abs. 1 VE 

Hier ist lediglich eine Anmerkung anzubringen: Der Schutz der Firma von Einzelunternehmen  
nur am selben Ort (Art. 946 OR) ergibt in der heutigen Zeit keinen Sinn mehr, da viele Ein-
zelunternehmen schweizweit tätig sind. Der Firmenschutz wäre für alle Rechtseinheiten auf 
das Gebiet der Schweiz auszudehnen. 

 

 

Art. 5 Übergangsbestimmungen 

Die Frist von zwei Jahren ist viel zu kurz für die Genossenschaften. Es gibt kaum Genossen-
schaften, die nur die Mindeststatuten haben, weshalb sie nach Ablauf dieser Übergangsfrist 
ihre Statutenänderungen öffentlich beurkunden müssen. 

 

 

Vorschlag: Das Genossenschaftsrecht ist generell überarbeitungsbedürftig. Mit der jetzigen 
Lösung kann man gut leben. Vorliegend wird das bestehende Flickwerk mit dieser Teilrevisi-
on noch weiter ausgebaut. 
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Art. 69c Abs. 1 ZGB 

Keine Bemerkungen 

Die übrigen Bestimmungen (SchlT und Revisionsaufsichtsgesetz) geben uns ebenfalls zu 
keinen grundsätzlichen Bemerkungen Anlass. Der Vollständigkeit halber weisen wir noch auf 
einen redaktionellen Fehler in Art. 2 Bst.c Ziffer 2 RAG hin. Gemäss Erläuterndem Bericht S. 
59 fehlt hier die Erwähnung von Ziffer 3. Richtig müsste es also heissen: 

1. Gesellschaften nach Artikel 727 Absatz 1 Ziffer 2 und 3 OR. 

 

 

 

Soweit unsere Bemerkungen zur geplanten Revision. Für die Gelegenheit zur Stellungnah-
me zum Vorentwurf danken wir Ihnen bestens und hoffen, dass Sie unseren Einwänden und 
Anregungen Rechnung tragen werden.  

 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Konferenz der Kantonalen  
Handelsregisterämter 
 
 
 
 
 
lic.iur. Michael Gwelessiani 
Präsident 

 



Luzerner Notarenverband

Bundesamt für Justiz
Bundesrain 20
3003 Bern

Root, 03. April 2013

Ve rnehrn lass u n g;
Anderung des Obligationenrechts (Handelsregister)

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen des LuzernerNotarenverbandes erlauben wir uns im Folgenden zum eingangs er
wähnten Vorentwurf zur Anderung des Obligationenrechts in Bezug auf die notarielle Tätigkeit
eine Stellungnahme einzureichen.

Eingangs begrüsst auch der Luzerner Notarenverband eine Vereinheitlichung der Handelsregis
ter, bzw. eine direktere Verknüpfung der kantonalen Registerbehörden mit dem eidgenössischen
Handelsregister, was insbesondere eine zeitlich effiziente Abwicklung der Geschäfte im Interesse
der Kunden mit sich bringen kann. In Bezug auf die Einreichung der Unterlagen gehen wir aber
davon aus, dass diese nach wie vor auch auf dem konventionellen Weg per Papier möglich blei
ben sollte, würde eine rein elektronische Einreichungsmöglichkeit doch sowohl bei den Notaren,
aber in Bezug auf nichtbeurkundungsbedürftige Geschäfte vor allem auch bei allen weiteren an
meldungsberechtigten Personen Systemanforderungen bedingen, die mit hohen Kosten verbun
den wären. Letztlich würde dies dem beabsichtigen Zweck des erleichterten Zugangs widerspre
chen.

Der vorgesehenen Angleichung der verschiedenen Kapitalgesellschaften aneinander steht der
Luzerner Notarenverband grundsätzlich ebenfalls positiv gegenüber. In Bezug auf die vorgesehe
nen Erleichterungen betreffend Gründung durch einfache Schriftlichkeit steht für uns jedoch die
Frage im Raum, ob dies für einfach strukturierte Kapitalgesellschaften tatsächlich die beabsichtig
te Erleichterung darstellt. Unsere Erfahrung zeigt, dass es gerade in diesem Bereich viele Grün
der gibt, die in rechtlichen Belangen nicht versiert sind. Wenn nun ein Gründer seine Gründungs
unterlagen von irgendwelchen Quellen beziehen kann, werden zwar diese Unterlagen durch das
Handelsregisteramt formal überprüft. Dem Notar obliegt bei einer öffentlichen Beurkundung je
doch auch die Verpflichtung, die Urkundsparteien über die rechtlichen Auswirkungen eines
Rechtsgeschäftes aufzuklären. Dieses Aufklärungsbedürfnis besteht jedoch gerade auch bei so
genannt einfach strukturierten Gesellschaften. Laien sind in der Regel nicht in der Lage, sämtliche
Aspekte einer Gründung zu überblicken und zu beurteilen. Durch den Wegfall einer öffentlichen
Beurkundung wäre dieser Zweckgedanke jedoch nicht mehr gewährleistet. Darüber hinaus gilt zu

Luzerner Notarenverbarid Tel. 041 455 56 05
Gemeindeverwaltung Root andre.wespigemeinde-root.ch
Schulstrasse 14 www.LNV.ch
6037 Root
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beachten, dass die Abgrenzung zwischen einer “einfach strukturierten“ und einer “nicht einfach
strukturierten“ Gesellschaft in der Praxis nie ganz klar sein wird. Die Erfahrung in der Notariats
praxis zeigt nämlich, dass sich praktisch bei jeder Gesellschaftsgründung in verschiedenen Berei
chen besondere Fragen stellen, in denen der Notar die notwendige fachliche Unterstützung und
Aufklärung bieten kann. Eine starre Abgrenzung zwischen einfachen und schwierigeren Gründun
gen scheint deshalb kaum möglich. Dass in der Folge einzelne Statutenänderungen im vorgese
henen Rahmen, beispielsweise eine Sitzverlegung, keiner öffentlichen Beurkundung mehr bedür
fen, kann sich der Luzerner Notarenverband durchaus anschliessen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Luzerne$and

ndr Wespi
Präsident

Luzerner Notarenverband Tel. 041 455 56 05
Gemeindeverwaltung Root andre.wespigemeinde-rootch
Schulstrasse 14 www.LNV.ch
6037 Root
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Einschreiben
Bundesamt für Justiz
Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Bundesrain 20
3003 Bern

Basel, 4. April 2013 Nfsd
B0436454

Vorentwurf zur Änderungen des Obligationenrechts
(Handeisregisterrecht sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossen
schafts recht)
Vernehmiassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Notariatskammer Basel-Stadt gestattet sich, zum Vorentwurf wie folgt Stellung zu

nehmen:

1. Grundsätzliches

Basel-Stadt kennt das private, lateinische Notariat mit akademisch ausgebildeten Juris

tinnen und Juristen mit Zusatzausbildung und -prüfung im Notariat. Zu den Pflichten der

Notarinnen und Notare gehört insbesondere auch die Beratung und Belehrung. Üblicher

weise wird die Beratung — beispielsweise bei einer Gesellschaftsgründung oder Kapital

erhöhung — nicht zusätzlich in Rechnung gestellt.

Der Notar übernimmt nicht nur bei der Gründung eine Beratungs- und Belehrungsfunkti

on, sondern zum Beispiel auch bei Liquidationen. Vielfach haben sich die Kunden mit den

juristischen Aspekten gar nicht richtig beschäftigt.

Nicht selten klärt die Notarin oder der Notar die Kunden über die Rechtsfolgen ihres Tuns

auf, über die Grenzen der Legalität, über die Pflichten gegenüber dem Staat, insbesonde

re in Bezug auf die Steuern.
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Zudem sorgen die Notarinnen und Notare dafür, dass Akten an die Registerämter gehen,

die verständlich und zuverlässig und insbesondere für Registereinträge tauglich sind. Die

Abschaffung der Beurkundungspflicht für die Abtretung von GmbH-Stammanteilen hat

dem Vernehmen nach bei den Handelsregisterämtern vor allem zu Mehrarbeit geführt.

In zeitlicher Hinsicht kann es in Basel-Stadt kaum zusätzliche Beschleunigungen geben.

Wer eine Gesellschaft gründen will und das Kapital bei der Bank einbezahlt hat, kann bei

Bedarf mit einem Handelsregistereintrag innert weniger Tage nach Vorliegen der Einzah

lungsbescheinigung rechnen.

Aus der Tätigkeit der Notarinnen und Notare in Basel-Stadt sind kaum Probleme bekannt.

Die Notariatstaxen sind gerade im Bereich der KMU im Allgemeinen gut erträglich, insbe

sondere da sich die Kunden meistens die zusätzliche Beratung ersparen.

Es mag daher sein, dass in Kantonen mit Amtsnotariat die Kunden zuerst Anwälte oder

Treuhänder konsultieren und dann noch die Kosten des Notariats dazu kommen. Das

spricht aber für eine Ausbreitung des lateinischen Notariats, nicht für eine Einschränkung

der öffentlichen Beurkundung.

Begründet wird die Revisionsvorlage mit der angeblichen Vereinfachung. Diese ist trüge

risch. Sie wird den Register- und Steuerämtern, aber auch den Gerichten Mehrarbeit be

scheren und bringt den Kunden in aller Regel keine nennenswerte Kostenersparnis.

Bemerkungen zu ausgewählten Bestimmungen:

2. zu Art. 629 Abs. 3

Die Revision verkennt die Funktion und die Ziele der öffentlichen Beurkundung: die wahr

heitsgetreue und unverfälschte Wiedergabe des Parteiwillens, den Schutz der Parteien

vor Übereilung durch qualifizierte Beratung und Belehrung sowie den Schutz Dritter, na

mentlich von Personen, welche Einblick in die öffentlichen Register nehmen und darauf

vertrauen.

Die Urkundsperson berät den Kunden, welche Rechtsform für ihn am besten geeignet ist.

Nicht selten zeigt sich, dass der Kunde gar keine juristische Person braucht, sondern
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dass ein Einzelunternehmen ausreichend ist.

Die Urkundsperson prüft und berät, wie die Statuten ausgestaltet sein sollen. Das gehört

zur Beratung und führt in aller Regel nicht zu Mehrkosten.

Die Urkundsperson erläutert dem Kunden, was Sacheinlagen und Sachübernahmen sind

und weshalb sie gesetzlich besonders geregelt sind. Die meisten Laien haben davon kei

ne Vorstellung.

Ob „ganz einfache Verhältnisse“ vorliegen, wie sie den Autoren der Revision vorschwe

ben, kann also erst die fachkundige Beratung ergeben.

Die Kosten der öffentlichen Beurkundung sind ein Teil der Gründungskosten. Ohne Ur

kundsperson werden die Kunden vermehrt Honorare an Treuhänder oder ungeschulte

Finanz- und Vermögensverwalter zahlen. Die Gefahr ist gross, dass am falschen Ort ge

spart würde.

Wahrscheinlich würde sich dann im Nachhinein oft herausstellen, dass die „ganz einfa

chen“ Statuten doch nicht reichen. Die Folge wären vermeidbare Mehrkosten durch

Nachbesserungen und Mehraufwand für die Gesellschaft.

Im Ergebnis gäbe es Aktiengesellschaften mit und ohne Beurkundung, obwohl es sich in

beiden Fällen um dieselbe Gesellschaftsform handelt. Viele Gründer würden den Statu

teninhalt danach richten, welche Formfolgen entstehen. Das wäre ein denkbar schlechter

Ratgeber.

Die Begründung in den Erläuterungen ist dürftig. Die öffentliche Beurkundung sei in die

sen Fällen „nicht mehr gerechtfertigt“. Die Begründung vermag nicht zu überzeugen, be

sonders angesichts einer 100-jährigen Geschichte. „Schnell und kostengünstig“ ist auch

die Gründung bei der Notarin oder dem Notar.

Erstaunlich ist, dass dasselbe Bundesamt parallel eine Änderung des ZGB in die Ver

nehmlassung schickt, in deren erläuterndem Bericht die Bedeutung der öffentlichen Be

urkundung hervorgehoben wird: „Die öffentliche Beurkundung dient dem Schutz der Par

teien bei wichtigen Rechtsgeschäften, der Beweissicherung und der Schaffung klarer
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Verhältnisse vor allem im Hinblick auf einen Registereintrag“ (Seite 3/40). Weshalb soll

das in den angeblich „ganz einfachen Verhältnissen“ nicht gelten?.

Die Handelsregisterämter würden mit unklaren und widersprüchlichen Akten über

schwemmt. Die Gründer beachten meistens auch nicht, dass die Gesellschaft erst mit der

Eintragung entsteht.

Vielleicht gibt es Möglichkeiten, Vereinfachungen einzuführen, ohne gleich das Kind mirt

dem Bade auszuschütten.

Die Abgrenzung nach „ganz einfachen“ und anderen Verhältnissen vermag auch inhalt

lich nicht zu überzeugen. Weshalb etwa soll der Schreiner, der das Kapital um 30‘OOO

erhöht, auf den Notar verzichten, die Treuhandfirma mit eigenen Juristen aber nicht,

bloss weil ihre Aktien vinkuliert sind?

3. zu Art. 647 bis Art. 652 g

Zur Bedeutung der öffentlichen Beurkundung: siehe oben.

Eine Kapitalerhöhung ohne öffentliche Beurkundung ist unverständlich. Die Kapitalerhö

hung geht immer mit einer Beratung einher. Der Verzicht auf die öffentliche Beurkundung

bedeutet Sparen am falschen Ort. Man stelle sich vor, wie die Belege aussehen würden,

die durch Laien erstellt würden. Es gibt in den Erläuterungen keine nachvollziehbare Be

gründung.

Man könnte vielleicht über Vereinfachungen reden, zum Beispiel in den häufigen Fällen,

wo Aktionariat und Verwaltungsrat identisch sind.

4. zu Art. 736

Auch hier zeigt sich, dass zum Teil unrichtige Vorstellungen von der Funktion die Ur

kundsperson bestehen. Die Urkundsperson erstellt nicht einfach ein Papier, das Geld

kostet, sondern berät und belehrt die Kunden, sorgt oft für den Schuldenruf und dass

jemand am Ball bleibt, bis die Gesellschaft gelöscht ist.



5

Die „Begründung“ gemäss Erläuterungen ist unverständlich und zeugt von fehlendem

Einblick in die Praxis: „Es gibt keine sachlichen Gründe, weshalb der Auflösungsbe

schluss einer Gesellschaft zwingend öffentlich zu beurkunden ist. Auf das übertrieben

strenge Formerfordernis kann deshalb ohne Einbusse der Rechtssicherheit zugunsten

der Wirtschaftlichkeit verzichtet werden.“

Unverständlich ist die Vorlage auch, weil es beim Auflösungsbeschluss um einen wichti

gen, aber einmaligen Schritt geht, der keine Zweifel offen lassen darf.

5. zu Art. 736

Siehe Hinweise zur AG

6. zu Art. 830

Die Einführung der öffentlichen Beurkundung auch bei der Genossenschaft entspricht

keinem echten Bedürfnis. Es kann bestens darauf verzichtet werden.

Die Begründung in den Erläuterungen überzeugt nicht. Sie berücksichtigt in keiner Weise,

weshalb im heutigen OR eine andere Regelung vorgesehen ist, oder was die Rechtslehre

sagt.

Aus der Sicht der Basler Notariatskammer ist die Revisionsvorlage ohne jeglichen Nut

zen.

Wir hoffen, einen kleinen Beitrag geleistet zu haben, und stehen für Fragen oder Bemer

kungen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit eundlichen Grüssen

Dr. h stoph Nertz, Präses









O R D I N E D E I N O T A I D E L C A N T O N E T I C I N O 

Recapito: 
c/o avv. Maria Cristina Bonfïo 
Via G.B. Pioda 14 - casella postale 6409 
CH-6901 Lugano 
Telefono: 091913 91 91 
Telefax: 091 913 91 99 
E-mail: segretariato@odnti.ch 

Présidente: 
ALFIO MAZZOLA, Lugano 
Avvocato e Notaio 
presidente@odnti.ch 

Vice-presidente: 
CAMILLA GHIRINGHELLI, Bellinzona 
Avvocato e Notaio 

Segretaria: 
MARIA CRISTINA BONFÏO, Lugano 
Avvocato e Notaio 

Membri: 
ROSELLA CHIESA LEHMANN, Mendrisio 
Avvocato e Notaio 

GIOVANNI MERLINI, Minusio 
Avvocato e Notaio, dott. 

Lodevole 
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Lugano, 26 febbraio 2013 

Avamprogetto di modifica del Codice délie obbligazioni (diritto in materia di registro di 
commercio e adeguamenti del diritto délia société anonima, délia société a garanzia limitata 
e délia société cooperativa) e del diritto sulla sorveglianza dei revisori 

On. Consigliera fédérale Simonetta Sommaruga, Gentili Signore, Egregi Signori, 

il Consiglio dell'Ordine dei Notai del Cantone Ticino ha preso atto delVAvamprogetto di modifica 
del Codice délie obbligazioni (diritto in materia di registro di commercio e adeguamenti del 
diritto délia società anonima, délia società a garanzia limitata e délia società cooperativa) e del 
diritto sulla sorveglianza dei revisori e, nel rispetto del termine di consultazione, formula le 
seguenti osservazioni in particolare in merito all'utilizzazione in modo sistematico del numéro 
d'assicurato AVS per identificare le persone fisiche e alla soppressione dell'obbligo dell'inter-
vento del notaio per determinate operazioni concernenti società. 

1. Utilizzazione sistematica del numéro d'assicurato AVS 

A nostro parère, Papplicazione del nuovo art. 928c del Codice délie obbligazioni potrebbe essere 
problematica. Infatti, il numéro d'assicurato giusta l'art. 50c LAVS potrebbe non risultare già 
assegnato a persone domiciliate o dimoranti abitualmente all'estero. Inoltre, per le persone 
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domiciliate o dimoranti abitualmente all'estero ci si chiede se effettivamente vi sarebbe un 
aggiornamento automatico dei cambiamenti - ad esempio - del nome (corne indicato al punto 
1.2.2.2. del rapporto esplicativo dell'Avamprogetto). 

Siamo quindi dell'opinione che Pintroduzione del nuovo articolo di legge si giustifichi solo se: 

a) Passegnazione del numéro d'assicurato puô aver luogo in tempi rapidi (alcuni giorni, ma non 
più di 3-4), sulla scorta di pochi e facilmente reperibili documenti giustifïcativi e con spese 
contenute (magari sulla base di formulari standard predisposti dagli uffici competenti, disponi-
bili per la compilazione anche in forma elettronica) e 

b) anche per le persone domiciliate o dimoranti abitualmente all'estero sarà possibile aggiornare 
automaticamente nel Registro fondiario i cambiamenti dei dati personali. 

Inoltre, ci sembra indispensabile che venga preventivamente chiarito se Peventuale introduzione 
del nuovo art. 928c del Codice délie obbligazioni renderà necessaria una modifica dell'art. 51 cpv. 
1 lit. a dell'Ordinanza fédérale sul registro fondiario (RS 211.432.1) e/o degli art. 24a e 24b cifra 
I dell'Ordinanza fédérale sul registro di commercio (RS 221.411) e, in caso affermativo, in quali 
termini (in particolare se i documenti giustifïcativi (ad esempio l'atto pubblico) per le iscrizioni 
nel Registro fondiario o nel Registro di commercio dovranno contenere il Numero d'assicurato e 
corne si dovrà procedere nel caso in cui il Numero d'assicurato non fosse (ancora) disponibile o 
assegnato). 

2. Soppressione dell'obbligo dell'intervento del notaio 

Per quanto concerne invece l'abolizione dell'atto pubblico per numerose operazioni concernenti le 
società, non possiamo che manifestare il nostro stupore. Infatti, da poco più di un anno è entrata in 
vigore un'importante revisione del Codice civile, in occasione délia quale i l Parlamento svizzero 
ha ritenuto di dover estendere taie requisito di forma (per la costituzione di tutti i diritti di pegno 
immobiliare, rispettivamente di tutte le servitù), riconoscendo quindi l'importanza dell'atto 
pubblico allorquando, corne awiene anche nel caso délie società, è fondamentale garantire la 
certezza del diritto. 

II motivo indicato nel rapporto esplicativo dell'Avamprogetto per giustifïcare questa improwida 
proposta sarebbe quello di agevolare le PMI (in particolare in termini di rapidità). 
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A questo proposito, occorre subito premettere che, contrariamente a quanto sembra presupporre il 
rapporto esplicativo, l'intervento di un pubblico ufficiale non rallenta (se non in modo marginale e 
irrilevante) le operazioni relative aile società (in particolare allorché le operazioni di cui è 
richiesto sono semplici), poiché anche nel giro di 1-2 giorni lavorativi (se tutte le informazioni e i 
documenti che debbono comunque predisporre le parti sono disponibili) l'atto pubblico puô essere 
predisposto, firmato e inoltrato a Registro di commercio. 

Ma la proposta in oggetto di modifica del Codice délie obbligazioni dimentica soprattutto - in 
modo ingiustificabile - tutti i benefici che, da sempre, sono legati alla forma dell'atto pubblico 
anche in ambito societario, benefici che si riassumono nel concerto di sicurezza del diritto e che 
comprendono, tra gli altri: 

a) la tutela délie parti, affinché non prendano decisioni avventate ("La forme authentique a en 
outre pour but de protéger les parties contre des décisions irréfléchies ", Michel Mooser, Le 
droit notarial en Suisse, 2005, N. 430); 

b) la buona tenuta del Registro di commercio ("Ce dernier [le notaire, ndrj agit dans l'un de ses 
rôles les plus importants, soit comme auxiliaire permettant la bonne tenue des registres 
publics. I l procède à la constitution et s'assure que la procédure suivie soit conforme à la loi. 
I l procède aux contrôles nécessaires pour faire en sorte notamment que le registre du 
commerce ne refuse pas l'inscription (...)", CR CO II - Carlo Lombardini / Caroline 
Clemetson, art. 629 CO N. 20); 

c) l'informazione délie parti sulla portata e le conseguenze dell'atto; 

d) la "polizia del diritto" ( "L'intervention du notaire est de nature à éviter par exemple que des 
actes (importants dans la vie juridique) soient passés par des personnes incapables (...); elle 
permet également de s'assurer que les consentements et autorisations nécessaires à la validité 
de l'acte soient donnés, le notaire étant tenue de collaborer à ce que les actes qu'il reçoit 
déploient leurs pleins effets", Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2005, N. 433; "Les 
souscripteurs ont l'obligation de dévoiler au notaire les circonstances pertinentes pour lui 
permettre de s'assurer que toutes les exigences légales en matière de constitution sont 
respectées", CR CO II - Carlo Lombardini / Caroline Clemetson, art. 629 CO N. 21). 

E che l'intervento del notaio si giustifichi alla luce dei predetti importantissimi benefici, anche per 
operazioni apparentemente semplici, vale a maggior ragione in regioni di frontiera, laddove moite 
operazioni connesse al Registro di commercio sono richieste da cittadini stranieri che non sono 
assolutamente cogniti délie leggi e délie procédure svizzere. 
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3. Altre modifiche 

A nostro giudizio, non si giustifica neppure l'introduzione dell'obbligo di inoltrare la notificazio-
ne e i documenti giustifïcativi solo in formato elettronico (art. 930 cpv. 4 nCO). 

L'impossibilité di procedere a iscrizioni nel Registro di commercio in forma scritta non tiene 
infatti assolutamente conto délia realtà e dei bisogni di moite persone, che pur avendo una ditta 
individuale, una società di persone o una persona giuridica (tra cui, ad esempio, anche 
un'associazione) non dispongono dei mezzi tecnico-informatici per far fronte a taie requisito. Esse 
si troverebbero quindi di fatto nell'impossibilité di procedere a iscrizioni. 

Inoltre, la difficoltà o addirittura l'impossibilité di procedere a iscrizioni esclusivamente in 
formato elettronico potrebbe essere causata dalla mancanza di firma elettronica (di cui una 
persona potrebbe, anche per ragioni di sicurezza, non volersi dotare) o dall'impossibilité, per un 
notaio ('pubblico ufficiale rogatore'), di allestire copie e certificazioni elettroniche ai sensi 
dell'Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OaPuE) per mancanza di base legale 
cantonale. 

Per questi motivi, il Consiglio dell'Ordine dei Notai del Cantone Ticino invita il lodevole Ufficio 
fédérale di giustizia a rinunciare (i) all'introduzione del principio dell'utilizzazione in modo 
sistematico del numéro d'assicurato AVS per identificare le persone fisiche, (ii) all'introduzione 
dell'obbligo di inoltrare la notificazione e i documenti giustifïcativi solo in formato elettronico 
ma, soprattutto, (iii) alla prospettata abolizione del requisito dell'atto pubblico per determinate 
operazioni concernenti società. 

Ringraziando anticipatamente e a disposizione per eventuali precisazioni, cogliamo l'occasione 
per presentare distinti saluti. 

Ordine dei Notai del Cantone Ticino 

a 
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Anche in forma elettronica all'e-mail ehra@bj.admin.ch 

C.p.c. a: - Divisione délia giustizia del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6501 Bellinzona 
- Federazione Svizzera dei Notai, Tavelweg 2, CH-3074 Muri 



SÄV FSA
Schweizerischer Anwaltsverband

Fdratjon Suisse des Avocats
Federaziorie Svizzera degli Avvocati

Swiss Bar Association

Bundesamt für Justiz
Bundesrain 20
3003 Bern

RR/tm 312 Bern, 5. April 2013

Vernehmiassung zum erläuternden Bericht mit Vorentwurf zur Aenderung des

Obligationenrechts (Handeisregisterrecht und Anpassungen im Aktien-, GmbH-

und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts - Modernisie

rung des Handeisregisters und damit verbundene KMU-Erleichterungen

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Schweizerische Anwaltsverband dankt dem Eidgenössischen Justiz- und Polizei-

departement für die Einladung, sich zum erläuternden Bericht mit Vorentwurf zur Aen

derung des Obligationenrechts (Handeisregisterrecht und Anpassungen im Aktien-,

GmbH- und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts - Modernisie

rung des Handelsregisters und damit verbundene KMU-Erleichterungeri vernehmen zu

lassen, und macht von dieser Möglichkeit nachstehend gerne Gebrauch.

1. ALLGEMEINE WÜRDIGUNG

1. Der Schweizerische Anwaltsverband steht dem Anliegen, das Handelsregister zu

modernisieren und für KMU Erleichterungen zu schaffen, positiv gegenüber. Das

selbe gilt für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Handels

registerämtern.

SAV FSA

Marktgasse 4, Postfach B321, 3OO Bern, Telefon +41 31 313 06 06, Fax +41 31 313 06 16

info@sav-fsa.ch, www.sav-fsa.ch
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2. Wesentlich für den Schweizerischen Anwaltsverband ist es, dass es in der gesam

ten Schweiz für das elektronische Handelsregister nur einen einzigen technischen

Standard gibt.

3. Wichtig ist, dass sämtliche Handelsregisterunterlagen für den Rechtsverkehr mit

ausländischen Behörden, welche schweizerische elektronische Dokumente nicht

anerkennen oder nicht bearbeiten können, auch auf Papier ausgefertigt werden.

II. STELLUNGNAHME ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN DES

VORENTWURFS

1. Art. 927 VE-OR

Keine Bemerkungen.

2. Art. 928 VE-OR

Angesichts der Bedeutung des Handeisregisters für die Rechtssicherheit und den

Rechtsverkehr ist allergrösste Sorgfalt im Umgang mit den entsprechenden Daten

zwingend. Deshalb lehnt der Schweizerische Anwaltsverband eine Einschränkung

der Haftung des Bundes auf Absicht und grobe Fahrlässigkeit ab. Vielmehr ist eine

Kausalhaftung des Bundes für die von ihm verwalteten Daten vorzusehen.

3. Art. 928a VE-OR

Der Datenaustausch zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden des Bundes

und der Kantone mit Handelsregisterbehörden ist nach Auffassung des Schweize

rischen Anwaltsverbandes aus Gründen des Datenschutzes zwingend in einem

Gesetz im formellen Sinn und nicht auf Verordnungsstufe zu regeln.

4. Art. 928b VE-OR

Keine Bemerkungen

5. Art. 928c VE-OR

Der Schweizerische Anwaltsverband erachtet es als zweckmässig, dass die Versi

chertennummer der AHV auch im Handelsregister systematisch für die Handelre

gisterführung und zur Personenidentifikation verwendet wird. Nicht nachvollziehbar

ist für den Anwaltsverband, warum die im Personenregister erfassten natürlichen

Personen zusätzlich mit einer Personennummer versehen werden sollen. Weil die

AHV-Nummer keine Rückschlüsse auf vertrauliche Personendaten mehr erlaubt,

ist nicht einzusehen, warum sie nicht allgemein verwendet und veröffentlicht wer
den darf.
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6. Art. 929 VE-OR

Aus Art. 929 VE-OR geht nicht hervor, was unter Handelsregistereinträgen zu ver

stehen ist, die einem öffentlichen Interesse widersprechen. Der Begriff des „öffent

lichen Interesses“ im Sinne dieser Bestimmung ist deshalb zu erläutern.

7. Art. 931 VE-OR

Keine Bemerkungen.

8. Art. 932 VE-OR

Der Schweizerische Anwaltsverband ist der Auffassung, dass freiwillige Eintragun

gen ins Handelsregister nur dann zulässig sein sollen, wenn ein schützenswertes

Interesse glaubhaft gemacht wird. Sonst besteht die Gefahr, dass die Handelsre

gistereintragung aus sachfremden Gründen erfolgt, beispielsweise um nicht mehr

der Betreibung auf Pfändung, sondern der Betreibung auf Konkurs zu unterstehen

oder um eine nicht bestehende selbstständige Geschäftstätigkeit vorzutäuschen.

9. Art. 932 VE-OR

Auch bei Instituten des öffentlichen Rechts soll die freiwillige Eintragung ins Han
delsregister wie bei Privaten nur dann möglich sein, wenn ein schützenswertes In

teresse an der Eintragung glaubhaft gemacht wird,

10. Art. 933 VE-OR

Keine Bemerkungen.

11. Art. 934 VE-OR

Art. 934 VE-OR steht im Widerspruch zu Art. 932 Abs. 3 VE-OR und zu Art. 932a

Abs. 2 VE-OR. Wenn eine freiwillige Eintragung ins Handelsregister vorausset

zungslos zulässig ist, steht eine Löschung einer Rechtseinheit, die keine Ge

schäftstätigkeit mehr aufweist, von Amtes wegen dazu in einem unauflösbaren

Widerspruch. Dieser Widerspruch ist nach Auffassung des Schweizerischen An

waltsverbandes so zu beseitigen, dass eine freiwillige Eintragung in Handelsregis

ter nur zulässig ist, wenn ein schützenswertes Interesse daran glaubhaft gemacht

wird.

12. Art. 935 VE-OR

Es ist darauf zu achten, dass Art. 932 Abs. 3 VE-OR, Art. 932a Abs. 2 VE-OR, Art.
934 VE-OR und Art. 935 VE-OR zueinander kongruent sind und keine Widersprü
che aufweisen. Die Voraussetzungen für die freiwillige Eintragung, ein Interesse
an der Aufrechterhaltung des Handeisregistereintrags und die Wiedereintragung
ins Handelsregister müssen aufeinander abgestimmt sein.
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13. Art. 936 VE-OR

Nachdem die Versichertennummer der AHV als allgemeine Personenidentifikati

onsnummer eingesetzt werden soll und sie keine Rückschlüsse auf andere Perso

nendaten erlaubt, ist für den Schweizerischen Anwaltsverband nicht nachvollzieh

bar, warum die Versichertennummer der AHV nicht öffentlich sein soll.

15. Art. 936a VE-OR

Angesichts der Fülle von Handeisregisterdaten, welche publiziert werden, ist es für

die Rechtsunterworfenen wesentlich, dass sie die Möglichkeit haben, innert kurzer

Zeit von den für sie wesentlichen Daten Kenntnis zu nehmen. Deshalb ist die Da

tenplattform mit den Einträgen im Handelsregister mit entsprechenden Filtern (Ort,

Datum usw.) und Suchfunktionen zu versehen.

Ebenso ist ein kostenloser Newsletter mit geeigneten Filtern (Ort, Region, Kanton)

für die Neueintragungen anzubieten.

15. Art. 937 VE-OR

Keine Bemerkungen.

16. Art. 937a VE-OR

Keine Bemerkungen.

17. Art. 937b VE-OR

Keine Bemerkungen.

18. Art. 938 VE-OR

Keine Bemerkungen.

19. Art. 939 VE-OR

Keine Bemerkungen.

20. Art. 940 VE-OR

Keine Bemerkungen.

21. Art. 941 und 941a VE-OR

Keine Bemerkungen.

22. Art. 40 VE-OR

Keine Bemerkungen.

23. Art. 458 VE-OR
Keine Bemerkungen.
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24. Art. 459 VE-OR

Keine Bemerkungen.

25. Art. 460 VE-OR

Keine Bemerkungen.

26. Art. 461 VE-OR

Keine Bemerkungen.

27. Art. 462 VE-OR

Keine Bemerkungen.

28. Art. 464 VE-OR

Keine Bemerkungen.

29. Art. 465 VE-OR

Keine Bemerkungen.

30. Art. 591 Abs. 1 VE-OR

Keine Bemerkungen.

31. Art. 626 VE-OR

Keine Bemerkungen.

32. Art. 627 VE-OR

Keine Bemerkungen.

33. Art. 629 VE-OR

Der Schweizerische Anwaltsverband erachtet die Unterscheidung zwischen beur

kundungspflichtigen und nicht beurkundungspflichtigen AG-Gründungen als nicht
sachgerecht, dürften doch juristische Laien kaum in der Lage sein, die Unterschei
dung korrekt vorzunehmen. Deshalb ist am Beurkundungserfordernis für alle Arten

von AG-Gründungen festzuhalten.

34. Art. 632 VE-OR

Keine Bemerkungen.

35. Art. 634a VE-OR

Keine Bemerkungen.

36. Art. 641 VE-OR
Keine Bemerkungen.
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37. Art. 643 VE-OR

Keine Bemerkungen.

38. Art. 647 VE-OR

Der Schweizerische Anwaltsverband erachtet die Unterscheidung zwischen beur

kundungspflichtigen und nicht beurkundungspflichtigen Statutehänderungen bei

Aktiengesellschaften als nicht sachgerecht, dürften doch juristische Laien kaum in

der Lage sein, die Unterscheidung korrekt vorzunehmen. Deshalb ist am Beurkun

dungserfordernis für alle Arten von Statutenänderungen bei Aktiengesellschaften
festzuhalten.

39. Art. 650 und Art. 652 VE-OR

Der Schweizerische Anwaltsverband erachtet die Unterscheidung zwischen beur

kundungspflichtigen und nicht beurkundungspflichtigen Kapitalerhöhungen bei Ak

tiengesellschaften als nicht sachgerecht, dürften doch juristische Laien kaum in

der Lage sein, die Unterscheidung korrekt vorzunehmen. Deshalb ist am Beurkun

dungserfordernis für alle Arten von Kapitalerhöhungen bei Aktiengesellschaften

festzuhalten.

40. Art. 993 VE-OR

Keine Bemerkungen.

41. Art. 704 VE-OR

Keine Bemerkungen.

42. Art. 731 b VE-OR

Keine Bemerkungen.

43. Art. 736 VE-OR

Keine Bemerkungen.

44. Art. 776 VE-OR

Keine Bemerkungen.

45. Art. 777 VE-OR

Der Schweizerische Anwaltsverband erachtet die Unterscheidung zwischen beur
kundungspflichtigen und nicht beurkundungspflichtigen GmbH-Gründungen als
nicht sachgerecht, dürften doch juristische Laien kaum in der Lage sein, die Unter
scheidung korrekt vorzunehmen. Deshalb ist am Beurkundungserfordernis für alle
Arten von GmbH-Gründungen festzuhalten.
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46. Art. 778a VE-OR

Keine Bemerkungen.

47. Art. 779 VE-OR

Keine Bemerkungen.

48. Art. 780 VE-OR

Der Schweizerische Anwaltsverband erachtet die Unterscheidung zwischen beur

kundungspflichtigen und nicht beurkundungspflichtigen Statutenänderungen bei

Gesellschaften mit beschränkter Haftung als nicht sachgerecht, dürften doch juris

tische Laien kaum in der Lage sein, die Unterscheidung korrekt vorzunehmen.

Deshalb ist am Beurkundungserfordernis für alle Arten von Statutenänderungen

bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung festzuhalten.

49. Art. 785 VE-OR

Keine Bemerkungen.

50. Art. 821 Abs. 2 VE-OR

Keine Bemerkungen.

51. Art. 828 Abs. 2 VE-OR

Keine Bemerkungen.

52. Art. 830 VE-OR

Der Schweizerische Anwaltsverband erachtet die Unterscheidung zwischen beur
kundungspflichtigen und nicht beurkundungspflichtigen Genossenschaftgründun

gen als nicht sachgerecht, dürften doch juristische Laien kaum in der Lage sein,

die Unterscheidung korrekt vorzunehmen. Deshalb ist die öffentliche Beurkundung
für alle Arten von Genossenschaftsgründungen vorzusehen.

53. Art. 832 VE-OR

Keine Bemerkungen.

54. Art. 833 VE-OR

Keine Bemerkungen.

55. Art. 834 VE-OR

Keine Bemerkungen.

56. Art. 836 VE-OR

Keine Bemerkungen.
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57. Art. 888 VE-OR
Der Schweizerische Anwaltsverband erachtet die Unterscheidung zwischen beur

kundungspflichtigen und nicht beurkundungspflichtigen Statutenänderungen bei

Genossenschaften als nicht sachgerecht, dürften doch juristische Laien kaum in
der Lage sein, die Unterscheidung korrekt vorzunehmen. Deshalb ist am die öf

fentliche Beurkundung für alle Arten von Statutenänderungen bei Genossenschaf
ten vorzusehen.

58. Art. 942 - 956 VE-OR

Der Schweizerische Anwaltsverband fragt sich, ob es das Schweizerische Han
delsamtsblatt in der heutigen Form nach der Einführung des elektronischen Han

deisregisters noch braucht. Es ist deshalb zu prüfen, ob das Schweizerische Han

delsamtsblatt und das elektronische Handelsregister zu einer einzigen Publikati
onsform vereinigt werden können.

59. Uebergangsbestimmungen

Wie bereits dargelegt, sollen nach Auffassung des Schweizerischen Anwaltsver

bandes schriftliche Handeisregisteranmeldungen und Belege auf Papier weiterhin

möglich sein.

60. Aenderungen bisherigen Rechts

Keine Bemerkungen.

Schon jetzt danken wir Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung bei der
Ausarbeitung der definitiven Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Fürden

Beat

Präsident

Anwaltsverband

Ren Rall

Generalsekretär
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Vernehmiassung zur Änderung des Obligationenrechts (Handeisregisterrecht sowie Anpas
sungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2012 haben Sie uns eingeladen, zur obenerwähnten Vernehmlas
sung Stellung zu nehmen. Für die Möglichkeit der Stellungnahme und die Gelegenheit, uns dazu ein
zubringen, danken wir Ihnen.

Da diese Frage gemäss Arbeitsteilung mit economiesuisse — Verband der Schweizer Unternehmen —

in dessen Zuständigkeitsbereich fällt, verzichten wir auf eine eigene Eingabe.

Wir schliessen uns indessen vollumfänglich der Stellungnahme des Verbandes der Schweizer Unter
nehmen an.

Mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND

Thomas Daum
Direktor

Hegibachstrasse 47 1 Postfach 1 8032 Zürich

1 +41 (0)44 421 1717 1 F +41 (0)444211718
www.arbeitgeber.ch verband@arbeitgeber.ch



 

 

 

 

 

Änderung des Obligationenrechts (Modernisierung des  Handelsregisters) 
Vernehmlassungsverfahren 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Ihrem Schreiben vom 19. Dezember 2012 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stel-
lung zu nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne be-
reit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen. 

Grundsätzliche Erwägungen 

Der Schweizerische Bauernverband (SBV) vertritt die Anliegen der Bauernfamilien. Bei der bishe-
rigen Praxis der kantonalen Handelsregister, mussten sich Landwirte selten als Einzelunterneh-
men in das Handelsregister eintragen. Dies auch dann, wenn diese neben der eigentlichen land-
wirtschaftlichen Urproduktion, weitere landwirtschaftsnahe Dienstleistungen angeboten haben. 
Durch die gewollte Vereinheitlichung im Vollzug befürchten wir, dass diese Praxis aufgegeben 
wird. Wir fordern deshalb, dass gleichzeitig mit der Änderung des Obligationenrechts (OR), das 
Umsatzlimit für Einzelunternehmen von CHF 100'000.-/J. in Art. 36 der Handelsregisterverordnung 
(HRegV) auf CHF 500'000.- angehoben wird. Damit würde diese Umsatzgrenze auch an das seit 
2013 geltende Limit für die kaufmännische Buchführung (Art. 957 Abs. 1 OR) angepasst und ver-
einheitlicht. 

Im erläuternden Bericht wird der Wettbewerb unter den Kantonen als negativ dargestellt, dabei ist 
es dieser Wettbewerb unter den Verwaltungen, welcher dazu beigetragen hat, dass sich die Ver-
fahren deutlich vereinfacht und beschleunigt haben. Während einzelne Kantone kaum elektroni-
sche Formulare und Vorlagen für Statuten, Reglemente und Protokolle dem Nutzer zur Verfügung 
stellen, bieten andere Kantone umfassende Dienstleistungen an. Der Wettbewerb trägt entschei-
dend dazu bei, dass die Situation heute für den Bürger transparenter und einfacher geworden ist. 
Die Zentralisierung unter dem Motto der Vereinheitlichung führt zu einer ungewollten und unnöti-
gen Monopolstellung des eidg. Handelsregisteramtes (EHRA). 

Wir sind gegen die Schaffung eines verwaltungsinternen Personenregisters für natürliche Perso-
nen, die im Handelsregister eingetragen sind. Wir befürchten, dass ein solches Register die Pri-
vatsphäre des Bürgers verletzt. Durch die verwaltungsinterne Benützung fehlt eine externe Kon-
trolle über die Benützung der Daten und Missbräuche können nicht ausgeschlossen werden. Die 
Identifikation der Personen durch die AHV Versichertennummer ist ein weiterer Schritt, den Bürger 

Brugg, 27. März 2013 

Zuständig: Martin Wuersch 
Sekretariat: Tatjana Fina 
Dokument: VL Modernisierung Handelsregister-b.docx 

Bundesamt für Justiz BJ 
Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA 
Bundesrain 20 
3003 Bern 
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in jedem Fall, jederzeit und bei jeder Gelegenheit eindeutig zu identifizieren. Durch die Verknüp-
fung der Daten aus verschiedenen Registern (Steuerdaten, Sozialversicherung, Handelsregister, 
Grundbuch etc.) hat die Verwaltung eine zu grosse und unnötige Einsicht in das Privatleben des 
Einzelnen. 

Wir befürworten aber ausdrücklich, dass wie bisher, alle Personen Eintragungen in das Handels-
register veranlassen können, dass bei einfachen Verhältnissen juristischer Personen künftig Ände-
rungen ohne öffentliche Beurkundungen vorgenommen werden können und dass der Austausch 
der Dokumente auf elektronischem Weg ermöglicht werden soll. 

 

 

Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen 

Zur Vernehmlassungvorlage haben wir folgende Bemerkungen: 

Art. 928 OR, Organisation 

Bereits heute verfügt der Bund mit dem "Zefix" über eine einheitliche Datensammlung und damit 
über eine benutzerfreundliche Übersicht. Die Schaffung eines zentralen, eidgenössischen Regis-
ters bringt unserer Meinung nach keine weiteren Vorteile. Hingegen erkennen wir die folgenden 
Nachteile eines zentralen Registers: 

• Es benötigt eine teure, umfassende und neue Softwarelösung des Bundes. 
• Die Datensicherheit wird bei der Zentralisierung wichtiger aber schwieriger zu gewährleis-

ten. 
• Der Bund greift in die bisherige Kompetenz der Kantone ein und verhindert damit einfache, 

schlanke Lösungen in den Kantonen. 
• Private Unternehmen, welche heute die Überwachung von Handelsregisterdaten und die 

Auskünfte aus verschiedenen Registern angeboten haben, werden durch den Bund unnötig 
konkurriert. 

Aus den erwähnten Gründen verlangen wir eine dezentrale, kantonale Organisation. Für die Ver-
einfachung und die Transparenz kann der Bund den Kantonen einheitliche Vorgaben an den Inhalt 
und die Beschaffenheit der Daten erlassen, so dass der Datenaustausch zwischen Bund und Kan-
tonen vereinfacht wird. Die Schaffung eines neuen, zentralen Registers auf Bundesebene ist dazu 
nicht nötig. 

 

Art. 928b OR, Personenregister 

Die Idee zur Vermeidung redundanter Erfassung von Personendaten ist im Grundsatz gut. Hinge-
gen finden wir es falsch, dass dies wiederum durch die Schaffung eines eidg. zentralen Personen-
registers erfolgen soll. Wir vertreten die Auffassung, dass es für eine eindeutige Identifizierung 
ausreichen würde, wenn die Datensätze einheitlich über die neue AHV Nummer abgeglichen wür-
den. Zum Schutz der Privatsphäre sind die Personendaten weiterhin je Register separat zu führen. 
Es genügt nicht, wenn die Daten nur verwaltungsintern offen gelegt werden. Den registrierten Per-
sonen muss immer offengelegt werden, welche Daten gesammelt werden und welche Auswertun-
gen damit gemacht werden. Die dazu nötige Aufsicht und Kontrollen sind gesetzlich vorzusehen. 
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Art. 930 OR, Anmeldung 

Es ist vorgesehen, dass Anmeldungen und Belege in elektronischer Form einzureichen seien. Wir 
fordern, dass auch weiterhin Anmeldung, aber insbesondere die Belege, in Papierform eingereicht 
werden können. Weil auch öffentliche Urkunden eingereicht werden müssen und die dazu nötige 
Technik noch nicht ausgereift ist, erachten wir es als verfrüht, ausschliesslich auf elektronische 
Dokumente zu wechseln. Daran ändert auch eine Übergangsfrist von fünf Jahren nichts. 

 

Art. 932 OR, Eintragungspflicht 

Für eintragungspflichtige Einzelunternehmen ist die Umsatzlimite von zurzeit CHF 100'000.- auf 
CHF 500'000.- zu erhöhen. Es macht keinen Sinn, wenn Kleinstunternehmen im Handelsregister 
eingetragen werden müssen. Die Umsatzlimite besteht seit 1937 und müsste alleine schon auf 
Grund der Teuerung auf das Niveau von CHF 500'000.- angehoben werden. 

Bisher war jeder, der im Handelsregister eingetragen war dazu verpflichtet, eine nach kaufmänni-
schen Grundsätzen geführte Buchhaltung zu führen. In Art. 957 Abs. 1 OR wurde diese Limite auf 
CHF 500'000.- angehoben. Es ist im Weiteren ein gesetzgeberisches Versehen, wenn der Verzicht 
auf die Jahresabgrenzung in Art. 958b Abs. 2 OR auf eine Limite von CHF 100'000.- belassen 
wurde. Dieses Versehen müsste ebenfalls und gleichzeitig korrigiert werden. 

 

Art. 935 OR, Wiedereintragung 

Wir erachten es als richtig, wenn für eine allfällige Wiedereintragung einer einmal gelöschten Or-
ganisation die dazu nötige gesetzliche Grundlage geschaffen wird. 

 

Art. 936 OR, Öffentlichkeit 

Neben den Daten, die der Öffentlichkeit gezeigt werden, muss sichergestellt sein, dass registrierte 
Personen und Rechtseinheiten jederzeit die volle Einsicht in sämtliche Daten und Auswertungen 
zu ihrer Person haben. Darüber hinaus darf die Verwaltung keine Daten zu den registrierten Per-
sonen sammeln oder aus den gesammelten Daten weitergehende Auswertungen machen. 

Nach Ablauf der 10-Jahresfrist ist dafür zu sorgen, dass die Daten einwandfrei gelöscht werden. 
Es ist nicht erkennbar, weshalb Verwaltung, Gläubiger und Wissenschaftler auf ältere Daten zu-
rückgreifen können, während der Öffentlichkeit dieser Zugang verwehrt sein soll. Wir fordern des-
halb eine Anpassung von Absatz fünf, so dass daraus die Löschung der entsprechenden Daten 
einwandfrei hervorgeht. Alternativ dazu müsste sichergestellt werden, dass nur der Wissenschaft 
und den registrierten Rechtseinheiten ein Zugriff auf ältere Daten zugestanden wird. 

 

Art. 937b und Art. 941 OR, Mängel in der Organisati on 

Wir unterstützten das Anliegen, dass auch bei im Handelsregister eingetragenen Vereinen die 
Mängel in der Organisation von Amtes wegen Korrekturen vorgenommen werden können. Wir hät-
ten es hingegen begrüsst, wenn für Kleinstunternehmen und kleine Vereine neben dem Verfahren 
über das Gericht ein einfaches, administratives Verfahren geschaffen worden wäre.  
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Art. 938 OR, Ordnungsbussen 

Es ist richtig, dass auf einen Minimalbetrag von CHF 1'000.- bei Verletzung der Eintragungspflicht 
verzichtet wird, denn diese hätte kleine Vereine und Einzelunternehmen stärker getroffen, als 
grosse Unternehmen. 

 

Art. 939 OR, Gebühren 

Aus dem Gesetzestext geht nicht hervor, dass die Einsicht in das Handelsregister über das Inter-
net kostenlos sein soll. Bisher war die Recherche über www.zefix.ch kostenlos. Wir fordern, dass 
dies auch künftig so bleibt. 

 

Siebzehnter Titel: Die Prokura (Art. 458 ff. OR) 

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen zur Prokura. Es ist richtig, dass künftig nicht 
mehr zwischen kaufmännischer und nichtkaufmännischer Prokura unterschieden werden muss 
und dass die Prokura auf Zweigniederlassungen beschränkt werden kann. 

Der Streichung der bisherigen Handelsvollmacht (Art. 462 OR) stimmen wir zu. 

 

  
Juristische Personen (Art 626 ff. OR) 

Neu soll bei einer Barliberierung die Gründung ohne öffentliche Urkunde möglich sein. Diese neu 
geschaffene Möglichkeit ist ausdrücklich zu begrüssen, da damit viel Aufwand und Kosten einge-
spart werden können. Bei der Genossenschaft wird damit die Anforderung an die öffentliche Beur-
kundung neu eingeführt. 

Wenn schon die Gründung ohne öffentliche Urkunde ermöglicht wird, so soll diese Formvorschrift 
auch für künftige Änderungen der Statuten gelten. Das Erfordernis einer öffentlichen Beurkundung 
soll nur an qualifizierte Tatbestände (wie Fusion, bedingte Kapitalerhöhung etc.) geknüpft werden. 
In anderen, einfachen Fällen soll im Grundsatz auf die öffentliche Beurkundung verzichtet werden. 

 

Aufhebung der Gemeinderschaft (Art 336 - 348 ZGB) 

In Anbetracht der geringen Anzahl von Gemeinderschaften (ca. 50 Stück) und der Schwerfälligkeit 
einer solchen Organisationsform, begrüssen wir deren Aufhebung.  

Die Übergangsbestimmungen sehen jedoch vor, dass für bereits bestehende Gemeinderschaften 
das bisherige Recht weiter gelten soll. Wir fordern hier, dass nach einer Übergangsfrist von zehn 
Jahren für bestehende Gemeinderschaften die Regeln der einfachen Gesellschaft (Art. 530 ff. OR) 
automatisch zur Anwendung gelangen sollen. Die Frist wäre genügend lange, um die Organisation 
den neuen Regeln anzupassen. 

 

Weitere Änderungen 

Zu den Änderungen im Revisionsaufsichtsgesetz nehmen wir keine Stellung. 
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Schlussbemerkungen 

Wir äussern uns kritisch gegen die Schaffung eines eidgenössischen, zentralen Handels- und Per-
sonenregisters, weil wir befürchten, dass die Datensicherheit nicht genügend gewährleistet werden 
kann. Zentrale Datenbanken haben zudem die unangenehme Begleiterscheinung, dass sie fast 
magisch Hacker anziehen. 

Die heute geltende Umsatzlimite von CHF 100'000.- ist einheitlich über das ganze Obligationen-
recht auf CHF 500'000.- anzuheben. Damit wird vermieden, dass sich wirtschaftlich unbedeutende 
Einzelunternehmen obligatorisch eintragen müssen. 

Auf eine öffentliche Beurkundung ist nebst der Gründung von juristischen Personen auch bei da-
rauf folgenden Statutenänderungen zu verzichten. 

Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die 
Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischer Bauernverband 
 

Markus Ritter Jacques Bourgeois 
Präsident Direktor 

 



 

 

Vernehmlassungsantwort: Änderung des Obligationenrechts (Handelsregister-
recht sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) sowie 
des Revisionsaufsichtsrechts  

Sehr geehrte Damen und Herren  

Besten Dank für die Möglichkeit, am obengenannten Vernehmlassungsverfahren teilnehmen zu 

dürfen.  

Stellungnahmen zur Vorlage 

Vorliegend soll der 30. Titel des Obligationenrechts zum Handelsregister vollständig überarbeitet 

werden. Ein zentraler Punkt der Modernisierungsbemühungen ist der Aufbau einer nationalen 

EDV-Infrastruktur des Handelsregisters durch den Bund. Die Kantone bleiben jedoch für die Füh-

rung des Handelsregisters zuständig. Der SGB ist mit der vorliegenden Stossrichtung der Vorlage 

einverstanden. Wir begrüssen es insbesondere, dass mit der vorliegenden technischen informati-

onstechnologischen Verbesserung für die Informationssuchenden die Abfrage massiv verbessert 

wird.  

Insbesondere begrüssen wir, dass die Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) nach dem Bun-

desgesetz vom 18. Juni 20104 über die Unternehmens-Identifikationsnummer sowie die AHV-

Versichertennummer auch im Bereich des Handelsregisters systematisch für die Identifizierung na-

türlicher Personen verwendet werden kann. Das mit deren Hilfe zu erstellende Register wird der 

Öffentlichkeit aktuelle und zuverlässige Auskünfte über alle im Handelsregister eingetragenen Un-

ternehmen und Personen liefern – dies ist nicht zuletzt im Geschäftsverkehr sowie in den Arbeits-

beziehungen (Einzelarbeitsverträge) für die Beteiligten von Vorteil. Indem jedoch die AHV-

Versichertennummer nicht öffentlich sein wird, sondern nur verwaltungsintern Verwendung findet, 

wird dem Datenschutz der natürlichen Personen genügend Rechnung getragen.  

In diesem Zusammenhang begrüssen wir insbesondere, dass Handelsregisteranmeldungen und  

-belege mittelfristig ausschliesslich elektronisch einzureichen sind. Ebenso begrüssen wir, dass 

weiterhin alle Personen, also z.B. nicht nur Urkundspersonen, eine Eintragung im Handelsregister 

veranlassen können. Wir begrüssen ebenfalls explizit, dass im Internet zugänglich gemachte Ein-

Bern, 28. März 2013
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träge des Handelsregisters eine Suche nach bestimmten Kriterien, insbesondere nach personen-

bezogenen und chronologischen Kriterien, ermöglichen. Hier ist u.E. eine umfassende Suchfunkti-

on zu ermöglichen, insbesondere für Eintragungen von juristischen Personen (AHV-Nummern blei-

ben ja zu Recht unveröffentlicht).  

Im Zusammenhang mit Art. 936 E-OR hält der SGB fest, dass das Handelsregister öffentlich ist und 

alle Formen von Statuten und Stiftungsurkunden aller juristischen Personen archiviert und im In-

ternet veröffentlicht werden müssen, dies verlinkt mit dem Handelsregistereintrag. Wir verlangen 

auch, dass zehn Jahre nach Löschung der Rechtseinheit die Statuten und Stiftungsurkunden im 

Internet öffentlich bleiben und erst nach 30 Jahren unzugänglich gemacht werden. Für die Wis-

senschaft muss eine Archivierung auf unbestimmte Zeit sichergestellt werden.  

Weiter ist entweder im Gesetzestext in grundsätzliche Art und Weise oder später in der Verordnung 

insoweit eine zusätzliche Regelung einzuführen, als im Internet frei zugänglich auf jeden Fall die 

Inhaber von Verwaltungsrats- und Managementfunktion und recherchiert werden können müssen. 

Alle Informationen müssen online dauern nachgeführt und gratis zugänglich sein.  

Weiter müssen im Handelsregister auch die im SHAB publizierten Daten retroaktiv zugänglich ge-

macht werden.  

Fehlende Punkte in der Vorlage:  

Der SGB fordert den Bundesrat im Zusammenhang mit dieser Vorlage auf, die Gelegenheit zu nut-

zen, das Handelsregisterrecht so auszugestalten, dass künftig auch Auswertungen nach der Ge-

schlechtszugehörigkeit der eingetragenen Personen möglich sein sollen. Geeignet für eine solche 

Kodifizierung wären u.E. die Art. 928b oder 928c OR. Diese Neuerung würde es erlauben, ohne 

administrativen Mehraufwand ein statistisches Monitoring über den Geschlechteranteil in den Füh-

rungsetagen durchzuführen und so allfällig die Notwendigkeit zur Gleichberechtigung zu bestim-

men.  

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Luca Cirigliano 

Präsident Zentralsekretär 
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Dachorganisation der Schweizer KMU
Organisation fatire des PME suisses
Organizzazione mantello delle PMI svizzere
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Bern, 3. April 2013 sgv-Sc

Vernehmiassungsantwort
Änderung des Obligationenrechts (Handeisregisterrecht und Anpassungen im Aktien-, GmbH-
und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250
Verbände und gegen 300000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich die Dachor
ganisation sgv für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unter
nehmensfreundliches Umfeld ein.

Sie haben den sgv eingeladen, an dieser Vernehmlassung teilzunehmen. Für diese Möglichkeit der
Mitwirkung bedanken wir uns und lassen Ihnen unsere Stellungnahme fristgerecht zukommen.

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv lehnt den vorliegenden Entwurf ab. Die Vorlage ist
grundsätzlich nicht KMU-freundlich ausgestaltet, erhöht die Regulierungskosten und schottet den
Markt für Revisionsdienstleistungen ab. Der grösste Dachverband der Schweizer Wirtschaft verlangt
die Messung der durch diese Vorlage verursachten Regulierungskosten und ihre Eingabe zu Handen
des KMU-Forums.

1. Zur Änderung des Obligationenrechts

Grundsätzlich setzt sich der sgv für Vereinfachungen ein, denn sie erlauben den Unternehmen einer
seits flexibler zu werden und andererseits selber, über Kostenstrukturen zu entscheiden. Im vorlie
genden Fall macht aber der sgv auf mögliche Konflikte zwischen den vorgeschlagenen Vereinfachun
gen und den derzeitigen kantonalen Praktiken aufmerksam. Der Föderalismus ist ein Kanal des Wett
bewerbs und es darf daher nicht zu seiner Aushebelung mittels Bundesgesetzen kommen.

II. Zur beabsichtigten Änderung des RAG

Die in der Vorlage vorgeschlagenen Änderungen sind einschneidend für alle Unternehmen, die or
dentliche und eingeschränkte Revisionen vornehmen. Es ist ein erklärtes Ziel des eidgenössischen
Gesetzgebers, das Revisionsverfahren für KMU einfach zu halten und die Regulierungskosten insge
samt einzudämmen. Mit der neuen Beaufsichtigung der Revisionsgesellschaften, welche im KMU Um
feld prüfen, durch die Revisionsaufsichtsbehörde wird der Markt grundsätzlich zu Gunsten der gros

Schweizerischer Gewerbeverband union suisse des arts et mtiers unione svizzera delle arti e mestieri

Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15 info@sgv-usam.ch
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sen Treuhandunternehmen abgeschottet. Die Kleinen müssen überproportional hohe Gebühren für
die Beaufsichtigung bezahlen oder auf Mandate verzichten. Dieses Ansinnen ist ökonomisch falsch,
diskriminierend und unverhältnismässig.

Bis zum Jahr 2008 kam die Revisionsbranche in der Schweiz ohne Aufsicht aus. Um dem Druck aus
den USA (Kontrollen durch die amerikanische Aufsichtsbehörde) zu entgegnen, wurde im Schnellver
fahren eine Aufsichtsbehörde für die Revisionsgesellschaften in der Schweiz geschaffen. Es wurde
damals klar unterschieden, dass die Revisionsgesellschaften von börsenkotierten Gesellschaften be
aufsichtigt werden und die übrigen Revisionsgesellschaften sowie die Revisoren lediglich einer Zulas
sung bedürfen. Nun plant der Bundesrat in der Vorlage OR-RAG auf einem gesetzgeberischen Ne
benschauplatz, dass auch Revisionsgesellschaften, welche mittlere und grössere KMU prüfen, von
der Revisionsaufsichtsbehörde zu beaufsichtigen sind. Diesem Ansinnen ist entschieden entgegen zu
treten.

Eine Abkehr vom 2008 festgelegten Prinzip (,‚Beaufsichtigung von Prüfgesellschaften, welche börsen
kotierte Gesellschaften prüfen; für den Rest: lediglich Zulassung) wird aus folgenden Gründen abge
lehnt:

• Die Beaufsichtigung von rund 100 Revisionsgesellschaften verursacht bei den einzelnen Gesell
schaften wie bei der Revisionsaufsichtsbehörde hohe (Regulierungs-)kosten; einmalige für die
Anpassungen und wiederkehrende, welche den Prüfkunden weiterverrechnet werden;

• Ein staatlich motivierter Lenkungseingriff kann durch keine Missbrauchs- oder lrrtumsfälle ge
rechtfertigt werden. Im Bericht zur Vorlage OR-RAG fehlen klar die Argumente, welche den Nut
zen und die Effizienz dieser Beaufsichtigung aufzeigen. Offen bleibt insbesondere die Frage, ob
allfällige Missbräuche überhaupt mit einer Verstärkung der staatlichen Aufsicht verhindert werden
können. Die Skandalmeldungen, wie sie von börsenkotierten Unternehmen an die Öffentlichkeit
geraten, fehlen bei den mittleren und grösseren KMU, welche nicht börsenkotiert sind;

• Die bestehenden Vorgaben der Zulassung und die Qualitätskriterien der Verbände und Standes-
organisationen sind gut ausgebaut und genügend effizient;

• Die Prüfer werden zunehmend zum Gehilfen des Staates und verlassen deshalb ihre Rolle als
Partner und Berater der Kunden. Dies geht gegen eine liberale Grundauffassung und wider
spricht dem Grundgedanken der freien Berufe;

• Allein die heute beaufsichtigten grossen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften profitieren von dieser
Gesetzesänderung und können damit rechnen, dass sie — zulasten der KMU
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften — auf einen Schlag viele neue Prüfkunden übernehmen kön
nen. Das ist eine unerwünschte Marktverzerrung und kann nicht im Interesse des sgv aber auch
der gesamten Schweizer Wirtschaft liegen;

• Der Grundgedanke der Einführung einer eingeschränkten Revision wird über diesen Weg wieder
ausgehebelt;

• Die entsprechenden Haftungsartikel im OR wurden mit der Einführung der eingeschränkten Revi
sion nicht entschärft. D.h. bis heute gilt der gleiche Haftungstatbestand für die ordentliche Revisi
on wie auch für die eingeschränkte Revision.

III. Fazit

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv lehnt die Vorlage insgesamt ab, vor allem weil sie langfris
tig den Bestand der Treuhand-KMU gefährdet. Die vorgeschlagenen Anderungen des RAG verursa
chen Regulierungskosten und verzerren den Markt zu Gunsten der Grossunternehmen.

2/3



sgvjusam

Ferner machen wir Sie auf folgende anbei gelegten Stellungnahmen aufmerksam: Chambre vaudolse
des arts et mtiers und Schweizerischer Baumeisterverband. Ferner unterstützt der sgv die Eingabe
des Gewerbeverbands des Kantons Luzern.

Freundliche Grüsse

hweizerischer Gewerbeverband sgv

Beilagen
erwähnt

H
D Ressortleiter
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J SBV Schweizerischer aumeisterverband

SSE Socit Suisse des Entrepreneurs
Societa Svizzera degli Impresari-Costruttori

5SIC Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs

SGV Schweizerischer Gewerbeverband
Herr Dieter KIäy
Schwarztorstrasse 26
Postfach
8001 Bern

Zürich, 13. Marz 2013
\CpIiIeD1\ud\U*Dbhwng\VemehmIassungen\2O13nderung OR
RAG\VernehmI5un-1 3O3.G8_Änderungen_ObIigator,en.
und_Revisionsauf5ichtsrechtdoc

Stellungnahme zur Änderung des Obligationenrechts (Handelsre
gisterrecht sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossen
schaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts

Sehr geehrter Herr KIäy

Mit Schreiben vom 10. Januar 2013 laden Sie ein, zum Zirkular Nr. 104 / 2013 betreffend der Ände
rung des Obligationenrechts (Handeisregisterrecht sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Ge
nossenschaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts Stellung zu nehmen. Gerne nimmt der
Schweizerische Baumeisterverband (SBV) die Möglichkeit wahr, sich zur vorliegenden Vernehmlas
sungsunterlage zu äussern.

1. Stellungnahme zu den Änderungen des Obligationenrechts (Handeisregisterrecht sowie An
passungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht)

Die Revision umfasst zwei Hauptanliegen: Einerseits geht es um die Modernisierung der Infrastruktur
und der Prozesse im Handelsregisterwesen, andererseits um Vereinfachungen für Unternehmen. Der
zentrale Punkt dieser Modernisierungsbemühungen ist der Aufbau eines elektronischen, gesamt-
schweizerischen Handelsregisters durch den Bund gestützt auf eine einheitliche Software. Dabei blei
ben die Kantone für die Führung des Handelsregisters zuständig. Durch die vorgesehene Massnahme
wird der Vollzug des Handelsregister- und Gesellschaftsrechts einheitlicher und die Verfahren werden
kürzer. Dabei soll die AHV-Versichertennummer auch im Bereich des Handelsregisters systematisch
für die Identifizierung natürlicher Personen verwendet werden können.

Im Gesellschaftsrecht sieht die Vorlage punktuelle Anpassungen vor, welche für die Unternehmungen
Erleichterungen schaffen. So wird es in Zukunft möglich sein, ohne den Beizug eines Notars eine Ge
sellschaft zu gründen, aufzulösen und zu löschen, sofern die Gesellschaft einfache Verhältnisse auf
weist. Auch wird die öffentliche Beurkundung für solche Gesellschaften nicht mehr nötig sein. Insge
samt schafft die Vorlage eine Erleichterung für die Unternehmungen und schafft eine bessere Über
sichtlichkeit über den 30. Titel des Obligationenrechtes. Gestützt auf die Ausführungen im erläutern
den Bericht, kann der SBV die vorgeschlagenen Änderungen des Obligationenrechts unterstützen.

Der SBV unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen zum Obligationenrecht, da diese die
Prozesse im Handelsregisterwesen vereinfachen sowie die Verfahren vereinheitlichen und ver
kürzen. Weiter bringt die Revision im Gesellschaftsrecht Vereinfachungen für Unternehmen mit
sich.

Weinbergstr. 49 Postfach 198 8042 Zürich Tel. 044 258 81 11 Fax 044 258 83 35 verband@baumeister.ch



SBV: Stellungnahme zum Vorentwurf zur Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht 2 / 2
sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisionsauf
sichtsrechtes

2. Stellungnahme zu den Änderungen des Revisionsaufsichtsgesetzes RAG

Die vorgesehenen Änderungen des RAG sind für Unternehmungen, welche eine ordentliche Revision
vornehmen, einschneidend. Es ist vorgesehen, dass Revisionsgesellschaften, welche mittlere und
grössere Unternehmen prüfen, von der Revisionsaufsichtsbehörde RAB beaufsichtigt werden sollten.
Dies führt dazu, dass Treuhand- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen für die staatliche Beaufsichti
gung hohe Gebühren entrichten müssen. Diese Gebühren würden letztlich auch an die zu prüfenden
Unternehmungen im Bauhauptgewerbe überwälzt. Dabei treffen diese zusätzlichen Kosten sowie der
damit verbundene, zusätzliche administrative Aufwand vor allem die kleinen und mittleren Unterneh
mungen des Bauhauptgewerbes — welche sich bereits heute in einem anspruchsvollen Marktumfeld
behaupten müssen — schwer. Hier bewirkt das Bestreben, mit der Änderung des RAG administrative
Entlastungen für Unternehmungen zu schaffen, das diametrale Gegenteil: Es verursacht mehr Auf
wand und zusätzliche finanzielle Einbussen für die Unternehmungen.

Auch widerspricht das Bestreben einer liberalen Grundauffassung und dem Grundgedanken der freien
Berufe: Durch die Aufsicht des RAB werden die Wirtschaftsprüfer zunehmend zum Gehilfen des Staa
tes und verlassen Ihre Rolle als Berater für Ihre Kunden. Der SBV lehnt eine solche staatliche Kontrol
le und Eingriffe in die unternehmerische Freiheit ab. Ein solcher Eingriff kann auch nicht durch Miss
brauchs- oder Irrtumsfälle gerechtfertigt werden. Im ergänzenden Bericht zur Änderung des RAG fin
den sich keine Argumente, welche den Nutzen und die Effizienz einer solchen Beaufsichtigung auf
zeigen. Weiter bleibt auch offen, ob allfällige Missbräuche mit einer Verstärkung des RAG verhindert
werden können. Die Vorgaben der Zulassung und der Qualitätskriterien der Verbände und Standesor
ganisationen sind bereits heute gut ausgebaut und effizient.

Der SBV lehnt die Änderungen des Revisionsaufsichtsrechts ab, da durch die vorgesehene
Beaufsichtigung der Revisionsgesellschaften durch das RAB den Unternehmungen des Bau
hauptgewerbes unnötige, zusätzliche Kosten und administrative Aufwände entstehen.

Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Anträge, Bemerkungen und Begründungen berücksichtigen. Für
weitere Fragen und Konsultationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche GrOsse

Sciweizerischer Baumeisterverband

/ n
t‘ /1

Heinrich Bütikofer
Vizedirektor

Patrick

Leiter Rechtsdienst



f ) Chambre vaudoise
des arts et mtiers

Monsieur Dieter Kly
Union suisse des arts et mtiers
Schwarztorstrasse 26
Case postale
3001 Berne

Paudex, le 21 mars 2013
JHB/mg

Modification du Code des obligations (Drolt du Registre du commerce (RC) et
adaptation des droits de la socit anonyme, de la sociöt responsabiIit Iimite
et de la sociöt cooprative) et du droit de la surveillance de la rvision

Rponse a la consultation

Monsieur,

Nous nous rfrons votre circulaire No 104/2013 et vous adressons ci-dessous nos
remarques et considrations.

1. Modifications du droit du registre du commerce

Hormis le fait que le titre du CO relatif au Registre du commerce n‘ait subi aucune rvi
sion totale depuis 1937, les raisons invoques l‘appui de la rvision semble plus dic
tes par une volont de centralisation que par des motifs objectifs, ce qui conduit la
refuser. On se rappellera dans ce cadre que l‘Ordonnance sur le Registre du com
merce, qui contient un grand nombre de prescriptions matrielIes, a fait l‘objet d‘une
rvision totale entre en vigueur en 2008; en outre, aucune intervention parlementaire
en suspens n‘exige d‘adaptation fondamentale, tandis que la rvision partielle de l‘ORC
du 23 septembre 2011, entre en vigueur le 1er janvier 2012, a dfini le cadre juridique
pour la gestion lectronique des affaires. Lors d‘une journe mise sur pied le 7 fvrier
dernier par l‘Office fdral de la Justice l‘intention des prposs au Registre du com
merce et au Registre foncier romands, de nombreuses voix se sont &eves contre les
dispositions projetes. Donner au Conseil fdral de nouvelles comptences, comme le
prvoit notamment l‘article 940 du projet, et mettre sur pied un Registre national du
commerce ne sejustifie pas, le systme actuel donnant satisfaction. Enfin, on remarque
ra qu‘en mettant sur pied une structure nationale, les moluments risquent fort de pren
dre l‘ascenseur, du fait des investissements informatiques ncessaires et de leur main
tenance, alors que les avantages du systme ne paraissent pas dterminants. Nous
nous prononons ds lors contre ces modifications.

2. Autres modifications du Code des obligations

2.1 Abrogation des dispositions relatives aux mandataires commerciaux
Route du Lac 2

Case postale 1215 L‘abrogation des dispositions relatives aux mandataires commerciaux ne semble obir
1001 Lausanne qu‘ la volont de simplifier la lgislation. Les dispositions relatives aux fonds de procu
T ÷4121 796 3300 ration subissent un toilettage, qui ne modifie pas en substance le droit matriel. Ces
F +41 21 796 33 11

info6cent repatrona 1 .ch
www.centrepatrona 1 .ch



2.

modifications paraissent pouvoir tre acceptes. On relvera cependant que cette sup
pression limine un degr hirarchique dans certaines socits de service importantes.

2.2 Suppression de la forme authentique pour certairies socits

L‘abandon de la forme authentique pour la constitution de socits, lorsque es statuts
ne comportent que les dispositions minimales et que les apports sont effectus en es
pces, ainsi que pour la rduction du capital ou l‘augmentation de capital avec libration
des apports en nature ou par compensation de crance, conduit effectuer une balance
d‘intrts entre simplification administrative et ntrt ä une protection et une informa
tion renforce, notamment sur les implications IgaIes de I‘acte. On rappellera dans ce
cadre que le but premier de la forme authentique est de garantir la scurit juridique et
de s‘assurer que les contractants respectent es rgles Igales. Le respect de cette
forme permet plus gnralement de prvenir certains litiges et sert ainsi la scurit juri
dique. Or, cette dernire est un principe fondamental sans lequel les relations daffaires
et entre particuliers ne peuvent se dpioyer sereinement. L‘officier public garantit ainsi
que es protagonistes ant bien informs de leurs droits et de leurs obligations, ainsi
que sur les consquences de leur acte. II poursuit donc un but de protection des parties

l‘acte et des tiers (clients, faurnisseurs, cr€anciers, administrations etc.).

Ds lars que la simple forme crite suffirait, ii appartiendrait aux prposs au Registre du
commerce d‘assumer les tches de contröle, jusqu‘ici effectues par l‘officier public
sous sa responsabilit, ce qui ne constitue pas forcment un avantage, ni pour le justi
ciable, ni pour ‘administration. En effet, l‘afficier public doit notamment contröler l‘identit
des comparants, s‘assurer que I‘acte authentique refite bien la volont des parties,
s‘assurer aussi que es parties comprennent la porte et les consquences de leurs d
cisions. Lors d‘augmentatians de capital, l‘officier public doit sassurer que les rgIes
protgeant tes minoritaires ont respectes. Jusqu‘ici, ces ments ne sont pas con
tröls par le Registre du commerce; si le projet devait ötre mis en vigueur, et pour autant
que le RC ne es prenne pas en charge, la scurit des transactions sen trouverait af
fecte, ce qui ne parait pas souhaitable. En outre, ‘argument du gain de temps ne paratt
pas dterminant, puisqu‘il sembie possible de constituer une socit dans un dlai de 2

3 jours actueliement, voire moins si tous es documents ont prpars ‘avance.
Taut au plus pourrait-on esprer que les coüts lis la constitution d‘une socit, la
rduction au l‘augmentation de capital seraient en diminution vu I‘adoption de la seule
forme crite. Cet argument se rv&e relatif, car an peut imaginer que d‘autres structures
(cabinets de conseil, fiduciaires) agiront comme mandataires pour ce faire; ii devrait
inciter les officiers publics modrer leurs tarifs lorsque les oprations nont pas un ca
ractre compiexe.

En dfinitive, nous considrons que I‘abandon de la forme authentique dans es cas
envisags par le projet ne se justifie pas, en regard des impratifs de la scurit du droit
et des transactions.

3. Modifications du Code clvii

L‘abandon de l‘indivision, hormis ‘argument de la raret du recours cette institution,
n‘est pas tay. Cela ne signifie pas pour autant quelle soit dnue d‘intröt pour une
familie. Nous ne sommes pas favorables une teile suppression.

4. Loi sur la surveillance de la rvision

La modification du droit applicable la surveillance de la rvision dcoule en particulier
des modifications apportes aux seuiis imposant le contröle ordinaire. Eile constitue une
simplification pour es entreprises qui se chargent du contröle restreint, soit celui appli
cable une majorit de petites et moyennes entreprises. Nous pouvons ds iors y sous
crire.



3.

Conclusions

Fonds sur ce qui prcde, nous nous prononons contre les propositions de modifica
tion du droit relatif au Registre du commerce, contre es propositions de modification du
CC, l‘exception de celles relatives aux mandataires commerciaux et fonds de pouvoir,
ainsi que contre la modification du Code civil prvoyant la suppression de l‘indivision.
Nous acceptons en revanche es modifications de la ci sur la surveillance de la rvision.

.:. .:. .:‘

Nous vous remercions de l‘attention que vous prterez la prsente et vous prions
d‘agrer, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Chmbre vaudoise des arts et mtiers
/

/:/4:
/4/L

J.-H.1Busslinger
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Schweizerischer Notarenverband
F6dration Suisse des Notaires
Federazione Svizzera dei Not
Federaziun Svizra dals Notars

Tavelweg 2
LSI Postfach 30

3074 Muri b. Bern

Bundesamt für Justiz BJ
Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA
Bundesrain 20
CH-3003 Bern

Muri b. Bern, den 3. April 2013

Vernehmiassung zur Änderung des Obligationenrechts (Handeisregisterrecht sowie
Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisions
aufs ichtsrechts

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 19. Dezember 2012 und Ihre Einladung, zu den
vorgeschlagenen Änderungen des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht sowie Anpas
sungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) Stellung zu nehmen. Gerne reichen
wir Ihnen dazu folgende Vernehmlassung ein:

Vorbemerkung

1. Unsere Vernehmlassung bezieht sich vor allem auf den vorgesehenen Verzicht auf das
Erfordernis der öffentlichen Beurkundung bei Aktiengesellschaften und Gesellschaften
mit beschränkter Haftung (Gründung, Statutenänderung, Kapitalerhöhung) in einfachen
Fällen.

Zu den weitergehenden Änderungen des Handelsregisterrechts äussern wir uns inso
weit, als aus der Erfahrung des täglichen praktischen Verkehrs der Notare mit den
Handelsregisterämtern Bemerkungen angezeigt erscheinen.

2. Der Vernehmlassung liegen Stellungnahmen unserer 13 kantonalen Mitgliederverbän
de zu Grunde. Insofern ist die Vernehmlassurg breit abgestützt und gibt die Meinung
des freiberuflichen Notariats für die ganze Schweiz wieder.

Telefon 031 310 58 40
Telefax 031 310 58 41
into@schweizernotare.ch

ww.schweizern ota rech
w.swnotairessuissesch
www.notaisvizzeri,ch
www.notarssvizzersch
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Des weiteren schliessen wir uns insbesondere der Vernehmlassung der Konferenz der
Kantonalen Handelsregisterbehörden vom 25. Februar 2012 an sowie dem Gutachten
der Herren Prof. Dr. Peter Böckli und Dr. Bernhard Bodmer, Fassung vom 14. März
2013, erstattet der Stiftung schweizerisches Notariat zur Frage der rechtlichen Beurtei
lung des vorgeschlagenen Verzichts auf das Erfordernis der öffentlichen Beurkundung
bei Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung in einfachen
Fällen unter praktischen Gesichtspunkten (nachfolgend zitiert “BöckIi/Bodmer“).

3. Im Ergebnis lehnen wir aus Gründen der Rechtssicherheit insbesondere die vorge
schlagenen KMU-Erleichterungen bei der Aktiengesellschaft und der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung ab. Die Vorlage verkennt, dass die tatsächlichen Verhältnisse bei
Barliberierung und Mindeststatuten keineswegs “sehr einfach“ sein müssen und im In
teresse der Parteien und des Handelsregisters nicht auf Beratung und im Ergebnis Er
stellung eintragungsfähiger Belege verzichtet werden darf. Die Schutzfunktion der öf
fentlichen Beurkundung im Gesellschaftsrecht, die der Verhinderung unlauterer Ma
chenschaften, einer gesetzeskonformen Abwicklung der gesellschaftsrechtlichen Vor
gänge und der verlässlichen Beweissicherung vor allem auch im Interesse Dritter dient,
darf nicht zum Zwecke einer bloss vermeintlichen Erleichterung, die im Ergebnis mehr
ins Gewicht fallende zusätzliche Probleme schafft, aufgehoben werden.

Zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvorlage

1. Art.928bVE

Den Aufbau eines weiteren Personenregisters neben den bereits bestehenden Systemen
(Infostar etc.) lehnen wir ab. Die automatisierte Bearbeitung von Personendaten im Handels
register widerspricht dem Grundsatz, dass Tatsachen, welche im Handelsregister eingetra
gen sind, belegt sein müssen (Belegprinzip gemäss Art 929 Abs. 2 VE). Der Sinn eines wei
teren eidgenössischen Personenregisters ist nicht ersichtlich; es ist überflüssig und kosten-
treibend. Zudem wäre die Erfassung der Personendaten gesetzessystematisch nicht im OR,
sondern im ZGB zu regeln und mit den bereits bestehenden Regelungen abzugleichen.

2. Art. 928c VE

Den Kantonen wird freigestellt, ob Sie die AHV-Nummer für die Erfüllung der Registeraufga
ben verwenden wollen. Diese Bestimmung ist zusammen mit der Revision des Personen
standes (Art. 949b ZGB VE) zu prüfen, wo eine analoge Regelung erfolgen soll. Die EDV
Systeme sollten - soweit immer möglich - gleich aufgebaut werden, damit die kantonsüber
greifenden Abfragen (z.B. Zefix Art. 936 Abs. 4 OR VE) ohne grössere Schwierigkeiten erfol
gen können. Die Probleme, die im Bereich des Grundbuchrechts mit dem Projekt Terravis
bestehen, sollten in der heutigen Zeit nicht wiederholt werden. Dies umso mehr, als im Be
reich des Handelsregisters bereits eine weitgehende Vereinheitlichung stattgefunden hat.

2



SNV FSN

Da die AHV-Versichertennummer nicht öffentlich sein darf (Art. 936 VE), muss jeder einge
tragenen Person eine Personennummer zugeteilt werden, die öffentlich ist. Die Zuteilung
einer von der AHV-Versichertennummer unabhängigen Personennummer wird auch immer
erforderlich sein, wenn ein im Ausland wohnhafter Ausländer bei einer Rechtseinheit in der
Schweiz eingetragen werden soll.

3. Art. 930 VE

Absatz 3

Gemäss Bericht zu VE Art. 55c SchIT ZGB des laufenden Revisionsvorhabens zum Schwei
zerischen Zivilgesetzbuch (Änderung betreffend öffentliche Beurkundung) soll die Urkunden-
sprache nicht auf die Landes- oder Amtssprachen der Schweiz beschränkt werden dürfen;
die Urkunde sei vielmehr bei berechtigtem Interesse in der von den Rechtsgeschäftsparteien
gewünschten Sprache abzufassen. Andernfalls werde die Entstehung der öffentlichen Ur
kunde oder die Gültigkeit des beurkundeten Geschäfts in bundesrechtswidriger Weise er
schwert (erläuternder Bericht zum Vorentwurf 5. 13).

Konsequenterweise müsste mit der Sprachenfreiheit somit verlangt werden, dass die Grund
bücher und Handelsregister mehrsprachig geführt werden; Handelsregisteranmeldungen und
Belege dürften in Anwendung von Art. 930 Abs. 3 VE (und entgegen Art. 16 Abs. 4 HRegV)
nicht auf die Amtssprache des jeweiligen Kantons beschränkt werden, andernfalls der Zu
gang des nicht der Amtssprache mächtigen Rechtssuchenden zum Handelsregister eben
falls in bundesrechtswidriger Weise vereitelt würde. Dies würde aber nicht dem Sinn eines in
weiten Teilen der Öffentlichkeit zugänglichen Registers entsprechen, ganz abgesehen von
der erheblichen Verminderung der Rechtssicherheit, der Erhöhung des Haftungsrisikos und
allein schon vom Aufwand für die Ausbildung sprachkundigen Personals her.

Die (sinnvolle) Beschränkung der Handelsregisterbelege auf die Amtssprache des jeweiligen
Kantons zeigt aber die fehlende Abstimmung der parallel laufenden Revisionsvorhaben be
treffend die öffentliche Urkunde.

Absatz 4

Der Zwang zur elektronischen Anmeldung ist nicht KMU-freundlich und steht im Widerspruch
zu den vorgeschlagenen vereinfachten Formerfordernissen bei der AG und GmbH. Die Teil
nahme am Geschäftsverkehr würde künftig nur noch dem offen stehen, der über eine qualifi
zierte elektronische Signatur (SuisselD) und die technischen Voraussetzungen der Übermitt
lung verfügt. Damit wird ein grosser Kreis von Konsumenten vom Registerverkehr ausge
schlossen. Gemäss Art. 14 Abs. 2 bis OR sind qualifizierte elektronische Signatur und hand
schriftliche Signatur einander gleichgestellt. Es wird beim Konsumenten nicht auf Verständ
nis stossen, dass seine eigenhändige Unterschrift mit der Beschränkung des Zugangs zum
Handelsregister auf die elektronische Anmeldung nichts mehr gilt, abgesehen davon, dass
dem Konsumenten dadurch entsprechende Mehrkosten entstehen.
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Bei Vergleichen mit dem Ausland ist zu beachten, dass die elektronischen Handelsregister-
anmeldungen z.B. in Deutschland i.d.R. durch den Notar vorgenommen werden, der auch
das zu Grunde liegende Geschäft beurkundet, während gemäss Revisionsvorlage der Bei-
zug des Notars im Sinne der KMU-Erleichterung ja in “einfachen“ Fällen gerade wegfallen
soll.

Neben der elektronischen Anmeldung muss deshalb die “klassische“ Anmeldung mit der
Einreichung von Registerbelegen auf Papier weiterhin möglich bleiben. Soweit hingegen ein
“Druck“ hin zur elektronischen Anmeldung für Notare, Anwälte und Gerichte geschaffen wer
den soll, ist dies über eine Vergünstigung der Gebühr für die elektronische Anmeldung einzu
führen.

Exkurs zum Erfordernis der Unterschriftsbeglaubigung:

Die Vorlage übergeht zudem stillschweigend den gesamten Bereich der Identifikation und
Unterschriftsbeglaubigung. Das Erfordernis der Unterschriftsbeglaubigung zur Sicherstellung
eines korrekten Registereintrages ist in zahlreichen Bestimmungen des Obligationenrechts
vorgesehen (vgl. Art. 556, 597, 720, 814 und 901 OR). Mit der Handelsregisterverordnung
von 2007 sollte insbesondere auch die Beglaubigungsvorschrift des neuen Art. 931a DR
umgesetzt werden. Dabei wurde bezüglich des bereits 2003 eingeführten Art. 929a OR (Füh
rung des Handelsregisters mittels Informatik) zu keinem Zeitpunkt ein Verzicht auf die Be
glaubig auch nur in Erwägung gezogen oder diskutiert; ganz im Gegenteil sieht der 2007,
somit 4 Jahre später in Kraft getretene Art. 931a DR gerade keine Einschränkung des Be
glaubigungserfordernisses vor.

Es stellt sich deshalb mit dem vorliegenden Revisionsvorhaben die Frage, ob das Erfordernis
der Unterschriftsbeglaubigung etwa implizit, d.h. stillschweigend für die Zukunft aufgehoben
werden soll. Dem wäre allerdings entgegenzuhalten, dass die qualifizierte elektronische Sig
natur nicht mit einer beglaubigten Unterschrift im Sinne des Gesetzes vergleichbar ist. Sie ist
gemäss Art. 14 Abs. 2bis DR nichts anderes als eine mögliche Form der einfachen Schrift
lichkeit. Die Unterschriftsbeglaubigung durch eine Amtsperson bezweckt die Feststellung der
Identität des Unterzeichnenden und damit den Nachweis, dass die Unterschrift zweifelsfrei
von einer bestimmten Person persönlich beigesetzt wurde. Demgegenüber sagt die “Beiset
zung“ einer qualifizierten elektronischen Signatur für sich selbst nichts über die Identität des
Signierenden aus. Es ist weder sichergestellt noch beweisbar, dass eine elektronische Sig
natur beispielsweise nicht von einem anderen Mitarbeiter einer Unternehmung beigefügt
wurde. Trotz dieser Unterschiede und er bestehenden Unsicherheiten schweigt sich die Vor
lage darüber aus, ob nun die Unterschriften der Anmeldenden vorgängig öffentlich zu be
glaubigen sind, oder ob die elektronische Anmeldung als solche genügen soll, etwa in Ver
bindung mit der Einreichung von Passkopien. Difen bleibt gemäss Revisionsvorlage auch
wie zu verfahren wäre, wenn beispielsweise mehrere Zeichnungsberechtigte angemeldet
werden, die gemeinsam unterzeichnete Anmeldung aber nur von einem von ihnen elektro
nisch signiert wird (was dem Normalfall entsprechen dürfte), oder wenn mit der elektronisch
Anmeldung ein Treuhänder, Anwalt oder Notar beauftragt wird, weil die Anmeldenden selbst
über keine SuisselD verfügen; nimmt das Handelsregister die kopierten Unterschriften künf
tig unbeglaubigt und damit ungeprüft entgegen? Dder wird im Falle einer rein elektronischen
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Anmeldung auf eine Unterschrift überhaupt verzichtet und die SuisselD registriert? Wie ver
hält es sich ferner bei einem Verzicht auf eine Unterschriftsbeglaubigung der Anmeldenden
mit den Beglaubigungserfordernisse gemäss Art. 556 Abs. 2, 597 Abs. 2, 720, 814 Abs. 6
und 901 OR, die von der Revision nicht erfasst werden?

Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Identitätsfeststellung der Anmel
denden und Zeichnungsberechtigten für die korrekte Registerführung und die damit verbun
dene Rechtssicherheit scheint jedenfalls im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Ände
rungen nicht stattgefunden zu haben.

Die Voraussetzungen einer elektronischen Anmeldung müssen deshalb grundlegend über
dacht und geregelt werden.

4. Art. 932a VE

Diese Änderung ist zu begrüssen, wobei die entsprechenden Kriterien in die Handelsregis
terverordnung aufzunehmen wären.

5. Art. 936a VE

Gemäss Art. 932 Abs. 1 OR ist für die Bestimmung des Zeitpunktes der Eintragung in das
Handelsregister die Einschreibung der Anmeldung in das Tagebuch massgebend. Auch ver
schiedene Spezialgesetze (z.B. Art. 22 Abs. 1 FusG) knüpfen Rechtsfolgen an den Tage
bucheintrag, weshalb gleichzeitig eine Anpassung auch dieser Gesetze erfolgen müsste. Mit
der Relevanz des Tagebucheintrages sind demgegenüber klare Verhältnisse geschaffen (z.B.
Chronologie der Einträge, Ausstellung eines Handelsregisterauszuges vor Publikation, Koor
dination verschiedener Eintragungen auf ein bestimmtes Datum etc.), die mit dem nicht be
einflussbaren Zeitpunkt der Publikation im Internet entfallen. Die Regelung des Art. 932 Abs.
1 OR sollte daher beibehalten werden.

Wenn die Einträge im Internet veröffentlich werden, kann künftig auf eine Publikation im
SHAB verzichtet werden, zumal diese mit keinerlei Rechtswirkurig mehr verbunden wäre.
Wir unterstützen aber in diesem Fall den Vorschlag der Handelsregisterbehörden, eine kon
solidierte Tagesliste aller schweizerischer Einträge im Zefix anzuhängen, damit Interessierte
dann auf der gleichen Plattform Zefix die sie interessierenden Rechtseinheiten genauer und
vollständig ansehen können.

Allerdings wird aus dem Kreis der Mitgliederverbände der Einwand erhoben, dass auch in
der heutigen Zeit nicht vorausgesetzt werden darf, dass alle Interessenten über Internet ver
fügen, weshalb allenfalls unter diesem Gesichtspunkt zumindest vorläufig an einer SHAB
Ausgabe festzuhalten ist.
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6. Art. 629 VE

Absatz 3

Die einfache Schriftlichkeit für die Gründung einer AG lehnen wir ab. Wir verweisen dazu
auch auf die umfassende, sich auf praktische Erfahrungen abstützende Vernehmiassung der
Konferenz der Kantonalen Handelsregisterbehörden vom 25. Februar 2013:

6.1 Die seinerzeitige Abschaffung der öffentlichen Beurkundung der GmbH-Stamm
anteilabtretung, die im Ausland (u.a. in Deutschland) eher auf Unverständnis gestos
sen ist, hat sich in der Praxis nicht bewährt. Wie die Handelsregisterbehörden bestäti
gen, und dies deckt sich mit den Erfahrungen der Notare, sind die Kunden bereits bei
der Erstellung der Belege überfordert und bedürfen der Beratung, andernfalls die selbst
erstellten Eingaben oft (wiederholt) beanstandet und zurückgewiesen werden müssen.
Die Gründung einer Kapitalgesellschaft ist weitaus anspruchsvoller und wird nicht nur
den Geschäftsunerfahrenen überfordern. Demgegenüber ist einer der Hauptzwecke
der öffentlichen Beurkundung die Erhöhung der Rechtssicherheit durch die Schaffung
von gültigen und mit öffentlichem Glauben ausgestatteten Belegen.

6.2 Bei der Beurkundung erscheinen die Gründer persönlich vor dem Notar oder lassen
sich zumindest durch eine beglaubigte Vollmacht vertreten. Der Notar prüft nicht nur
die Handlungs- und Urteilsfähigkeit der Gründer, sondern er berät sie bereits im Vor-
feld umfassend über die Vor- und Nachteile der in Frage kommenden Rechtsformen
sowie der mit einer Gründung verbundenen Folgen.

So ist auf den für die GmbH massgeblichen Katalog des bedingt notwendigen Statu
teninhalts nach Art. 776a OR zu verweisen. Statutarische Vorhand-, Vorkaufs- oder
Kaufsrechte und statutarische Konkurrenzverbote sowie Nachschusspflichten sind bei
spielsweise bei einer GmbH möglich, nicht jedoch bei einer AG. Bei einer AG wären
die entsprechenden Ziele, wenn überhaupt, nur mittels eines meist komplizierten Akti
onärbindungsvertrages zu erreichen. Auf derartige Gestaltungsmöglichkeiten müssen
die Parteien vor der Gründung hingewiesen werden (BöckIi/Bodmer, S. 18).

Der Notar ermittelt den wirklichen Willen der Parteien, um Willensmängel bei der Grün
dung auszuschliessen. Alsdann sorgt er mit einem eintragungsfähigen Akt für einen ra
tionellen Ablauf beim Handelsregister und trägt damit insbesondere zur Rechtssicher
heit bei. Bei einer Gründung in einfacher Schriftlichkeit fehlen diese Elemente und es
entfällt die Schutzfunktion des Notar. Da gemäss Entwurf die Handelsregisteranmel
dung elektronisch zu erfolgen hätte (Art. 630 Abs. 4 VE), haben die Anmeldenden nicht
einmal mehr mit dem Handelsregisteramt Kontakt, beispielsweise zur Beglaubigung ih
rer Unterschriften.

6.3 Eine Gründung in Schriftform bietet keine Garantie für einen korrekt durchgeführten
Gründungsprozess: Waren alle Gründer anwesend oder vertreten, lag die Einzah
lungsbescheinigung der Bank vor etc.? Demgegenüber unterscheidet sich die öffentli
che Beurkundung von der Parteierklärung gerade dadurch, dass “eine Kraft ihres öf
fentlichen Amtes zur Wahrheit verpflichtete Urkundsperson mitwirkt und als sachlich
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nicht beteiligte Person die in eigener Sache zu Urkund erklärenden Personen durch
Kontrollieren, Belehren und Ermahnen bei der Erfüllung ihrer Wahrheitspflichten leitet
und, im Rahmen des Möglichen, kontrolliert‘ (Christian Brückner, Schweizerisches Be
urkundungsrecht, Zürich 1993, Rz 78).

6.4 Die Rolle der Urkundsperson geht weit über die blosse Identifikation der Parteien hin
aus (vgl. BöckIi/Bodmer S. 13 if.). Die Urkundsperson hat die Parteien im erforderli
chen Umfange zu belehren, so in verfahrensrechtlicher Hinsicht, über die Urkunde
selbst sowie über deren Rechtsfolgend einschliesslich der Ungewöhnlichkeitsbeleh
rung. Zusätzlich berät der Notar die Parteien über Gestaltungsvarianten und deren Vor-
und Nachteile. Gemäss Bundesgericht (BGE 102 II 424) dient die öffentliche Beurkun
dung im Gesellschaftsrecht sodann auch der Verhinderung unlauterer Machenschaften,
der gesetzeskonformen Abwicklung des Gründungsvorgangs und der verlässlichen
Beweissicherung; die öffentliche Beurkundung verfolgt gemäss Bundesgericht in die
sem Bereich “also vor allem objektive Zwecke zum Schutz Dritter.“

Bei der Gründung von Familienunternehmen stellt sich oft die Frage nach der Herkunft
der Mittel. Wenn ein Ehegatte dem anderen zur Gründung einer GmbH Mittel zur Ver
fügung stellt, muss die güterechtliche Zuordnung dieser Mittel erörtert und geklärt wer
den; handelt es sich um eine Schenkung (Eigengut) oder um ein Darlehen (Eigengut
oder Errungenschaft)? Die kann bei der Auflösung des Güterstandes erheblich sein.
Bei Verzicht auf öffentliche Beurkundung werden viele Parteien dieses Problem über
haupt nicht erkennen und entsprechend auch keine Regelung treffen. Der vorgeschla
gene Verzicht auf die öffentliche Beurkundung erweist sich somit auch unter diesem
Gesichtspunkt als unausgewogen (BöckIi/Bodmer, 5. 21).

6.5 Die Frage, in welchen Fällen z.B. eine beabsichtigte Sachübernahme offen zu legen ist,
werden geschäftsunerfahrene Gründer nicht beantworten können, was zu Gründungs
mängeln führt mit negativen rechtlichen Konsequenzen beim späteren Vollzug einer
nicht offen gelegten beabsichtigten Sachübernahme. Auch kommt es vor, dass die Par
teien die Bestimmungen über die qualifizierte Gründung hinsichtlich von Sacheinlagen
oder beabsichtigten Sacheinlagen gar nicht befolgen wollen, weil sie die damit verbun
dene Publizität fürchten, Fälle, in denen ein Notar eine Beurkundung ablehnen würde
(BöckIi/Bodmer S. 18).

6.6 Der erläuternde Bericht unterstellt, dass bei Gesellschaften (AG und GmbH) mit Mmi
malstatuten und Barliberierung stets “sehr einfache Verhältnisse“ vorlägen, bei denen
die öffentliche Beurkundung nicht mehr nötig sei (so bereits auf 5. 2 des Berichts).
Diese formelle Betrachtungsweise lässt dabei völlig ausser Acht, ob im konkreten Fall
tatsächlich sehr einfache Verhältnisse vorliegen (z.B. beabsichtigte Sachübernahme)
oder ob die Gründung einer Gesellschaft mit minimalem Statuteninhalt überhaupt den
Bedürfnissen der Gründer entspricht. Solche Fragen lassen sich nur mit fachlicher Be
ratung klären, die auch über Rechtsanwälte, Treuhänder und andere fachlich ausge
wiesene Personen erfolgen kann. Die Feststellungen der Handelsregisterbehörden
(oben Ziff. 2.1) gehen aber dahin, dass solche Beratung offenbar beispielsweise bei
der Abtretung von GmbH-Stammanteilen nicht eingeholt wird oder sich fehlerhafte Be
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lege trotz Beratung nicht ausmerzen lassen. Im lateinischen Notariat sind Beratungs
leistungen jedoch im Zusammenhang mit einem zu beurkundenden Rechtsgeschäft
i.d.R. “inbegriffen“ und werden ganz selbstverständlich erbracht, erst noch im Rahmen
eines staatlichen, degressiv ausgestalteten Gebührentarifes (vgl. dazu nachstehend
auch Ziff. 6.11). Der Weiterbestand der öffentlichen Beurkundung auch bei (oft nur
scheinbar) “sehr einfachen Verhältnissen“ ist demnach gerade im Interesse des Ge
schäftsunerfahrenen, der Rechtssicherheit und der Beschleunigung der Eintragung
durch eintragungsfähige Akten geboten.

6.7 In vielen Fällen werden sich Parteien zur vermeintlichen Kosteneinsparung für die Sta
tuten-Minimalvariante entscheiden in Unkenntnis der mit einem bedingt notwendigen
Statuteninhalt (Art. 627 OR) zulässigen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Frage nach der
Zulässigkeit einer gewählten Firmenbezeichnung wird mangels Kenntnis der Weisun
gen des Eidg. Amtes für das Handelsregister nicht vorgeprüft.

Bei Minimalstatuten sind die Aktien frei übertragbar, während umgekehrt bei der GmbH
die Übertragung von Stammanteilen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung
bedarf, die die Zustimmung gar ohne Angabe von Gründen verweigern kann. Demge
genüber dürfte gerade bei KMU-Gesellschaften mit kleinem Aktionärskreis das Bedürf
nis nach einer Vinkulierung der Aktien bestehen um den Kreis der Gesellschafter kon
trollieren zu können. Umgekehrt wird bei Minderheitsgesellschaftern einer GmbH das
Bedürfnis bestehen, aus der Gesellschaft wieder austreten zu können. Die Beratung
der Parteien gerade in solchen Fragen vor der Gründung ist zur Vermeidung späterer
Komplikationen und Streitigkeiten notwendig und kann mit der mit der öffentlichen Be
urkundung einhergehenden Belehrung vermieden werden.

6.8 Bei KMU-Unternehmen mit einer Bilanzsumme von bis zu CHF 20000000.--, einem
Umsatzerlös von bis zu CHF 40‘000‘000.-- und einem Personalbestand von bis zu 250
Vollzeitangestellten kann nicht von vorneherein von “sehr einfachen Verhältnissen“ ge
sprochen werden. In solchen Unternehmen ist eine Organisationsstruktur erforderlich,
bei der die Geschäftsführung im Rahmen eines Organisationsreglementes auf einzelne
Mitglieder des Verwaltungsrates oder Dritte (Direktoren, Geschäftsführer etc.) übertra
gen wird. Statuten, die sich auf den Mindestinhalt des Art. 626 OR beschränken, ver
hindern diese Delegation (BöckIi/Bodmer, S. 20/21: “Der als Erleichterung für KMU ge
dachte Verzicht auf die öffentliche Beurkundung erweist sich in diesem Bereich als ei
gentliche Falle: Werden KMU mit Mindeststatuten gegründet, ist es ihnen von Geset
zes wegen nicht gestattet, sich auf eine sachgerechte und effiziente Art zu organisieren
(Art. 754 Abs. 2 / Art. 716 b OR). Tun sie es dennoch, ist die Delegation gesetzeswidrig
und bleibt der Verwaltungsrat voll für alles verantwortlich. Daran kann kein vernünftiges
Interesse bestehen. Die kleineren Gesellschaften würden, da eine Geschäftsführung
durch alle Mitglieder des Verwaltungsrates gemeinsam fast in allen KMU längst über
holt ist, bei Verzicht auf das Erfordernis der öffentlichen Beurkundung rechtlich gerade
zu in einen Hinterhalt geführt.“).

6.9 Deutschland hat selbst bei der einfachen Unternehmensgesellschaft mit Mindest
stammkapital von 1 Euro (1-Euro-GmbH) und Verwendung der vom Gesetzgeber vor-
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gegebenen Mustersatzung aus Gründen der Rechtssicherheit am Erfordernis der öf
fentlichen Beurkundung festgehalten ( 2 i.V.m. § 5a deutsches GmbHG).

6.10 Nicht von ungefähr wurden nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahre 1989 vom Eu
roparat grosse Anstrengungen unternommen, in den Ländern des ehemaligen Ost
blocks die Rechtsstaatlichkeit wieder zu etablieren, u.a. durch die Einführung eines
freien Notariats; mit Ausnahme von Weissrussland und Serbien ist dieser Prozess um
gesetzt, der insbesondere auch von der Schweiz unterstützt und begleitet worden ist.
Dabei wurde die Rolle des Notars mit seiner Fachkompetenz und seiner Unparteilich
keit für ein funktionierendes Rechtssystem hervorgehoben. Der Abbau solcher vor al
lem dem Schutz der Parteien und den im Rechtsverkehr betroffenen Dritten (oben Ziff.
6.4) dienenden Formvorschriften schafft mehr ins Gewicht fallende Probleme als Er
leichterungen und ist im Ergebnis kontraproduktiv und für den Konsumenten nachteilig.

6.11 Die durch den Verzicht auf eine öffentliche Beurkundung vermeintlich KMU-freundlich
erzielte Kosteneinsparung durch Wegfall der Beurkundungsgebühr ist zudem trüge
risch. Zur Klärung der tatsächlich wesentlich komplexeren Sachverhalte, als im erläu
ternden Bericht angenommen (oben Ziff. 6.6) werden sich die Gründer und Gesell
schafter fachlich beraten lassen müssen durch Rechtsanwälte, Treuhänder oder ande
re Fachpersonen und zwar zu deren Kostenansätzen, ohne den Schutz eines kantona
len degressiven Gebührentarifes, wie er für die Notare gilt. Das Fehlen einer notariellen
Gebührenkontrolle beinhaltet erhebliche Risiken, indem sich der Wettbewerb nicht
mehr nach der Qualität der erbrachten Dienstleistung richtet, sondern nach dem ver
langten Preis. Wenn die Qualität der Beratung aber als Folge der Kosteneinsparung
abnimmt, werden die von den Handelsregisterbehörden festgestellten und monierten
Mängel der Qualität privater Belege (oben Ziff. 6.1) nicht behoben. Demgegenüber bie
tet die öffentliche Beurkundung nicht nur den Vorteil eintragungsfähiger Akten, sondern
gleichzeitig “im Preise inbegriffen“ auch eine umfassende Beratung durch qualifizierte
Fachleute, die täglich mit diesen Geschäften befasst sind. Darüber hinaus hat es sich
gezeigt, dass Notargebühren nicht höher, sondern tatsächlich oft niedriger sind als die
Beratungskosten anderer Fachleute in Ländern ohne notarielles System.

Ergebnis:

Die Beibehaltung der öffentlichen Beurkundung auch bei (oft nur scheinbar) “sehr einfachen
Verhältnissen“ ist im Interesse des Geschäftsunerfahrenen, der Rechtssicherheit, der Be
schleunigung der Eintragung durch eintragungsfähige Akten und auch unter Kostengesichts
punkten unbedingt geboten.

7. Art. 632 VE

Aktien werden immer zu ihrem Nennwert ausgegeben. Gemeint ist wohl, dass die Aktien voll
liberiert sein müssen, was zu präzisieren wäre.
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Die Teilliberierung soll künftig vollständig und ersatzlos verboten werden. Für die Möglichkeit
der Teilliberierung besteht jedoch in der Praxis ein Bedürfnis; es besteht kein Grund, diese
Möglichkeit auszuschliessen. AG und GmbH sind zwei unterschiedlich ausgestaltete Rechts-
formen (s.o. Ziff. 6.2. z.B. zu den Fragen statutarischer Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrech
te, statutarischer Konkurrenzverbote oder Nachschusspflichten); es ist deshalb nicht unbe
dingt eine Alternative, bei knappen Mitteln an Stelle eine AG einfach eine GmbH zu gründen,
zumal sich eine Teilliberierung gerade auch bei höherem Aktienkapital anbietet. Die Möglich
keit der Teilliberierung sollte erhalten bleiben. Jedenfalls müsste eine Übergangsfrist für die
Eintragung nicht voll liberierten Aktien festgelegt werden.

8. Art. 647 VE

Es gilt das zu Art. 629 VE Gesagte. Die Rechtsunsicherheit, die Umgehungsmöglichkeiten
oder ganz einfach die fehlerhafte Durchführung einer Statutenänderung in Schriftform blei
ben bestehen.

Wir schliessen uns in diesem Zusammenhang den nachstehend wiedergegebenen Einwen
dungen der Konferenz der Kantonalen Handelsregisterbehörden (Vernehmlassung vom
25.2.201 3, S. 22) zu den Abgrenzungsprobleme bei Statutenänderungen an.

8.1 Qualifizierte Bestimmungen müssen gemäss Art. 628 Abs. 4 OR 10 Jahre in den Statu
ten stehen bleiben (sie entsprechen damit nicht dem Mindeststandard). Entfällt
dadurch die Möglichkeit für 10 Jahre, die Statuten zu vereinfachen?

8.2 Ganz einfache Statutenänderung (z.B. nur die Sitzangabe ändert: statt Dietikon steht
neu Zürich in den Statuten). Die Gesellschaft, welche die einfachen Musterstatuten
verwendet, kann die Sitzänderung einfach schriftlich beschliessen, diejenige mit ande
ren Statuten muss den Gang zum Notar beschreiten. Eine unterschiedliche Behand
lung des gleichwertigen Geschäftsvorganges ist nicht nachvollziehbar und führt zu
sachlich unbefriedigenden, ja stossenden Konsequenzen.

Ausgerechnet jene Statutenbestimmungen, welche für das Zustandekommen und die
Existenz einer Gesellschaft absolut unerlässlich sind, sollen in einfacher Schriftform
geändert werden können, während umgekehrt für die Änderung von Statutenbestim
mungen, welche für die Existenz einer Gesellschaft eher sekundär sind, das Verfahren
der öffentlichen Beurkundung vorgeschrieben wird. So sollen nach dem Vorentwurf die
Firma, der Zweck und der Sitz der Gesellschaft in einfacher Schriftform geändert wer
den können, während dem z.B. in den Statuten enthaltene, vom dispositiven Gesetzes-
recht abweichende Bestimmungen über die Einberufung der Generalversammlung der
öffentlichen Beurkundung bedürfen. Die Änderung des Gesellschaftszweckes und die
Verlegung des Sitzes der Gesellschaft werden in Art. 704 OR unter jenen “wichtigen
Beschlüssen“ genannt, für deren Änderung ein qualifizierter Beschluss der General
versammlung erforderlich ist, ein Beschluss, der mindestens zwei Drittel der vertrete
nen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich ver
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einigt. Durch das Erfordernis, dass das Zustandekommen der qualifizierten Mehrheit
von einer neutralen Drittperson bestätigt wird, kommt es zu einem präventiven Schutz
der Minderheit unter den Aktionären (BöckIi/Bodmer, S. 24).

8.3 Es bedarf klarer Regelungen bezüglich der Form von Gesellschaftsbeschlüssen; an
sonsten ist es ein sinnloses Hin- und Herwandern zwischen einfacher und qualifizierter
Schriftlichkeit. An der öffentlichen Beurkundung von Statutenänderungen ist deshalb
festzuhalten.

9. Art. 650 Abs. 4 VE

Es gilt das zu Art. 629 VE Gesagte. Die Rechtsunsicherheit, die Umgehungsmöglichkeiten
oder ganz einfach die fehlerhafte Durchführung einer Kapitalerhöhung in Schriftform bleiben
bestehen. Aus den dem Handelsregister einzureichenden Belegen ist nicht ersichtlich, ob die
Einberufung der Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform erfolgt ist, ob die
Zeichnungsscheine den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestinhalt aufwiesen und wie allen
falls nicht ausgeübte Bezugsrechte in einer zweiten Runde den ausübenden Aktionären pro
portional zu ihrem Aktienbesitz zugewiesen wurden. Auch wird sich den Belegen nicht ent
nehmen lassen, ob die einzelnen Verfahrensschritte, die zur Kapitalerhöhung führen, in der
richtigen Reihenfolge und im gesetzmässigen Verfahren durchgeführt wurden. Angesichts
der Komplexität des Verfahrens der Kapitalerhöhung erscheint der Verzicht auf das Erfor
dernis der öffentlichen Beurkundung der Beschlüsse von Generalversammlung und Verwal
tungsrat als unzweckmässig und äusserst problematisch (BöckIi/Bodmer, S. 22). Die öffentli
chen Beurkundung von Kapitalerhöhungen muss deshalb beibehalten werden.

10. Art. 652g Abs. 4 VE

Es gilt das zu Art. 629 und 650 Abs. 4 VE Gesagte. Die Rechtsunsicherheit, die Umge
hungsmöglichkeiten oder ganz einfach die fehlerhafte Durchführung einer qualifizierten Kapi
talerhöhung in Schriftform bleiben bestehen, umso mehr, als die separate Stampa-Erklärung,
die nur von den Anmeldenden unterzeichnet wird, bei der Kapitalerhöhung ja beibehalten
wird. Somit erhalten ev. weitere involvierte Personen nicht einmal Kenntnis von der Proble
matik der qualifizierten Kapitalerhöhung. An der öffentlichen Beurkundung auch von qualifi
zierten Kapitalerhöhungen muss deshalb festgehalten werden.

11. Art. 736 Ziff. 2 VE

Die Handelsregisterbehörden stellen auf Grund ihrer praktischen Erfahrung mit anderen
Rechtsformen (Genossenschaft, Verein) fest, dass die betroffenen Gesellschafter bei der
Erstellung von korrekten Unterlagen völlig überfordert sind und die eingereichten Beschlüsse
deshalb meistens nicht den Mindestanforderungen entsprechen. Gemäss Vorlage soll einfa
che Schriftlichkeit künftig bei allen Gesellschaften für die Auflösung gelten, nicht nur bei je-
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nen, deren Statuten nur den Mindestinhalt gemäss Art. 626 DR aufweisen und bei denen
das Kapital in bar aufgebracht wurde, somit auch börsenkotierte Unternehmen.

Gemäss Art. 704 Abs. 1 Ziff. 8 DR zählt der Gesetzgeber die Auflösung der Gesellschaft
ebenfalls zu den wichtigen Beschlüssen, für die eine qualifizierte Beschlussfassung mit min
destens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen
Aktiennennwerte verlangt wird. “Angesichts dieser Wertung des Gesetzgebers und der Radi
kalität des Vorganges «Auflösung der Gesellschaft» ist nicht einzusehen, warum ausgerech
net hier auf eine öffentliche Urkunde verzichtet werden soll“ (Böckli/Bodmer, S. 25), umso
weniger, als sich nach den praktischen Erfahrungen der Handelsregisterbehörden die einfa
che Schriftform des Auflösungsbeschlusses bei Genossenschaften, Vereinen etc. offenbar
nicht bewährt. Mit der Mitwirkung des Notars kann solchen Mängeln vorgebeugt werden.
Auch lässt die Beratung anlässlich der öffentlichen Beurkundung des Auflösungsbeschlusses
einschliesslich der Belehrung über die Pflichten des einzusetzenden Liquidators die Gesell
schafter die Tragweite des Beschlusses erkennen. Mit dem Wegfall der öffentlichen Beur
kundung, die entgegen dem erläuternden Bericht zum Vorentwurf 5. 45 kein “übertrieben
strenges Formerfordernis“ darstellt, werden nicht nur die Rechtssicherheit sondern wegen
der aus fehlerhaften Abläufen resultierenden Folgen auch die Wirtschaftlichkeit leiden. Die
öffentliche Beurkundung des Auflösungsbeschlusses ist weiterhin unbedingt geboten.

12. Art.777VE

Absatz 3

Es gilt das zu Art. 629 VE Gesagte; die einfache Schriftform für die Gründung einer GmbH
lehnen wir aus Gründen der Rechtssicherheit und der fehlenden Beratungs- und Schutzfunk
tion ab.

13. Art. 780 VE

Es gilt das zu Art. 647 VE Gesagte. Die Rechtsunsicherheit, die Umgehungsmöglichkeiten,
oder ganz einfach die fehlerhafte Durchführung einer Statutenänderung in Schriftform blei
ben bestehen. An der der öffentlichen Beurkundung von Statutenänderungen ist festzuhalten.

Schlussfolgerung

Am Erfordernis der öffentlichen Beurkundung ist auch in sog. “einfachen Fällen“ der Grün
dung, Statutenänderung oder Kapitalerhöhung einer Aktiengesellschaft oder einer Gesell
schaft mit beschränkter Haftung unbedingt festzuhalten. Aus Gründen der Rechtssicherheit
und der Wahrung der Interessen der Parteien in einem komplexen und viele Fragen aufwer
fenden Bereich darf auf die Schutzfunktion der öffentlichen Beurkundung nicht zum Zwecke
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einer bloss vermeintlichen Erleichterung, die im Ergebnis mehr ins Gewicht fallende zustzli
che Probleme schafft, verzichtet werden.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Vorentwurf und bitten Sie,
unseren Überlegungen und Einwendungen Rechnung zu tragen.

Mit freundlichen Grüssen

Schweizerischer Notarenverband

Dr. Stefan Schmiedlin
Advokat und Notar
Vizepräsident SNV

Re
Generalsekretär SNV
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Winterthur, 22. März 2013 

Stellungnahme zum Vorentwurf 

der Änderung des Obligationenrechts 

Einschreiben 
Bundesamt für Justiz 
Abteilung Privatrecht 
z.H. Herrn Lukas Berger 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

' BA Justiz 

E ; 25. f;:.i. 2ot3 

l Act 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Unsere Gesellschaften STARTUPS.CH AG bzw. Websoft AG bezwecken mit den Plattformen 

www.starutps.ch (wird von der STARTUPS.CH betrieben) und online-gruenden.ch (in Zusam­

menarbeit mit dem Schweizer Notarenverband) die Vereinfachung der Unternehmensgründung 

bzw. Statutenänderungen und Personenmutationen mittels Zurverfügungstellung einer Internet­

plattform und der Erbringung sämtlicher mit der Gründung zusammenhängender Diensdeistungen. 

Konkret bedeutet dies, dass jede Person, welche die Gründung eines Unternehmens beabsichtigt 

bzw. die Statuten ändern oder eine Personenmutation durchführen möchte, die hierfür benötigten 

Daten in ein von uns zur Verfügung gestelltes elektronisches Formular eingeben kann. Danach wer­

den diese Daten von unseren Beratern bzw. Notaren, Anwälten und Treuhändern überprüft und 

formalisiert. Das komplette Dossier (Gründungsurkunde, Statuten und Erklärungen) wird danach 

vorbereitet und (falls gesetzlich vorgeschrieben) einem Notaren übermittelt, welcher die öffentliche 

Beurkundung vorriimmt. 

Gerne nehmen auch wir aus rein praktischer Sicht zu gewissen Punkten der Vernehmlassung Stel­

lung: 



STARTUPS.CH A G STÄRTUPS.CH 
Lagerhausstrasse 18 
CH-8400 Winterthur Tel. +41 52 269 30 80 

Fax +41 52 269 30 89 
info@startups.ch 

Einfache Schriftlichkeit bei der Gründung einer GmbH oder AG 

Diese ist unseres Erachtens entschieden abzulehnen. Wir stellen in praktisch jedem Fall fest, dass 

die uns von den Gründern übermittelten Daten nicht so verwendet werden können, wie sie auf un­

serer Plattform eingegeben werden. So wird zum Beispiel die Firma oft durch Wörter wie „Grup­

pe", „international" oder „Holding" ergänzt, obschon dies gar nicht zutrifft. Teilweise werden gene­

tische Bezeichnungen verwendet. Sehr häufig entspricht der Zweck nicht der Firma (Firma-Zweck-

Relation steht in einem nicht korrekten Verhältnis). Es ist aber nicht nur die Firma, die Probleme 

bereitet: Es kann auch passieren, dass der angegebene Sitz keiner politischen Gemeinde entspricht; 

die Verwirrung um Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Direktor und Verwal­

tungsrat ist ebenfalls häufig; zudem erfordert die Möglichkeit des opting-out jeweils zusätzliche Er­

klärungen. Entsprechend wichtig ist die Beratungsarbeit im Vorfeld der Eintragung, sowohl durch 

unsere Gesellschaft wie auch durch den Rechtsanwalt, Treuhänder oder Notar, wobei letzterer si­

cherstellt, dass die Unterlagen den geltenden Gesetzen entsprechend erstellt und unterzeichnet wer­

den. Trotz allem kommt es ca. in einem von fünf Fällen vor (20% aller eingereichten Dossiers), dass 

ein Beamter des Handelsregisters die Eintragung aufschiebt und das Dossier zur Komplettierung 

oder Präzisierung zurückschickt. 

Aus diesen Gründen denken wir, dass die - vom Vorentwurf der Änderung des Obligationenrechts 

beabsichtigte — Abschaffung der öffentlichen Beurkundung den Eintragungsprozess auf lange Sicht 

keineswegs vereinfacht bzw. schneller oder kostengünstiger macht. 

Verlagerung der Arbeit von den Notaren, Urkundspersonen und Juristen hin zum 

kantonalen Handelsregister - Abschaffung der Beurkundungspflicht der Stammanteilsüber­

tragung als gutes Beispiel 

Ganz im Gegenteil — wir gehen davon aus, dass ein Gründer (in der falschen Annahme, er könne 

dies selber machen) sich selber an die Firmengründung wagen und diese in den allermeisten Fällen 

beim Handelsregister dann zurückgewiesen werden muss. Auch gehen wir davon aus, dass die Han­

delsregister mit einem nicht absehbaren Mehraufwand belastet werden würden und die Handelsre­

gister deswegen den Personalbestand bedeutend ausbauen müssten. 
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Die Abschaffung der Beurkundungspflicht der Stammanteilsübertragung soll als gute Veranschauli­

chung dienen: obwohl keine Beurkundungspflicht mehr besteht, sind die meisten Unternehmer da­

mit überfordert (trotz guter Vorlagen). Oftmals suchen Sie uns auf nachdem Sie es erfolgslos selber 

versucht haben und vom Handelsregister eine (oder mehrere) Beanstandung erhalten haben. Wir 

können uns gut vorstellen, dass die Handelsregister wegen solcher fehlerhafter Eingaben aufgehal­

ten werden und mit Ihrer Arbeit nicht nachkommen. 

Ein anderes gutes Beispiel ist die Eintragung einer Einzelfirma oder Kollektivgesellschaft: obwohl 

dies auch selber gemacht werden könnte, ist eine von drei Firmengründungen, die über unsere Platt­

formen abgewickelt wird, eine Einzelfirma oder Kollektivgesellschaft; auch dies aus dem ganz einfa­

chen Grund, dass die Gründer weitergehende benötigen und eine gewisse Rechtssicherheit benöti­

gen. 

Diese Beratungen müssten dann gewissermassen auch vom Handelsregister erbracht werden bzw. 

würden von gewissen Gründern dann von Handelsregistern verlangt werden. Uberbelastung der 

HR-Mitarbeiter und ein Anstieg der Handelsregisterkosten in grösserem Masse wären deshalb un­

ausweichlich. Mit anderen Worten würde das Wegfallen der Kosten für die öffentliche Beurkundung 

über kurz oder lang über höhere Handelsregistergebühren wieder neutralisiert werden und es käme 

zu einer Verschiebung von privaten Aufgaben zu staatlichen Stellen (die diese wahrscheinlich nicht 

mit derselben Effizienz bewältigen könnten). 

Flut von nichteintragungsfähigen Geschäften für das Handelsregister und längere 

Wartefristen bzw. höhere Kosten für alle als Konsequenz 

Das Risiko, dass die kantonalen Handelsregisterämter nach Abschaffung der öffentlichen Beurkun­

dung mit einer Flut von unvollständigen oder die gesetzlichen Bestimmungen nicht erfüllenden 

Dossiers konfrontiert werden, deren Eintragung aufgeschoben und die an die Gründer zurückge­

schickt werden müssten, erscheint sehr gross. Damit verbunden wären (ohne Ausbau des HR-

Personals) höhere Wartezeiten und Kosten für alle; also auch für Geschäfte, die durch professio­

nelle Anbieter eingereicht wurden. 
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Fazit 

Das aktuelle, aufgrund der elektronischen Möglichkeiten modernisierte System ist unseres Erachtens 

für alle Akteure befriedigend. Die Schlusskontrolle durch eine Urkundsperson (auch wenn die 

Gründer nicht in allen Fällen präsent sind) bringt die vom Gesetzgeber gewollte Rechtssicherheit 

und eine sichere Grundlage für die Führung des öffentlichen Registers. Aufgrund der in der Praxis 

gemachten Beobachtungen bei Tatbeständen, in welcher die Beurkundung weggefallen ist, ist diese 

Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Eine eventuelle Abschaffung der öffentlichen Beurkundung, 

welche diese Rechtssicherheit Unbestrittenermassen schwächen und langfristig höhere Kosten sowie 

längere Wartezeiten bewirken. 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 

Mit freundlichen Grüssen 

Michèle Blasucci 

CEO, Hc.iur.HSG 

Kopie z.K: 

Kantonale Handelsregisterämter 













 

 
 

Schweizerische Bankiervereinigung Aeschenplatz 7 T + 41 61 295 93 93 
Association suisse des banquiers Postfach 4182  F + 41 61 272 53 82 
Associazione Svizzera dei Banchieri CH-4002 Basel   office@sba.ch 
Swiss Bankers Association    www.swissbanking.org 

Bundesamt für Justiz BJ 
Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA 
Bundesrain 20 
CH-3003 Bern 
 
ehra@bj.admin.ch 
 
 

Basel, 5. April 2013 
CWI / JFE 

 

Änderung des Obligationen- und Revisionsaufsichtsrechts 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 19. Dezember 2012 haben Sie eine Vernehmlassung zur obgenann-
ten Vorlage eröffnet. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen, 
und äussern uns im Namen der Schweizer Banken wie folgt. 
 
 
 

Zusammenfassung 
 
Zum Schlusstitel – Art. 8 und 43a E-RAG. Art. 8 RAG verlangt eine Zulassungs-
pflicht für Revisionsgesellschaften ausländischer Emittenten, deren Anleihensobliga-
tionen an einer Schweizer Börse kotiert sind. Weil sich das in der Praxis nicht umset-
zen liess, wurde Art. 8 RAG bis heute nicht in Kraft gesetzt und soll nun überarbeitet 
werden. Dem Vorschlag im Vernehmlassungsentwurf gelingt das nicht; er hätte mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eine Abwanderung des betroffenen Marktsegments von der 
Schweiz in liberalere Märkte zur Folge. Wir schlagen deshalb umgekehrt eine Diffe-
renzierung vor: Hat die ausländische Revisionsgesellschaft schon eine anerkannte 
Aufsicht, braucht es keine besondere Zulassung durch die Schweizer Behörde; an-
dernfalls ist dieser Umstand im Prospekt offenzulegen. Auf diese Weise lässt sich ein 
effizienter Anlegerschutz gewährleisten, ohne den Schweizer Anleihenmarkt in seiner 
Existenz zu gefährden. 
 
Zum OR – Handelsregisterrecht. Wir schlagen vor, auf die vollständige Aufhebung 
des Beurkundungserfordernisses für gewisse GV- und VR-Beschlüsse zu verzichten 
(ausser bei Dringlichkeit, z.B. in Bankensanierungsverfahren). Andererseits gibt die 
Revision Gelegenheit, ein paar weitere Anliegen zu prüfen (z.B. die Eintragungsfä-
higkeit der einfachen Gesellschaft. 
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2 I. Alternativvorschlag zu Art. 8 und 43a E-RAG 
(Schlusstitel der OR-Revision) 

 
Wir unterstützen den gemeinsamen Vorschlag von SIX Group, Credit Suisse, UBS AG 
und Zürcher Kantonalbank, der lautet: 
 

„Art. 8: Sonderfälle im internationalen Verhältnis 
1 Revisionsunternehmen mit Sitz im Ausland, die Revisionsdienstleistungen im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe a oder diesen vergleichbare Dienstleistungen nach 
ausländischem Recht erbringen für Gesellschaften mit Sitz im Ausland, deren Be-
teiligungsrechte oder Anleihensobligationen an einer Schweizer Börse kotiert sind 
bzw. für welche eine Kotierung an einer Schweizer Börse vorgesehen wird, bedür-
fen keiner Zulassung, wenn sie einer vom Bundesrat anerkannten ausländischen 
Revisionsaufsichtsbehörde unterstehen. Solche Revisionsunternehmen werden in 
das Register der Aufsichtsbehörde aufgenommen (Art. 15 Abs. 2). 
1 bis Besteht keine Anerkennung der ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde 
durch den Bundesrat, so ist keine Zulassung erforderlich, sofern die Anleger im Ko-
tierungsprospekt explizit und an prominenter Stelle auf diesen Umstand aufmerk-
sam gemacht werden. 
2 Die Zulassungspflicht nach Absatz 1 entfällt ebenso, wenn die an einer Schweizer 
Börse zur Kotierung vorgesehenen Anleihensobligationen durch eine Gesellschaft 
garantiert werden, die über ein Revisionsunternehmen verfügt, das zugelassen ist 
oder die Voraussetzungen von Absatz 1 oder 1bis erfüllt. 
 
Art. 43a E-RAB, zusätzlicher Abs. 3: Übergangsbestimmungen 
3 Die Börse informiert die Aufsichtsbehörde über von ihr bewilligte Gesuche um 
Kotierung von Anleihensobligationen von Gesellschaften nach ausländischem 
Recht, bei welchen das beziehungsweise die Revisionsunternehmen gemäss 
Artikel 8 von der Zulassungspflicht befreit sind.“ 

 
 
Ausgangspunkt der Revision 
 
Das Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) steht mit Ausnahme seines Art 8 seit dem 
1. September 2007 in Kraft. In seinem 3. Abschnitt regeln Art. 7–10 die die Zulassung 
von Revisionsgesellschaften für Publikumsgesellschaften. Art. 8, um den es hier geht, 
enthält die Regeln für das internationale Verhältnis, insbesondere für an einer Schwei-
zer Börse kotierte Beteiligungs- und Forderungsrechte ausländischer Emittenten. Da 
die Voraussetzungen zur Umsetzung dieser Bestimmung im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des RAG nicht gegeben waren, wurde die Inkraftsetzung dieses Artikels aufge-
schoben bzw. ist bis dato noch nicht erfolgt. Der jetzige Vernehmlassungsentwurf 
schlägt nun eine Anpassung von Art. 8 RAB vor seiner Inkraftsetzung  wie auch der im 
gleichen Gesetzesabschnitt stehenden Art. 7 und 9 vor. 
 
 
Problemstellung 
 
Der Markt in CHF-Auslandanleihen ist ein bewährter, gut eingeführter Markt von gros-
ser volkswirtschaftlicher Bedeutung für die Schweiz weltweit (der wichtigste Anleihen-



 
 

 

3 markt nach USD und EUR). Er zeichnet sich besonders dadurch aus, dass alle öffent-
lich platzierten CHF-Auslandanleihen an der SIX Swiss Exchange kotiert sind. So er-
möglicht es der Schweizer Anleihenmarkt in- und ausländischen Anlegern, im Rahmen 
einer verlässlichen Rechtsordnung CHF-Anleihenstitel zu erwerben, die an einem ge-
regelten Markt zu transparenten Preisen gehandelt werden. Zudem stellt der Markt 
sicher, dass Unternehmen, Banken, Staaten, staatsnahe und internationale Einrichtun-
gen ihren Finanzierungsbedarf in einer effizienten Weise befriedigen können (2012 
rund CHF 73,6 Mrd., davon internationale Emittenten CHF 36 Mrd.). 
 
Die relevanten Bestimmungen des RAG, die bei der Kotierung an einer Schweizer Bör-
se anknüpfen, gelangen hier umfassend und ohne Ausnahme zur Anwendung. 
 
Die bisherige, nicht in Kraft getretene Fassung von Art. 8 RAG würde verlangen, dass 
jeder ausländische Emittent von einer Revisionsgesellschaft geprüft wird, die über eine 
Zulassung der schweizerischen Revisionsaufsichtsbehörde verfügt. Diese Vorausset-
zung ist auch im jetzigen Vernehmlassungsentwurf beibehalten. Nur die ursprünglich 
geplante Ausdehnung auf ausländische Tochtergesellschaften schweizerischer Emit-
tenten soll entfallen. 
 
Diese Zulassungspflicht käme sowohl für neu zu kotierende Beteiligungs-und Forde-
rungsrechte wie auch für solche, die im Zeitpunkt der Inkraftsetzung schon und z.T. seit 
Jahren kotiert sind, zur Anwendung (kein Grandfathering). 
 
Die führenden Teilnehmer in diesem Markt sind übereinstimmend der klaren Auffas-
sung, dass die Umsetzung dieses Vorschlags zu einem spürbaren Einbruch und  zur 
Verlagerung dieses bedeutenden Marktsegments ins Ausland führen würde. Die durch 
ihre Effizienz weltweit einzigartige „Swiss Value Chain“ wäre im Kern getroffen und die 
wirtschaftliche Stellung des Finanzplatzes Schweiz auf Lokalniveau herabgestuft. 
Gleichzeitig würde die Kontrolle über diesen wesentlichen Teil des CHF-Kapitalmarkts 
und die entsprechenden Instrumente aufgegeben bzw. unwiederbringlich dem Ausland 
überlassen. Diese Einschätzung bzw. Befürchtung haben unsere Mitglieder schon 
mehrfach gegenüber den zuständigen Behörden dargelegt, und sie hat zumindest dazu 
geführt, dass nun Art. 8 RAG vor seiner Inkraftsetzung revidiert werden soll. 
 
Leider ist die vorgeschlagene Fassung u.E. nicht markttauglich, sondern hätte das En-
de des bis heute in der Schweiz domizilierten CHF-Kapitalmarkts für ausländische Un-
ternehmen zur Folge, mit entsprechend negativen und irreparablen Folgen für den 
Wirtschaftsstandort Schweiz (ähnlich den negativen Folgen im Zusammenhang mit der 
Verlagerung des Goldhandels nach London infolge Einführung der Mehrwertsteuer auf 
Gold). 
 
 
Erwägungen zur Revision 
 
Im Hinblick auf die nötige Überarbeitung des Vorschlags zu Art. 8 und 9 RAG werden 
sind folgende Überlegungen einzubringen. 
 
  



 
 

 

4 Anlegerinnen- und Anlegerschutz 
 
Es ist ein angemessener Anlegerschutz sicherzustellen, ohne die Anleger zu bevor-
munden (vgl. auch unsere Stellungnahme zum FIDLEG) und den Wirtschaftsstandort 
zu schädigen. Dabei gilt es namentlich die vom Bundesrat festgehaltenen Grundsätze 
der Finanzmarktregulierung zu beachten: „Neue regulatorische Eingriffe sind dann zu 
erwägen, wenn schwerwiegende Marktversagen zu erwarten sind. Sie sollten aber 
nicht eigenverantwortliches Handeln der Marktteilnehmer verhindern.“1 Der jetzigen 
Vorlage sind keine Aussagen über ein Marktversagen zu entnehmen, und ein solches 
ist für uns auch nicht ersichtlich. 
 
Deshalb muss der Fokus auf die Schaffung einer genügenden Entscheidungsgrundlage 
für die Anlegerinnen und Anleger durch Schaffung von Transparenz gerichtet werden. 
Ein weitgehender Ausschluss der ausländischen Emittenten von den Schweizer Börsen 
stellt keine Lösung dar, sondern bevormundet die Anleger und schränkt sie in ihren 
Möglichkeiten ein. 
 
Ein wirksamer Anlegerschutz hat durch entsprechende Offenlegung und Beschreibung 
der Gegebenheiten an prominenter Stelle im Prospekt, nicht durch faktische Unterbin-
dung des Zugangs ausländischer Emittenten zum schweizerischen Kapitalmarkt zu 
erfolgen. Die Anlegerin und der Anleger müssen selber entscheiden dürfen, in welche 
Instrumente bzw. welches Risiko sie investieren. 
 
 
Unterscheidung Schweizerische vs. ausländische Emittenten 
 
Dem Ziel des Anlegerschutzes ist, wie erwähnt, durch die Schaffung einer entspre-
chenden Transparenz umfassend Rechnung getragen. Da schweizerische Gesellschaf-
ten für die Volkswirtschaft eine wichtige Rolle spielen können, ist unser Land daran 
interessiert, dass deren Revisionsstellen überwacht werden, da sonst der volkswirt-
schaftliche Schaden beträchtlich sein kann. Dies trifft aber nur auf Gesellschaften mit 
Sitz und Geschäftstätigkeit in der Schweiz zu. Eine entsprechende Differenzierung in 
der Behandlung von ausländischen Emittenten ist somit angebracht. 
 
 
Vergleich mit der Regelung in der EU 
 
Grundsätzlich sind die Anleihensmärkte in der Schweiz aufgrund ihrer historischen 
Entwicklung nicht mit denjenigen in der EU vergleichbar. Deshalb lassen sich die Re-
gelungen der EU nicht unreflektiert auf die Schweiz übertragen. 
 
Die Anlegerbasis in der Schweiz ist viel breiter und umfasst alle Kategorien von Anle-
gerinnen und Anlegern. Der europäische Bond Markt (EMTN-Markt) ist demgegenüber 
in erster Linie von institutionellen Anlegern geprägt. Dieses heterogene Feld von Markt-
teilnehmern führte in der Finanzkrise dazu, dass der schweizerische Markt als einziger 
weltweit durchgehend offen blieb, was nicht zuletzt im Interesse der Anleger liegt, die 
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5 dadurch aus ihren Anlagen jederzeit aussteigen konnten (was im EMTN-Markt nicht 
immer der Fall war). 
 
Der EMTN-Markt umfasst mehrheitlich Transaktionen, für die heute schon geringere 
Transparenzpflichten als jene an der SIX und auch keine Aufsichtspflicht entsprechend 
Art. 8 RAG besteht (was nota bene in der EU auch nicht geplant ist). Ausländische 
Emittenten, denen Art. 8 RAG i.d.R. hinderlich wäre, dürften so in Märkte jenseits der 
Schweizer Landesgrenze ausweichen und dort von schweizerischen Anlegern gekauft 
werden. Diese Anlegerinnen und Anleger wären dadurch weniger geschützt als bisher, 
und das vom Gesetzgeber angestrebte Ziel würde verfehlt. 
 
Sodann wären alle an der SIX Swiss Exchange bereits kotierten ausländischen Anlei-
hen betroffen und müssten dekotiert werden, wenn die Revisionsgesellschaft des je-
weiligen Emittenten die Voraussetzungen von Art. 8 RAG nicht erfüllt. Dies hätte einen 
zusätzlichen, schweren Nachteil für bestehende Anleger zur Folge, und der gute Ruf 
der Schweiz für ihren verlässlichen, Rechtssicherheit bietenden Kapitalmarkt wäre zer-
stört. 
 
Eine Möglichkeit, Investments jederzeit verkaufen zu können, gehört zu den wichtigs-
ten Elementen des Anlegerschutzes, die eine Kotierung mit sich bringt. Es ist unver-
hältnismässig, den betroffenen Investoren diesen Schutz wegzunehmen. Da sich Anle-
gerinnen und Anleger auf die Kotierung in guten Treuen verlassen durften, führt eine zu 
gewärtigende Dekotierung auch zu einer Rückwirkung, was besonders stossend wäre. 
 
Die EU zielt in ihren Bestrebungen auf eine umfassende, grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit und gegenseitige Anerkennung der Aufsichtsorgane ab.2 Im Gegensatz 
zum Vernehmlassungsentwurf, bei dem der Anlegerschutz durch eine gravierende Be-
grenzung der Zulassung ausländischer Emittenten an Schweizer Börsen erreicht wer-
den soll, verfolgt die EU das Ziel, dass ausländische Revisionsaufsichtsbehörden ihre 
Prüfungsstandards mit jenen der EU harmonisieren, um von der EU-Kommission aner-
kannt zu werden. 
 
 
Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Marktes 
 
Eine Zulassung (und Beaufsichtigung) der ausländischen Revisionsgesellschaften 
durch die schweizerische RAB wäre mit grossem Zusatzaufwand und entsprechenden 
Kosten verbunden. Das dürfte, wie schon erwähnt, ausländische Emittenten tendenziell 
vom schweizerischen Kapitalmarkt verdrängen bzw. nach besseren Alternativmärkten 
suchen lassen. 
 

                                                
2
 Stand […] anerkennt die EU Kommission die Aufsichtssysteme in folgenden Ländern als 

gleichwertig: Australien, China, Japan, Kanada, Kroatien, Schweiz, Singapore, Südafrika, Südkorea 

und Vereinigte Staaten von Ameria. [Mit folgenden Staaten befinden sich die entsprechenden 

Verhandlung kurz vor einem Abschluss: Abu Dhabi, Ägytpten, Bermuda, Brasilien, die Cayman-

Inseln, das Dubai International Financial Centre, Guernsey, Hongkong, Indien, Indonesien, die Insel 

Man, Israel, Jersey, Malaysia, Mauritius, Neuseeland, Russland, Taiwan, Thailand und die Türkei.] 



 
 

 

6 Die nötigen Anpassungen sollten die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandorts Schweiz stärken, nicht gefährden. Zudem gilt es, die Expansion der 
Volkswirtschaft unseres Landes in neue Märkte, z.B. Emerging Markets in Asien oder 
Lateinamerika, zu ermöglichen und ausländischen Emittenten in der Schweiz bzw. im 
Rahmen schweizerischen Rechts einen effizienten Zugang zu Anlegerinnen und Anle-
gern am CHF-Kapitalmarkt zu ermöglichen. 
 
Mit Bezug auf die Überprüfung der weltweit domizilierten Revisionsgesellschaften sol l-
te die Anpassung des RAG entsprechend der Zielsetzung der EU für den regulierten 
Markt sicherstellen, dass sich die Schweiz und Drittländer gegenseitig auf die jeweilige 
Überprüfung durch die zuständigen Aufsichtsorgane verlassen, um eine möglichst wi r-
kungsvolle und effiziente Aufsicht zu erreichen. 
 
 
Zulassung 
 
Wir begrüssen die Möglichkeit zur Befreiung von Revisionsgesellschaften mit Sitz im 
Ausland von der Zulassungspflicht. Allerdings hätte die Befreiung im Sinn der gegen-
seitigen Anerkennung von Revisionsaufsichtsbehörden weltweit nicht nur auf Gesuch 
hin, sondern grundsätzlich für alle Revisionsgesellschaften zu erfolgen, wenn eine An-
erkennung der für diese im Ausland zuständigen Aufsichtsbehörde durch den Bundes-
rat vorliegt. 
 
Abgesehen davon, muss der Emittent einen in der Schweiz anerkannten Prüfstandard 
verwenden. Dazu wiederum gibt es entsprechende Standards für die Arbeit der Revis i-
onsgesellschaft. Wenn diese in ihrem Heimatland keiner Revisionsaufsicht untersteht 
(was nota bene bis 2007 auch in der Schweiz der Fall war), erlaubt dies u.E.  keine 
Rückschlüsse auf die Prüfqualität. 
 
 
Kotierung an einer Schweizer Börse 
 
Für Emittenten mit Sitz im Ausland sollte – im Sinn der liberalen Tradition unseres Lan-
des – der freie Zugang zu einer Schweizer Börse offen sein, und zwar unabhängig vom 
Status der für einen Emittenten zuständigen Revisionsgesellschaft bzw. der für diese 
zuständigen Aufsichtsbehörde. 
 
Die Zulassungsbehörde einer Schweizer Börse hat der Aufsichtsbehörde RAB die zur 
Kotierung zugelassenen ausländischen Emittenten zu melden, deren zuständige Auf-
sichtsbehörde (noch) nicht vom Bundesrat anerkannt wird. 
 
 
Eignung und Angemessenheit 
 
Ausschlaggebend für die Zulassung eines im Ausland domizilierten Emittenten bzw. 
seiner Beteiligungs- oder Forderungsrechte (Aktien, Anleihensobligationen) sind die 
Kotierungs- und Transparenzvorschriften der jeweiligen Schweizer Börse. 
 
 



 
 

 

7  
Transparenz 
 
Sollte für eine ausländische Revisionsaufsichtsbehörde (noch) keine Anerkennung 
durch den Bundesrat vorliegen, wäre das in der Produktdokumentation bzw. im Kotie-
rungsprospekt für die Anlegerinnen und Anleger an prominenter Stelle festzuhalten. 
 
Die Aufsichtsbehörde sollte auf Ihrer Website ausser jenen Staaten, deren Aufsichts-
behörden vom Bundesrat als gleichwertig eingestuft worden sind, auch jene erwähnen, 
mit denen der Bundesrat auf eine Vereinbarung hinarbeitet. 
 
 
Zugriff auf Produkt- und Prospektdokumentation 
 
Die Kotierungsprospekte sollten auf Anfrage den Anlegerinnen und Anlegern zur Verfü-
gung stehen (im Einklang mit den Kotierungsregularien grundsätzlich auf der Website 
der Schweizer Börse). 
 
 
II. Bestimmungen im OR über das Handelsregister (Dreissigster Titel)  
 
Wir unterstützen die Vorlage grundsätzlich, unter Vorbehalt der nachstehenden Bemer-
kungen. 
 
 
Streichung von Art. 462 OR – Handlungsvollmacht 
 
Wir schlagen vor, auf die Streichung von Art. 462 OR über die Handlungsvollmacht zu 
verzichten. Zahlreiche Unternehmen stützen sich heute zur Differenzierung ihrer Un-
terschriftenregelung auf diesen Artikel. Einen zwingenden Grund, ihn aufzuheben, se-
hen wir nicht. 
 
 
Art. 650 Abs. 4 E-OR – Problematik der öffentlichen Beurkundung 
 
Der Verzicht auf die öffentliche Beurkundung verschiedener Generalversammlungs- 
und Verwaltungsratsbeschlüsse, zumal im Bereich der Kapitalerhöhung, mag einem 
Bedürfnis entsprechen. Für Banken jedoch, die als Hinterlegungsstelle gemäss 
Art. 633 OR mitwirken, hätte dies schwerwiegende, nachteilige Folgen. Sie müssten 
künftig die Richtigkeit solcher Beschlüsse selber prüfen, was ihnen nur begrenzt mög-
lich und in jedem Fall mit grossem Aufwand verbunden ist. Auch wäre damit für die 
mitwirkende Bank ein nicht unerhebliches Rechtsrisiko verbunden (wenn sich nach-
träglich ein Fehler herausstellen sollte). 
 
Aus diesem Grund ist der vorgeschlagene Verzicht auf die öffentliche Beurkundung 
abzulehnen. 
 
  



 
 

 

8 Eine Ausnahme lässt sich nur dort vertretbar (und ist dort auch wünschbar), wo es die 
Verfahrensdringlichkeit verlangt, wie namentlich in Bankensanierungsverfahren. 
 
 
Art. 927 Abs. 2 E-OR – Legaldefinition der „Rechtseinheit“ 
 
Wir schlagen vor, zu prüfen, ob nicht auch die einfache Gesellschaft als „Rechtsein-
heit“ im Sinn von Art. 927 E-OR gelten soll. Aufgrund der Bestimmungen über die Kol-
lektivgesellschaft steht den wirtschaftlich oft sehr bedeutenden Arbeitsgemeinschaften 
(ARGE) oder Baukonsortien lediglich die Rechtsform der einfachen Gesellschaft zur 
Verfügung, zumal die Gesellschafter oft juristische Personen sind. Diese aber – die 
einfache Gesellschaft – ist heute nicht eintragungsfähig, was zu beträchtlicher Rechts-
unsicherheit führen kann. Die Gelegenheit der vorliegenden Gesetzesrevision könnte 
zur Schliessung dieser Lücke benützt werden (bspw. analog zu Art. 932 Abs. 2 OR). 
 
 
Art. 935 E-OR – Restguthaben bei der Löschung von Rechtseinheiten 
 
Im Zusammenhang mit der Löschung von Rechtseinheiten ohne vorangehende Liqui-
dation stellt sich bisweilen die Frage, was mit dem allfälligen Restsaldo auf einem 
Bankkonto geschehen soll. Zwar erlaubt es Art. 935 Abs. 2 E-OR, die Rechtseinheit 
wieder eintragen zu lassen, doch wird sich dieser Aufwand bei geringen Saldi nicht 
lohnen. So besteht ein Risiko, dass ein solches Konto nachrichtenlos wird.  
 
Wir regen deshalb an, ähnlich wie in Art. 269 SchKG vorzusehen, dass über ein nach 
der Löschung noch vorhandenes Aktivum die vor der Lösung eingetragenen Organe 
formlos verfügen können oder dieses Aktivum nach unbenütztem Ablauf einer bestimm-
ten Frist dem Gemeinwesen zufiele 8analog Art. 57 ZGB). 
 
 
Art. 936 E-OR – Öffentliche Zugänglichkeit der Grunddokumente 
 
Ob der Umstand, dass auch die Belege einer Eintragung, insbesondere Statuten, Ge-
sellschaftsverträge u.a. der Öffentlichkeit zugänglich sein werden, die Transparenz 
verbessern wird, ist zu bezweifeln. Vermutlich werden umgekehrt viele Unternehmen 
dazu übergehen, in ihren Grunddokumenten bloss noch das nötige Minimum und sen-
sible Inhalte anderswo zu regeln (etwa in darauf gestützten Reglementen).  
 
Wir sprechen uns daher gegen diese Erweiterung der Öffentlichkeit des Handelsregis-
ters aus. 
 
 
Art. 936a OR – Internet als gesetzliches Publikationsorgan 
 
Angesichts der Schnelligkeit des technologischen Wandels regen wir an, statt dem Be-
griff „Internet“ einen allgemeineren Terminus zu verwenden, bspw. „ein vom Bundesrat 
zu bestimmendes, der Öffentlichkeit zugängliches elektronisches Medium“.  
 
 
  



 
 

 

9 Wir bitten Sie, unsere vorstehenden Überlegungen wohlwollend zu prüfen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Schweizerische Bankiervereinigung 
 
  
  
Renate Schwob          Christoph Winzeler 
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Bundesamt für Justiz BJ 
Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA 
Bundesrain 20 
CH- 3003 Bern 
Per Email an: ehra@bj.admin.ch 
 
 
 
 
 
Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht sowie Anpassungen im 
Aktien-, GmbH und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Publikation der "Vernehmlassung zur Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht 
sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisionsauf-
sichtsrechts" am 19. Dezember 2012 haben Sie die interessierten Kreise zur Stellungnahme ein-
geladen. Wir danken Ihnen dafür bestens und nehmen diese Gelegenheit in Bezug auf die vor-
geschlagene Änderung gerne wahr.  
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2	
   Grundsätzliche Beurteilung ...................................................................................................................... 2	
  
3	
   Vernehmlassung im Einzelnen ................................................................................................................ 2	
  

3.1	
   Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH- und 
Genossenschaftsrecht) ............................................................................................................................................ 2	
  
3.2	
   Änderung des Revisionsaufsichtsrechts ......................................................................................................... 3	
  

 
 
 

1 Einleitung 
SwissHoldings ist ein branchenübergreifender Wirtschaftsverband. Sie vertritt die Interessen der 
grossen, in der Schweiz ansässigen Industrie- und Dienstleistungskonzerne und engagiert sich 
für gute Rahmenbedingungen und ein liberales Wirtschaftsumfeld auf nationaler und internatio-
naler Ebene.  SwissHoldings setzt sich für Effizienzverbesserungen und Innovationen im Bereich 
der digitalen Wirtschaft und des eGovernments, namentlich der Rahmenbedingungen zur Nut-
zung der digitalen Infrastruktur ein, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und des Wirt-
schaftsstandortes Schweiz langfristig sicherzustellen. 
Allerdings bedauern wir es, dass in der Vorbereitung der Vorlage die Hauptbetroffenen der ge-
planten Neuerungen im Handelsregisterbereich, nämlich die Unternehmen selbst, nicht einbezo-
gen wurden. Dies ist umso unverständlicher, als es sich hier um Modifikationen handelt, die be-
trächtlich in Unternehmensprozesse eingreifen, und sich zudem bei der Kosten-
/Nutzenabschätzung die Möglichkeit ergeben hätte, auf reichlich vorhandenes Wissen bei IT-
Projekten in der Privatwirtschaft zurückzugreifen. 
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eGovernment sollte als Automatisierung des Verkehrs mit der Verwaltung vor allem Geschäfte 
umfassen, welche von den einzelnen Rechtseinheiten täglich in grossen Zahlen abgewickelt 
werden (z.B. elektronische Zollabfertigungen etc.). Transaktionen mit dem Handelsregister sind 
nun zwar für die Registerbehörden sog. “Massengeschäfte“. Für ein einzelnes Unternehmen 
aber sind es Vorgänge (wie Erteilung des Vertretungsrechts, Statutenänderungen, Gründung 
einer (Tochter-)Gesellschaft), die während der Existenz der Gesellschaft als juristische Person 
nicht allzu häufig eintreten. Auch dieser Umstand soll deshalb in der Nutzenanalyse prominent 
einbezogen werden. 
 

2 Grundsätzliche Beurteilung 
 
SwissHoldings begrüsst die vorgeschlagene Revision (mit gewissen Vorbehalten) als einen 
wichtigen Schritt zur volkswirtschaftlich notwendigen Förderung und Vereinfachung des 
eGovernments in der Schweiz. Angesichts der heutigen formalen Erschwernisse bei kantons-
übergreifenden Sitzwechseln, sind mit der Revision insbesondere die verstärkte Zusammenar-
beit, die Einheitlichkeit bei Einträgen sowie die Anbindung des Personenregisters an das Han-
delsregister konsequent umzusetzen. Zugleich sind bei der angestrebten Zentralisierung jedoch 
den Anliegen der Datensicherheit und des Datenschutzes die notwendige Beachtung zu 
schenken. In jedem Fall aber ist die Notwendigkeit eines Obligatoriums zum elektronischen 
Behördenverkehr unter Beachtung des Kosten-/Nutzenverhältnisses in der Gesamtwirt-
schaft zu überdenken. 
 
Hingegen sind wir klar der Ansicht, dass betreffend die Änderung des Revisionsaufsichts-
rechts im internationalen Verhältnis eine grössere Flexibilität notwendig ist. Andernfalls werden 
für grenzüberschreitend aufgestellte Unternehmen unnötige Barrieren aufgebaut, die sich durch 
den behaupteten zusätzlichen Nutzen nicht rechtfertigen lassen.  
 

3 Vernehmlassung im Einzelnen 
 

3.1 Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht sowie Anpassungen im Ak-
tien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) 

 
Die Modernisierung des Handelsregisterwesens betrifft zahlreiche Artikel im Handelsregister-
recht und zieht zudem Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht sowie im 
Revisionsaufsichtsrecht nach sich.  
Da die beabsichtigte Modernisierung dem Interesse von SwissHoldings überwiegend entspricht, 
sind im Folgenden nur einzelne kommentierungswürdige Bestimmungen erwähnt.  
 

Artikel 928 Absatz 1 revOR 
Es wird neu festgelegt, dass der Bund die nationale Infrastruktur des Handelsregisters bereit-
stellt, um das gesamtschweizerische Handelsregister zu schaffen. Neu wird der Bund für die 
Kantone das elektronische nationale Handelsregisterinformationssystem bereitstellen und auch 
für die Weiterentwicklung dieses Systems und der damit verbundenen Software sorgen.  
Das eidgenössische Handelsregister wird der Koordination dienen, in dem wichtige Sachverhalte 
direkt auf gesamtschweizerischer Ebene vorgenommen werden können.  
Besondere Beachtung muss bei der Umsetzung dem Umstand geschenkt werden, dass das ge-
samtschweizerische Handelsregister der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden im 
Inland, wie auch mit benachbarten Ländern dient. Das Register und die damit verbundene Kom-
munikation müssen deshalb auf bewährte international gebräuchliche Standards zurückgreifen. 
Keinesfalls sollen proprietäre lokale Standards oder ein sog. „Swiss finish“ zur Anwendung ge-
langen. 
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Artikel 928a und 928b revOR 
Durch diese Bestimmung soll die Grundlage für einen Informationsaustausch zwischen den Be-
hörden geschaffen werden. Dem erklärten Ziel, dass das Handelsregister den tatsächlichen Ver-
hältnissen entspreche, wird nachgekommen.  
Es wäre in der Folge zu wünschen, dass Sitzwechsel beim Handelsregisteramt des neuen Sitz-
kantons anzumelden wären, jedoch sämtliche zugehörigen Informationen automatisch über-
nommen werden und beispielsweise die Hinterlegung von Unterschriften, wie das derzeit üblich 
ist, nicht erneut vorgenommen werden muss. Zur Unterstützung dieses Anliegens könnte die 
Anbindung des vom Bund betriebenen Personenregisters (Art. 928b revOR) an das Handelsre-
gister dienen. 
 
Die Schaffung einer Bundesplattform wird es ermöglichen, wie auch im Begleitbericht richtiger-
weise erwähnt, gezielt nach Angaben über natürliche oder juristische Personen zu suchen, diese 
zu vergleichen, zusammenzuführen, d.h. "Profile" herzustellen. Als Hilfsmittel dafür soll die AHV 
Nummer und die UID Nummer dienen. Dies käme in gewisser Hinsicht einem Dogmenwechsel 
gleich, war doch bei der Schaffung des DSG-1992 (auf dem der heutige schweizerische Daten-
schutz massgeblich beruht) anerkannt, dass die Verwendung der AHV-Nummer zur Identifikation 
von Personen besonderen Beschränkungen unterworfen sein sollte. Zudem haben zunehmend 
Attacken auf die IT-System auch der öffentlichen Hand gezeigt, dass grosse Datenbestände 
nicht nur als Ziele von Hacker-Angriffen interessant sind, sondern dass die Angriffe auch erfolg-
reich sein können.  Bei der angestrebten Zentralisierung ist deshalb den Anliegen der Datensi-
cherheit und des Datenschutzes grosse Beachtung zu schenken. 
 

Artikel 930 revOR 
Unverständlich erscheint uns, dass der Verkehr mit dem Handelsregister in Zukunft exklusiv 
elektronisch erfolgen dürfe (Abs. 4). In der Praxis würde dies bedeuten, dass jeder “Kunde" des 
Handelsregister sich die für den elektronischen Behördenverkehr benötigten Werkzeuge 
("Tools") beschaffen, d.h. eine zertifizierte digitale Signatur, die betreffenden Eingabe- und Lese-
geräte, welche periodische kostenpflichtig nachzuführen sind (die Gültigkeitsdauer der für diese 
Aufgaben beispielsweise einsetzbaren SuisseID beträgt drei Jahre). Dazu müsste das Personal 
der Sekretariate an diesen Tools und Verfahren ausgebildet werden. Die zur Zeit vom Gesetzge-
ber angebotene fakultative Möglichkeit zum elektronischen Verkehr mit dem Handelsregister wird 
in der Praxis nur sehr zurückhaltend genutzt. Dafür jetzt ein Obligatorium einzuführen, erscheint  
gesamtwirtschaftlich wenig zwingend. Eventuell sollte - in Ergänzung der Einschätzungen im 
Abschnitt 3.1 und 3.2  des Erläuternden Berichts, der angesichts gemachter Erfahrungen mit IT-
Grossprojekten des Bundes überraschend knapp ausgefallen ist - das Projekt einer Bundes-
Handelsregisterplattform erst dann weiter verfolgt werden, wenn eine ausführliche Kosten-
/Nutzen-Analyse vorliegt. Diese müsste konsequenterweise insbesondere auch die Kostenfolgen 
für die Anwender - aber auch die Anpassungsarbeiten bei den 26 kantonalen Handelsregistern - 
detailliert miteinbeziehen. 
 
 

3.2 Änderung des Revisionsaufsichtsrechts 

Art. 8 revRAG – Sonderfälle im internationalen Verhältnis 
Art. 8 RAG verlangt eine Zulassungspflicht für Revisionsgesellschaften von ausländischen Anlei-
hensemittenten (= Herausgeber von Obligationen), die an der Schweizer Börse kotiert sind. Wir 
befürchten, dass damit für ausländische Anleihensemittenten eine zusätzliche Hürde geschaffen 
wird, die sich negativ auf die Stellung und die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Börsenplat-
zes auswirken kann und daher nicht im Interesse der Schweizer Wirtschaft ist. Wir würden es 
daher sehr begrüssen, wenn eine Regelung nach den folgenden Grundsätzen geschaffen würde: 
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• RAG 8 ist erfüllt, wenn der Emittent von Beteiligungsrechten oder Anleihen durch eine 
Revisionsstelle geprüft wird, welche der Aufsicht einer vom RAB anerkannten ausländi-
schen Revisionsaufsichtsbehörde untersteht. Auf das Erfordernis eines zusätzlichen Ge-
suches an die RAB ist zu verzichten. 

• Untersteht die Revisionsstelle eines Anleihensemittenten keiner solchen Aufsicht, hat der 
Emittent diesen Umstand im Kotierungsprospekt offen zu legen. 

  
Eine analoge Transparenzlösung wäre bei den Beteiligungspapieren übergangsrechtlich im Sin-
ne eines Grandfathering anzuwenden. Bei kotierten Anleihen sollte ein Grandfathering des Ist-
Zustandes vorgesehen werden. 
Wir unterstützen in diesem Sinne auch die ausführlicheren Eingaben der vertieft involvierten 
Kreise aus der Finanzindustrie. 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung unserer Eingabe. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
SwissHoldings 
Geschäftsstelle 

 

        
 

        

      
Christian Stiefel Jacques Beglinger 
Vorsitzender der Geschäftsleitung Mitglied der Geschäftsleitung 
 
 
cc SH-Vorstand 
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From: Thomas Braun

To: zihler@bj.admin.ch

CC: Berger Lukas BJ; Schneider Frank RAB

Sent at: 31.03.2013 16:39:52

Subject: Vernehmlassung zu Art. 8 RAG

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
 
Als Finanzanalyst, Portfoliomanager und Vertreter der 
Investoreninteressen - u.a. in der Swiss GAAP FER - mit über 
dreissigjähriger Berufserfahrung begrüsse ich den vorgeschlagenen Art. 8 
RAG. 
 
 
 
Er ermöglicht die Qualitätssicherung bezüglich Revision für alle in der 
Schweiz kotierten Beteiligungspapiere und Anleihensobligationen, was für 
die Anleger wichtig ist, da für sie nur der externe Revisor beurteilen 
kann, ob die Rechnungslegungsregeln eingehalten sind. Die Vergangenheit 
lehrt, dass eine unabhängige Aufsicht über die externen Revisoren 
notwendig ist, um bei Interessenkonflikten des externen Revisors den 
Anliegen der Anleger mehr Geltung zu verschaffen. Der externe Revisor 
wird vom revidierten Unternehmen bezahlt und seine Arbeit kann Einfluss 
auf den Umfang weitere Dienstleistungen haben, die das 
Revisionsunternehmen dem Unternehmen verkaufen will, was wiederum 
Einfluss auf die Karriere des betreffenden Revisors haben kann). 
 
 
 
Bei der direkten Unterstellung ausländischer Revisionsgesellschaften 
unter die RAB sollte auf Kosteneffizienz und common sense geachtet 
werden, um den zusätzlichen Aufwand für die Emittenten so tief wie 
möglich – aber nicht tiefer - zu halten. Falls gewisse Aktien und 
Anleihen künftig nicht mehr in der Schweiz kotiert werden können, weil 
der Emittent nicht in der Lage ist, ein Revisionsunternehmen zu finden, 
das die Qualitätsanforderungen der RAB erfüllt, dann ist das aus 
Anlegersicht zu begrüssen, weil das Risiko erheblicher Qualitätsmängel 
in solchen Fällen deutlich erhöht sein dürfte, und für die Eigentümer 
der involvierten Banken letztlich auch nicht nachteilig, wenn man das 
Prozess und Reputationsrisiko in die Rechnung miteinbezieht. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Thomas Braun 
 
 
 



Portfoliomanager der Class Funds (Classic Global Equity Fund, Classic 
Value Equity Fund) 
 
Verwaltungsratspräsident Classic Fund Management AG 
 
Teilhaber Braun, von Wyss & Müller 
 
Mitglied der Fachkommission Swiss GAAP FER 
 
War langjähriges Mitglied der Expertengruppe für Rechnungslegung der SIX 
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TREUHAND SUISSE, Postfach 8520, 3001 Bern

Bundesamt für Justiz
Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA
Bundesrain 20
CH-3003 Bern

TREUHAND SUISSE

Zentralsekretariat
Monbijoustrasse 20
Postfach 8520
3001 Bern
Tel. +41 31 380 64 30
Fax +41 31 380 64 31

Bern, 25.03.2013

Vernehmiassungsantwort

Änderung des Obligationenrechts (Handeisregisterrecht und Anpassungen im Aktien-,
GmbH- und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts

Sehr geehrte Damen und Herren

TREUHANDISUISSE dankt Ihnen für die Möglichkeit, zu den Änderungen des
Obligationenrechts sowie des Revisionsaufsichtsrechts Stellung zu nehmen. Gerne
unterbreiten wir Ihnen im Folgenden unsere Position.

1. Bemerkungen zu den Änderungen des Obligationenrechts

Die vorgeschlagenen Änderungen verfolgen zwei Hauptziele: Die Modernisierung der
Infrastruktur sowie die Modernisierung der Prozesse im Handelsregisterwesen und weitere
Vereinfachungen für Unternehmen. Gestützt auf die Ausführungen im erläuternden Bericht,
werden die Änderungen von TREUHANDISUISSE gutgeheissen.

II. Bemerkungen zu den Änderungen des Revisionsaufsichtsgesetzes

In der Vorlage geht es vor allem darum, dass die Unternehmen, welche ordentliche
Revisionen durchführen, stärker bzw. staatlich beaufsichtigt werden sollen.

TREUHANDISUISSE heisst eine staatliche Beaufsichtigung durch die Revisions
aufsichtsbehörde für Unternehmen grundsätzlich gut, welche ordentliche Revisionen bei

TREUHANDISUISSE, die Nummer 1 der Schweizer Treuhandbranche, vertritt 2000 Unternehmen in der Schweiz. Die
im Verband organisierten Unternehmen beschäftigen über 10‘OOO Mitarbeitende. TREUHANDISUISSE bildet jährlich
mehr als 2300 Personen aus. Im Interesse seiner Unternehmen versteht sich TREUHANDISUISSE als staatstragende
Kraft und als Vertreter der freien Berufe. Der Verband setzt sich für optimale wirtschaftliche und politische
Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. Die Mitglieder von TREUHANDISUISSE
betreuen über 350000 KMU und Klienten.

_________

r
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Gesellschaften nach Artikel 727 Absatz 1 Ziffer 2 OR durchführen.

Bedingung ist TREUHANDISUISSE jedoch, dass es eine Freigrenze an solchen Mandaten
gibt. Der Verband schlägt eine Freigrenze in der Höhe von 10 Mandaten für die ordentliche
Revision bei Gesellschaften nach Artikel 727 Absatz 1 Ziffer 2 OR vor.

Weiter darf der Gesetzgeber keinesfalls durch die Hintertür eine staatliche Überprüfung für
diejenigen Revisionsunternehmen anordnen, welche KMU prüfen, die sich freiwillig einer
ordentlichen Revision unterziehen. Dies wäre nicht verhältnismässig und würde der
angestrebten administrativen Entlastung entgegenwirken.

Ebenso dürfen die Spezialprüfungen wie zum Beispiel Kapitalherabsetzungen, beschleunigte
Liquidationsbeschlussprüfungen etc. unter keinen Umständen nachträglich unter diese
strikte RAB-Überprüfung fallen.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Position und stehen Ihnen bei weiteren
Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

TREU HANDISUISSE Schweizerischer Treuhänderverband

Patrik Kneubühl

Direktor Leiter Schweizerisches Institut für die Eingeschränkte Revision

TREUHANDISUI55E, die Nummer 1 der Schweizer Treuhandbranche, vertritt 2000 Unternehmen in der Schweiz. Die

im Verband organisierten Unternehmen beschäftigen über 10‘OOO Mitarbeitende. TREUHANDISUIS5E bildet jährlich

mehr als 2‘300 Personen aus. Im Interesse seiner Unternehmen versteht sich TREUHANDISUISSE als staatstragende
Kraft und als vertreter der freien Berufe. Der Verband setzt sich für optimale wirtschaftliche und politische

Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. Die Mitglieder von TREUHANDISUISSE
betreuen über 350000 KMU und Klienten.

iristian Nussbaumer
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Ablehnung des Vorentwurfs zur Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht sowie 

Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Turin, sehr geehrte Damen und Herren  

Die TREUHAND-KAMMER ist der Spitzenverband der Treuhand- und Revisionsbranche mit den 

Fachbereichen Wirtschaftsprüfung sowie Wirtschafts- und Steuerberatung. Als schweizweit tätiger 

Verband mit weit über 5.000 Einzelmitgliedern sowie rund 950 grossen, mittelgrossen und kleinen 

Treuhandunternehmen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Wirtschafts- und Steuerberatung nehmen 

wir unsere gesamtschweizerische Verpflichtung wahr und wollen wir aktiv einen Beitrag zu einer 

funktionierenden Wirtschaft leisten. 

 

Bei der nun vorliegenden Gesetzesvorlage sind wir als Berufsstand unmittelbar betroffen und nehmen 

daher gerne Gelegenheit zur Stellungnahme. Dabei ist zunächst festzustellen, dass die Vorlage, 

obschon sie unter dem Titel "Modernisierung des Handelsregisters und damit verbundene KMU-

Erleichterungen" lanciert ist, nebenbei erhebliche regulatorische Eingriffe in den Berufsstand der 

Wirtschaftsprüfer beinhaltet. Die diesbezüglichen Vorschläge erachten wir als verfehlt und nicht 

zielführend. Daher müssen wir die Vorlage in ihrer jetzigen Form ablehnen. 

 

Gleichwohl möchten wir betonen, dass wir sowohl die Modernisierung des Handelsregisterrechts 

(Aufbau einer nationalen Infrastruktur des Handelsregisters, elektronische Einreichung von Unterlagen) 

als auch die Vereinfachungen im Hinblick auf Gründung und Auflösung von AG, GmbH und 
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Genossenschaften begrüssen. Wir erachten es daher für notwendig den Vorentwurf aufzuteilen und die 

mit der Modernisierung des Handelsregisterrechts in keinem sachlichen Zusammenhang stehenden 

Änderungsvorschläge betreffend das Revisionsaufsichtsrecht losgelöst davon zu behandeln. Wir 

erachten es in diesem Zusammenhang für zwingend, dass die vorgeschlagenen und äusserst 

weitreichenden Reformvorschläge zunächst mit allen betroffenen Interessengruppen vertieft erörtert 

werden.  

 

Unsere Ablehnung der Vorlage liegt darin begründet, dass wir insbesondere eine ungerechtfertigte und 

asymmetrische Regulierung ausmachen und uns um die Einheitlichkeit des Berufsstands der 

Wirtschaftsprüfer sowie dessen künftige gedeihliche Entwicklung sorgen.  

 

So stellen wir fest, dass die im Segment der eingeschränkten Revision tätigen Revisionsunternehmen 

von einer gesetzlichen Pflicht zur Qualitätssicherung gänzlich freigestellt werden sollen, obschon das 

Segment der eingeschränkten Revision gemessen an der Anzahl Mandate von signifikanter Bedeutung 

für die Volkswirtschaft ist und damit eine gesetzlich definierte Qualitätssicherung - wie dies im Übrigen 

dem geltenden Recht entspricht - ihre Berechtigung hat. Dies gilt umso mehr mit der auf den 1. Jan. 

2012 erfolgten Erhöhung der Schwellenwerte zur Abgrenzung von eingeschränkter und ordentlicher 

Revision. 

 

Wir sorgen uns darum, dass mit Wegfall des Erfordernisses zu einer Qualitätssicherung der Eindruck 

entstehen könnte, dass sich die Revision in Richtung einer Laienrevision zurückbewegt. Zudem 

befürchten wir eine Verwässerung des Expertenstatus des Revisionsexperten und damit einen 

allgemeinen Vertrauensverlust in die Revision.  

 

Hingegen soll gemäss Vernehmlassungsvorlage im Segment der ordentlichen Revision gar eine 

staatliche Beaufsichtigung für alle Revisionsunternehmen eingeführt werden. Für diesen 

weitreichenden Regulierungsschritt fehlt unseres Erachtens jegliche Rechtfertigung. Zum einen 

sind seit Einführung des Revisionsaufsichtsgesetzes auf den 1. Januar 2008 keine Fälle von 

Prüfungsversagen aufgetreten, die eine derart weitreichende Verschärfung des Revisionsaufsichtsrechts 

begründen könnten. Zum anderen hat die Branche über die letzten Jahre grosse Anstrengungen bei der 

Einrichtung von internen Qualitätssicherungssystemen unternommen. Soeben hat die Treuhand-

Kammer mit dem neuen Qualitätssicherungsstandard QS 1 eine global akzeptierte 

Qualitätssicherungsnorm in das Berufsrecht übernommen und hat damit für die Branche praxisgerechte 

sowie robuste Prinzipien der Qualitätssicherung festgelegt und für allgemeinverbindlich erklärt. Damit 

zeigt die Branche eindrücklich, dass ihr Qualität wichtig ist und sie diesen Qualitätsanspruch auch ohne 

staatliche Beaufsichtigung im Wege der Selbstregulierung durchzusetzen vermag. 

 

Darüber hinaus stellt die vorgeschlagene Regelung einen massiven Eingriff in den freien Markt dar. 

Es steht zu befürchten, dass sich kleine und mittelgrosse Revisionsunternehmen aus dem Markt der 

ordentlichen Revision zurückziehen werden. Folgen wären eine verstärkte Marktkonzentration aufgrund 

des Rückgangs von Anbietern von Prüfungsdienstleistungen und damit einhergehend geringere 

Auswahlmöglichkeiten für die Nachfrager von Prüfungsdienstleistungen. 



 

3/6 

 

Dies vorausgeschickt, wollen wir unsere soeben geäusserte Haltung vertieft erläutern und nachfolgend 

unsere Überlegungen zu einer massvollen und wirksamen Regulierung vorstellen. 

 

Notwendigkeit eines flächendeckenden Qualitätssicherungssystems  

 

Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf betont zu Recht die hohe Bedeutung des internen 

Qualitätssicherungssystems in der Wirtschaftsprüfung. Die Bedeutung ist derart gross, dass der 

Gesetzgeber das Vorhandensein einer angemessenen Qualitätssicherung im geltenden Recht zur 

Zulassungsvoraussetzung für Revisionsunternehmen erklärt hat (vgl. Art. 6 Abs. 1 Bst. d RAG und Art. 9 

RAV, S. 52 im erläuternden Bericht).  

 

Umso unverständlicher ist es, wenn es nunmehr als vertretbar dargestellt wird, bei eingeschränkt 

prüfenden Revisionsunternehmen von Gesetzeswegen keine Qualitätssicherung mehr zu verlangen (vgl. 

erläuternder Bericht, S. 53). Zum einen kontrastiert dieser gesetzgeberische Vorstoss mit der soeben 

erwähnten Bedeutung der Qualitätssicherung, die auch die Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) seit 

ihrer Gründung stets betont hat
1
. Zum anderen entsteht eine erhebliche Asymmetrie im Hinblick auf 

die seit Erhöhung der Schwellenwerte im Revisionsrecht zugenommene Bedeutung der 

eingeschränkten Revision. Wir rufen in Erinnerung, dass die Schwellenwerte auf den 1. Januar 2012 

(von Bilanzsumme Fr. 10 Mio., Umsatzerlöse Fr. 20 Mio. und 50 Mitarbeitende im Jahresschnitt auf 

Bilanzsumme Fr. 20 Mio., Umsatzerlöse Fr. 40 Mio. und 250 Mitarbeitende) drastisch erhöht wurden. 

Alle Unternehmen, die diese Schwellenwerte nicht erreichen, sind eingeschränkt revisionspflichtig. Die 

eingeschränkte Revision ist damit gemessen an der Anzahl der Mandate die bedeutendste Revisionsart 

in der Schweiz. Während nunmehr Unternehmen, die u.a. mehr als 250 Mitarbeitende beschäftigen, für 

die Revision der Jahresrechnung einen Revisionsexperten beauftragen müssen, welcher - je nach 

zugrundeliegender Ausbildung - über eine qualifizierte Fachpraxis von drei bis zwölf Jahren verfügen 

muss, soll bei einer Unternehmung bis zu einer Grenze von 250 Mitarbeitenden ein zugelassener 

Revisor mit nur einem Jahr Fachpraxis beauftragt werden dürfen. Hier erkennen wir - gemessen an den 

Anforderungen des Auftrages - eine zu starke Differenzierung bzw. Lücke
2
. Verschärfend kommt nun 

hinzu, dass neben den unserer Ansicht nach zu tiefen individuellen Zulassungsvoraussetzungen für den 

eingeschränkt prüfenden Revisor nunmehr auch noch die unternehmensspezifischen 

Zulassungsvoraussetzungen in Frage gestellt werden. So soll ein Revisionsunternehmen über kein 

Qualitätssicherungssystem verfügen müssen, wenn es ausschliesslich auf dem Gebiet der 

eingeschränkten Revision tätig ist. Wir erachten es als notwendig, dass der Gesetzgeber deutlich macht, 

dass die Erbringung von Revisionsdienstleistungen stets auch den Betrieb eines angemessenen 

Qualitätssicherungssystems voraussetzt.  

 

Der Vorentwurf verknüpft die Frage, ob ein Qualitätssicherungssystem benötigt wird, mit dem Kriterium 

der tatsächlich erbrachten Revisionsdienstleistungen. Anders ausgedrückt: Wer keine 

                                                 
1
 Die RAB macht regelmässig darauf aufmerksam, dass sie der Qualitätssicherung im Rahmen der (Wieder-)Zulassung von 

Revisionsunternehmen grosse Bedeutung beimisst, vgl. etwa RAB-Tätigkeitsbericht 2009, S.14. 
2
 So bereits unsere Stellungnahme vom 6. Feb. 2013 zum Vorentwurf betreffs die Bündelung der Aufsichtskompetenzen. 
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Revisionsdienstleistungen erbringt, die von einem zugelassenen Revisionsexperten oder einem staatlich 

beaufsichtigten Revisionsunternehmen durchgeführt werden müssen, ist von der Voraussetzung, ein 

angemessenes und wirksames internes System zur Qualitätssicherung zu betreiben, gänzlich befreit 

(Art. 6 Abs. 1 Bst. d und Abs. 1
bis

 RAG-VE). Gleichwohl darf sich ein solches Revisionsunternehmen als 

Revisionsexperte bezeichnen. Dies empfinden wir als Etikettenschwindel. Der Markt und die öffentliche 

Wahrnehmung fokussieren zu recht auf den Begriff des Revisionsexperten und verknüpfen den 

Expertenstatus korrekterweise mit einer entsprechenden Fachpraxis, einer angemessenen 

Führungsstruktur sowie mit etablierten Qualitätssicherungsmechanismen. Gemäss Vorentwurf würde es 

jedoch künftig Revisionsunternehmen mit dieser hochstehenden Zulassung geben, die über kein 

Qualitätssicherungssystem verfügen müssten. Der Expertenstatus "Revisionsexperte" wäre daher in 

Frage gestellt, es käme zu einer Verwässerung dieser Zulassungskategorie und einer impliziten 

Entwertung des gesamten Berufsstands.  

 

Wir fordern daher, dass der Unterhalt eines Qualitätssicherungssystems als zwingende Voraussetzung 

für die Zulassung eines Revisionsunternehmens erhalten bleibt. Berufsangehörige, die nicht bereit sind 

die Qualität ihrer Dienstleistungen sicherzustellen, sollten in der Konsequenz keine staatliche Zulassung 

als Revisor oder Revisionsexperte erhalten.  

 

Abschliessend geben wir zu bedenken, dass mit der vorgeschlagenen Änderung das gesamte 

Zulassungswesen bei der Revisionsaufsichtsbehörde in Frage gestellt wird. Das 

Zulassungsverfahren bezweckt im Wesentlichen, die Erbringung von Revisionsdienstleistungen zu 

professionalisieren und die früher verbreitete Laienrevision einzudämmen
3
. Der Kern der 

Zulassung(serneuerung) betrifft daher die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen an das interne 

Qualitätssicherungssystem
4
. Mit Verzicht auf das gesetzgeberische Erfordernis zur Qualitätssicherung 

wird jedoch das Zulassungsverfahren respektive Wiederzulassungsverfahren bei der RAB beschränkt 

auf die Abklärung der formellen Zulassungskriterien (u.a. Abklärung, ob alle Personen, welche 

Revisionsdienstleistungen leiten, über die entsprechende individuelle Zulassung verfügen). Die wichtige 

Frage einer angemessenen Führungsstruktur und einer adäquaten Qualitätssicherung könnte inskünftig 

von der RAB im Wiederzulassungsverfahren nicht mehr überprüft werden, da hierfür die gesetzliche 

Grundlage fehlen würde. Dies steht in einem gewissen Kontrast zum derzeit anstehenden 

Wiederzulassungsverfahren, in welchem die RAB bei Gesuchstellern insbesondere die Bereiche 

Unabhängigkeit, Weiterbildung und interne Nachkontrolle vertieft überprüfen möchte
5
. 

 

 

Unbegründetheit einer staatlichen Aufsicht bei Revisionsunternehmen, die keine 

Publikumsgesellschaften revidieren  

 

Der Vorentwurf zeigt in eine falsche Richtung: Im oberen Marktsegment (ordentliche Revision) soll eine 

Regulierungsverschärfung erfolgen bei gleichzeitiger nahezu vollständiger Deregulierung des unteren - 

                                                 
3
 Vgl. RAB-Tätigkeitsbericht 2010, S. 4.  

4
 Vgl. Schneider / Derada, in: ST 10-2011, S. 791. 

5 Vgl. Schneider / Derada, in: ST 10-2011, S. 792. 
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mengenmässig aber höchst bedeutsamen - Segments der eingeschränkten Revision (vgl. hierzu noch 

einmal oben). Hier fehlt nach unserem Dafürhalten die Ausgewogenheit des Regulierungsvorschlags. 

 

Diejenigen Revisionsunternehmen, die ordentliche Revisionen durchführen, sollen der staatlichen 

Aufsicht unterliegen. Dazu wird in Art. 2 Bst. c Ziff. 2 VE-RAG ergänzt, dass als Gesellschaften des 

öffentlichen Interesses auch solche gelten, die die Schwellenwerte in Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR 

überschreiten, soll heissen der ordentlichen Revision unterliegen. Die Prüfungswirklichkeit gibt jedoch 

keinen Anlass für einen derart einschneidenden Eingriff in den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer. So 

sind seit Einführung des neuen Revisionsaufsichtsgesetzes im Jahr 2008 keine Fälle von 

Prüfungsversagen zu verzeichnen, die die gegenwärtige Rechtssituation derart in Frage stellen und 

einen so weitreichenden massiven staatlichen Eingriff rechtfertigen würden. Insoweit ist an dem 

festzuhalten, was die ursprüngliche Leitlinie bei Einführung des Revisionsaufsichtsgesetzes war. Die 

Revisionsstellen von Publikumsgesellschaften sollten mit dem Revisionsaufsichtsgesetz im Gegensatz 

zu den Revisionsstellen von nicht-kotierten Unternehmen einer dauernden staatlichen Aufsicht unterstellt 

werden
6
. Dies mit dem Ziel Inspektionen von Schweizer Revisionsgesellschaften, die 

Publikumsgesellschaften mit internationalem Bezug prüfen, durch internationale Prüferaufsichten zu 

vermeiden.  

 

Dabei ist zu beachten, dass auch international - entgegen den Äusserungen im erläuternden Bericht - die 

staatliche Aufsicht nicht flächendeckend dem im erläuternden Bericht skizzierten "Idealbild" entspricht. 

So kennt etwa das US-amerikanische Aufsichtssystem eine Überwachung ausschliesslich derjenigen 

Revisionsstellen, die Gesellschaften mit Börsenkotierung revidieren. Die im Vorentwurf vorgeschlagene 

Regelung sämtliche Revisionsgesellschaften, welche ordentlich revidieren, einer Beaufsichtigung durch 

die RAB zu unterstellen, geht daher weit über die international als Masstab betrachteten US-

amerikanischen Regelungen hinaus.  Auch in der grössten Volkswirtschaft Europas, der Bundesrepublik 

Deutschland, besteht eine staatliche Aufsicht (Monitoring) ausschliesslich für diejenigen 

Prüfungsgesellschaften, welche börsenkotierte Gesellschaften prüfen. Für die Mehrheit der 

Revisionsunternehmen gilt ein durch den Berufsstand selbstverwaltetes Peer Review System, wobei 

dieses Peer Review System durch die dortige Abschlussprüferaufsichtskommission beobachtet 

(Monitored Peer Review) wird. Ebenfalls wird in Österreich ein durchgängiges Peer Review System 

praktiziert. 

 

Die Rechtsverschärfung und weitreichende Regulierung der Revisionsbranche lässt sich insoweit 

nicht mit der internationalen Entwicklung begründen oder rechtfertigen. Mit der im Segment der 

Prüfung von Publikumsgesellschaften bestehenden intensiven staatlichen Beaufsichtigung existiert 

Vergleichbarkeit mit internationalen Regelungen. Im Segment der ordentlichen Revisionen im nicht-

kotierten Bereich hingegen besteht keine Begründung für eine weitere (vermeintliche) Vereinheitlichung 

mit internationalen Aufsichtssystemen. 

 

                                                 
6
 Vgl. Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Revisionspflicht im Gesellschaftsrecht) sowie zum Bundesgesetz über die 

Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren vom 23. Juni 2004, 3988. 
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Darüber hinaus stellt die vorgeschlagene Regelung einen massiven Eingriff in den freien Markt 

dar. Es steht zu befürchten, dass sich kleine und mittelgrosse Revisionsunternehmen aus dem Markt der 

ordentlichen Revision zurückziehen werden, da die staatliche Beaufsichtigung mit erheblichen 

Kostenbelastungen verbunden ist und diese Kosten nur begrenzt an die Revisionskunden weitergegeben 

werden können. Diese Problematik akzentuiert sich mit abnehmender Grösse der 

Revisionsunternehmen. Dadurch entsteht eine nicht zu rechtfertigende Markteintrittsbarriere mit 

entsprechend negativem Einfluss auf die Marktstruktur. Die vorgeschlagene Regelung würde damit in 

diesem Marktsegment zu einer verstärkten Marktkonzentration aufgrund des Rückgangs von Anbietern 

von Prüfungsdienstleistungen führen. Gerade aber ein aktiver Markt mit Auswahlmöglichkeiten für die 

Revisionskunden kennzeichnet eine gesunde marktwirtschaftliche Struktur und ist in aller Regel auch 

qualitätssteigernd.  

 

Wir bedanken uns nochmals für die Möglichkeit, zum Vorentwurf Stellung nehmen zu können und 

bekräftigen an dieser Stelle unser grosses Interesse, an einer sachdienlichen Weiterentwicklung des 

Revisionsaufsichtsrechts zum Nutzen sämtlicher Anspruchsgruppen mitzuwirken. 

 

Für eine vertiefte Erörterung der unseres Erachtens mit dem Vorentwurf in die falsche Richtung 

zielenden Regulierungsvorschläge stehen wir Ihnen daher jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

TREUHAND-KAMMER 

    

Dominik Bürgy Orlando Lanfranchi    

Präsident    Vorsitz Kommission für Aufsichtsfragen 
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Obligationenrechts 
(Handelsregisterrecht sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossen-
schaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum oben genannten Thema Stellung zu nehmen. Der 
veb.ch vertritt als grösster Schweizer Verband für Rechnungslegung und Controlling rund 7000 
Mitglieder aus der gesamten Schweiz. Der veb.ch ist für das Finanz- und Rechnungswesen sowie 
Controlling in der Berufsbildung die zuständige Organisation der Arbeitswelt gemäss Bundesge-
setz über die Berufsbildung vom 13. Dezember 2002. Der Verband besteht seit 1936 und ist unter 
anderem Mitträger der Prüfungen der beiden eidgenössisch anerkannten Prüfungen in seinem 
Fachbereich. Expertinnen/Experten in Rechnungslegung und Controlling sowie Inhaberinnen/ In-
haber des Fachausweises im Finanz- und Rechnungswesen sind heute in der schweizerischen 
Wirtschaft die anerkannten, hoch qualifizierten Fachleute. 
 
Vorbemerkung 
Der veb.ch begrüsst die geplanten Erleichterungen für einfach strukturierte Kapitalgesellschaften. 
Es ist ein klares Zeichen hin zu weniger Bürokratie für KMU. Zum Bericht vom 19. Dezember 2012 
nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung: 
 
Zu Art. 930 Abs. 4 OR 
Mit Rücksicht auf Bürgerinnen und Bürger, die sich grundsätzlich oder auch aus Sicherheitsüber-
legungen der digitalen Entwicklung verweigern (und deshalb z.B. keine EC-Karte verwenden und 
auch keine Unterschrift für das Handelsregister mit einem Pincode abgeben möchten), sollte es 
auch in Zukunft möglich sein, die Unterlagen beim Handelsregisteramt in Papierform einzureichen.  

Für Unternehmen, die nur sehr selten mit dem Handelsregister in Kontakt treten, könnte die zwin-
gende Vorschrift, alles digital einzureichen, zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand und damit zu 
höheren Verwaltungskosten führen. 

Als Kompromiss wäre denkbar, nur noch eine zentrale Stelle für die Entgegennahme der Unterla-
gen in jeder Landessprache einzurichten. Dann müsste nicht mehr in jedem Kanton die Infrastruk-
tur für das nachträgliche Einscannen der Unterlagen vorhanden sein. 

  



 

Zu Art. 932 OR 
Mit der Einführung des neuen Rechnungslegungsrechts per 1.1.2013 wurde die bisherige Tendenz 
hin zu einer einheitlichen Umsatzlimite von CHF 100‘000 leider verwässert. Die bisher in der 
HRegV verankerte Limite von CHF 100‘000 ist gerade mit Blick auf die KMU-Verträglichkeit beizu-
behalten. Sie entspricht auch der MWST-Limite. Wird diese erreicht, führt dies bei den meisten 
Unternehmen ohnehin zu einer Professionalisierung der Verwaltungsabläufe. 

 
Zu Art. 934 OR 
Im Zusammenhang mit der Löschung von Amtes wegen stellt sich die Frage, wie mit AG- bzw. 
GmbH-Mänteln umzugehen ist. Das Bundesgericht hat z.B. im Entscheid 64 II 361 aus dem Jahre 
1938 festgehalten: „Mantelverkäufer und -käufer wissen wohl stets oder müssten es doch (zumal 
nach der gefestigten Gerichtspraxis) wissen, dass eine solche tatsächlich aufgelöste Gesellschaft 
auch im Handelsregister gelöscht und damit aus öffentlichen Interessen auch rechtlich beendigt 
werden muss“.  

In der Praxis werden jedoch bis heute regelmässig Aktien- und GmbH-Mäntel im Wirtschaftsteil 
von Tageszeitungen angeboten. In einem Konzern kann es sogar sinnvoll sein, einen AG-Mantel 
auf Vorrat zu halten, um kurzfristig eine juristische Person für ein neues Vorhaben zur Verfügung 
zu haben, bei Umstrukturierungen einzusetzen oder aus namensrechtlichen Gründen am Leben zu 
erhalten. 

Mit der hier geplanten Überarbeitung des Handelsregisterrechts wäre es sinnvoll, von Seiten des 
Gesetzgebers eine klare Regelung über die Löschung oder Beibehaltung von solchen Mantelge-
sellschaften zu erlassen. 

 
Zu Art. 464 OR bzw. 458 OR 
Personen, die „per procura“ zeichnen, sind sich selten bewusst, dass sie ein Konkurrenzverbot im 
Sinne von OR 464 eingehen. Es ist deshalb zu prüfen, inwiefern im Rahmen von Art. 330b OR 
dieser Hinweis explizit und schriftlich aufzuführen ist. Gerade bei unterschriftsberechtigten Teilzeit-
Angestellten kann es vorkommen, dass sie sich hier unwissentlich zu einem Schadenersatz ver-
pflichten könnten. 

Im aktuellen Art. 458 OR ist eine Prokura „ausdrücklich oder stillschweigend“ möglich. Der Entwurf 
in der Vernehmlassung enthält diesen Passus nicht mehr; trotzdem wird es wohl auch in Zukunft 
möglich sein, dass jemand durch konkludentes Handeln als Prokurist bezeichnet werden könnte. 

 
Zu Art. 632 OR 
Der Entwurf verlangt in Zukunft ein voll liberiertes Aktienkapital. Das Instrument eines nicht voll 
liberierten Aktienkapitals konnte in der Vergangenheit auch zur Finanzierungsplanung genutzt 
werden. Erst wenn das Unternehmen das Geld wirklich benötigte, wurde es bei den Aktionären 
eingefordert. Ohne diese Möglichkeit muss entweder Aktienkapital auf Vorrat gezeichnet werden – 
was unnötig hohe Bestände an liquiden Mitteln nach sich ziehen könnte – oder das Unternehmen 
muss hoffen, dass es bei einem Bedarf an Mitteln auch zeichnende Aktionäre findet und die bishe-
rigen Aktionäre diesem Vorgehen an einer Generalversammlung zustimmen. Ansonsten muss das 
Unternehmen dafür Sorge tragen, dass stets eine genehmigte Kapitalerhöhung auf Vorrat in den 
Statuten stehen bleibt und die Aktionäre die neuen Aktien bei Mittelbedarf auch zeichnen werden. 

Mit Blick auf die Finanzplanung ist es deshalb wünschenswert, dass der im Aktienrecht enthaltene 
Vorschlag eines Kapitalbandes als Ersatz möglichst bald umgesetzt wird. Dies ermöglicht die not-
wendige Flexibilität bei der Gestaltung des Eigenkapitals nach oben und nach unten. 

  



 

Zu Art. 633 OR 
Der Entwurf geht nicht auf diesen OR Artikel ein. Ob ein allfälliges Agio bei einer Kapitaleinzahlung 
auf das Sperrkonto mit einbezahlt werden muss oder nicht, ist nicht klar geregelt. Wir sind der An-
sicht, dass es sinnvoll ist, eine Klärung von Seiten des Gesetzgebers vorzunehmen und den Ge-
setzestext entsprechend anzupassen. 

 
Zu Art. 4 Übergangsbestimmungen 
Bei der Neuregelung des GmbH-Rechts per 2008 wurde für die Liberierung von nicht voll einbe-
zahltem Stammkapital eine Übergangsfrist eingeräumt. Der derzeitige Entwurf lässt die Möglichkeit 
zu, das nicht liberierte Kapital stehen zu lassen. Im Interesse einheitlicher Bestimmungen sind wir 
der Ansicht, dass eine ähnliche Regelung wie seinerzeit im GmbH-Recht gelten sollte. 
 
Zu Art. 2 Bst. C RAG 
„Gesellschaften des öffentlichen Interesses“ sollten im Handelsrecht (OR) und nicht im RAG defi-
niert werden.  
 
Zu Art. 6 Abs. 1 RAG 
Der veb.ch begrüsst die Absicht, dass bei eingeschränkt revidierenden Revisionsgesellschaften 
die beabsichtigte Qualitätskontrolle mittels einer Peer-Review gestrichen wird. Es wird somit Sa-
che der Verbände, von den in der Revision tätigen Mitgliedern nicht nur wie bis anhin einen Wei-
terbildungsnachweis zu fordern, sondern ggf. für die in der Revision tätigen Mitglieder z.B. eine 
Mindestanzahl von Stunden zu verlangen, die explizit mit Revisionsthemen wie Revisionsplanung 
oder Berichterstattung zusammenhängen. 

Peer-Reviews, die wir aus anderen Bereichen kennen, werden entweder zu einer Alibi-Übung oder 
sind kostspielig. Wie im Bericht auf S. 51 erwähnt, wird von den Kunden erwartet, dass Revisions-
dienstleistungen möglichst preiswert zu erbringen sind. Die Kosten für eine externe Qualitätskon-
trolle, die schlussendlich auf die KMU-Revisionen überwälzt werden müssten, dürften bei den 
Kunden Unmut auslösen. Bei Einführung der eingeschränkten Revision wurde seinerzeit kommu-
niziert, dass eine Revision wegen der Einführung des RAG nicht teurer werden würde. 
 

Zu Art. 16 Abs. 1bis RAG 
Die Absicht, bei Revisionsgesellschaften, die ordentliche Revisionen durchführen, in Zukunft eine 
regelmässige Überprüfung durch die RAB vorzunehmen, widerspricht dem ursprünglichen Konzept 
des RAG: Dieses baute darauf auf, dass nur Revisionsgesellschaften, die börsenkotierte Gesell-
schaften revidieren, von der RAB überprüft werden, dass aber die übrigen Revisionsgesellschaften 
die Qualitätssicherung auf andere Art gewährleisten. Diese (sinnvolle) Zweiteilung sollte beibehal-
ten werden. 

Mit der Ausweitung der RAB-Kontrolle auf ordentliche Revisionen auch nicht börsenkotierter Un-
ternehmen droht demgegenüber eine unnötige Erhöhung von Gebühren. Zudem würde eine sol-
che RAB-Kontrolle einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei den Revisionsgesellschaften nach 
sich ziehen. Ein Blick in die USA zeigt, dass eine staatliche Kontrollinstanz insbesondere mit aus-
ufernden Weisungen und Richtlinien eine enorme Bürokratie verursachen kann. 

Mit Hilfe der immer häufiger im Einsatz stehenden Revisionssoftware ist es auch KMU-
Revisionsstellen möglich, eine interne Qualitätskontrolle sicherzustellen. Es reicht, wenn die Ver-
antwortung für die Qualitätssicherung bei den jeweiligen Revisionsgesellschaften liegt; mit Einfüh-
rung der Qualitätssicherung in den neuen Prüfungsstandards wurde bereits auch von Seiten der 
Treuhandkammer ein weiterer wichtiger Schritt getan. Zudem führt auch die weiterhin unbe-
schränkte Haftung der Revisionsunternehmen dazu, für eine sorgfältige Prüfungsarbeit besorgt zu 
sein. Mit der Publikation des Qualitätssicherungssystems im Register der RAB wird der Markt ent-
scheiden, ob eine zusätzliche Kontrolle durch eine externe Zertifizierung von Seiten der Kunden 



 

(oder auch deren Kreditgebern) gewünscht wird. Ob dies schlussendlich zu einer SRO ähnlichen 
Organisation oder zu ISO Zertifizierungen führen wird, muss die zukünftige Entwicklung zeigen. 

Zu bedenken ist zudem, dass im Rahmen von ordentlichen Revisionen häufig auch kleinere Un-
ternehmen eines Konzerns ordentlich revidiert werden. Diese hätten, würden die mit der geplanten 
Gesetzesänderung anfallenden Kosten überwälzt, im Vergleich zu einer gleich grossen aber nur 
mittels eingeschränkter Revision geprüften Firma, erhebliche Mehrkosten zu tragen. 

 
Stellungnahme generell zum Thema digitale Signatur 
Im vorliegenden Entwurf werden gemäss Bericht bei der Einreichung von Unterlagen digitale Sig-
naturen verlangt. Auch bei dem die Unterlagen einreichenden Unternehmen müssen die digitalen 
Dokumente aufbewahrt werden, z.B. im Rahmen von Art. 9 GeBüV. 

Bezüglich der in Art. 9 Abs. 1 lit. B GeBüV als „z.B.“ aufgeführten Signaturverfahren und Zeitstem-
pel besteht jedoch eine Unsicherheit im täglichen Einsatz. Es wäre deshalb hilfreich zu präzisieren, 
welche Minimalanforderungen das Signaturverfahren zu erfüllen hat. Es müsste entweder die 
Form der 

- elektronischen Signatur (gemäss Art. 2 lit. A ZerES) 

oder die Form der 

- fortgeschrittenen elektronischen Signatur (gemäss Art. 2 lib. B ZertES) 

als Minimalstandard festgelegt werden. 

Zusätzlich ist zu regeln, welche digitalen Unterschriften aus dem Ausland auch in der Schweiz 
akzeptiert werden (z.B. eine Deutsche Signatur, falls jemand aus Deutschland in der Schweiz eine 
Firma eintragen lassen möchte und in Deutschland eine mehrjährige Signatur, ähnlich der 3-
Jahres SuisseID, gekauft hat). 

Wir hoffen, dass unsere Anmerkungen für die weiteren Beratungen hilfreich sind, und stehen  
Ihnen selbstverständlich auch gerne für Rückfragen zur Verfügung. 
 

Freundliche Grüsse 

       
 
 

Herbert Mattle    Prof. Dr. Dieter Pfaff 
Präsident veb.ch   Vizepräsident veb.ch 
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Vorentwurf zur Änderung des Obligationenrechts 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der VbN bedankt sich für die Möglichkeit zum Vorentwurf Stellung zu nehmen, der im Allgemeinen auf 
Zustimmung stösst. 

Aus unserer Warte stellen sich 4 Fragen zur Zweckmässigkeit der neuen Regelungen: 

1. Verwendung der AHV-Nummer 
(Art 928c VeOR) 

Den Kantonen wird freigestellt, ob Sie die AHV-Nummer für die Erfüllung der Registeraufgaben 
verwenden wollen. Diese Bestimmung ist zusammen mit der Revision des Personenstandes 
(VeZGB 964b f) zu prüfen, wo eine analoge Regelung erfolgen soll. 

Es ist nicht einzusehen, weshalb eine Kannvorschrift erlassen wird. Die EDV-Systeme sollten -
soweit immer möglich - gleich aufgebaut werden, damit die kantonsübergreifenden Abfragen 
(bspw. Zefix Art. 936 Abs. 4 VeOR) ohne grössere Schwierigkeiten erfolgen können. Die Probleme, 
die im Bereich des Grundbuchrechts mit dem Projekt Terravis bestehen, sollten in der heutigen 
Zeit nicht wiederholt werden. Dies umso mehr, als im Bereich des Handelsregisters bereits eine 
weitgehende Vereinheitlichung stattgefunden hat. 

Zudem müsste eine Lösung für Personen, bspw. Ausländer, die keine AHV-Nummer haben, 
legiferiert werden. Vor diesem Hintergrund wäre es einfacher eine Personenstamm-Nummer 
einzuführen, welche in allen Bereichen Verwendung finden könnte (Grundbuch, Handelsregister, 
Steuerregister, Infostar usw.). 

Geschäftsstelle 
Marktgasse 37, Postfach 6362, 3001 Bern 
Tel. 031 320 37 32, Fax 031 320 37 30 
info@bernernotar.ch, www.bernernotar.ch 



Elektronische Anmeldung 
(Art. 930 Abs. 4 VeOR / Übergangsbestimmungen Art. 3) 

Der Vorentwurf sieht die Pflicht vor, dass die Anmeldung beim Handelsregisteramt, nach einer 
Übergangsfrist von 5 Jahren, zwingend nur elektronisch erfolgen kann. Diese Pflicht besteht nicht 
nur für Anwälte, Notare und Gerichte, sondern auch für jede natürliche Person, wie der erläuternde 
Bericht ausführt. 

Wir erachten es als sinnvoll und notwendig, dass eine klare Regelung vorzusehen ist, wodurch die 
Anmeldung entweder vollständig in Papierform oder in elektronischer Form zu erfolgen hat, um den 
Registerbehörden das mühsame Zusammentragen bei gemischten Anmeldungen (elektronische 
und Papier-Anmeldung) für dasselbe Geschäft zu ersparen. 

Wir bezweifeln aber, dass jede natürliche Person über die notwendigen technischen Hilfsmittel 
verfügt (SwissID/Registrierung bei einer Anmeldeplattform/technisches Know-How zur Erstellung 
von PDF/A usw.). Ferner rechtfertigt sich der Aufwand für die Bereitstellung der technischen 
Hilfsmittel für den Bürger oftmals nicht. Die heutige Lösung mit auf internetabrufbaren Formularen 
hat sich bewährt und sollte beibehalten werden. Soweit hingegen ein „Druck" hin zur 
elektronischen Anmeldung geschaffen werden soll, wird empfohlen über die Gebührenordnung für 
die elektronische Anmeldung eine Vergünstigung einzuführen bzw., in diesem Fall eine Reduktion 
der Gebühr um CHF 30.- anzubieten. 

Soweit nach 5 Jahren die Pflicht für Anwälte, Notare und Gerichte eingeführt wird die 
Anmeldungen ausschliesslich elektronisch einzureichen, ist dem nichts entgegen zu setzen. 
Fraglich ist aber, ob die Qualität der Anmeldung verbessert wird, wenn jedermann elektronisch 
anzumelden hat. Wir stellen uns ernsthaft die Frage, ob dadurch die Handelsregisterämter nicht 
vermehrt Rückweisungen zu machen haben, da der anmeldende Bürger nicht weiss, welche 
Dokumente bspw. zu beglaubigen sind. Zudem kann er Originaldokumente weder scannen noch 
im Sinne der EÖBV als Kopie beglaubigen. 

Es ist anzunehmen, dass die heute bestehende Plattform juspace künftig nicht mehr durch den 
Bund betrieben wird, sondern durch Drittanbieter gegen entsprechende Kostenfolgen angeboten 
wird. Soweit die Pflicht zur elektronischen Anmeldung, sei es für die Anwälte, Notare, Gerichte 
oder für jede natürliche Person (was wir ablehnen), zwingend werden soll, ist der Bund zu 
verpflichten, die entsprechende Anmeldeplattform kostenlos zu betreiben bzw. betreiben zu lassen. 

Wirksamkeit des Eintrages 
(Art. 936a VeOR) 

Es stellt sich die Frage, ob die Veröffentlichung im SHAB/Internet für die Rechtswirkung eines 
Eintrages in einem Register massgebend sein soll. Die heutige Regelung in Art. 932 OR sollte 
beibehalten werden. Massgebend ist die Einschreibung der Anmeldung im Tagebuch. Die Wirkung 
des Eintrages beginnt am darauffolgenden Tag. 

Da der Handelsregisterauszug heute elektronisch einsehbar ist, kommt diese Lösung dem 
Gedanken des VeOR entgegen, wonach dem Publizitätsgedanken entsprechendes Gewicht 
beigemessen wird. Dieses Interesse berechtigt jedoch nicht, die Registerwirkung an eine 
Publikation im SHAB/Internet zu binden. 
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Soll dennoch - wie im Vorentwurf vorgesehen - die Publikation im Internet und nicht mehr die 
Publikation im SHAB für die Rechtswirkungen massgebend sein, so ist auf die Publikation im 
SHAB zu verzichten. Denn dadurch entstehen nur ungerechtfertigte Mehrkosten. 

4. Wegfall der öffentlichen Beurkundung 
(KMU-Erleichterung) 

Gemäss Vorentwurf soll eine einfache juristische Person ohne öffentliche Beurkundung gegründet 
werden können. 

Der VbN findet diese Lösung nur scheinbar einfacher und kostengünstiger. Erfahrungsgemäss 
benötigen die Gründer umfassende rechtliche Informationen, die sie bei einem Anwalt (vorwiegend 
beim Amtsnotariat) oder bei einem Notar (vorwiegend beim lateinischen Notariat) erhalten. Im 
Allgemeinen kann sich der Laie ohne kompetente Beratung nicht für die für seine Verhältnisse 
sowie für den angestrebten Firmenzweck geeignete Firma entscheiden. Darüber hinaus stellen 
sich oft Fragen des Firmenrechts, des Steuerrechts, der Haftung, der Buchführung usw. Wir sind 
entschieden der Ansicht, dass auch bei einer Gründung einer GmbH, bei welcher zumindest 
CHF 20'000.- zu investieren sind, eine Rechtsberatung und ein Übereilungsschutz durch die 
Beurkundung notwendig ist und bleibt. 

Abgesehen davon ist zu befürchten, dass die Vermeidung der öffentlichen Beurkundung (und 
damit die erhoffte Kosteneinsparung) zu Maxime der Gründer wird und nicht die für den 
Firmenzweck adäquate Lösung. Es ist damit zu rechnen, dass nur der minimale Statuteninhalt 
gewählt wird, ohne zu erkennen, dass dieser die zur Führung der Gesellschaft benötigten 
Instrumente nicht enthält. Die vorder Gründung angenommen einfachen Verhältnisse zeigen sich 
in der Realität des Geschäftslebens dann als zu simpel und untauglich. Teure und aufwendige 
Nachbesserungen sind die Folge. 

Des Weiteren ist zu bedenken, dass eine überwiegende Mehrheit der Gründer nicht im Klaren ist, 
ob gemäss ihren Vorstellungen eine Sacheinlage bzw. eine beabsichtigte Sachübernahme vorliegt. 
Eine falsche Einschätzung führt zu einer nichtigen Gründung und zu strafrechtlicher 
Verantwortung. 

Da dem Registereintrag öffentlicher Glaube zukommt, darf ein Eintrag nur auf Basis einer guten, 
rechtlich korrekten Grundlage erfolgen; die Rechtssicherheit wird auf Grund der vorgeschlagenen 
Lösung nicht nur bei der Gründung, sondern auch bei Änderungen der Statuten leiden. Ein 
bewährtes und verlässliches System sollte nicht unter dem Scheinargument der 
Kundenfreundlichkeit und Kostenersparnis geopfert werden! 
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Gemäss Rücksprache mit dem Handelsregister des Kantons Bern betreffend die Auswirkungen der 
Abschaffung der öffentlichen Beurkundung im Bereich der Abtretung der Stammanteile bei der 
GmbH kann festgestellt werden, dass es diesbezüglich vermehrt zu Anständen kommt. Es scheint 
daher höchst fragwürdig, weitere Geschäfte im Handelsrecht von der Beurkundungspflicht zu 
befreien. 

Freundliche Grüsse 
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Zürich, den 5. April 2013

Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht und Anpassungen im Aktien-, GmbH- 
und Genossenschaftsrecht): Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit beiliegendem Schreiben möchten wir im Rahmen der ordentlichen Vernehmlassung zur geplanten 
Änderung des OR / Handelsregisterrecht Stellung beziehen.

investigativ.ch ist ein 2010 gegründeter Verein mit 170 Mitgliedern. Alle Mitglieder sind aktive Journalist-
innen oder Journalisten (inkl. Auszubildende und Ausbildner). investigativ.ch setzt sich ein für die Interessen 
des investigativen Journalismus in der Schweiz und ist Mitglied des Global Investigative Journalism Net-
work.

Das Handelsregister ist eine essentielle Quelle für journalistische Recherchen – namentlich, aber nicht nur 
im Wirtschaftsjournalismus. Der Schweiz kommt als Sitz zahlreicher globaler Unternehmen und Stiftungen 
auch aus internationaler Sicht eine besondere Bedeutung zu. Wir und unsere ausländischen Kolleginnen und 
Kollegen, die an in der Schweiz domizilierten Unternehmen interessiert sind, sind deshalb auf  ein trans-
parentes und praktikables Handelsregister angewiesen.

Umgekehrt ist das Handelsregister (auch) als Kontrollinstrument gedacht. Diese Funktion kann es aber nur 
erfüllen, wenn es entsprechend genutzt wird. Es ist gerade auch der investigative Journalismus, der das 
Handelsregister in diesem Sinne nutzt und somit seinen unverzichtbaren Beitrag zu einer demokratischen 
Gesellschaft leistet. 

Diese Funktion zeigte sich ganz aktuell am Beispiel der unter dem Stichwort «Offshoreleaks» am 4. April 
2013 weltweit publizierten Recherchen des International Consortium of  Investigative Journalists über 
Machenschaften von Unternehmen und Privatpersonen zur Steuerumgehung. Grundlage dieser Recher-
chen, an denen sich in der Schweiz das Recherchedesk von Sonntagszeitung und Le Matin dimanche beteiligte, 
waren anonym zugespielte Daten. Nur seriöse journalistische Recherche, die diese Daten mit anderen 
verfügbaren Informationen verlässlicher Quelle verglich und ergänzte, ermöglichte es, die Glaubwürdigkeit 
der Information zu prüfen.



investigativ.ch begrüßt die vom Bundesrat geplante Revision des Handelsregisterrechts. Eine gesamt-
schweizerische Vereinheitlichung und Vereinfachung des Zugangs zu den in den kantonalen Handels-
registern aufbewahrten Daten mit den geplanten Suchfunktionen wird unsere Arbeit erleichtern. 

Indes sind wir der Meinung, dass Artikel 936 «Öffentlichkeit und Wirksamkeit / I. Öffentlichkeit und Ver-
öffentlichung» Verschlechterungen gegenüber den heute gültigen Regeln und Praktiken mit sich bringen 
könnte. 

Art. 936 Abs. 1 bis 3 sieht vor, dass «Einträge, Anmeldungen und Belege» sowie «Statuten und Stiftungs-
urkunden», nicht aber die AHV-Nummer öffentlich sind. Dazu schreibt der Bundesrat in seinem er-
läuternden Bericht: «Sollen weitere Belege allgemein zugänglich gemacht werden, sind die Einzelheiten 
hierzu in der Handelsregisterverordnung zu regeln (s. Art. 940 Abs. 2 Ziff. 5 und 6). Dabei gilt es ins-
besondere Aspekte des Datenschutzes zu berücksichtigen, indem vermieden wird, dass private Adressen, 
Unterschriften sowie Kopien und Nummern von Ausweispapieren im Internet veröffentlicht werden. Auch 
das Recht auf  Vergessen gemäss nachfolgendem Absatz 5 müsste auf  die zusätzlich im Internet veröffent-
lichten Belege übertragen werden.»

Sollte die Identifikation einer Person nur noch über die – nicht öffentliche – AHV-Nummer und nicht mehr 
über Privatadressen und Ausweiskopien möglich sein, würde das eine unnötige Erschwerung unserer Arbeit 
mit sich bringen. Müssen Dokumente überprüft oder Kontakt zu Personen aufgenommen werden, die 
einen Firmensitz nur als c/o-Adresse nutzen, mithin nicht in der Firma anzutreffen sind, oder die längst 
woanders hinzogen sind, sind Ausweise und Adressen besonders wichtig. Wären solche Informationen nur 
noch auf  den kantonalen Handelsregisterämtern und nicht mehr im Internet einsehbar, würde dies die 
Recherche, die oft unter Zeitdruck geschieht, unnötig erschweren. Es ist zu befürchten, dass das vom Bun-
desrat genannte «Recht auf  Vergessen» vor allem Strohmännern und -frauen respektive Briefkastenfirmen 
zugute käme.

Um die Bedeutung solcher Informationen an einem Beispiel zu erläutern: Die Sendung DOK des Schweizer 
Fernsehens SRF strahlte am 28. Februar 2013 einen Film über Finanzschwindler aus, die über fünfzehn 
Jahre Kleinsparer und Anleger um insgesamt eine Milliarde Franken betrogen. Ohne Kenntnis von Privat-
adressen und Unterschriften wäre diese Recherche nicht zustande gekommen.

Wir beantragen deshalb, dass alle beim Eintrag in das Handelsregister vorzuweisenden Informationen und 
namentlich auch Adressen, Ausweiskopien und Unterschriften in Art. 936 als öffentlich definiert werden.

Art. 936 Abs. 5 lautet in der geplanten Neufassung: «Zehn Jahre nach Löschung der Rechtseinheit sind der 
Eintrag sowie die Statuten und Stiftungsurkunden im Internet nicht mehr öffentlich zugänglich.» Der 
Bundesrat erläutert: «Damit wird für den Bereich des Internets das Recht auf  Vergessen umgesetzt (…) 
Gläubiger, Gesellschafter oder Wissenschafter können jedoch weiterhin den Eintrag, die Anmeldungen und 
die Belege beim kantonalen Handelsregisteramt einsehen und von diesem Kopien, auch in elektronischer 
Form, verlangen. Durch Absatz 5 werden die im Internet publizierten Informationen und Dokumente nur 
der Internet-Öffentlichkeit entzogen (...).»

Auch das bedeutet gegenüber der heute üblichen, bewährten Praxis eine Erschwerung, sind doch die ar-
chivierten Akten heute in aller Regel ohne Interessensnachweis von jedermann einsehbar. Wir zweifeln, ob 
es zweckmäßig sein kann, zwischen einer «Internet-Öffentlichkeit», die auf  die Daten keinen Zugang mehr 
haben soll, und Interessierten (Gläubiger, Gesellschafter, Wissenschafter) zu unterscheiden. 

Wir anerkennen, dass es ein legitimes Recht auf  Vergessen gibt. Dieses Recht bezieht sich aber in erster 
Linie auf  Gerichtsurteile. Es ist in den Gesetzen und Richtlinien des Datenschutzes geregelt, so dass eine 
auf  dieses Recht sich berufende zusätzliche Regelung im Handelsregister-Recht eine unnötige Über-
regulierung wäre. 

Interessieren sich Journalistinnen und Journalisten während ihrer Recherche für Privatadressen und ähnliche 
Angaben, so nur als Recherchemittel – um Personen kontaktieren und somit ihnen die Möglichkeit zur 
Stellungnahme geben zu können –, nicht aber, um solche Adressen zu publizieren. Einen verantwortungs-



vollen Umgang mit den während einer Recherche erlangten Informationen schreiben auch unsere standes-
ethischen Richtlinien («Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten»,
presserat.ch/21690.htm, sowie namentlich Richtlinie 7.5 zu dieser Erklärung, presserat.ch/13010.htm) vor. 
Die medienrechtliche Rechtspraxis schützt das Recht auf  Vergessen dort, wo es angebracht ist, ebenfalls.

Der Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte hat in jüngster Vergangenheit private Dienste wie 
Moneyhouse für ihren Umgang mit Informationen aus dem Handelsregister gerügt. Tatsächlich ist es 
problematisch, wenn private Dienste solche Informationen aufbereiten und anbieten. Gerade auch deshalb 
ist ein umfassendes, leicht zugängliches Handelsregister von größter Bedeutung. 

Handelsregistereinträge sind vielmals die einzigen Originaldokumente von Unternehmen und somit auch 
von eminentem historischem Interesse – nicht nur für wissenschaftlich arbeitende Historikerinnen und 
Historiker, sondern auch für Medienschaffende. Wir schlagen deshalb vor, Abs. 5 ersatzlos zu streichen. 
Eventualiter wäre diese Bestimmung in der Verordnung so auszulegen, dass nebst Gläubigern, Gesell-
schaftern und Wissenschaftern explizit auch Journalistinnen und Journalisten als interessierte Personen 
genannt werden, die weiterhin Zugang zu den alten Dokumenten erhalten sollen.

Wir danken, sehr geehrte Damen und Herren, für die Gelegenheit, zu den geplanten Änderungen Stellung 
zu nehmen, und verbleiben
mit freundlichen Grüßen,

Dominique Strebel, Präsident Marcel Hänggi, Geschäftsführer



 

Basel, 3. April 2013 
 

Vernehmlassung: Modernisierung des Handelsregisters 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen Bezug auf die Mitteilung vom 19. Dezember 2012. In dieser Mittei-

lung präsentiert das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement den Vor-

entwurf zur Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht sowie An-

passungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) und lädt alle Interes-

sierten ein, zu den vorgeschlagenen Änderungen Stellung zu nehmen.  

Als eines der grössten Notariatskanzleien in der Schweiz möchten wir uns zu 

folgenden Punkten vernehmen lassen: 

Erfordernis der Öffentlichen Beurkundung bei der Gründung 

Art. 629 Abs. 3; Art. 777 Abs. 3; (Art. 830 Abs. 2) 

Mit der vorgeschlagenen Neuerung soll inskünftig bei der Gründung einer Akti-

engesellschaft (AG) oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

auf das Erfordernis der öffentlichen Beurkundung des Errichtungsaktes verzich-

tet werden, sofern sich die Statuten der AG oder der GmbH ausschliesslich auf 

den gesetzlich vorgeschriebenen Inhalt beschränkten und die Einlagen in Geld 

geleistet werden. 

Mit dieser Änderung erhofft sich das Polizei- und Justizdepartement eine 

schnellere und kostengünstigere Gründung der AG und der GmbH.  

Mit den vorgeschlagenen Änderungen lassen sich diese Hoffnungen nicht ver-

wirklichen. Im Gegenteil, die Änderung führt aus Sicht des Bürgers zu einer 

Verteuerung und Verlangsamung des Gründungsprozesses sowie zu einem er-

höhten Beratungsbedarf nach erfolgter Gründung. 

Per E-Mail (ehra@bj.admin.ch) 

Bundesamt für Justiz BJ 
Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA 
Bundesrain 20 
CH-3003 Bern 
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1.1 Die beschleunigende Funktion der Urkundsperson 

Zumindest in den Kantonen, die das freie Notariat kennen, ist die Ur-

kundsperson eine ausgewiesene Fachkraft, zu deren regelmässigen 

Aufgaben es gehört, Gesellschaften zu gründen. Aufgrund der regel-

mässigen Betätigung auf diesem Gebiet ist die Urkundsperson in der 

Lage, sehr rasch die Bedürfnisse der Gründerinnen und Gründer in Er-

fahrung zu bringen und umzusetzen.  

So erhält die Gründerin oder der Gründer von der Urkundsperson nicht 

nur eine Erstberatung sondern auch zielgerichtete und auf die individu-

ellen Bedürfnisse angepasste Handlungsempfehlungen, die es ermögli-

chen, die Gründung innert wenigen Tagen zu realisieren. Gerade we-

gen der Anleitung durch die erfahrene und zur Neutralität verpflichte-

ten Urkundsperson kann bei der Vorbereitung der Gründung Zeit ge-

spart werden. 

Die Erfahrung zeigt, dass in aller Regel nicht die notarielle Beurkun-

dung den Gründungsprozess verlangsamt, sondern die Entscheidfin-

dungen auf Seiten der Gründerinnen und Gründer, die Überweisung 

und Verarbeitung des Gründungskapitals auf das spezielle Kapitalein-

zahlungskonto sowie das oft mehrere Tage dauernde Eintragungsver-

fahren des Handelsregisteramts. Nach heutiger Praxis zahlreicher Han-

delsregisterämter lässt sich das Eintragungsverfahren allenfalls da-

durch beschleunigen, dass man den Umweg über ein kostenpflichtiges 

Vorprüfungsverfahren wählt und dabei die Zuschläge für das Express-

verfahren zu zahlen bereit ist. 

� Die Abschaffung der Beurkundungspflicht ist weder geeignet noch 

zweckmässig, den Gründungsprozess zu beschleunigen. Vielmehr 

kommt der Urkundperson die Funktion eines beschleunigenden Mo-

tors zu, welche die Gründerinnen und Gründer rasch, kompetent 

und zielstrebig zum Ziel begleitet. 

1.2 Die kostensparende Funktion der Urkundsperson 

Die Urkundsperson ist nicht nur in der Lage sondern auch verpflichtet 

(vgl. etwa §31 Abs 2 Notariatsgesetz Basel-Stadt), eine umfassende 

rechtliche (Erst-)Beratung in sämtlichen mit der Gründung in Verbin-

dung stehenden Belangen anzubieten, ohne dass der Kunde noch wei-

tere Fachpersonen wie Treuhänder, Steuerexperten oder Anwälte auf-

zusuchen braucht, die wiederum Kosten verursachen. 

So ist es (kosten-)effizient, wenn sich die Gründerinnen und Gründer 

bereits bei der Gründung Gedanken zum Inhalt und Regelungsgrad der 

Statuten machen und sich nicht leichtsinnig auf Kürzeststatuten einlas-

sen. Gerade bei kleineren und mittleren Unternehmungen ist es sinn-

voll, wenn die Gründerinnen und Gründer unter fachkundiger Beratung 

einer Urkundsperson gehalten sind, wesentliche Grundlagen der Ge-

sellschaft, wie etwa das Stimmrecht, die Organe der Gesellschaft, die 

Übertragbarkeit der Anteilsrechte etc. in den Statuten ausdrücklich zu 
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regeln. Sollen Statuten nicht nur für ausgebildete Fachleute lesbar und 

verständlich sein, so ist es zwingend, dass ein Statutendokument ge-

wisse Passagen aus dem Gesetz wörtlich oder auf die konkreten Ver-

hältnisse angepasst wiedergibt. Ein Statutentext, der beispielsweise bei 

Unklarheiten an einer Generalversammlung direkt und ohne juristische 

Abklärungen eine Antwort bietet, vereinfacht das Wirtschaften. 

� Die Abschaffung der Beurkundungspflicht führt zu keiner Kostenre-

duktion. Einerseits werden Rechtsunkundige nicht darum herum 

kommen, diejenige Beratung, die sie bis anhin vom Notar erhalten 

haben, bei Anwälten, Treuhänder oder anderen Fachpersonen ein-

zuholen. Andererseits hat die Beschränkung der Statuten auf den 

absoluten Mindestinhalt zur Folge, dass sich der Beratungsbedarf in 

einem späteren Zeitpunkt erhöht. 

1.3 Das unzweckmässige Kriterium des Mindestinhalts der Statuten 

Abgesehen von der beschleunigenden und kostensparenden Funktion 

der Urkundsperson ist zu erwähnen, dass der Statuteninhalt ein unge-

eignetes und unzweckmässiges Kriterium darstellt, um zu entscheiden, 

ob eine Gründung der öffentlichen Beurkundung bedarf oder nicht. 

So entsprechen gerade für kleinere und mittlere Unternehmen Statu-

ten, die sich auf den Mindestinhalt beschränken, nicht den praktischen 

Bedürfnissen dieser Unternehmen (z.B. fehlt so die Möglichkeit der 

Vinkulierung von Namenaktien oder der Kompetenz zur Delegation der 

Geschäftsführung). 

Ferner wäre es Aufgabe der Handelsregisterämter, jeweils vor Eintrag 

zu überprüfen, ob die Statuten nun wirklich nur den gesetzlichen Min-

destinhalt aufweisen und nicht durch Abweichungen von der Dispositi-

onsbefugnis Gebrauch gemacht wurde, was dann der öffentlichen Be-

urkundung bedürfte. Diese Abklärung verzögert den Eintrag. Sie kann 

zu Rückfragen, zusätzlichen Abklärungen und daraus folgend zu zu-

sätzlichem Aufwand und Kosten führen. Sodann müsste eine in einfa-

cher Schriftform erfolgte Gründung zurückgewiesen werden, wenn der 

gesetzliche Standardinhalt auch nur im geringsten Detailpunkt verlas-

sen würde. Diese Umstände helfen keineswegs, das Ziel der schnelle-

ren und kostengünstigeren Gründung der AG und der GmbH zum 

Durchbruch zu verhelfen. 

Erfordernis der Öffentlichen Beurkundung bei der Kapitalerhöhung 

Art. 647 Abs. 2 Ziff. 2; Art. 777 Abs. 3; (Art. 830 Abs. 2) 

Die zur Gründung gemachten Ausführungen gelten gleichermassen auch für die 

Kapitalerhöhung und andere Statutenänderungen. 

* * * * * 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berück-

sichtigung unserer Überlegungen.  



3. April 2013 4 

Mit freundlichen Grüssen  

[in alphabetischer Reihenfolge]  

 

Dr. Andreas C. Albrecht, LL.M., Advokat und Notar 

 

Prof. Dr. Christian Brückner, LL.M., Advokat und Notar 

 

Dr. Sebastian Burckhardt, M.C.J., Advokat und Notar 

 

Dr. Dr. h.c. Bernhard Christ, Advokat und Notar 

 

Dr. Conradin Cramer, LL.M., Advokat und Notar 

 

Dr. Thomas Gelzer, LL.M., Advokat und Notar 

 

lic. iur. Mathias Kuster, Advokat und Notar 

 

lic. iur. Marius Meier, Advokat und Notar 

 

Dr. Roland M. Müller, LL.M., Advokat und Notar 

 

Dr. Michael H.P. Pfeifer, M.B.L.-HSG, Advokat und Notar 

 

Dr. Matthias Staehelin, DHEE, Advokat und Notar 

 



Recht Steuern & Compliance

A-Post und vorab per E-Mail an ehra@bj.admin.ch
Bundesamt für Justiz BJ
Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA
Bundesrain 20
CH- 3003 Bern

Zürich, 2. April 2013

( Zürcher

____

Kantonalbank

Kontakt Carl H. Duisberg, VRK
Telefon 044 292 33 04
Fax 044 292 24 54

Briefadresse: Postfach, 8010 Zürich

Stellungnahme zur Vernehmlassung betreffend Änderung des Revisionsaufsichtsrechts

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Publikation der “Vernehmlassung zur Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht sowie An

passungen im Aktien-, GmbH- und Genossenschaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts“ am 19. De

zember 2012 haben Sie die interessierten Kreise zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen dafür

bestens und nehmen diese Gelegenheit in Bezug auf die vorgeschlagene Änderung des Revisionsaufsichts

rechts, welcher Revisionsstellen ausländischer Gesellschaften von an einer Schweizer Börse kotierten Anleihen

regelt, gerne wahr.

Diese Stellungnahme der Zürcher Kantonalbank wurde in Zusammenarbeit mit der UBS, der Credit Suisse

sowie der SIX Group erarbeitet.

Vorab möchten wir daran erinnern, dass wir auf die Problematik der nunmehr anvisierten Änderungen seit

mehreren Jahren im engen Dialog mit der Revisionsaufsichtsbehörde mündlich und schriftlich hingewiesen

haben. Wir kommen leider zum Schluss, dass unsere konstruktiven und lösungsorientierten Vorschläge in der

Gesetzesrevision nur ungenügend oder gar nicht berücksichtigt sind. In Anbetracht der grossen Bedeutung,

die der Ausgestaltung dieses Gesetzes für den Fortbestand eines in der Schweiz domizilierten Schweizer

Franken Kapitalmarktes zukommt, ersuchen wir Sie höflich um eine vertiefte Prüfung unserer Anliegen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorgeschlagene Gesetzesänderung aus unserer Warte für
zwei Bereiche besonders schädlich ist:

• Anlegerschutz: Das mit dieser Revision beabsichtigte Ziel der Verbesserung des Anlegerschutzes wird

nicht nur verfehlt. Der Anlegerschutz kann sogar durch die Verdrängung in weniger regulierte Märkte
geschwächt werden;

• Finanzplatz Schweiz: Die vorgeschlagene Regelung wird dem Finanzplatz Schweiz einen irreparablen
Schaden zufügen, falls sie in unveränderter Form umgesetzt wird;



Wir schlagen daher eine Ergänzung des RAG im folgenden Sinne vor (siehe auch beiliegenden Formulie
rungsvorschlag im Anhang):

• RAG 8 ist erfüllt, wenn der Emittent von Beteiligungsrechten oder Anleihen durch eine Revisionsstelle

geprüft wird, welche der Aufsicht einer vom RAB anerkannten ausländischen Revisionsaufsichtsbehörde

untersteht. Auf das Erfordernis eines zusätzlichen Gesuches an die RAB ist zu verzichten;

• Untersteht die Revisionsstelle eines Anleihensemittenten keiner solchen Aufsicht, hat er diesen Umstand

im Kotierungsprospekt offen zu legen;

• Eine analoge Transparenzlösung ist bei den Beteiligungspapieren im Bereich der Übergangsbestimmun

gen im Sinne eines Grand-fathering anzuwenden. Bei kotierten Anleihen drängt sich ein Grand-fathering

des Ist-Zustandes auf;

Im Folgenden finden sich unsere Erwägungen zu den vorgenannten Punkten:

1. Anlegerschutz

Mit der vorgeschlagenen Revision des RAG würde aus unserer Sicht der Anlegerschutz nicht — wie ursprüng

lich beabsichtigt — gestärkt, sondern im Gegenteil, z.T. massgeblich geschwächt, wie nachstehende Aspekte

zeigen:

Mündiger Anleger

Analog zum Hearingbericht “Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) — Stossrichtungen möglicher Regulierung“

vom 18. Februar 2013 fusst die angestrebte Gesetzesänderung darauf, dass ein Anleger im geltenden Recht

bei seinem Investitionsentscheid ungenügend geschützt sei. Diese Prämisse findet in den tatsächlichen Ver

hältnissen am Anleihenmarkt keine Grundlage und sollte grundlegend überdacht werden. Als rationaler Aus

gangspunkt für Gesetzgebung sollte vielmehr von mündigen Anlegern ausgegangen werden, die Bevormun

dungstendenzen kritisch gegenüberstehen und sich bei Einengung ihrer Wahlmöglichkeiten üblicherweise

anderen Märkten zuwenden.

Vorgeschriebener Prüfungsstandard

Ein ausgewogener Anlegerschutz ist im Interesse des Finanzplatzes. Der Änderungsvorschlag für das Revisi

onsrecht honoriert dies ungenügend und übersieht, dass die SIX Swiss Exchange AG (‘Schweizer Börse‘ oder

“SIX‘) bereits heute für die Kotierung von Anleihen die für die Erstellung der Rechnungslegung anerkannten

Standards und deren Prüfung durch die Revisionsstelle vorschreibt. Ob eine Revisionsgesellschaft in ihrem

Heimatstaat einer Revisionsaufsicht untersteht oder nicht (letzteres war auch in der Schweiz vor 2007 der
Fall), lässt keine Rückschlüsse auf die Qualität der Prüfung zu. Auch müssen wir feststellen, dass uns bis heute

kein Fall bekannt ist, der die Notwendigkeit einer solchen Beaufsichtigung von ausländischen Emittenten in
der Schweiz dokumentiert.

Verknappung des Angebots von Anleihen

Die von der Gesetzesrevision angestrebte Einführung einer Registrierungspflicht und Kontrolle von Revisions

gesellschaften ausländischer Emittenten beurteilen wir aus Sicht des Anlegerschutzes als nicht zielführend,
sondern erachten diese aufgrund der daraus zwingend resultierenden Verknappung des Angebots von Anlei
hen ausländischer Gesellschaften als schädlich und lehnen diese ab. Im Gegensatz dazu kann mit der Angabe
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im Prospekt zur Aufsicht einer Revisionsgesellschaft wirkungsvoll sichergestellt werden, dass in diesem Punkt
die einem Anleger zur Verfügung stehenden Informationen ergänzt werden und gleichzeitig der Anleihen-
markt ausländischer Emittenten in der Schweiz intakt bleibt.

Verdrängung in weniger regulierte Märkte

Verhindert man die Kotierung von Anleihen von Emittenten, deren Revisionsstelle den vorgeschlagenen Art. 8
RAG nicht erfüllen (im Folgenden „nicht-RAG8-konforme Anleihen“ genannt), so verlagert sich der Schwei
zer Franken Kapitalmarkt in kürzester Zeit ins Ausland, wo eine Unterstellungspflicht für die Revisionsstelle in
dieser Form nicht besteht.

Diese Marktverlagerung würde zu einer Schlechterstellung der Anleger führen, da die Regularien dieser

Märkte sehr viel weniger vom Emittenten fordern: Im ausserbörslichen Handel z.B. via Bloomberg1oder an

derweitig (‘OTC-Markt2“)bestehen überhaupt keine Anforderungen an den Emittenten während der Lauf

zeit der Anleihe irgendwelche Informationen über den Geschäftsgang zu publizieren — ähnliches gilt für gros

se Teile des Euromarkts (“EMTN-Markt‘), auf den die Bestimmungen der Prospekt- und der Transparenz-

Richtlinie der EU keine Anwendung findet. Hinzu kommt, dass weder im OTC-Markt noch im EMTN-Markt

eine mit der SIX vergleichbare Kurstransparenz besteht.

Dem Anleger stünden somit im Gegensatz zu heute nicht zwingend Informationen über den Geschäftsverlauf

des Emittenten zur Verfügung — auch könnte er den effektiven, aktuellen Wert seiner Anlage aufgrund feh

lender publizierter Kurse nur schwer abschätzen.

Qualitätseinbusse bei der Abwicklung von Transaktionen

Im Weiteren ist mit einer markanten Qualitätseinbusse bei der Abwicklung von Transaktionen und den damit

verbundenen Ausschüttungen und Zahlungen zu rechnen, da diese ausserhalb der Schweiz nach ausländi

scher Gesetzgebung erfolgen und weitgehend nicht automatisiert veranlasst bzw. ausgeführt werden. D.h.

die bzgl. Effizienz- und Abwicklungssicherheit weltweit führende Wertschöpfungskette käme nicht mehr zum
Tragen und wäre aufgrund mangelnder Transaktionsvolumen weitgehend obsolet und somit gleichfalls in
ihrer Existenz gefährdet.

Zwangsdekotierung und damit verbundener massiver Wert- und Imageverlust

Bei bereits emittierten Anleihen sind die Folgen noch dramatischer: Diese müssten mangels nachträglicher
Registrierung der Revisionsgesellschaft des Emittenten gemäss Vorschlag dekotiert werden, womit sämtliche
Informationspf lichten des Emittenten wegfallen würden, während die dann illiquiden Anleihen bei den Anle
gern verblieben. Auch wird den Investoren damit die Möglichkeit genommen, ihre Anleihen zukünftig via
Börse verkaufen zu können. Ebenso entfällt die Preistransparenz für den Anleger.

Gewisse professionelle Investoren würden gezwungen sein, ihren Bestand an diese Anleihen zu veräussern,
da sie aufgrund ihrer Anlagerichtlinien nur kotierte Anleihen halten dürfen.

1 Bei Bloomberg handelt es sich neben einem Finanzinformationsdienstleister auch um eine elektronische Handelsplatt
form, welche aber nicht den Regularien einer Börse untersteht.
2 Over the Counter
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Die Dekotierung der Anleihen führt überdies zum Verlust der sog. Repo-Fähigkeit3,was wiederum einen ent
sprechenden Preisdruck zur Folge hat, weil Banken die betreffenden Papiere nicht mehr im Eigenbestand
halten würden, da sie diese nicht mehr bei der Schweizerischen Nationalbank redeponieren könnten. Dies

wäre schädlich für die Liquidität der betroffenen Effekten, würde doch ein wichtiges Nachfragesegment weg
fallen bzw. würde die mögliche Anzahl der Anleihen, die als Sicherheit bei der Schweizerischen Nationalbank
hinterlegt werden können, massiv reduziert.

Der durch den Verkaufszwang und die stark verringerte Liquidität kreierte Preisdruck würde zu einem Wert

verlust für die Anleger führen.

2. Finanzplatz Schweiz

Mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von Art. 8 RAG würde nicht nur das Ziel einer Stärkung des Anleger-

schutzes verfehlt, sondern gleichzeitig auch die Stellung des Finanzplatzes Schweiz als internationales Finanz-
zentrum gefährdet und somit letztlich die schweizerische Volkswirtschaft empfindlich geschwächt: Der Fi

nanzplatz Schweiz leistet einen wesentlichen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung und Be

schäftigung Studien zeigen, dass der Finanzsektor in den letzten 20 Jahren der wichtigste Wachstums-

treiber der schweizerischen Volkswirtschaft war: Rund ein Drittel des gesamtwirtschaftlichen BIP-Wachstums

war dem Finanzsektor zuzurechnen. Mit Blick auf die Arbeitsstellen waren Mitte 2012 im Schweizer Finanz-

sektor 211 000 Personen beschäftigt. “ Damit läuft die vorgesehene Gesetzesrevision unseres Erachtens auch

den vom Bundesrat definierten Massnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des Schweizer Kapi

talmarktes diametral zuwider.5

Das angedachte Erfordernis von Art. 8 RAG schädigt die Wettbewerbsfähigkeit des schweizerischen Kapital

marktes in mehrfacher Hinsicht:

Abwanderung eines bedeutenden Marktsegments

Der Markt für CHF-Auslandanleihen ist ein etablierter Markt mit hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung und
internationalem Stellenwert (wichtigster Anleihenmarkt nach USD, EUR und GBP weltweit). Die Umsetzung

der angedachten Gesetzesänderung führt zwangsläufig und abrupt zu einer Abwanderung dieses zentralen

Marktsegments ins Ausland. Ohne zwingenden Grund würde die Schweiz von sich aus die bis anhin bedeu
tende Stellung des Schweizer Finanzplatzes durch unsorgfältige Regulierung aufs Spiel setzen. Gleichzeitig

würde die Kontrolle über diesen wesentlichen Teil des Schweizer Franken Kapitalmarktes und die ausgegebe
nen Instrumente verloren gehen und unwiederbringlich dem Ausland überlassen.

Negative Auswirkungen auf den Kapitalmarkt

Der CHF-Anleihenmarkt ist für die Schweiz sehr wichtig, denn er ist nicht nur wesentlicher Teil des Funda
mentes unseres Finanzplatzes, sondern er erlaubt unseren schweizerischen Unternehmen den Zugang zu

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kann gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. e des Nationalbankgesetzes Kreditgeschäfte mit
Banken und anderen Finanzmarktteilnehmern abschliessen, sofern für die Darlehen ausreichende Sicherheiten geleistet
werden. Die Offenmarktoperationen der SNB wie auch die Beanspruchung der zur Verfügung stehenden Fazilitäten erfol
gen in der Regel über Repo-Geschäfte. Solche Geschäfte spielen eine wichtige Rolle in der Liquiditätsbewirtschaftung der
Banken.

aus: “Bericht des Bundesrats über internationale Finanz- und Steuerfragen 2013 ‘, Januar2013, Seite 21, 3.2. “Bedeu
tung Finanzplatz Schweiz“

Bericht zur Finanzmarktpolitik des Bundes vom 19.12.2012
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einer von den Banken alternativen Finanzierungsquelle innerhalb der Schweiz, welche zudem noch durch die
Schweiz selber reguliert wird. Je grösser dieser Markt ist, desto aufnahmefähiger und liquider ist er — beides
ist sowohl für Anleger wie auch für Emittenten gut. Deshalb ist es wichtig, dass auch die ausländischen Emit

tenten weiterhin Anleihen via diesen Markt begeben — machen diese doch mehr als 50% des Anleihenmark

tes in der Schweiz aus. Da dieser Markt 2012 insgesamt CHF 73‘655 Mrd. betrug, wird deutlich, von welcher
Bedeutung der Kapitalmarkt für die Schweiz und den Schweizer Franken als internationale Emissions- und

Anlagewährung ist.

Vor der Finanzkrise verliessen sich die internationalen Emittenten zum grössten Teil auf die USD- und EUR
Anleihenmarkt, da dieser als ausreichend diversifiziert und als durchgehend offen galt. Mit „offen“ ist hier

gemeint, dass man jederzeit eine neue Anleihe zu Marktbedingungen emittieren kann bzw. Anleihen aus
seinem Portfolio veräussern kann: Kurz, dass man Käufer für die Anleihen findet. Dies ist aus offensichtlichen
Gründen ein entscheidendes Kriterium für Emittenten wie aber auch für Anleger. Die Finanzkrise legte nun

aber offen, dass sowohl der USD- als auch der EUR-Anleihenmarkt in erster Linie auf grosse institutionelle

Investoren ausgerichtet sind und nicht auf Privatanleger oder Vermögensverwalter, welche den CHF

Anleihenmarkt mitprägen. Im Gegensatz zum USD- und EUR-Anleihenmarkt, welche während dem Q4/2008

— Q1/2009 (Lehmann Bankrott), im Q2/2010 (Beginn der europäischen Schuldenkrise) und Q3 bis Q4/201 1

(Griechenlandkrise) „einfroren“, war der CHF-Anleihenmarkt während der ganzen Finanzkrise offen und bot
damit sowohl den Emittenten wie auch den Anlegern einen wesentlichen Vorteil.

Obwohl dieses zuverlässige Funktionieren ein gewichtiges Plus des CHF-Anleihenmarktes ist, werden der

USD- und EUR-Anleihenmarkt immer volumenreicher als der CHF-Anleihenmarkt bleiben, nicht zuletzt auf
grund der weltweiten Verbreitung dieser beiden Währungen und der währungsspezifischen Finanzierungs

bedürfnisse der Emittenten. Letzteres bedeutet, dass die Emittenten den Erlös aus einer CHF-Anleihe in die

von ihnen effektiv benötigte Währung wechseln müssen, was mittels entsprechender Währungs-Swap

Geschäfte geschieht. Dies führt quasi von Haus aus zu einem gewissen Wettbewerbsnachteil des schweizeri

schen Kapitalmarktes bei ausländischen Emittenten. Bei der Wahl des Emissionsmarktes sind für den Emitten

ten nicht zuletzt die mit der Emission verbundenen Gesamtkosten von Bedeutung: Die zwei wichtigsten Kos

tenelemente sind die Zinskosten der Anleihe plus die Kosten für den Währungsswap. Beides kann innert kur

zer Zeit aufgrund Veränderungen im Marktumfeld stark schwanken, weshalb sich der ausländische Emittent

nur wenige Tage vor dem effektiven Platzierungsdatum für einen bestimmten Markt entscheidet. Jegliche
Arbeiten und vor allem damit verbundene Kosten, die zwingend vor diesem Entscheid anfallen, führen erfah
rungsgemäss dazu, dass der Emittent unwillens ist, den CHF-Anleihenmarkt in Betracht zu ziehen.

Um die Wettbewerbsfähigkeit des CHF-Anleihenmarktes im Vergleich zu anderen Anleihenmärkten zu erhal
ten, ist es somit von entscheidender Bedeutung, dass dieser weiterhin 1) auch auf Privatanleger und Vermö
gensverwalter ausgerichtet bleibt, 2) dass die zeitliche Flexibilität, die kurze Time-to-market erhalten bleibt
und 3) die Kostenbasis zumindest nicht erhöht wird. Ist eines der drei Elemente nicht mehr gegeben, dann
besteht für ausländische Emittenten kein Anlass mehr, sich die Mühe zu machen, sich mit dem CHF
Anleihenmarkt auseinanderzusetzen.

CHF-Anleihenmarkt ungleich härter betroffen

Wie dargelegt handelt es sich beim CHF-Anleihenmarkt um einen auf Privatanleger und Vermögensverwalter
ausgerichteten Markt mit den entsprechenden Vorteilen. Dies im Gegensatz zum europäischen MTN-Markt.
Aufgrund des Regelwerkes der EU mit entsprechenden, in der Schweiz nicht marktkonformen Ausnahmen,
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unterliegt nur gerade 1 % des gesamten EMTN Marktes6einer vergleichbaren Problematik hinsichtlich Revisi
onsaufsicht von nicht-europäischen Revisionsstellen, wie sie hier besprochen wird. Dies im Gegensatz zum
schweizerisch Anleihenmarkt, bei dem fast das ganze Auslandssegment betroffen wäre im Umfang von CHF

38.6 Mrd. per Ende 2012.

Mangel an bestehenden Abkommen

Das Revisionsaufsichtsgesetz datiert vom 16. Dezember 2005. Seitdem konnte einzig mit Deutschland und

kürzlich mit Frankreich ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der Revisionsaufsichtsbehörden

abgeschlossen werden. Mit dem Rest der Welt bestehen keine solchen Abkommen — gewisse Länder planen

nicht einmal eine Revisionsaufsichtsbehörde einzuführen, womit eine gegenseitige Anerkennung per se aus

geschlossen ist. Sämtliche ausländischen Emittenten sind somit momentan vom schweizerischen Markt aus

geschlossen — es ist auch nicht absehbar, dass sich diese Situation in den nächsten Jahren markant ändert.

Selbst wenn noch mit weiteren Ländern Abkommen abgeschlossen werden, wird der Anleihenmarkt massiv

beschnitten.

Unwahrscheinliche Unterstellung unter die direkte Aufsicht der RAB durch Emittenten

Dass sich ausländische Revisionsstellen von potentiellen Emittenten der direkten Aufsicht der RAB unterstel

len, nur damit eine Anleihe an der Schweizerischen Börse kotiert werden kann, ist aus mehreren Gründen

ausgeschlossen: Dies ist mit ziemlichem Aufwand auf Seite der Revisionsstelle verbunden und führt zu einem

Zeitaufwand, der die kurze verfügbare Vorlaufzeit (Time-to-market) für eine Platzierung einer Anleihe bei

weitem sprengt. Es wird sich kein Emittent finden lassen, der gewillt ist, zum einen die zusätzlichen Kosten,

welche mit einer Registration verbunden sind, zu tragen (diese würden die Revisionsstellen den Emittenten

überbinden wollen) oder, und das ist entscheidender, das mit dem Zeitverlust einhergehende Marktrisiko zu

tragen, ob zum Zeitpunkt einer alifälligen Anerkennung die Anleihe noch zu akzeptablen Konditionen plat

ziert werden kann.

3. Weitere Aspekte

Neben dem Anlegerschutz und der Schwächung des Finanzplatzes gibt es noch weitere Aspekte, die gegen

die vorgesehene Revision von Art. 8 RAG sprechen:

Unterschiedliche Behandlung von inländischen und ausländischen Emittenten

In der Botschaft vom 23. Juni 2004 bezüglich dem Revisionsaufsichtsgesetz wurden verschiedene Zwecke

angeführt, welche eine Revisionsstelle und damit indirekt auch die Revisionsaufsichtsbehörde erfüllen soll:
7Als erstes dient es der Qualitätssicherung bei der Rechnungslegung, welche ihrerseits der Selbstinformation
des Unternehmens dient und ist damit ein wichtiges Führungsinstrument. Sie dient den Kapitalgeberinnen
(Fremd- und Eigenkapital) als lnformationsmedium genauso wie unter Umständen den Arbeitnehmern und
den Steuerbehörden.

Hält man sich diese unterschiedlichen Zielsetzungen vor Augen und fragt sich, welche von diesen Zielen aus
schweizerischer Sicht bei inländischen und welche bei ausländischen Emittenten von Bedeutung sind, erkennt
man rasch, dass sich hier eine unterschiedliche Regelungstiefe aufdrängt.

6 Dies bei einem Emissionsvolumen von EUR 545541 Mio für H1 2012, Quelle Bloomberg
Botschaft vom 23. Juni 2004 zur Änderung des Obligationenrechts (Revisionspflicht im Gesellschaftsrecht), Ziff. 1.1.1
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Es ist offensichtlich, dass die Schweiz kein zwingendes Interesse daran hat, Vorschriften aufzustellen, welche

Arbeitnehmer im Ausland oder ausländische Steuerbehörden schützen sollen. Wie deren Schutz ausfallen

soll, bestimmt sich nach dem Recht des betreffenden Landes und sollte diesem selbst überlassen bleiben.

Gleiches gilt im Hinblick auf die Funktion der Rechnungslegung als Führungsinstrument: Auch hier soll jedes

Land für ihre eigenen Gesellschaften ihre eigenen Vorschriften aufstellen.

Im Hinblick auf ausländische Emittenten, welche ihre Anleihen an der schweizerischen Börse kotieren wollen,

bleibt somit einzig der Schutzzweck des Anlegerschutzes — sämtliche anderen Zielsetzungen finden einzig auf

inländische Emittenten Anwendung.

Wie eingangs dargelegt, reicht aber für den Anlegerschutz eine transparente Information völlig aus — eine

Bevormundung der Anleger, in welche Art von Gesellschaften sie investieren dürfen, entspricht nicht der

liberalen Tradition der Schweiz.

Überganysbestimmungen

Im Hinblick auf die schon kotierten Anleihen und Beteiligungspapiere ausländischer Emittenten8gilt es, eine

angemessene Lösung zu finden, welche wie oben dargelegt nicht diejenigen Anleger bestraft, welche diese

Titel momentan halten. Es drängt sich wieder eine Lösung auf der Basis der Transparenz auf, gemäss der der

Emittent von Beteiligungsrechten verpflichtet wird, den Status seiner Revisionsstelle hinsichtlich RAG 8 zu

publizieren. Dass dies nur im Sinne einer Ordnungsvorschrift und nicht als Kotierungsvoraussetzung statuiert

werden sollte, ergibt sich aus dem Gesagten, denn eine Dekotierung der Titel kann nicht die Lösung des

Problems sein. Aus Praktikabilitätsgründen ist bei schon kotierten Anleihen auf ein Grand-fathering des Ist-

Zustandes abzustellen, wäre der zusätzliche Informationsgewinn vor dem Hintergrund der absehbaren Lauf

zeit einer Anleihe minimal.

Anzufügen bleibt, dass es insbesondere für die sekundärkotierten Titel einfach wäre, ihre Kotierung an der

SIX aufzugeben und den Handel ihrer Titel einzig am Börsenpiatz ihrer primären Kotierung zu konzentrieren.

Wir bitten Sie höflich, die vorliegende Stellungnahme wohlwollend zu berücksichtigen. Bei alifälligen Fragen

zu den vorstehenden Ausführungen stehen Ihnen die Unterzeichnenden jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Carl H. Duisberg

Beilage: Vorschlag zur Änderung von Art. 8, 9 und 43a RAG (synoptische Darstellung)

8 Von 990 Anleihen ausländischer Emittenten, sind 750 Anleihen mit einem Gesamtvolumen von CHF 185 Mrd. betrof
fen. Des Weiteren sind 10 primärkotierte und 24 sekundärkotierte Beteiligungsrechtsemittenten betroffen.

Dr. ?marmels
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Anhang zur Vernehmiassungsantwort der Zürcher Kantonalbank betreffend Änderung des RAG 25.03.2013

Vorschlag zur Änderung von Art. 8, 9 und 43a des Revisionsaufsichtsgesetzes

Art. 8 Sonderfälle im

internationalen Verhältnis

1 Einer Zulassung als staatlich
beaufsichtigtes Revisions
unternehmen bedürfen auch
Revisionsunternehmen, die
Revisionsdienstleistungen im
Sinne von Artikel 2 Buchstabe
a oder diesen vergleichbare
Dienstleistungen nach
ausländischem Recht
erbringen für:

a. Gesellschaften nach
ausländischem Recht,
deren Beteiligungspapiere
an einer Schweizer Börse
kotiert sind;

b. Gesellschaften nach
ausländischem Recht, die
in der Schweiz
Anleihensobligationen
ausstehend haben;

c. Gesellschaften nach
schweizerischem oder
ausländischem Recht, die
mindestens 20 Prozent der
Aktiven oder des Umsatzes
zur Konzernrechnung einer
Gesellschaft nach
Buchstabe a oder b
beitragen;

d. Gesellschaften nach
ausländischem Recht, die
mindestens 20 Prozent der
Aktiven oder des Umsatzes
zur Konzernrechnung einer
schweizerischen
Publikumsgesellschaft im
Sinne von Artikel 727
Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe
a oder b des CR4
beitragen.

2 Die Zulassungspflicht entfällt,
wenn das Revisionsunter
nehmen einer vom Bundesrat
anerkannten ausländischen
Revisionsaufsichtsbehörde
untersteht.

3 Die Zulassungspflicht gemäss

Art. 8 Sonderfälle im

internationalen

Verhältnis

1 Einer Zulassung als
staatlich beaufsichtigtes
Revisionsunternehmen
bedürfen auch
Revisionsunternehmen, die
Revisionsdienstleistungen
im Sinne von Artikel 2 Buch
stabe a oder diesen
vergleichbare
Dienstleistungen nach
ausländischem Recht
erbringen für:

a. Gesellschaften nach
ausländischem Recht,
deren
Beteiligungspapiere an
einer Schweizer Börse
kotiert sind; oder

b. Gesellschaften nach
ausländischem Recht,
deren
Anleihensobligationen
an einer Schweizer
Börse kotiert sind.

2 Die Aufsichtsbehörde
befreit ein
Revisionsunternehmen mit
Sitz im Ausland auf Gesuch
hin von der Zulassungs
pflicht, wenn es einer vom
Bundesrat anerkannten
ausländischen
Revisionsaufsichtsbehörde
untersteht. Revisions
unternehmen, die von der
Zulassungspflicht befreit
werden, werden in das
Register der Aufsichts
behörde aufgenommen
(Art. 15 Abs. 2).

3 Die Zulassungspflicht nach
Absatz 1 Buchstabe b ent
fällt, wenn die
Anleihensobligationen
durch eine Gesellschaft
garantiert werden, die über
ein Revisionsunternehmen
verfügt, das entweder

Art. 8 Sonderfälle im

internationalen

Verhältnis

1 Revisionsunternehmen mit
Sitz im Ausland, die
Revisionsdienstleistu ngen
im Sinne von Artikel 2 Buch
stabe a oder diesen
vergleichbare
Dienstleistungen nach
ausländischem Recht
erbringen für Gesellschaften
mit Sitz im Ausland, deren
Beteiligungsrechte oder
Anleihensobligationen an
einer Schweizer Börse
kotiert sind bzw. für welche
eine Kotierung an einer
Schweizer Börse vorgesehen
wird, bedürfen keiner
Zulassung, wenn sie der
Aufsicht einer vom
Bundesrat anerkannten aus
ländischen
Revisionsaufsichtsbehörde
unterstehen. Die RAB

publiziert die Liste der
anerkannten
Aufsichtsbehörden.

1 bis Besteht keine
Anerkennung der
ausländischen
Revisionsaufsichtsbehörde
durch den Bundesrat, so ist
bei der Kotierung einer An
leihensobligation keine
Zulassung erforderlich,
sofern die Anleger im
Kotierungsprospekt explizit
und an prominenter Stelle
auf diesen Umstand
aufmerksam gemacht
werden.

2 Die Zulassungspflicht nach
Absatz 1 entfällt ebenso,
wenn die an einer Schweizer
Börse zur Kotierung
vorgesehenen
Anleihensobligationen durch
eine Gesellschaft garantiert
werden, die über ein
Revisionsunternehmen

Bisheriger Wortlaut RAG Neuer Wortlaut gemäss Gemeinsamer Vorschlag SIX /
Vorentwurf Bundesamt für Emissionsbanken (UBS-ZKB-CS)
Justiz
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Anhang zur Vernehmlassungsantwort der Zürcher Kantonalbank betreffend Änderung des RAG 25.03.2013

1 Revisionsunternehmen
werden zur Erbringung von
Revisionsdienstleistungen für
Publikumsgesellschaften
zugelassen, wenn sie:

a. die Voraussetzungen für
die Zulassung als
Revisionsexperten
erfüllen;

b. gewährleisten, dass sie
die gesetzlichen
Vorschriften einhalten;

c. für die Haftungsrisiken
ausreichend versichert

2 Die Aufsichtsbehörde kann
die Zulassung eines Revisions
unternehmens auf der
Grundlage einer ausländischen
Zulassung erteilen, wenn die
Anforderungen dieses
Gesetzes erfüllt sind.

1 Revisionsunternehmen
werden zur Erbringung von
Revisionsdienstleistu ngen
für Gesellschaften des
öffentlichen Interesses
zugelassen, wenn sie:

a. die Voraussetzungen
für die Zulassung als
Revisionsexperten
erfüllen;

b. gewährleisten, dass sie
die gesetzlichen
Vorschriften einhalten;

c. für die Haftungsrisiken
ausreichend versichert

2 Revisionsunternehmen mit
Sitz im Ausland werden zur
Erbringung von
Revisionsdienstleistu ngen
für Gesellschaften nach
Artikel 8 Absatz 1
zugelassen:

a. wenn sie die
Voraussetzungen nach
Absatz 1 erfüllen oder
wenn sie im Sitzstaat
zugelassen sind und
die Voraussetzungen
zur Zulassung den
schweizerischen
gleichwertig sind; und

b. wenn die Erfüllung der
Auskunfts- und Melde
pflichten des
Revisionsu nternehmen
s sichergestellt ist.

1 Revisionsunternehmen
werden zur Erbringung von
Revisionsdienstleistungen
für Gesellschaften des
öffentlichen Interesses
zugelassen, wenn sie:

a. die Voraussetzungen für
die Zulassung als
Revisionsexperten
erfüllen;

b. gewährleisten, dass sie
die gesetzlichen
Vorschriften einhalten;

c. für die Haftungsrisiken
ausreichend versichert
sind.

2 Revisionsunternehmen
mit Sitz im Ausland werden
zur Erbringung von
Revisionsdienstleistungen
für Gesellschaften nach
Artikel 8 Absatz 1
zugelassen:

a. wennsiedie
Voraussetzungen nach
Absatz 1 erfüllen oder
wenn sie im Sitzstaat
zugelassen sind und die
Voraussetzungen zur
Zulassung den
schweizerischen
gleichwertig sind; und

b. wenn die Erfüllung der
Auskunfts- und
Meldepflichten des
Revisionsunternehmen
s sichergestellt ist.

Absatz 1 Buchstabe b entfällt Absatz 1 oder 2 erfüllt, verfügt, das zugelassen ist
zudem, wenn die oder die Voraussetzungen
Anleihensobligationen durch von Absatz 1 oder ibis
eine Gesellschaft garantiert erfüllt.
werden, die über ein
Revisionsunternehmen
verfügt, das entweder Absatz 1
oder 2 erfüllt.

Art. 9 Voraussetzungen Art. 9 Voraussetzungen Art. 9 Voraussetzungen

sind. sind.

Art. 43a (Jbergangsbestimmungen Art. 43a Übergangsbestimmungen

zur Änderung vom ... zur Änderung vom

1 Revisionsdienstleistungen 1 Revisionsdienstleistungen
für Gesellschaften nach für Gesellschaften nach
Artikel 2 Buchstabe c Ziffer 2 Artikel 2 Buchstabe c Ziffer 2
dürfen während sechs dürfen während sechs
Monaten nach Inkrafttreten Monaten nach Inkrafttreten
der Änderung vom ... noch der Änderung vom ... noch
von Revisionsunternehmen von Revisionsunternehmen
mit der Zulassung nach mit der Zulassung nach

2



Anhang zur Vernehmlassungsantwort der Zürcher Kantonalbank betreffend Änderung des RAG 25.03.2013

altem Recht durchgeführt
werden.

altem Recht durchgeführt
werden.

2Revisiorlsunternehmen mit
Sitz im Ausland, die Revi
sionsdienstleistungen für
Gesellschaften erbringen,
deren Beteiligungspapiere im
Zeitpunkt des lnkrafttretens
dieser Änderung an einer
Schweizer Börse kotiert sind
und die keiner vom
Bundesrat anerkannten
Aufsicht gemäss Art. 8 RAG
Abs. 1 unterstehen, müssen
dies durch die Gesellschaft,
für die sie die
Revisionsdienstleistu ngen
erbringen, innert 4 Monaten
nach Inkrafttreten dieser
Änderungen in geeigneter
Form für den Anleger publik
machen lassen.

2 Revisionsunternehmen mit
Sitz im Ausland, die Revi
sionsdienstleistungen für
Gesellschaften erbringen,
deren Beteiligungspapiere
oder Anleihensobligationen
im Zeitpunkt des
lnkrafttretens dieser
Änderung an einer Schweizer
Börse kotiert sind, müssen
bei der Aufsichts-behörde
innerhalb von vier Monaten
nach dem Inkrafttreten der
Änderung entweder um
provisorische Zulassung oder
um Befreiung von der
Zulassungspflicht ersuchen
(Art. 8 Abs. 1 und 2). Das
Revisionsunternehmen darf
bis zum Entscheid der
Aufsichtsbehörde
Revisionsdienstleistungen im
Sinne von Artikel 2
Buchstabe a oder diesen
vergleichbare
Dienstleistungen nach
ausländischem Recht
erbringen. Die
Aufsichtsbehörde bestätigt
dem Revisionsunternehmen
schriftlich die fristgerechte
Einreichung des Gesuchs und
informiert die Börse über die
eingereichten Gesuche.

3Revisionsgesellschaften mit
Sitz im Ausland, die
Revisionsdienstleistungen für
Gesellschaften mit
Anleihensobligationen
erbringen, haben die
Voraussetzungen von Art. 8
für solche Gesellschaften zu
erbringen, deren
Anleihensobligationen nach
Inkrafttreten dieses Artikels
kotiert werden.
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